
 



 

Das vorliegende Werk rekonstruiert die Genealogie der Vernunft unter den Bedingungen 
ihres eigenen Verlusts an metaphysischer Gewissheit. Ausgangspunkt ist die Diagnose einer 
strukturellen Spannung der Moderne: Die klassischen Fundamente von Wahrheit, Moral und 
Subjektivität sind erodiert, während der Anspruch auf Orientierung, normative Verbindlichkeit 
und rationale Rechtfertigung fortbesteht.     

Die Untersuchung verfolgt einen genealogischen Ansatz, der die Transformationen dieses 
Problems seit dem 19. Jahrhundert nachzeichnet. Von der nihilistischen Diagnose des 
Zusammenbruchs transzendenter Garantien über phänomenologische und 
existenzphilosophische Versuche der Sinnrekonstruktion bis hin zur sprachphilosophischen 
und machttheoretischen Relativierung von Wahrheit zeigt sich Vernunft nicht als stabile 
Instanz, sondern als historisch kontingente, konflikthafte Praxis. Wahrheit, Moral und Sinn 
erscheinen nicht mehr als ontologisch fundiert, sondern als Resultate von Interpretations-, 
Diskurs- und Machtprozessen.   

Im Zentrum steht die Frage, wie universelle Geltung unter postmetaphysischen 
Bedingungen überhaupt noch gedacht werden kann. Diskursethische und kommunikative 
Modelle werden als Versuche analysiert, Normativität prozedural und intersubjektiv zu 
rekonstruieren, ohne auf letzte Fundamente zurückzugreifen. Zugleich wird deutlich, dass 
solche Modelle die Spannung zwischen Geltungsanspruch und Kontingenz nicht auflösen 
können, sondern selbst in sie verstrickt bleiben.   

Diese Problematik verschärft sich angesichts gegenwärtiger Entwicklungen: postsäkulare 
Konstellationen, biopolitische Transformationen, digitale Öffentlichkeiten sowie 
posthumanistische und neue materialistische Ansätze führen zu einer Dezentrierung des 
klassischen Subjekts und unterminieren traditionelle Begriffe von Autonomie und 
Rationalität. Vernunft verliert endgültig ihren Status als souveräne Instanz und erscheint als 
in materielle, technische und soziale Gefüge eingelassene Praxis.   

Vor diesem Hintergrund entwickelt das Werk die Konzeption einer apophatischen Vernunft. 
Diese bezeichnet eine Form von Rationalität, die ihre eigene Unbegründbarkeit nicht als 
Defizit, sondern als konstitutive Bedingung anerkennt. Vernunft kann nach dem Ende 
metaphysischer Garantien nicht mehr positiv bestimmt werden – weder als Substanz noch 
als universales Prinzip –, sondern nur noch negativ: im Modus dessen, was sie nicht mehr 
leisten kann. Ihre Bestimmung erfolgt apophatisch, durch die systematische Reflexion ihrer 
Grenzen, ihrer Kontingenz und ihrer historischen Bedingtheit. 

Gerade in dieser Negativität bleibt Vernunft jedoch normativ wirksam. Universelle Geltung 
erscheint nicht mehr als gegebene Eigenschaft, sondern als kontrafaktischer Anspruch, der 
in diskursiven, sozialen und materiellen Prozessen immer wieder neu erzeugt und infrage 
gestellt wird. Vernunft ist weder Fundament noch bloßes Relikt, sondern eine fragile, 
prozessuale Praxis der Rechtfertigung, die sich im Spannungsfeld von Kritik und Geltung 
bewegt.   

Das Werk plädiert somit für ein Verständnis von Vernunft, das zwischen metaphysischem 
Fundamentalismus und radikalem Relativismus vermittelt. Als apophatische, 



postmetaphysische und im Horizont posthumanistischer Transformationen reflektierte Praxis 
bleibt sie ein unverzichtbares, wenn auch prinzipiell unabgeschlossenes Projekt moderner 
Gesellschaften. 
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Teil I – Krise des Fundaments: Genealogie nach der Metaphysik 

1. Nihilismus und der Bruch der Metaphysik 

„Tod Gottes“ und Verlust transzendenter Wahrheit 

Die Diagnose des Nihilismus bezeichnet nicht lediglich eine kulturkritische Befindlichkeit, 
sondern eine tiefgreifende Umstrukturierung der epistemischen und normativen Architektur 
der Moderne. In paradigmatischer Zuspitzung wird diese Diagnose durch Friedrich 
Nietzsche formuliert. Seine Rede vom „Tod Gottes“ ist weder metaphorisch zu verharmlosen 
noch theologisch zu verengen; sie fungiert vielmehr als Chiffre für den Zusammenbruch 
derjenigen transzendenten Referenzstruktur, welche über Jahrhunderte hinweg die Einheit 
von Wahrheit, Sein und Wert garantiert hatte. 

„Gott“ bezeichnet in diesem Zusammenhang nicht primär ein religiöses Wesen, sondern die 
Funktion einer letzten Begründungsinstanz: die Idee, dass Wahrheit nicht bloß gilt, sondern 
in einer überhistorischen Ordnung verankert ist. In der klassischen Metaphysik – von der 
antiken Ontologie bis zur neuzeitlichen Rationalphilosophie – war diese Struktur in variierter 
Form präsent: als intelligible Welt, als göttliche Vernunft, als Naturordnung oder als 
transzendentale Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. In all diesen Varianten fungiert 
„Gott“ als Garant dafür, dass die Differenz zwischen Sein und Sollen, Wahrheit und Irrtum, 
nicht in bloßer Kontingenz aufgeht. 

Mit dem „Tod Gottes“ zerfällt genau diese Garantiefunktion. Entscheidend ist dabei, dass 
Nietzsche diesen Zerfall nicht als externen Verlust, sondern als immanente Konsequenz der 
europäischen Rationalität begreift. Die neuzeitliche Vernunft – insbesondere in ihrer 
wissenschaftlichen und kritischen Ausprägung – unterzieht alle Geltungsansprüche einer 
Begründungsforderung, die schließlich auch ihre eigenen Voraussetzungen erfasst. Die 
metaphysischen Letztinstanzen erweisen sich in diesem Prozess als nicht weiter begründbar 
und verlieren damit ihre normative Evidenz. In diesem Sinne ist der Nihilismus kein Abbruch 
der Vernunft, sondern deren Selbstaufklärung im Modus der Destruktion. 

Diese Selbstdestruktion hat eine doppelte Struktur. Einerseits entzieht sie der Idee objektiver 
Wahrheit ihre transzendente Fundierung. Wahrheit kann nicht länger als Entsprechung zu 
einer vorgegebenen, ontologisch stabilisierten Ordnung gedacht werden. Andererseits bleibt 
der Wahrheitsanspruch selbst bestehen: Die wissenschaftliche Praxis, die logische 
Konsistenzforderung und der kritische Diskurs operieren weiterhin mit Geltungsansprüchen, 
deren letzter Grund jedoch suspendiert ist. Es entsteht eine eigentümliche Konstellation: ein 
Fortbestand von Wahrheitspraktiken bei gleichzeitiger Erosion ihrer metaphysischen 
Rechtfertigung. 

Diese Konstellation lässt sich als eine Form der „immanenten Transzendenzlosigkeit“ 
beschreiben: Geltungsansprüche zirkulieren innerhalb diskursiver und praktischer 
Zusammenhänge, ohne auf eine externe Letztinstanz rückführbar zu sein. Der 
Wahrheitsbegriff wird dadurch nicht einfach aufgegeben, sondern transformiert. Er verliert 
seinen ontologischen Status und wird zu einem problematischen, reflexiv gewordenen 
Anspruch. 



Analog vollzieht sich eine Transformation im Bereich der Moral. Die traditionelle 
Moralphilosophie operierte mit der Annahme, dass normative Geltung auf einer objektiven 
Ordnung beruht – sei es in Form göttlicher Gebote, naturrechtlicher Strukturen oder 
rationaler Notwendigkeiten. Mit dem Wegfall dieser Ordnung wird Moral ihrer 
transzendenten Fundierung beraubt. Normen erscheinen nun nicht mehr als notwendig, 
sondern als historisch kontingent, kulturell vermittelt und funktional differenziert. 

Nietzsches entscheidender Schritt besteht darin, diese Kontingenz nicht nur festzustellen, 
sondern genealogisch zu radikalisieren. Moral wird nicht als defizitäre Form von Wahrheit, 
sondern als Ausdruck spezifischer Machtkonstellationen analysiert. Sie ist kein neutrales 
System von Regeln, sondern ein historisches Produkt, das bestimmte Lebensformen 
privilegiert und andere marginalisiert. In dieser Perspektive wird Moral selbst zum 
Gegenstand der Kritik: nicht, weil sie falsch wäre, sondern weil ihr Anspruch auf universelle 
Geltung seine Grundlage verliert. 

Damit verschiebt sich die Problemlage fundamental. Die Frage lautet nicht mehr, welche 
moralischen Normen wahr sind, sondern unter welchen Bedingungen Normen überhaupt 
Geltung beanspruchen können. Diese Verschiebung markiert den Übergang von einer 
substantiellen zu einer reflexiven Normativität: Normen müssen sich nicht mehr auf eine 
gegebene Ordnung berufen, sondern ihre eigene Geltung rechtfertigen – und zwar unter 
Bedingungen, in denen keine letzte Instanz mehr zur Verfügung steht. 

Der Nihilismus bezeichnet somit eine strukturelle Entkopplung von Geltungsanspruch und 
Seinsordnung. Wahrheit und Moral verlieren ihre ontologische Verankerung, ohne dass ihre 
funktionale Notwendigkeit verschwindet. Diese Entkopplung erzeugt eine Spannung, die für 
die moderne Philosophie konstitutiv wird: Die Unhintergehbarkeit von Geltungsansprüchen 
steht im Widerspruch zu ihrer fehlenden Letztbegründung. 

Diese Spannung manifestiert sich auch in der Frage nach dem Sinn. In der metaphysischen 
Tradition war Sinn an eine teleologische Struktur gebunden: Das Sein hatte eine Richtung, 
einen Zweck, eine Ordnung, in die das menschliche Leben eingebettet war. Mit dem Zerfall 
dieser Struktur wird Sinn nicht mehr entdeckt, sondern produziert. Er ist kein objektives 
Merkmal der Welt, sondern ein Resultat interpretativer und praktischer Prozesse. 

Nietzsche beschreibt diesen Zustand als eine Situation, in der „die höchsten Werte sich 
entwerten“. Diese Formel impliziert, dass die Werte nicht von außen zerstört werden, 
sondern an ihrer eigenen Logik zerbrechen. Der Anspruch auf absolute Geltung erweist sich 
als nicht haltbar, sobald er den Maßstäben kritischer Rationalität unterworfen wird. 
Nihilismus ist daher nicht bloß Verlust, sondern Selbstwiderspruch einer bestimmten Form 
von Normativität. 

Entscheidend ist, dass dieser Selbstwiderspruch nicht zu einer einfachen Auflösung führt. 
Der Nihilismus ist kein stabiler Endzustand, sondern eine Übergangsformation. Er eröffnet 
einen Raum, in dem alte Gewissheiten verschwinden, während neue Formen der 
Orientierung noch nicht etabliert sind. Diese Übergangsstruktur ist durch Ambivalenz 
gekennzeichnet: Sie enthält sowohl ein Moment der Destruktion als auch ein Moment der 
Möglichkeit. 



Das destruktive Moment besteht in der Auflösung von Gewissheit. Ohne transzendente 
Fundierung gibt es keine letzte Instanz, die Konflikte entscheidet oder Geltungsansprüche 
endgültig legitimiert. Dies führt zu einer radikalen Kontingenzerfahrung: Alles könnte auch 
anders sein. Diese Erfahrung unterminiert nicht nur dogmatische Systeme, sondern auch die 
Möglichkeit, sich auf stabile normative Ordnungen zu verlassen. 

Das produktive Moment liegt hingegen in der Freisetzung von Reflexivität. Wenn Geltung 
nicht mehr gegeben ist, wird sie zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Normen, 
Wahrheiten und Sinnstrukturen müssen gerechtfertigt, verteidigt und immer wieder neu 
ausgehandelt werden. In diesem Sinne eröffnet der Nihilismus die Möglichkeit einer 
nicht-dogmatischen, kritischen Vernunft, die ihre eigenen Voraussetzungen reflektiert. 

Allerdings ist diese Möglichkeit prekär. Denn die Freisetzung von Reflexivität kann ebenso in 
einen radikalen Relativismus umschlagen, in dem alle Geltungsansprüche gleich gültig – 
oder gleich ungültig – erscheinen. Nietzsche selbst ist sich dieser Gefahr bewusst. Seine 
Diagnose des Nihilismus enthält daher implizit die Frage, wie unter Bedingungen fehlender 
Letztbegründung überhaupt noch zwischen besseren und schlechteren Interpretationen 
unterschieden werden kann. 

Diese Frage markiert den systematischen Übergang zum nächsten Problemkomplex: Wenn 
Wahrheit nicht mehr als Entsprechung gedacht werden kann, wie ist sie dann zu verstehen? 
Wenn Moral keine transzendente Grundlage hat, wie kann sie dennoch verbindlich sein? 
Und wenn Sinn nicht gegeben ist, wie lässt er sich hervorbringen, ohne in Beliebigkeit zu 
verfallen? 

Der „Tod Gottes“ ist somit nicht das Ende von Wahrheit, Moral und Sinn, sondern ihre 
Problematisierung. Er zwingt dazu, diese Begriffe aus ihrer metaphysischen Verankerung zu 
lösen und unter immanenten Bedingungen neu zu bestimmen. In diesem Prozess wird 
deutlich, dass Geltung weder einfach gegeben noch vollständig auflösbar ist. Sie erscheint 
vielmehr als ein prekärer, historisch situierter und konflikthafter Anspruch. 

Damit ist der Nihilismus als Ausgangspunkt einer postmetaphysischen Genealogie der 
Vernunft bestimmt. Er markiert den Moment, in dem die Philosophie ihre eigenen 
Voraussetzungen verliert und zugleich gezwungen ist, sie neu zu denken. Die folgenden 
Abschnitte werden zeigen, wie Nietzsche selbst auf diese Situation reagiert – insbesondere 
durch die Konzepte des Perspektivismus und des Willens zur Macht –, und wie sich daraus 
eine radikale Transformation des Wahrheits- und Moralbegriffs ergibt. 

Perspektivismus, Wille zur Macht, Moral als Machtphänomen 

Die Diagnose des Nihilismus bleibt bei Friedrich Nietzsche nicht auf der Ebene eines bloßen 
Befundes stehen. Sie erzwingt eine positive – wenn auch nicht im klassischen Sinne 
„konstruktive“ – Neubestimmung der zentralen philosophischen Kategorien. Diese 
Neubestimmung erfolgt nicht durch die Einführung eines neuen Fundaments, sondern durch 
eine radikale Transformation der Begriffe selbst. Ins Zentrum rücken dabei drei eng 
miteinander verschränkte Motive: Perspektivismus, Wille zur Macht und die genealogische 
Analyse der Moral. 



Der Perspektivismus bildet den epistemologischen Kern von Nietzsches Antwort auf den 
Zusammenbruch metaphysischer Wahrheitsbegriffe. Wenn es keine transzendente Instanz 
mehr gibt, die Wahrheit garantiert, kann Erkenntnis nicht länger als Abbildung einer 
objektiven, an sich bestehenden Wirklichkeit verstanden werden. Gegen die Vorstellung 
einer „Gottesperspektive“, die die Welt so zeigt, wie sie unabhängig von jedem Standpunkt 
ist, setzt Nietzsche die These, dass es „keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen“ 
gebe. 

Diese oft missverstandene These impliziert jedoch keinen trivialen Relativismus. Nietzsche 
behauptet nicht, dass alle Aussagen gleichermaßen gültig oder beliebig seien. Vielmehr zielt 
seine Kritik auf die Idee einer perspektivlosen Erkenntnis. Jede Erkenntnis ist notwendig an 
Bedingungen gebunden: an einen Standpunkt, an eine Lebensform, an bestimmte 
Interessen und Kräfteverhältnisse. Perspektivität ist keine Einschränkung, die überwunden 
werden könnte, sondern die konstitutive Bedingung von Erkenntnis überhaupt. 

Damit verschiebt sich der Status von Wahrheit grundlegend. Wahrheit ist nicht mehr die 
Übereinstimmung mit einer an sich bestehenden Ordnung, sondern ein Effekt interpretativer 
Praktiken. Sie entsteht innerhalb von Perspektiven, die bestimmte Aspekte der Wirklichkeit 
hervorheben und andere ausblenden. Erkenntnis ist selektiv, gerichtet, interessengeleitet – 
nicht im Sinne subjektiver Willkür, sondern im Sinne struktureller Bedingtheit. 

Diese epistemologische Verschiebung wird durch den Begriff des Willens zur Macht 
ontologisch vertieft. Der Wille zur Macht ist kein psychologisches Motiv und keine empirische 
Hypothese, sondern ein interpretatives Prinzip, das die Dynamik von Wirklichkeit selbst 
beschreibt. Nietzsche versteht darunter eine grundlegende Tendenz zur Steigerung, 
Ausdehnung und Durchsetzung von Kräften. Welt ist nicht ein statisches Gefüge von 
Substanzen, sondern ein Feld von Kräften in ständiger Auseinandersetzung. 

In diesem Kontext erscheint auch Erkenntnis als ein Moment dieses Kraftgeschehens. 
Interpretationen sind Ausdruck von Machtkonstellationen. Sie setzen sich durch, behaupten 
sich, verdrängen andere Interpretationen. Wahrheit ist insofern nicht unabhängig von Macht 
zu denken: Sie ist das Resultat von Prozessen, in denen sich bestimmte Deutungen 
stabilisieren und als verbindlich durchsetzen. 

Diese Verbindung von Erkenntnis und Macht bedeutet jedoch nicht, dass Wahrheit einfach 
auf Gewalt reduziert werden kann. Vielmehr geht es Nietzsche darum zu zeigen, dass der 
Anspruch auf Wahrheit selbst Teil eines dynamischen Gefüges ist, in dem sich Kräfte 
artikulieren. Auch der Wille zur Wahrheit ist ein spezifischer Ausdruck des Willens zur Macht 
– eine Form, in der sich das Bedürfnis nach Ordnung, Stabilität und Orientierung 
manifestiert. 

Vor diesem Hintergrund erhält auch die Moral eine neue Bedeutung. Die traditionelle 
Moralphilosophie verstand Moral als Ausdruck universeller Vernunft oder göttlicher Ordnung. 
Nietzsche hingegen analysiert Moral genealogisch, das heißt als historisch entstandenes 
Phänomen, das aus konkreten sozialen und psychologischen Bedingungen hervorgegangen 
ist. Moral ist nicht gegeben, sondern geworden. 

Die genealogische Methode zielt darauf, die Entstehungsbedingungen moralischer Begriffe 
freizulegen. Dabei zeigt sich, dass moralische Kategorien wie „gut“ und „böse“ nicht zeitlos 



sind, sondern Ergebnis spezifischer Wertungsprozesse. Nietzsche unterscheidet in diesem 
Zusammenhang paradigmatisch zwischen einer „Herrenmoral“ und einer „Sklavenmoral“. 
Während erstere aus einem Gefühl von Stärke und Selbstbejahung hervorgeht, entsteht 
letztere aus Ressentiment, aus der Umwertung der Werte durch diejenigen, die sich nicht 
unmittelbar durchsetzen können. 

Diese Analyse ist nicht als bloße historische Typologie zu verstehen, sondern als strukturelle 
Einsicht: Moralische Systeme sind Ausdruck von Machtverhältnissen. Sie stabilisieren 
bestimmte Formen von Leben, indem sie andere delegitimieren. Moral ist daher nicht 
neutral, sondern normativ wirksam im Sinne einer Durchsetzung von Perspektiven. 

In dieser Perspektive erscheint auch die Idee universeller Moral in einem neuen Licht. Der 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit kann selbst als strategisches Moment verstanden werden: 
Indem eine bestimmte Moral sich als universell ausgibt, entzieht sie sich der Kritik und 
sichert ihre eigene Dominanz. Universalität wird damit nicht aufgehoben, aber 
problematisiert: Sie ist nicht mehr selbstverständlich, sondern bedarf der Analyse ihrer 
Entstehungsbedingungen. 

Diese Einsichten führen zu einer radikalen Verschiebung der normativen Problemlage. 
Wenn Moral nicht auf einer objektiven Ordnung beruht, sondern Ausdruck von 
Machtkonstellationen ist, stellt sich die Frage, wie normative Geltung überhaupt noch 
gedacht werden kann. Nietzsche beantwortet diese Frage nicht durch die Rekonstruktion 
eines neuen moralischen Systems. Stattdessen radikalisiert er die Problematik, indem er die 
Idee einer letztbegründeten Moral selbst in Frage stellt. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Nietzsche jede Form von Normativität verwirft. Vielmehr 
verschiebt sich die Perspektive: Normen werden nicht mehr als universell gültige Regeln 
verstanden, sondern als Ausdruck bestimmter Lebensformen. Die Frage ist nicht mehr, 
welche Moral „wahr“ ist, sondern welche Formen von Leben sie ermöglicht oder verhindert. 
Normativität wird damit an Kriterien wie Lebensförderlichkeit, Intensität und Kreativität 
gebunden. 

Diese Verschiebung ist ambivalent. Einerseits eröffnet sie die Möglichkeit, Moral jenseits 
starrer Dogmen zu denken. Sie erlaubt eine Kritik an normativen Systemen, die sich als 
absolut ausgeben, und macht ihre historischen und sozialen Bedingungen sichtbar. 
Andererseits droht sie, die Grundlage für intersubjektive Verbindlichkeit zu unterminieren. 
Wenn Normen nur Ausdruck von Perspektiven sind, wie kann dann noch zwischen besseren 
und schlechteren Normen unterschieden werden? 

Genau hier zeigt sich die radikale Konsequenz von Nietzsches Denken. Er akzeptiert diese 
Problematik, ohne sie durch eine neue Letztbegründung zu lösen. Der Perspektivismus führt 
nicht zu einer Aufhebung von Geltungsansprüchen, sondern zu ihrer Pluralisierung. Es gibt 
keine letzte Instanz, die entscheidet, aber es gibt dennoch Konflikte zwischen 
Interpretationen, die nicht beliebig sind. Diese Konflikte werden nicht durch Wahrheit im 
klassischen Sinne entschieden, sondern durch Prozesse der Auseinandersetzung, 
Durchsetzung und Transformation. 

In diesem Sinne lässt sich Nietzsches Denken als eine Form der immanenten Kritik 
verstehen. Es zerstört nicht nur metaphysische Illusionen, sondern zeigt zugleich, dass 



Geltungsansprüche immer in konkrete Kontexte eingebettet sind. Wahrheit, Moral und Sinn 
erscheinen nicht mehr als überhistorische Gegebenheiten, sondern als Resultate 
dynamischer Prozesse, in denen sich Kräfte artikulieren. 

Damit ist eine entscheidende Verschiebung vollzogen: Die Frage nach der Begründung wird 
durch die Frage nach der Entstehung ergänzt und teilweise ersetzt. Genealogie tritt an die 
Stelle von Deduktion. Anstatt zu fragen, warum bestimmte Normen gelten, wird gefragt, wie 
sie entstanden sind und welche Funktionen sie erfüllen. Diese Perspektive verändert den 
Status philosophischer Reflexion selbst: Sie wird kritisch, historisch und zugleich 
selbstreflexiv. 

Die Konsequenz dieser Bewegung ist eine tiefgreifende Verunsicherung des Begriffs 
universeller Geltung. Wenn Wahrheit perspektivisch, Erkenntnis machtförmig und Moral 
genealogisch ist, erscheint der Anspruch auf universelle Verbindlichkeit als problematisch. 
Er kann nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden, sondern muss selbst zum 
Gegenstand der Kritik werden. 

Gerade darin liegt jedoch die produktive Spannung, die Nietzsches Denken erzeugt. Es 
zerstört die Grundlagen traditioneller Normativität, ohne die Frage nach Geltung 
preiszugeben. Stattdessen verschiebt es diese Frage in einen neuen Horizont: einen 
Horizont, in dem Geltung nicht mehr garantiert, sondern immer wieder neu erzeugt werden 
muss. 

Diese Verschiebung bildet die Voraussetzung für die weitere Entwicklung moderner 
Philosophie. Die folgenden Denkbewegungen – von der Phänomenologie über die 
Sprachphilosophie bis zur kritischen Theorie – lassen sich als Versuche verstehen, auf die 
durch Nietzsche freigelegte Problemlage zu reagieren. Sie teilen die Einsicht in die 
Kontingenz von Wahrheit und Moral, suchen jedoch nach Wegen, normative Verbindlichkeit 
unter diesen Bedingungen neu zu denken. 

Der Perspektivismus, der Wille zur Macht und die genealogische Analyse der Moral 
markieren somit nicht das Ende der Philosophie, sondern den Übergang zu einer neuen 
Form des Denkens: einer postmetaphysischen Reflexion, die ohne letzte Fundamente 
auskommen muss, ohne auf den Anspruch auf Geltung vollständig zu verzichten. Genau in 
dieser Spannung entfaltet sich die weitere Genealogie der Vernunft. 

Krise universeller Geltung 

Die durch Friedrich Nietzsche freigelegte Konstellation kulminiert in einer Problemlage, die 
sich als Krise universeller Geltung bestimmen lässt. Diese Krise ist weder bloß eine Folge 
epistemologischer Skepsis noch lediglich ein moralphilosophisches Problem, sondern betrifft 
die strukturellen Bedingungen, unter denen überhaupt von Verbindlichkeit, Normativität und 
Rationalität gesprochen werden kann. Sie markiert den Punkt, an dem die Entkopplung von 
Wahrheit, Moral und transzendenter Fundierung ihre systematische Konsequenz erreicht. 

Der Begriff der Geltung impliziert traditionell mehr als faktische Akzeptanz. Er verweist auf 
einen Anspruch, der über individuelle Überzeugungen und lokale Kontexte hinausreicht. 
Eine Aussage gilt nicht einfach, weil sie für jemanden wahr ist, sondern weil sie den 
Anspruch erhebt, allgemein anerkannt werden zu können. Analog beanspruchen moralische 



Normen nicht nur subjektive Zustimmung, sondern intersubjektive Verbindlichkeit. Diese 
Struktur der Überschreitung – der Anspruch, über die eigene Perspektive hinaus gültig zu 
sein – bildet den Kern dessen, was unter universeller Geltung verstanden wird. 

Gerade diese Struktur wird durch den nihilistischen Bruch problematisch. Wenn Wahrheit 
perspektivisch ist, Erkenntnis machtförmig strukturiert und Moral genealogisch erklärbar 
wird, verliert der Anspruch auf Universalität seine selbstverständliche Grundlage. Er 
erscheint nicht mehr als notwendige Eigenschaft von Wahrheit oder Moral, sondern als ein 
spezifischer, historisch gewordener Anspruch, der selbst erklärungsbedürftig ist. 

Die Krise universeller Geltung besteht somit nicht darin, dass es keine Geltungsansprüche 
mehr gäbe, sondern darin, dass deren Legitimität fraglich geworden ist. Geltungsansprüche 
persistieren – in wissenschaftlichen Diskursen, in moralischen Auseinandersetzungen, in 
politischen Ordnungen –, doch sie können sich nicht mehr auf eine unangefochtene 
Letztinstanz berufen. Sie sind gleichsam „freischwebend“ geworden: wirksam, aber nicht 
endgültig begründet. 

Diese Situation lässt sich als eine Form der strukturellen Reflexivität beschreiben. 
Geltungsansprüche müssen sich nun in einem Raum behaupten, in dem ihre 
Voraussetzungen selbst zum Gegenstand der Kritik geworden sind. Jede Berufung auf 
Wahrheit, Moral oder Vernunft kann hinterfragt werden, indem ihre historischen, sozialen 
oder machtförmigen Bedingungen offengelegt werden. Die Möglichkeit dieser Kritik 
unterminiert jedoch zugleich die Stabilität der Geltung. 

Damit entsteht eine paradoxe Konstellation. Einerseits ist die moderne Praxis – 
wissenschaftlich, rechtlich, politisch – auf Formen universeller Geltung angewiesen. Ohne 
den Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit wären weder Erkenntnisfortschritt noch 
normative Ordnung denkbar. Andererseits untergräbt die genealogische und 
perspektivistische Kritik genau die Voraussetzungen, die diesen Anspruch legitimieren 
könnten. Die Moderne ist somit durch eine Spannung gekennzeichnet, die sich nicht einfach 
auflösen lässt: Sie benötigt Universalität, ohne sie metaphysisch begründen zu können. 

Diese Spannung manifestiert sich in verschiedenen Dimensionen. Epistemologisch zeigt sie 
sich in der Frage, wie zwischen konkurrierenden Wahrheitsansprüchen entschieden werden 
kann, wenn es keine perspektivunabhängige Instanz mehr gibt. Der wissenschaftliche 
Diskurs operiert weiterhin mit Kriterien wie Evidenz, Kohärenz und intersubjektiver 
Nachprüfbarkeit. Doch diese Kriterien selbst sind nicht mehr transzendental abgesichert, 
sondern erscheinen als historisch entwickelte Praktiken. Ihre Autorität ist funktional, nicht 
ontologisch. 

Im Bereich der Moral verschärft sich das Problem. Normative Konflikte lassen sich nicht 
mehr durch den Verweis auf eine objektive moralische Ordnung entscheiden. Stattdessen 
treten unterschiedliche Wertsysteme in Konkurrenz, die jeweils aus spezifischen 
Perspektiven hervorgehen. Der Anspruch auf universelle Moral wird dadurch prekär: Er kann 
nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden, sondern muss gegenüber 
alternativen Normativitäten gerechtfertigt werden, ohne sich auf eine letzte Instanz stützen 
zu können. 



Politisch führt diese Situation zu einer Pluralisierung von Lebensformen und Wertordnungen. 
Moderne Gesellschaften sind durch eine Vielzahl konkurrierender Überzeugungen geprägt, 
die sich nicht auf einen gemeinsamen metaphysischen Nenner bringen lassen. Der 
Anspruch auf universelle Geltung wird hier zur Voraussetzung von Recht und Demokratie – 
etwa in Form von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit –, zugleich aber zum Gegenstand 
permanenter Aushandlung. Universalität erscheint nicht mehr als gegebene Grundlage, 
sondern als politisch zu realisierender Anspruch. 

Diese Entwicklung legt eine zentrale Verschiebung nahe: Universelle Geltung kann nicht 
länger als Eigenschaft von Aussagen oder Normen verstanden werden, sondern muss als 
Ergebnis von Prozessen begriffen werden. Geltung entsteht nicht durch Bezug auf eine 
transzendente Ordnung, sondern durch Praktiken der Rechtfertigung, der Anerkennung und 
der Durchsetzung. Sie ist nicht statisch, sondern dynamisch; nicht gegeben, sondern 
erzeugt. 

Allerdings wirft diese prozessuale Auffassung von Geltung ihrerseits Probleme auf. Wenn 
Geltung das Resultat sozialer oder diskursiver Prozesse ist, stellt sich die Frage, wie diese 
Prozesse selbst normativ bewertet werden können. Welche Bedingungen müssen erfüllt 
sein, damit ein Konsens als legitim gilt? Wie lässt sich verhindern, dass Machtasymmetrien 
die Produktion von Geltung verzerren? Und in welchem Sinne kann ein prozessual erzeugter 
Anspruch überhaupt noch als „universal“ gelten? 

Hier zeigt sich die bleibende Herausforderung der durch Nietzsche eröffneten Problemlage. 
Die Kritik an metaphysischen Fundamenten führt nicht zu einer einfachen Auflösung von 
Normativität, sondern zu ihrer Transformation. Geltung wird reflexiv: Sie ist nicht mehr 
selbstverständlich, sondern muss sich selbst rechtfertigen. Diese Selbstreferentialität 
erzeugt jedoch eine Instabilität, die nicht vollständig aufhebbar ist. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass ein vollständiger Verzicht auf universelle Geltungsansprüche 
weder theoretisch noch praktisch haltbar ist. Ein radikaler Relativismus, der alle 
Perspektiven als gleich gültig betrachtet, würde die Möglichkeit von Kritik selbst untergraben. 
Wenn jede Aussage nur relativ zu einer Perspektive gilt, kann auch die Kritik an bestimmten 
Perspektiven keinen übergreifenden Anspruch mehr erheben. Relativismus erweist sich 
damit als performativ widersprüchlich: Er setzt die Möglichkeit von Geltung voraus, die er 
zugleich bestreitet. 

Die Krise universeller Geltung führt somit nicht zur Abschaffung von Geltungsansprüchen, 
sondern zu ihrer Problematisierung. Sie zwingt dazu, zwischen zwei unhaltbaren Positionen 
zu vermitteln: einem dogmatischen Universalismus, der seine eigenen Voraussetzungen 
nicht reflektiert, und einem radikalen Relativismus, der jede Form von Verbindlichkeit auflöst. 
Zwischen diesen Polen eröffnet sich ein schwieriger Zwischenraum, in dem Geltung weder 
garantiert noch beliebig ist. 

In diesem Zwischenraum wird Geltung zu einem regulativen Begriff. Sie bezeichnet keinen 
Zustand, der erreicht werden kann, sondern einen Anspruch, der in praktischen und 
diskursiven Prozessen eingelöst werden soll. Universalität ist nicht mehr ontologisch 
fundiert, sondern kontrafaktisch unterstellt: Sie fungiert als Maßstab, an dem konkrete 
Geltungsansprüche gemessen werden, ohne selbst endgültig begründet zu sein. 



Vernunft kann damit nicht länger als Instanz verstanden werden, die Wahrheit und Moral aus 
ersten Prinzipien ableitet. Sie erscheint vielmehr als Praxis der Rechtfertigung, die in 
konkreten historischen und sozialen Kontexten stattfindet. Ihre Autorität beruht nicht auf 
metaphysischen Grundlagen, sondern auf der Fähigkeit, Geltungsansprüche zu begründen, 
zu kritisieren und zu revidieren. 

Damit ist die Krise universeller Geltung zugleich als Transformation der Vernunft zu 
begreifen. Vernunft verliert ihren Charakter als letztbegründende Instanz und wird zu einem 
offenen, konflikthaften Prozess. Sie ist nicht mehr die Quelle von Gewissheit, sondern das 
Medium, in dem Unsicherheit bearbeitet wird. Gerade darin liegt ihre bleibende Bedeutung: 
Sie ermöglicht Orientierung unter Bedingungen, in denen feste Orientierungen nicht mehr 
verfügbar sind. 

Diese Perspektive bildet den Übergang zu den weiteren Entwicklungen der Philosophie im 
20. Jahrhundert. Die Phänomenologie, die Existenzphilosophie, die Sprachphilosophie und 
die kritische Theorie lassen sich als unterschiedliche Versuche lesen, auf die Krise 
universeller Geltung zu reagieren. Sie teilen die Einsicht, dass metaphysische Fundamente 
nicht mehr tragfähig sind, suchen jedoch nach neuen Formen der Begründung, die der 
Kontingenz moderner Lebensverhältnisse Rechnung tragen. 

Die Krise universeller Geltung ist somit nicht das Ende normativer Orientierung, sondern 
deren Neubestimmung. Sie zwingt dazu, Geltung als etwas zu denken, das weder gegeben 
noch beliebig ist, sondern in einem prekären Gleichgewicht zwischen Anspruch und Kritik 
steht. Genau in diesem Spannungsfeld entfaltet sich die weitere Genealogie der Vernunft. 

 

 

 



2. Phänomenologie und die Suche nach Sinn 
 
Transzendentale Phänomenologie und Intentionalität 

Die phänomenologische Bewegung entsteht im Horizont jener fundamentalen 
Erschütterung, die durch den Zerfall metaphysischer Gewissheiten ausgelöst worden ist, 
und sie ist von Beginn an durch die Ambivalenz geprägt, auf diese Krise zugleich antworten 
und sie nicht durch eine Rückkehr zu vormodernen Sicherheiten neutralisieren zu wollen. 
Während der Nihilismus die Erosion von Wahrheit, Sinn und normativer Verbindlichkeit 
diagnostiziert, unternimmt die Phänomenologie den Versuch, die Frage nach Sinn unter 
veränderten Bedingungen neu zu stellen. Ihr Ausgangspunkt ist dabei weder eine objektive 
Ordnung der Welt noch ein metaphysisches Prinzip, sondern die Analyse der Erfahrung 
selbst. In dieser Verschiebung liegt bereits ihre systematische Pointe: Nicht mehr das Sein 
als solches, sondern die Weise seines Erscheinens wird zum primären Gegenstand 
philosophischer Reflexion. 

Das Projekt der transzendentalen Phänomenologie, wie es von Edmund Husserl entfaltet 
wird, ist von einem eigentümlichen Doppelanspruch getragen. Einerseits akzeptiert es die 
Einsicht, dass naive Realismen und dogmatische Metaphysiken nicht länger haltbar sind; 
andererseits hält es an der Idee einer strengen, evidenzbasierten Wissenschaft der 
Philosophie fest. Diese Spannung bestimmt die gesamte Argumentationsbewegung: Husserl 
will keinen Rückfall in spekulative Ontologie, aber ebenso wenig die Preisgabe von Wahrheit 
zugunsten bloßer Perspektivität. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr, welche Struktur 
die Welt unabhängig vom Bewusstsein besitzt, sondern wie Welt überhaupt als sinnvoll 
gegeben sein kann. Damit verschiebt sich die Problematik von der Ontologie zur 
Konstitutionsanalyse. 

Diese Verschiebung ist eng verbunden mit Husserls Diagnose einer Krise der 
Wissenschaften. Diese Krise ist nicht als epistemischer Mangel im Sinne unzureichender 
Erkenntnisse zu verstehen, sondern als ein Verlust an Selbstverständnis. Die modernen 
Wissenschaften operieren mit hochentwickelten formalen und mathematischen Methoden, 
die ihnen eine enorme Erklärungskraft verleihen, doch gerade diese Abstraktionsleistung 
führt dazu, dass sie den Bezug zu ihrem ursprünglichen Sinnhorizont verlieren. Die Welt 
erscheint in ihnen als ein System quantifizierbarer Relationen, während die 
vorwissenschaftliche Erfahrungswelt – die Lebenswelt – als irrelevanter Rest abgedrängt 
wird. Damit entsteht eine paradoxe Situation: Die Wissenschaften setzen eine sinnhaft 
gegebene Welt voraus, können aber die Bedingungen dieser Sinnhaftigkeit nicht mehr 
thematisieren. Ihre Objektivität ist gewissermaßen entleert von Bedeutung. 

Die phänomenologische Antwort auf diese Situation besteht darin, die Analyse genau auf 
jene Ebene zu verlagern, die in den Wissenschaften implizit bleibt: die Ebene der Erfahrung, 
in der Welt überhaupt erst als sinnvoll erscheint. Der Schlüsselbegriff hierfür ist die 
Intentionalität. Mit ihm wird eine Grundstruktur des Bewusstseins bezeichnet, die darin 
besteht, dass jedes Bewusstsein notwendig auf etwas gerichtet ist. Bewusstsein ist niemals 
ein bloßes inneres Geschehen, sondern immer schon ein Sich-Beziehen auf einen 
Gegenstand. Diese Struktur unterläuft die klassische Trennung von Subjekt und Objekt, 
insofern sie zeigt, dass beide nur in ihrer wechselseitigen Bezogenheit verständlich sind. Der 



Gegenstand ist nicht unabhängig vom Bewusstsein gegeben, aber auch nicht bloß eine 
subjektive Projektion; vielmehr ist er das Korrelat intentionaler Akte. 

Diese Einsicht hat tiefgreifende Konsequenzen für das Verständnis von Sinn. Sinn ist weder 
eine Eigenschaft der Dinge noch ein rein subjektiver Zusatz, sondern entsteht in der 
intentionalen Beziehung selbst. Das bedeutet, dass die Welt nicht als ein bloßes Aggregat 
von Fakten erscheint, sondern als ein strukturierter Bedeutungszusammenhang. Jede 
Wahrnehmung, jedes Urteil, jede Erinnerung ist in ein Geflecht von Verweisungen 
eingebunden, das dem Erlebten seine Bestimmtheit verleiht. Der Tisch, den ich sehe, ist 
nicht einfach ein physisches Objekt, sondern ein Gegenstand mit bestimmten 
Gebrauchsmöglichkeiten, mit einer bestimmten Stellung im Raum, mit einer Geschichte 
möglicher Erfahrungen. Diese Bedeutungsstruktur ist nicht nachträglich hinzugefügt, 
sondern konstitutiv für das, was überhaupt als Gegenstand erscheint. 

Um diese Konstitutionsleistungen freizulegen, führt Husserl die methodische Operation der 
Epoché ein, die zu den radikalsten Wendungen der neueren Philosophie gehört. In der 
Epoché wird die natürliche Einstellung suspendiert, also jene selbstverständliche Annahme, 
dass die Welt unabhängig vom Bewusstsein existiert und so beschaffen ist, wie sie uns 
erscheint. Diese Suspension bedeutet jedoch keine Negation der Welt, sondern eine 
Verschiebung der Fragestellung. Es geht nicht mehr darum, ob die Welt existiert, sondern 
wie sie gegeben ist. Durch diese methodische Einklammerung wird der Blick frei für die 
Strukturen der Erscheinung selbst. 

Die Epoché führt zur transzendentalen Reduktion, in der das Bewusstsein als Ort der 
Sinnkonstitution sichtbar wird. Hier zeigt sich das spezifische Interesse von Husserls 
Transzendentalphilosophie: Sie sucht nicht nach einem metaphysischen Grund, sondern 
nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. Anders als bei Kant sind diese 
Bedingungen jedoch nicht als starre Kategorien des Verstandes konzipiert, sondern als 
dynamische Prozesse, die sich in der konkreten Erfahrung vollziehen. Das Bewusstsein ist 
kein abstraktes Prinzip, sondern eine zeitlich strukturierte Tätigkeit, in der Sinn kontinuierlich 
erzeugt wird. 

Diese Dynamik wird besonders deutlich in der Analyse der Objektkonstitution. Ein 
Gegenstand erscheint niemals vollständig, sondern immer nur in perspektivischen 
Abschattungen. Dennoch wird er als identisch erfahren. Diese Identität ist nicht gegeben, 
sondern wird durch eine Synthese von Erscheinungen hergestellt. Das Bewusstsein 
verbindet verschiedene Perspektiven zu einer Einheit und konstituiert so die Objektivität des 
Gegenstandes. Objektivität ist in diesem Sinne kein ursprünglicher Zustand der Dinge, 
sondern das Ergebnis einer intentionalen Leistung. Sie beruht auf invarianten Strukturen der 
Erfahrung, die es ermöglichen, unterschiedliche Erscheinungen auf einen identischen 
Gegenstand zu beziehen. 

Damit verändert sich auch das Verständnis von Wahrheit. Wahrheit ist nicht mehr die 
Übereinstimmung zwischen einer Vorstellung und einer unabhängig bestehenden Realität, 
sondern die Evidenz, die sich innerhalb eines kohärenten Systems von Sinnkonstitutionen 
einstellt. Sie ist an die Möglichkeit gebunden, einen Gegenstand in seinen verschiedenen 
Gegebenheitsweisen als identisch zu erfassen. Diese Verschiebung entzieht der klassischen 



Korrespondenztheorie den Boden, ohne jedoch in einen einfachen Relativismus zu verfallen. 
Wahrheit bleibt möglich, aber sie ist an die Strukturen der Erfahrung gebunden. 

Die Frage nach der Intersubjektivität stellt in diesem Zusammenhang eine entscheidende 
Bewährungsprobe dar. Wenn Sinn im Bewusstsein konstituiert wird, droht die Gefahr eines 
Solipsismus. Husserl begegnet diesem Problem, indem er zeigt, dass die Erfahrung des 
Anderen selbst eine grundlegende Struktur des Bewusstseins ist. Der Andere erscheint nicht 
als bloßes Objekt, sondern als ein Zentrum eigener Intentionalität. Diese Erfahrung ist nicht 
inferentiell vermittelt, sondern unmittelbar in die Struktur der Wahrnehmung eingebettet. 
Durch die wechselseitige Bezugnahme von Subjekten entsteht eine gemeinsame Welt, 
deren Objektivität intersubjektiv fundiert ist. 

Dennoch bleibt diese Lösung ambivalent. Die Intersubjektivität wird aus der Perspektive des 
transzendentalen Subjekts rekonstruiert und bleibt somit an dessen Konstitutionsleistungen 
gebunden. Sie ist kein unabhängiges Fundament, sondern selbst ein Resultat intentionaler 
Strukturen. Damit bleibt offen, ob sie eine hinreichend stabile Grundlage für universelle 
Geltung bieten kann. Die gemeinsame Welt ist möglich, aber ihre Verbindlichkeit ist nicht 
absolut gesichert. 

Ein weiterer zentraler Aspekt der phänomenologischen Analyse ist die Zeitlichkeit des 
Bewusstseins. Erfahrung ist nicht punktuell, sondern entfaltet sich in einem kontinuierlichen 
Strom, der durch Retention, Präsenz und Protention strukturiert ist. Diese temporale Struktur 
macht deutlich, dass Sinn immer im Werden begriffen ist. Er entsteht in der Bewegung des 
Bewusstseins und ist daher grundsätzlich offen und veränderlich. Es gibt keinen festen, 
zeitlosen Grund, sondern nur eine fortlaufende Konstitution. 

Diese Einsicht verstärkt die Ambivalenz des phänomenologischen Projekts. Einerseits 
gelingt es, die Bedingungen von Sinn und Objektivität präzise zu analysieren und damit eine 
Alternative zu metaphysischen Spekulationen zu entwickeln. Andererseits zeigt sich, dass 
diese Bedingungen selbst nicht absolut sind. Sie sind an die Struktur des Bewusstseins 
gebunden und damit kontingent. Der Versuch, einen letzten Grund zu finden, führt nicht zu 
einer festen Basis, sondern zu einer Reflexion der eigenen Konstitutionsleistungen. 

In dieser Bewegung liegt die Bedeutung der transzendentalen Phänomenologie für die 
Genealogie der Vernunft. Sie markiert einen entscheidenden Übergang: von der Suche nach 
objektiven Fundamenten zu einer Analyse der Bedingungen, unter denen Sinn überhaupt 
möglich ist. Dabei wird deutlich, dass diese Bedingungen nicht außerhalb der Erfahrung 
liegen, sondern in ihr selbst verankert sind. Vernunft erscheint nicht mehr als metaphysische 
Instanz, sondern als eine Praxis der Sinnbildung, die an bestimmte strukturelle 
Voraussetzungen gebunden ist. 

Gleichzeitig wird jedoch sichtbar, dass diese Praxis keine letzte Sicherheit bietet. Die 
phänomenologische Rekonstruktion von Sinn führt nicht zu einer endgültigen Begründung, 
sondern zu einer Einsicht in die Fragilität aller Begründungen. Sinn ist möglich, aber er ist 
nicht absolut; er ist konstituiert, aber nicht garantiert. Damit bleibt die zentrale Frage, die das 
gesamte Projekt dieser Untersuchung trägt, weiterhin offen: Wie kann unter diesen 
Bedingungen normative Geltung gedacht werden? 



Die transzendentale Phänomenologie verschärft diese Frage, anstatt sie zu lösen. Indem sie 
zeigt, dass Sinn im Bewusstsein konstituiert wird, untergräbt sie die Idee eines objektiven 
Fundaments, ohne eine alternative Grundlage bereitzustellen, die über die subjektiven 
Bedingungen hinausweist. Die Vernunft erscheint hier erstmals in jener Form, die für die 
weitere Entwicklung entscheidend sein wird: als eine notwendige, aber nicht 
letztbegründbare Praxis. Diese Einsicht bildet den Ausgangspunkt für die nächste 
Transformation innerhalb der phänomenologischen Bewegung selbst, in der bei Martin 
Heidegger die Frage nach dem Sinn nicht mehr im Horizont eines transzendentalen 
Bewusstseins, sondern im Kontext endlicher Existenz neu gestellt wird. 

Fundamentalontologie und Endlichkeit 

Die Verschiebung, die innerhalb der phänomenologischen Bewegung von der 
transzendentalen Analyse des Bewusstseins hin zur Fundamentalontologie vollzogen wird, 
markiert eine tiefgreifende Transformation des gesamten Problemhorizonts. Während die 
transzendentale Phänomenologie bei Edmund Husserl die Frage nach den Bedingungen der 
Möglichkeit von Erfahrung im Bewusstsein verortet, radikalisiert Martin Heidegger diese 
Fragestellung, indem er sie aus dem Rahmen einer Bewusstseinsphilosophie herauslöst und 
auf die Seinsweise des Menschen selbst zurückführt. Damit wird nicht mehr gefragt, wie 
Gegenstände im Bewusstsein erscheinen, sondern wie das Sein überhaupt verstanden 
werden kann – und welche Rolle die menschliche Existenz in dieser Verständigung spielt. 

Der Ausgangspunkt dieser Transformation ist die Diagnose, dass die traditionelle 
Philosophie – einschließlich der transzendentalen Phänomenologie – das Problem des 
Seins verfehlt hat, indem sie es implizit voraussetzt, ohne es explizit zu thematisieren. Die 
Frage „Was ist?“ wird durchgehend gestellt, doch die Frage „Was heißt Sein?“ bleibt 
unbeantwortet. Diese Vergessenheit des Seins ist für Heidegger nicht nur ein historisches 
Defizit, sondern die Grundstruktur der abendländischen Metaphysik. Sie zeigt sich gerade 
darin, dass das Sein als etwas Selbstverständliches behandelt wird, während sich die 
philosophische Reflexion auf einzelne Seiende richtet. 

Die Fundamentalontologie setzt genau hier an. Sie will die Frage nach dem Sein wieder 
eröffnen, indem sie die Bedingungen seiner Verständlichkeit untersucht. Diese Bedingungen 
sind jedoch nicht abstrakt oder unabhängig vom Menschen, sondern in der Existenz selbst 
verankert. Heidegger führt hierfür den Begriff des Daseins ein, der den Menschen nicht als 
Subjekt im klassischen Sinne bezeichnet, sondern als ein Wesen, dem es in seinem Sein 
um dieses Sein selbst geht. Das Dasein ist nicht einfach vorhanden, sondern es verhält sich 
zu seinem Sein, es versteht es – wenn auch zunächst auf implizite und vorreflexive Weise. 

Das Verständnis von Welt, das bei Husserl noch als intentional konstituiert erscheint, wird 
damit nun als ursprüngliche Gegebenheit der Existenz begriffen. Das Dasein ist nicht 
zunächst ein isoliertes Bewusstsein, das sich auf eine Welt bezieht, sondern immer schon 
„in-der-Welt“. Dieses In-der-Welt-Sein ist keine relationale Eigenschaft zwischen zwei 
getrennten Entitäten, sondern die grundlegende Struktur der Existenz selbst. Subjekt und 
Objekt sind hier keine primären Kategorien mehr, sondern abgeleitete Konstruktionen. 

Die Welt erscheint in diesem Kontext nicht als Ansammlung von Dingen, sondern als ein 
Bedeutungszusammenhang, in dem das Dasein sich praktisch bewegt. Dinge begegnen 
nicht primär als theoretische Objekte, sondern als Zeug im Horizont von Verwendbarkeit. Ein 



Hammer ist zunächst nicht ein physikalischer Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften, 
sondern etwas, womit man hämmert. Diese pragmatische Struktur der Welt verweist auf eine 
grundlegende Verschiebung: Sinn entsteht nicht durch kontemplative Erkenntnis, sondern im 
Vollzug praktischer Tätigkeiten. 

Damit wird die Intentionalität, die bei Husserl noch als Struktur des Bewusstseins gefasst 
wird, ontologisch radikalisiert. Sie erscheint nicht mehr als eine Eigenschaft mentaler Akte, 
sondern als Grundstruktur des In-der-Welt-Seins selbst. Das Dasein ist immer schon auf 
etwas hin orientiert, es ist in Projekte eingebunden, es entwirft Möglichkeiten. Diese Struktur 
des Entwurfs verweist auf eine weitere zentrale Dimension: die Zeitlichkeit. 

Die Zeitlichkeit ist für Heidegger nicht eine äußere Dimension, in der sich Ereignisse 
abspielen, sondern die grundlegende Struktur der Existenz. Das Dasein ist wesentlich 
zeitlich, insofern es sich auf Möglichkeiten hin entwirft, seine Vergangenheit in Form von 
Geworfenheit mit sich trägt und in der Gegenwart Entscheidungen trifft. Diese dreifache 
Struktur von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart bildet die existenziale Zeitlichkeit, die 
dem Verständnis von Sein zugrunde liegt. Damit wird die phänomenologische Einsicht in die 
Zeitlichkeit des Bewusstseins vertieft und zugleich transformiert: Zeit ist nicht mehr eine 
Struktur der Erfahrung, sondern die ontologische Bedingung von Existenz. 

Die Kategorie der Geworfenheit spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. 
Sie bezeichnet die Tatsache, dass das Dasein sich nicht selbst ins Sein gesetzt hat, sondern 
immer schon in eine Welt hineingestellt ist, die es nicht gewählt hat. Diese Faktizität 
begrenzt die Freiheit, ohne sie aufzuheben. Das Dasein ist frei, aber seine Freiheit ist 
situativ gebunden. Es muss sich zu Bedingungen verhalten, die es nicht selbst bestimmt hat. 
Diese Spannung zwischen Freiheit und Faktizität ist konstitutiv für die Existenz. 

Gleichzeitig ist das Dasein durch den Entwurf auf Möglichkeiten hin bestimmt. Es ist nicht 
durch eine feste Essenz definiert, sondern durch das, was es sein kann. Diese Offenheit 
macht die Existenz zugleich produktiv und prekär. Sinn ist nicht vorgegeben, sondern muss 
im Vollzug des Lebens immer wieder hergestellt werden. Damit bewegt sich die Frage nach 
Sinn endgültig aus dem Bereich objektiver Ordnung in den Bereich existenzieller Praxis. 

Die Endlichkeit bildet den Horizont, in dem diese Struktur ihre volle Bedeutung gewinnt. 
Heidegger analysiert die Endlichkeit nicht als bloße Begrenzung, sondern als konstitutives 
Moment der Existenz. Besonders deutlich wird dies in der Analyse des Seins zum Tode. Der 
Tod ist nicht nur ein zukünftiges Ereignis, sondern die äußerste Möglichkeit des Daseins – 
eine Möglichkeit, die nicht übertroffen werden kann und die jede andere Möglichkeit 
begrenzt. In der Antizipation des Todes wird die Endlichkeit der Existenz radikal sichtbar. 

Diese Konfrontation mit der Endlichkeit eröffnet die Möglichkeit einer eigentlichen Existenz. 
Das Dasein kann sich entweder in den alltäglichen Verstrickungen verlieren, in denen es 
sich an vorgegebenen Rollen und Erwartungen orientiert, oder es kann seine eigene 
Endlichkeit anerkennen und daraus eine authentische Haltung entwickeln. Diese 
Authentizität besteht nicht in einer Rückkehr zu einem inneren Wesen, sondern in der 
bewussten Übernahme der eigenen Existenz unter den Bedingungen ihrer Endlichkeit. 

Damit wird auch die Frage nach der Wahrheit neu und anders gestellt. Wahrheit ist nicht 
mehr primär eine Eigenschaft von Aussagen, sondern eine Weise des Erschlossenseins. 



Heidegger spricht von Unverborgenheit: Wahrheit bedeutet, dass etwas in seinem Sein 
zugänglich wird. Diese Erschlossenheit ist jedoch immer schon durch die Existenz des 
Daseins vermittelt. Sie ist keine objektive Gegebenheit, sondern an die Bedingungen des 
In-der-Welt-Seins gebunden. 

In dieser Perspektive erscheint Sinn nicht mehr als etwas, das im Bewusstsein konstituiert 
wird, sondern als etwas, das im Vollzug der Existenz entsteht. Er ist weder objektiv 
vorgegeben noch rein subjektiv, sondern an die Struktur des In-der-Welt-Seins gebunden. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass dieser Sinn keine letzte Sicherheit bietet. Er ist endlich, 
kontingent und immer gefährdet. 

Gerade hierin liegt die eigentliche Radikalität der fundamentalontologischen Wende. Sie 
ersetzt die Suche nach einem sicheren Fundament durch die Analyse einer Struktur, die 
selbst keinen letzten Grund besitzt. Das Dasein ist in eine Welt geworfen, die es nicht 
vollständig durchschauen kann; es entwirft Möglichkeiten, ohne ihre Konsequenzen 
vollständig kontrollieren zu können; es ist endlich, ohne seine Endlichkeit überwinden zu 
können. Diese Bedingungen machen jede Form absoluter Begründung unmöglich. 

Damit verschärft sich die Problematik, die bereits in der transzendentalen Phänomenologie 
angelegt war. Während Husserl noch versuchte, durch die Analyse des Bewusstseins eine 
Form von epistemischer Fundierung zu sichern, zeigt sich bei Heidegger, dass eine solche 
Fundierung grundsätzlich nicht erreichbar ist. Die Bedingungen von Sinn sind selbst endlich 
und kontingent. Es gibt keinen archimedischen Punkt außerhalb der Existenz, von dem aus 
Wahrheit und Geltung endgültig begründet werden könnten. 

Diese Einsicht hat jedoch eine doppelte Bedeutung. Einerseits untergräbt sie die Möglichkeit 
universeller Geltungsansprüche, insofern sie zeigt, dass jede Form von Sinn an konkrete 
Existenzbedingungen gebunden ist. Andererseits eröffnet sie eine neue Perspektive auf 
Vernunft. Vernunft erscheint nicht mehr als ein zeitloses Prinzip, sondern als eine Weise des 
Sich-Verhaltens innerhalb einer endlichen Existenz. Sie ist nicht gegeben, sondern muss im 
Vollzug des Lebens realisiert werden. 

Entsprechend wird damit die Frage nach normativer Orientierung auf eine neue Ebene 
gehoben. Wenn es kein metaphysisches Fundament und kein transzendentales Subjekt gibt, 
das Sinn garantiert, stellt sich die Frage, wie Verbindlichkeit überhaupt möglich ist. Die 
fundamentalontologische Analyse liefert keine direkte Antwort auf diese Frage, aber sie 
macht ihre Dringlichkeit sichtbar. Sie zeigt, dass jede Form von Geltung unter Bedingungen 
gedacht werden muss, die selbst keinen festen Grund bieten. 

In diesem Sinne markiert die fundamentalontologische Wende keinen Abschluss, sondern 
eine Zuspitzung der Problematik. Sie radikalisiert die Einsicht in die Endlichkeit und 
Kontingenz von Sinn, ohne die Notwendigkeit von Orientierung aufzuheben. Gerade in der 
Anerkennung dieser Spannung liegt ihre philosophische Bedeutung. Sie zwingt dazu, 
Vernunft nicht mehr als Fundament, sondern als Praxis zu denken – als eine Praxis, die sich 
ihrer eigenen Begrenztheit bewusst ist und gerade darin ihre Möglichkeit findet. 

Grenzen der subjektiven Sinnstiftung 



Die phänomenologische Bewegung entfaltet ihre systematische Kraft aus der Einsicht, dass 
Sinn weder als objektiv gegebene Eigenschaft der Welt noch als bloße Projektion eines 
isolierten Subjekts verstanden werden kann. Dennoch bleibt sie in einer Spannung 
gefangen, die sich aus ihrem eigenen Ansatz ergibt: Indem sie Sinn konsequent an die 
Strukturen von Erfahrung, Intentionalität und Existenz bindet, verschiebt sie die Frage nach 
seiner Geltung in den Horizont subjektiver oder existenzieller Vollzüge. Genau hier treten 
ihre Grenzen hervor. Denn die Rekonstruktion von Sinn aus dem Bewusstsein oder aus der 
faktischen Existenz vermag zwar die Genese von Bedeutung aufzuklären, nicht aber deren 
normative Verbindlichkeit über den jeweiligen Vollzug hinaus zu sichern. 

Bereits die transzendentale Phänomenologie bei Edmund Husserl enthält eine Ambivalenz, 
die sich nicht auflösen lässt, sondern in der weiteren Entwicklung der Phänomenologie 
systematisch verschärft wird. Die Analyse der Intentionalität zeigt, dass jeder Gegenstand 
nur im Horizont eines Bewusstseins als sinnvoll erscheint; zugleich beansprucht diese 
Analyse, Strukturen freizulegen, die nicht bloß individuell, sondern notwendig und allgemein 
sind. Diese doppelte Bewegung – Bindung an subjektive Konstitution bei gleichzeitiger 
Geltungsaspiration – bleibt prekär. Denn die transzendentalen Strukturen sind zwar als 
invariant beschrieben, doch ihre Invarianz ist selbst das Resultat einer phänomenologischen 
Beschreibung, nicht einer unabhängigen Begründung. Sie sind auf Evidenz angewiesen, 
deren Geltung sich nicht außerhalb des Vollzugs ihrer Einsicht sichern lässt. 

Der Rekurs auf Intersubjektivität verschiebt das Problem, ohne es zu lösen. Dass Welt 
immer schon als gemeinsame Welt erscheint, verweist auf eine geteilte Struktur von 
Erfahrung, nicht jedoch auf eine Instanz, die zwischen konkurrierenden Sinnansprüchen 
entscheiden könnte. Die intersubjektive Konstitution von Objektivität erklärt, wie 
Verständigung möglich ist, nicht aber, warum bestimmte Verständigungen als verbindlich 
gelten sollen. Die Differenz zwischen der Faktizität geteilter Erfahrung und normativer 
Geltung bleibt bestehen. In diesem Sinne bleibt die phänomenologische Intersubjektivität 
deskriptiv stark, normativ jedoch unterbestimmt. 

Diese Spannung verschärft sich in der fundamentalontologischen Transformation bei Martin 
Heidegger. Indem Sinn nicht mehr als Leistung eines transzendentalen Bewusstseins, 
sondern als Struktur des In-der-Welt-Seins gefasst wird, verliert er endgültig den Charakter 
eines möglichen Fundaments. Die Welt ist immer schon als Bedeutungszusammenhang 
erschlossen, doch diese Erschlossenheit besitzt keinen transzendentalen Status mehr, 
sondern ist an die faktische Existenz gebunden. Das Dasein versteht sich und seine Welt 
vor dem Hintergrund seiner Geworfenheit, seiner geschichtlichen Situiertheit und seiner 
endlichen Möglichkeiten. Sinn erscheint damit nicht als etwas, das begründet werden 
könnte, sondern als etwas, das sich im Vollzug des Existierens jeweils ereignet. 

Gerade hierin liegt die systematische Grenze: Wenn Sinn aus der Faktizität der Existenz 
hervorgeht, dann entzieht er sich jeder Form von Rechtfertigung, die über diese Faktizität 
hinausweist. Die Analyse der Existenzialien beschreibt, wie das Dasein sich zu seiner Welt 
verhält, nicht aber, wie dieses Verhalten gerechtfertigt werden kann. Die Unterscheidung von 
Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit etwa beschreibt Modi der Existenz, ohne Kriterien 
bereitzustellen, die ihre normative Bewertung intersubjektiv absichern könnten. Dass die 
authentische Übernahme der eigenen Endlichkeit gegenüber der Verfallenheit 



ausgezeichnet wird, bleibt an eine existenzielle Einsicht gebunden, die sich nicht in 
allgemeine Gründe übersetzen lässt. 

Die Konsequenz besteht nicht in einem einfachen Relativismus, sondern in einer 
strukturellen Neupositionierung des Problems. Sinn ist weder objektiv fixiert noch subjektiv 
beliebig, sondern an die Bedingungen einer endlichen, geschichtlichen Existenz gebunden. 
Diese Bedingungen sind jedoch selbst kontingent. Das Dasein ist in eine Welt geworfen, 
deren Bedeutungsstrukturen es vorfindet, ohne sie vollständig begründen zu können. Jede 
Sinnstiftung operiert innerhalb eines Horizonts, der sich ihr entzieht. Damit wird deutlich, 
dass subjektive Sinnstiftung nie originär ist, sondern immer schon von vorgegebenen 
Bedeutungszusammenhängen durchzogen ist. 

Diese Einsicht unterminiert zugleich die Idee einer souveränen Subjektivität. Weder das 
transzendentale Ich noch das existierende Dasein verfügen über eine Instanz, die Sinn 
autonom hervorbringen könnte. Die Konstitution von Sinn ist an Bedingungen gebunden, die 
dem Subjekt vorausliegen: an Sprache, an Geschichte, an soziale Praktiken. Diese 
Dimensionen bleiben in der klassischen Phänomenologie unterbelichtet, treten jedoch als 
implizite Voraussetzungen ihrer Analysen hervor. Das Bewusstsein konstituiert Sinn nicht 
aus sich heraus, sondern bewegt sich in einem bereits strukturierten Feld von Bedeutungen. 

Damit verschiebt sich die Problematik von der Frage nach der Möglichkeit von Sinn zu der 
Frage nach seinen Grenzen. Diese Grenzen zeigen sich zunächst als Grenzen der 
Reflexivität. Die phänomenologische Analyse kann die Strukturen von Erfahrung 
beschreiben, aber sie kann sich nicht vollständig von ihnen lösen. Jede Beschreibung 
operiert innerhalb derjenigen Strukturen, die sie zu explizieren versucht. Es gibt keinen 
Standpunkt außerhalb der Erfahrung, von dem aus ihre Bedingungen endgültig bestimmt 
werden könnten. Die Reflexion bleibt in dasjenige verstrickt, was sie analysiert. 

Eine zweite Grenze betrifft die Möglichkeit von Normativität. Wenn Sinn aus subjektiven oder 
existenziellen Vollzügen hervorgeht, stellt sich die Frage, wie zwischen verschiedenen 
Sinnentwürfen unterschieden werden kann. Die Phänomenologie kann zeigen, wie Sinn 
entsteht, aber sie liefert keine Kriterien, um zu entscheiden, welcher Sinn gültig ist. Die 
Differenz zwischen Beschreibung und Rechtfertigung bleibt unüberbrückbar. Damit wird die 
zentrale Frage der vorliegenden Untersuchung erneut virulent: Wie lässt sich Geltung 
denken, wenn ihre Voraussetzungen selbst kontingent sind? 

Eine dritte Grenze ergibt sich aus der Geschichtlichkeit der Sinnhorizonte. Sowohl bei 
Husserl in der späten Analyse der Lebenswelt als auch bei Heidegger in der Betonung der 
Geschichtlichkeit des Daseins wird deutlich, dass Sinn nicht zeitlos ist, sondern sich 
historisch verändert. Bedeutungen sind in Traditionen eingebettet, die sich wandeln und die 
nicht vollständig transparent gemacht werden können. Jede Sinnstiftung ist daher 
perspektivisch und situiert. Sie ist nicht falsch im Sinne einer Abweichung von einer 
objektiven Wahrheit, aber sie ist auch nicht absolut. Diese Perspektivität lässt sich nicht 
aufheben, ohne in eine Position zurückzufallen, die die eigenen Voraussetzungen ignoriert. 

Gerade hier zeigt sich die Nähe zur nihilistischen Problematik, ohne dass sie in ihr aufgeht. 
Die phänomenologische Analyse vermeidet den Schluss, dass Sinn bloß Illusion sei; sie 
zeigt vielmehr, dass Sinn notwendig ist, aber keinen letzten Grund besitzt. Diese 
Kombination aus Unvermeidlichkeit und Unbegründbarkeit bildet den Kern ihrer 



systematischen Spannung. Sinn kann nicht aufgegeben werden, weil jede Erfahrung bereits 
sinnhaft strukturiert ist; zugleich kann er nicht endgültig begründet werden, weil seine 
Bedingungen selbst kontingent sind. 

Vernunft kann damit nicht länger als Instanz gedacht werden, die über den Sinnhorizonten 
steht und sie von außen bewertet. Sie ist selbst in diese Horizonte eingebunden. Ihre 
Operationen – Urteilen, Begründen, Unterscheiden – setzen bereits jene 
Bedeutungsstrukturen voraus, die sie nicht vollständig rechtfertigen kann. Damit verliert 
Vernunft ihren Charakter als Fundament und erscheint stattdessen als eine Praxis innerhalb 
eines gegebenen Sinnfeldes. 

Die Grenze der subjektiven Sinnstiftung ist daher nicht als Defizit zu verstehen, das durch 
eine bessere Theorie behoben werden könnte, sondern als strukturelle Bedingung. Sie 
markiert den Punkt, an dem jede Philosophie, die auf Subjektivität oder Existenz rekurriert, 
an ihre eigenen Voraussetzungen zurückgebunden wird. Der Versuch, Sinn aus dem Subjekt 
zu begründen, führt notwendig zu der Einsicht, dass dieses Subjekt selbst nicht der letzte 
Grund ist. Es ist eingebettet in Kontexte, die es nicht vollständig kontrollieren kann. 

Damit ändert sich die Problemstellung innerhalb der Genealogie der Vernunft in 
entscheidender Weise. Die Frage lautet nicht mehr, wie Sinn aus einem sicheren 
Fundament abgeleitet werden kann, sondern wie unter Bedingungen grundsätzlicher 
Unbegründbarkeit dennoch Formen von Geltung möglich sind. Die phänomenologische 
Bewegung hat gezeigt, dass Sinn ohne Subjektivität nicht gedacht werden kann; zugleich 
hat sie deutlich gemacht, dass Subjektivität keinen tragfähigen Grund für Geltung liefert. In 
dieser doppelten Einsicht liegt ihre bleibende Bedeutung: Sie zerstört die Illusion eines 
letzten Fundaments, ohne die Notwendigkeit von Sinn aufzugeben, und eröffnet damit den 
Raum für jene weiteren Versuche, Vernunft jenseits von Metaphysik und Subjektphilosophie 
neu zu bestimmen. 

 

 

 

 



Teil II – Subjekt und Sinn 

3. Existenz und Entscheidung 

Existenzielle Freiheit 

Mit der existenzphilosophischen Wende erreicht die im vorhergehenden Kapitel entwickelte 
Problematik eine neue Intensität: Die Frage nach Sinn wird nicht länger primär als 
erkenntnistheoretisches oder ontologisches Problem behandelt, sondern als eine Frage des 
Vollzugs individueller Existenz. Was in der Phänomenologie als Struktur von Bewusstsein 
oder als In-der-Welt-Sein rekonstruiert worden war, erscheint nun in seiner existenziellen 
Zuspitzung: als Situation eines Subjekts, das sich unter Bedingungen fehlender 
Letztbegründung zu sich selbst verhalten muss und damit vor der Frage steht, wie Sinn 
überhaupt noch möglich ist, wenn weder objektive Ordnungen noch transzendentale 
Garantien zur Verfügung stehen. 

Bereits bei Søren Kierkegaard wird diese Verschiebung in ihrer paradigmatischen Form 
sichtbar. Kierkegaards Denken setzt genau dort an, wo die systematische Philosophie – 
insbesondere die spekulative Tradition – an ihre Grenze stößt: bei der Unmöglichkeit, das 
Individuum vollständig in eine objektive Ordnung zu integrieren. Gegenüber der Vorstellung, 
dass Wahrheit als Resultat eines systematischen Zusammenhangs begriffen werden könne, 
insistiert Kierkegaard darauf, dass die entscheidende Dimension der Wahrheit im Verhältnis 
des Einzelnen zu sich selbst liegt. Wahrheit ist nicht primär ein Inhalt, sondern ein Modus 
der Existenz. 

Diese Pointe richtet sich gegen jede Form objektiver Vermittlung. Die Vermittlung, wie sie 
etwa in idealistischen Systemen gedacht wird, verspricht, Widersprüche aufzuheben und 
Differenzen in eine höhere Einheit zu integrieren. Kierkegaard hingegen besteht darauf, 
dass die Existenz des Einzelnen sich einer solchen Vermittlung entzieht. Die Entscheidung, 
die das Individuum trifft, lässt sich nicht aus allgemeinen Prinzipien ableiten. Sie ist nicht das 
Resultat einer deduktiven Bewegung, sondern ein Sprung. Dieser Sprung bezeichnet keine 
irrationale Willkür, sondern die Unmöglichkeit, die Entscheidung vollständig zu begründen. 
Er markiert den Punkt, an dem das Individuum sich selbst bestimmt, ohne sich auf ein 
übergeordnetes System stützen zu können. 

In dieser Struktur wird Freiheit erstmals in ihrer existenziellen Radikalität sichtbar. Freiheit ist 
nicht die Fähigkeit, zwischen gegebenen Optionen zu wählen, sondern die Notwendigkeit, 
sich selbst zu bestimmen, ohne über einen letzten Maßstab zu verfügen. Sie ist keine 
Eigenschaft, die das Subjekt besitzt, sondern eine Bedingung, der es unterworfen ist. 
Gerade darin liegt ihre Ambivalenz: Freiheit eröffnet Möglichkeiten, aber sie entzieht 
zugleich jede Sicherheit. Sie konfrontiert das Individuum mit der Aufgabe, Entscheidungen 
zu treffen, deren Geltung nicht garantiert werden kann. 

Dies wird bei Jean-Paul Sartre in systematischer Form ausgearbeitet. Sartres 
Ausgangspunkt ist die Negation jeder essentialistischen Bestimmung des Menschen. Der 
Mensch hat keine vorgegebene Natur, keine teleologische Bestimmung, keinen göttlichen 
Plan, der seinem Handeln Richtung verleihen könnte. Die berühmte These, dass die 
Existenz der Essenz vorausgeht, bedeutet, dass der Mensch zunächst existiert und sich erst 



im Vollzug seines Lebens bestimmt. Es gibt kein Wesen, auf das er sich berufen könnte, um 
seine Entscheidungen zu rechtfertigen. 

Diese Abwesenheit eines vorgegebenen Wesens führt jedoch nicht zu einer Beliebigkeit des 
Handelns, sondern zu einer radikalen Struktur von Verantwortung. Da es keine äußeren 
Maßstäbe gibt, ist das Individuum vollständig für seine Entscheidungen verantwortlich. Diese 
Verantwortung ist nicht durch Normen begrenzt, sondern ergibt sich unmittelbar aus der 
Struktur der Freiheit. Jede Handlung ist ein Akt der Selbstsetzung, durch den das Individuum 
sich definiert. Es ist nicht das, was es ist, sondern das, was es tut. 

Sartres Analyse geht jedoch über eine bloße Betonung individueller Autonomie hinaus. Die 
Freiheit, von der hier die Rede ist, ist nicht gewählt, sondern gegeben. Der Mensch findet 
sich in einer Situation vor, die er nicht selbst geschaffen hat, und ist dennoch gezwungen, 
sich zu ihr zu verhalten. Diese Struktur wird in der Formel zusammengefasst, dass der 
Mensch „zur Freiheit verurteilt“ ist. Freiheit ist kein Idealzustand, sondern eine 
unausweichliche Bedingung. Selbst die Verweigerung der Entscheidung ist eine 
Entscheidung und bestätigt damit die Struktur der Freiheit. 

Diese Unausweichlichkeit führt zu einer eigentümlichen Form von Reflexivität. Das 
Individuum kann sich nicht hinter äußeren Zwängen oder inneren Neigungen verstecken, 
ohne sich selbst zu täuschen. Sartre beschreibt diese Form der Selbsttäuschung als 
„mauvaise foi“, als Unaufrichtigkeit gegenüber der eigenen Freiheit. Sie besteht darin, sich 
selbst als festgelegtes Wesen zu interpretieren, um der Last der Entscheidung zu entgehen. 
Doch gerade diese Flucht bestätigt die Freiheit, die sie zu negieren versucht. Das Subjekt ist 
immer schon über sich hinaus, es kann sich nicht auf eine stabile Identität zurückziehen. 

In dieser Perspektive erhält die Freiheit eine strukturelle Universalität, die jedoch nicht aus 
einem gemeinsamen Maßstab hervorgeht. Wenn das Individuum sich selbst bestimmt, dann 
entwirft es zugleich ein Bild des Menschen, das über den Einzelfall hinausweist. Jede 
Entscheidung impliziert einen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit, insofern sie eine 
bestimmte Weise des Menschseins realisiert. Dieser Anspruch bleibt jedoch unbegründet. 
Es gibt keine Instanz, die entscheidet, ob er gerechtfertigt ist. Die Universalität der Freiheit 
ist daher nicht normativ gesichert, sondern existenziell gesetzt. 

Diese Spannung zwischen individueller Entscheidung und implizitem Universalitätsanspruch 
wird bei Albert Camus in einer anderen Weise thematisiert. Camus setzt nicht bei der 
Struktur der Freiheit, sondern bei der Erfahrung des Absurden an. Das Absurde bezeichnet 
die Kollision zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach Sinn und der Abwesenheit einer 
sinnstiftenden Ordnung in der Welt. Die Welt antwortet nicht auf die Frage nach ihrem Sinn, 
und dennoch bleibt diese Frage bestehen. 

In dieser Situation erhält die Freiheit eine neue Bedeutung. Sie besteht nicht darin, einen 
verborgenen Sinn zu entdecken oder einen objektiven Maßstab zu etablieren, sondern darin, 
sich zur Sinnlosigkeit der Welt zu verhalten. Die Entscheidung ist hier nicht die Wahl 
zwischen begründbaren Alternativen, sondern die Stellungnahme zu einer Situation, die 
keinen Grund bietet. Camus’ Konzept der Revolte beschreibt diese Haltung: eine bejahende 
Verweigerung, die das Absurde anerkennt, ohne sich ihm zu unterwerfen. 



Die Figur des Sisyphos bringt diese Struktur exemplarisch zum Ausdruck. Die endlose 
Wiederholung einer sinnlosen Handlung wird nicht durch einen höheren Zweck 
gerechtfertigt, sondern durch die bewusste Haltung des Handelnden. Freiheit besteht hier in 
der Fähigkeit, die eigene Situation zu bejahen, ohne sie zu transzendieren. Sie ist weder 
Illusion noch Überwindung des Absurden, sondern ein Vollzug innerhalb seiner 
Bedingungen. 

In allen diesen Positionen zeigt sich eine gemeinsame Struktur: Freiheit ist nicht an einen 
vorgegebenen Sinn gebunden, sondern bildet selbst die Bedingung, unter der Sinn 
entstehen kann. Sie ist jedoch keine Quelle stabiler Orientierung, sondern eine permanente 
Herausforderung. Sie zwingt das Individuum, Entscheidungen zu treffen, ohne sich auf 
sichere Grundlagen stützen zu können. Diese Entscheidungen sind nicht irrational, aber sie 
sind auch nicht vollständig rational begründbar. Sie bewegen sich in einem Raum, in dem 
Gründe notwendig, aber nicht hinreichend sind. 

Damit wird deutlich, dass existenzielle Freiheit nicht als Ergänzung zu einer bestehenden 
Ordnung gedacht werden kann, sondern als Ausdruck ihres Fehlens. Sie entsteht dort, wo 
die klassischen Fundamente von Wahrheit und Moral ihre Geltung verloren haben. In 
diesem Sinne ist sie ein Symptom der Krise, nicht deren Lösung. Sie zeigt, dass das Subjekt 
nicht mehr durch eine objektive Ordnung bestimmt ist, sondern sich selbst bestimmen muss. 

Diese Selbstbestimmung ist jedoch strukturell begrenzt. Das Individuum ist nicht der 
Ursprung seiner Möglichkeiten, sondern findet sich in einer Welt vor, die es nicht gewählt 
hat. Es ist an historische, soziale und materielle Bedingungen gebunden, die seine Freiheit 
zugleich ermöglichen und begrenzen. Freiheit ist daher nicht absolute Souveränität, sondern 
eine relationale Struktur. Sie besteht im Verhältnis zu Bedingungen, die nicht vollständig 
kontrollierbar sind. 

Gerade in dieser Spannung zwischen Selbstbestimmung und Faktizität wird die spezifische 
Form moderner Subjektivität sichtbar. Das Subjekt ist weder ein autonomes Zentrum noch 
ein bloßes Produkt äußerer Kräfte. Es ist ein Ort von Entscheidungen, die unter 
Bedingungen getroffen werden, die selbst nicht vollständig durchschaubar sind. Diese 
Struktur entzieht sich jeder abschließenden Theorie, weil sie die Bedingungen ihrer eigenen 
Möglichkeit reflektiert. 

Die existenzielle Freiheit markiert damit einen entscheidenden Punkt in der Genealogie der 
Vernunft. Sie zeigt, dass Vernunft nicht mehr als Instanz gedacht werden kann, die 
Orientierung garantiert, sondern als eine Praxis, die in Entscheidungen realisiert wird. Diese 
Praxis ist notwendig, aber nicht begründbar im Sinne eines letzten Fundaments. Sie operiert 
unter Bedingungen, die sie selbst nicht vollständig rechtfertigen kann. 

In dieser Perspektive erscheint die Freiheit nicht als Lösung des Problems der Geltung, 
sondern als seine radikale Zuspitzung. Sie macht sichtbar, dass jede Form von Sinn auf 
Entscheidungen beruht, die nicht endgültig begründet werden können. Zugleich zeigt sie, 
dass diese Entscheidungen unvermeidlich sind. Das Subjekt kann sich der Freiheit nicht 
entziehen, ohne sie zugleich zu bestätigen. Damit wird die Frage nach Sinn untrennbar mit 
der Struktur der Entscheidung verbunden – und genau darin liegt die eigentliche 
Herausforderung, die das nächste Kapitel näher betrachten wird. 



Entscheidung ohne Fundament 

Die existenzielle Freiheit, wie sie im vorangegangenen Abschnitt entfaltet wurde, bleibt nicht 
auf die abstrakte Bestimmung einer offenen Möglichkeit reduziert, sondern konkretisiert sich 
notwendig im Vollzug von Entscheidungen. In dieser Konkretisierung tritt jedoch eine 
Struktur hervor, die die gesamte Problematik der postmetaphysischen Vernunft in 
zugespitzter Form sichtbar macht: Entscheidungen erfolgen unter Bedingungen, in denen 
kein letzter Grund verfügbar ist. Die Freiheit realisiert sich nicht in der Wahl zwischen 
rational vollständig begründbaren Alternativen, sondern in einem Handeln, das sich gerade 
dadurch auszeichnet, dass es keinen abschließenden Rechtfertigungsrahmen besitzt. 

Bereits bei Søren Kierkegaard erscheint die Entscheidung als ein Moment, das sich jeder 
Vermittlung entzieht. Die berühmte Figur des „Sprungs“ bezeichnet nicht einen irrationalen 
Akt im Sinne bloßer Willkür, sondern die Einsicht, dass die entscheidende Bewegung des 
Individuums nicht aus allgemeinen Gründen abgeleitet werden kann. Zwischen Möglichkeit 
und Wirklichkeit klafft eine Lücke, die durch kein Wissen geschlossen wird. Die 
Entscheidung vollzieht sich in dieser Lücke. Sie ist weder deduzierbar noch durch objektive 
Kriterien vollständig legitimierbar. Der Einzelne steht vor Alternativen, die sich nicht auf eine 
gemeinsame rationale Basis zurückführen lassen, und muss dennoch wählen. 

Diese Struktur impliziert einen veränderten Begriff der Rationalität. Rationalität kann nicht 
mehr als ein System verstanden werden, das aus gegebenen Prämissen notwendige 
Schlussfolgerungen ableitet und damit Handlungsorientierung garantiert. Sie wird vielmehr 
zu einer Praxis, die im Vollzug der Entscheidung ihre Grenze erfährt. Gründe können 
Entscheidungen vorbereiten, strukturieren, plausibilisieren – sie können sie jedoch nicht 
vollständig determinieren. Der Moment der Entscheidung bleibt irreduzibel. In ihm wird 
etwas gesetzt, das nicht vollständig aus dem Vorangehenden hervorgeht. 

Diese Einsicht wird bei Jean-Paul Sartre weiter entwickelt. Wenn es keine vorgegebene 
Essenz des Menschen gibt, dann existiert auch kein normativer Rahmen, der 
Entscheidungen im Voraus bestimmt. Jede Entscheidung ist ein Akt der Selbstsetzung, der 
nicht auf ein übergeordnetes Prinzip zurückgeführt werden kann. Sartre lehnt daher jede 
Form von moralischem Determinismus ebenso ab wie jede Berufung auf eine objektive 
Werteordnung. Das Individuum kann sich weder auf seine Natur noch auf gesellschaftliche 
Normen noch auf transzendente Instanzen berufen, um seine Entscheidungen zu 
rechtfertigen. 

Diese Abwesenheit eines Fundaments bedeutet jedoch nicht, dass Entscheidungen beliebig 
wären. Vielmehr entsteht eine paradoxe Situation: Die Entscheidung ist notwendig, aber ihre 
Begründung ist unabschließbar. Das Subjekt kann Gründe anführen, es kann Überlegungen 
anstellen, es kann Alternativen abwägen – doch kein Grund vermag den Entscheidungsakt 
vollständig zu determinieren. Es bleibt ein Moment der Setzung, das nicht weiter begründet 
werden kann. Gerade dieses Moment macht die Entscheidung zu einem genuin 
existenziellen Akt. 

Sartres Analyse der Situation verdeutlicht diese Struktur. Das Subjekt ist immer in konkrete 
Umstände eingebunden – historische, soziale, materielle Bedingungen, die seine 
Möglichkeiten strukturieren. Diese Situation liefert jedoch keine normativen Vorgaben. Sie 
begrenzt, aber sie entscheidet nicht. Die Situation stellt Optionen bereit, doch sie legt nicht 



fest, welche gewählt werden soll. In diesem Sinne ist das Subjekt weder vollständig frei im 
Sinne unbegrenzter Wahlmöglichkeiten noch determiniert durch äußere Faktoren. Es 
befindet sich in einem Zwischenraum, in dem es entscheiden muss, ohne sich auf einen 
letzten Maßstab stützen zu können. 

Diese Konstellation lässt sich als eine Form struktureller Grundlosigkeit beschreiben. Der 
Begriff des Grundes verliert hier seine traditionelle Funktion als letztbegründende Instanz. 
Gründe existieren weiterhin, aber sie bilden kein geschlossenes System, das 
Entscheidungen zwingend hervorbringt. Vielmehr stehen sie in einem offenen Verhältnis 
zueinander, das unterschiedliche Deutungen und Gewichtungen zulässt. Die Entscheidung 
erfolgt nicht aufgrund eines letzten Grundes, sondern innerhalb eines Feldes von Gründen, 
die selbst nicht abschließend hierarchisiert werden können. 

Die Konsequenz ist eine Verschiebung des Verhältnisses von Denken und Handeln. In der 
klassischen Tradition erscheint das Handeln als Anwendung von Wissen: Man erkennt, was 
richtig ist, und handelt entsprechend. In der existenzphilosophischen Perspektive wird 
dieses Verhältnis umgekehrt. Das Handeln ist nicht die Folge eines abgeschlossenen 
Erkenntnisprozesses, sondern ein eigenständiger Vollzug, der über das hinausgeht, was 
begründet werden kann. Die Entscheidung bringt eine Bestimmtheit hervor, die im Denken 
allein nicht verfügbar ist. 

Diese Struktur wird bei Albert Camus unter dem Begriff des Absurden in eine andere 
Perspektive gerückt. Wenn die Welt keinen objektiven Sinn bereitstellt, dann fehlt nicht nur 
ein metaphysisches Fundament, sondern auch ein letzter Grund für Entscheidungen. Das 
Subjekt sieht sich mit einer Situation konfrontiert, in der jede Begründung an eine Grenze 
stößt. Die Frage „Warum?“ kann immer weiter gestellt werden, ohne jemals eine endgültige 
Antwort zu finden. 

Die Entscheidung erscheint hier als Antwort auf eine Frage, die nicht beantwortet werden 
kann. Sie ist kein Schluss aus Gründen, sondern ein Vollzug angesichts ihrer 
Unzulänglichkeit. Camus’ Konzept der Revolte beschreibt genau diese Bewegung: das 
Handeln trotz fehlender Rechtfertigung. Die Revolte ist keine Begründung, sondern eine 
Stellungnahme. Sie setzt etwas, ohne es auf einen letzten Grund zurückzuführen. 

Diese Perspektive macht deutlich, dass die Grundlosigkeit der Entscheidung nicht als Defizit 
verstanden werden kann, das durch bessere Argumente behoben werden könnte. Sie ist 
vielmehr eine strukturelle Bedingung. Jede Entscheidung, die den Anspruch erhebt, 
vollständig begründet zu sein, würde voraussetzen, dass es einen letzten Maßstab gibt, der 
selbst keiner Begründung bedarf. Genau ein solcher Maßstab steht jedoch nicht zur 
Verfügung. Die Entscheidung ohne Fundament ist daher nicht eine unvollständige Form 
rationalen Handelns, sondern die einzige Form, die unter postmetaphysischen Bedingungen 
möglich ist. 

Verantwortung kann entsprechend nicht mehr als Befolgung objektiver Normen verstanden 
werden, sondern als Übernahme einer Entscheidung, deren Gründe nicht abschließend 
gesichert sind. Das Subjekt ist nicht verantwortlich, weil es einer Regel folgt, sondern weil es 
entscheidet. Diese Verantwortung ist radikal, weil sie sich nicht delegieren lässt. Sie kann 
nicht auf ein System von Normen oder auf eine Autorität übertragen werden, sondern bleibt 
an den Vollzug der Entscheidung gebunden. 



Gleichzeitig eröffnet diese Struktur eine neue Perspektive auf die Vernunft. Vernunft 
erscheint nicht mehr als Instanz, die Entscheidungen begründet, sondern als Praxis, die sich 
im Umgang mit ihrer eigenen Begrenztheit realisiert. Sie operiert in einem Raum, in dem 
Gründe notwendig sind, aber keine letzte Sicherheit bieten. Ihre Aufgabe besteht nicht darin, 
endgültige Fundamente zu liefern, sondern darin, Entscheidungen zu reflektieren, zu 
kritisieren und zu verantworten, ohne sie vollständig zu determinieren. 

In dieser Hinsicht zeigt sich die existenzielle Entscheidung als paradigmatischer Ort der 
postmetaphysischen Vernunft. Sie ist der Punkt, an dem sich die Unmöglichkeit eines letzten 
Grundes und die Notwendigkeit des Handelns kreuzen. Das Subjekt kann nicht warten, bis 
alle Gründe geklärt sind, weil eine solche Klärung prinzipiell unerreichbar ist. Es muss 
handeln, obwohl die Bedingungen dieses Handelns nicht vollständig begründet werden 
können. 

Die Entscheidung ohne Fundament ist daher keine Ausnahme, sondern die Grundstruktur 
modernen Handelns. Sie macht sichtbar, dass jede Form von Orientierung auf 
Voraussetzungen beruht, die selbst nicht vollständig gerechtfertigt werden können. In dieser 
Einsicht kulminiert die Bewegung, die von der Kritik der Metaphysik über die 
Phänomenologie zur Existenzphilosophie führt: die Einsicht, dass der Versuch, einen letzten 
Grund zu finden, in die Reflexion seiner eigenen Unmöglichkeit umschlägt. Vernunft 
erscheint unter diesen Bedingungen nicht als Fundament, sondern als eine Praxis, die sich 
im Vollzug von Entscheidungen bewährt, deren Grundlosigkeit sie nicht aufheben kann. 

Verantwortung ohne intersubjektive Geltung 

Die Struktur der Entscheidung ohne Fundament verschärft die Problematik der 
Verantwortung in einer Weise, die die klassischen Modelle moralischer und rationaler 
Rechtfertigung unterläuft. Wenn Entscheidungen nicht auf einen letzten Grund zurückgeführt 
werden können, stellt sich die Frage, worin ihre Verbindlichkeit besteht und in welchem 
Sinne überhaupt von Verantwortung gesprochen werden kann. Die existenzphilosophische 
Antwort besteht darin, Verantwortung radikal an die Struktur der Freiheit zu binden – und 
gerade dadurch von jeder stabilen intersubjektiven Fundierung zu lösen. 

Bereits bei Jean-Paul Sartre wird deutlich, dass Verantwortung nicht aus der Geltung 
objektiver Normen abgeleitet werden kann. Wenn es keine vorgegebenen Werte gibt, dann 
kann Verantwortung nicht in der Befolgung solcher Werte bestehen. Stattdessen entsteht sie 
unmittelbar aus der Tatsache, dass das Individuum sich durch seine Entscheidungen selbst 
bestimmt. Verantwortung ist nicht die Antwort auf eine normative Ordnung, sondern die 
Konsequenz der eigenen Freiheit. Das Subjekt ist verantwortlich, weil es entscheidet – und 
nicht, weil es einer Regel folgt. 

Diese Verschiebung hat zur Folge, dass Verantwortung keinen externen Maßstab mehr 
besitzt. Es gibt keine Instanz, die unabhängig vom Subjekt festlegen könnte, ob eine 
Entscheidung gerechtfertigt ist. Die Entscheidung kann begründet, reflektiert, kritisiert 
werden, doch diese Begründungen bleiben innerhalb desselben Horizonts, in dem sie 
entstanden sind. Sie verfügen über keine transzendierende Kraft, die ihre Geltung 
intersubjektiv sichern würde. Verantwortung ist daher nicht mehr an die Anerkennung durch 
andere gebunden, sondern an die Übernahme der eigenen Entscheidung. 



Gleichzeitig bleibt bei Sartre eine eigentümliche Spur von Universalität erhalten, die jedoch 
keinen stabilen normativen Status besitzt. Die These, dass das Individuum in seinen 
Entscheidungen „den Menschen entwirft“, verweist auf eine implizite Verallgemeinerung: 
Jede Entscheidung hat den Charakter eines Beispiels, das über den Einzelfall hinausweist. 
Doch diese Verallgemeinerung ist nicht das Resultat eines rationalen Verfahrens, sondern 
eine Konsequenz der Struktur der Freiheit selbst. Sie begründet keine intersubjektive 
Geltung im strengen Sinne, sondern markiert lediglich den Anspruch, der jeder 
Entscheidung innewohnt, ohne dass dieser Anspruch eingelöst werden könnte. 

Die Konsequenz ist eine Form von Verantwortung, die zugleich absolut und isoliert ist. 
Absolut, weil sie sich nicht relativieren lässt: Das Subjekt kann sich nicht auf äußere Normen 
berufen, um seine Entscheidungen zu rechtfertigen. Isoliert, weil sie keinen gemeinsamen 
Maßstab besitzt: Es gibt keine Instanz, die zwischen konkurrierenden Entscheidungen 
vermitteln könnte. Verantwortung wird damit zu einer Struktur, die im Vollzug der Existenz 
verankert ist, ohne sich in ein intersubjektives Gefüge von Geltungsansprüchen integrieren 
zu lassen. 

Diese Isolation wird bei Albert Camus in einer anderen Weise thematisiert. In der Erfahrung 
des Absurden verliert nicht nur die Welt ihren Sinn, sondern auch die Möglichkeit, 
Entscheidungen auf eine gemeinsame Ordnung zu beziehen. Die Revolte, die Camus als 
Antwort auf das Absurde beschreibt, ist keine Berufung auf universelle Werte, sondern eine 
Haltung, die aus der individuellen Konfrontation mit Sinnlosigkeit hervorgeht. Sie besitzt eine 
ethische Dimension, aber diese Dimension ist nicht durch intersubjektive Normen vermittelt. 

Dennoch bleibt auch hier ein Moment der Gemeinsamkeit angedeutet, das jedoch nicht in 
eine stabile Geltungsstruktur überführt werden kann. Die Revolte richtet sich nicht nur auf 
das eigene Leben, sondern impliziert eine Solidarität mit anderen, die sich in derselben 
absurden Situation befinden. Diese Solidarität ist jedoch nicht das Resultat einer normativen 
Begründung, sondern eine faktische Resonanz. Sie entsteht aus einer geteilten Erfahrung, 
nicht aus einer gemeinsamen Regel. Damit bleibt sie prekär: Sie kann nicht eingefordert 
werden, sondern nur geschehen. 

In beiden Fällen zeigt sich, dass Verantwortung nicht verschwindet, sondern ihre Form 
verändert. Sie wird nicht aufgehoben, sondern radikal individualisiert. Gerade weil es keine 
objektiven Maßstäbe gibt, wird jede Entscheidung zu einem Punkt maximaler 
Zurechenbarkeit. Das Subjekt kann sich nicht entlasten, indem es auf eine Ordnung 
verweist, die sein Handeln rechtfertigt. Es bleibt auf sich selbst zurückverwiesen. Diese 
Rückverweisung ist jedoch nicht identisch mit Autonomie im klassischen Sinne, da sie 
keinen stabilen Rahmen besitzt, innerhalb dessen sie sich entfalten könnte. 

Die Abwesenheit intersubjektiver Geltung bedeutet nicht, dass Kommunikation oder 
Verständigung unmöglich wären. Sie bedeutet vielmehr, dass solche Verständigung nicht auf 
einem gemeinsamen Fundament ruht. Argumente können ausgetauscht, Perspektiven 
vermittelt, Gründe diskutiert werden, doch diese Prozesse garantieren keine Einigung. Sie 
bleiben offen, kontingent und potenziell konflikthaft. Die Differenz zwischen verschiedenen 
Entscheidungen lässt sich nicht endgültig aufheben, weil es keinen Maßstab gibt, der diese 
Differenz entscheiden könnte. 



Damit wird die Grenze der existenzphilosophischen Konzeption von Verantwortung sichtbar. 
Sie vermag die Unhintergehbarkeit individueller Entscheidung zu erfassen, aber sie kann 
nicht erklären, wie aus dieser Individualität eine verbindliche Ordnung hervorgehen soll. Die 
Spannung zwischen subjektiver Freiheit und intersubjektiver Geltung bleibt ungelöst. 
Verantwortung erscheint als notwendig, aber sie besitzt keine Form, die ihre Allgemeinheit 
sichern könnte. 

Diese Grenze ist jedoch nicht einfach ein Mangel, sondern ein Symptom der historischen 
Situation, in der sich die Philosophie nach dem Zerfall metaphysischer Fundamente 
befindet. Die existenzphilosophische Radikalisierung macht sichtbar, dass jede Berufung auf 
universelle Normen problematisch geworden ist, ohne dass auf normative Ansprüche 
verzichtet werden könnte. Verantwortung bleibt unverzichtbar, aber ihre Begründung entzieht 
sich. 

In dieser Perspektive erscheint die existenzielle Verantwortung als ein Grenzphänomen der 
Vernunft. Sie markiert den Punkt, an dem Vernunft nicht mehr als Instanz fungieren kann, 
die Geltung garantiert, sondern selbst in die Struktur der Entscheidung eingebunden ist. 
Vernünftige Gründe können das Handeln orientieren, aber sie können es nicht vollständig 
rechtfertigen. Die Verantwortung für die Entscheidung bleibt beim Subjekt, auch dann, wenn 
es sich auf Gründe beruft. 

Die Konsequenz ist eine Verschiebung des Begriffs der Normativität. Normativität kann nicht 
mehr als ein System von Regeln verstanden werden, das intersubjektiv verbindlich ist. Sie 
erscheint vielmehr als eine Praxis, die im Vollzug von Entscheidungen realisiert wird, ohne 
auf ein stabiles Fundament zurückgreifen zu können. Diese Praxis ist notwendig, weil 
Handeln unvermeidlich ist, aber sie ist zugleich prekär, weil ihre Geltung nicht gesichert 
werden kann. 

Damit erreicht die existenzphilosophische Analyse einen Punkt, an dem die Frage nach 
Vernunft in ihrer postmetaphysischen Form sichtbar wird. Die Auflösung objektiver 
Fundamente führt nicht zur Aufhebung von Verantwortung, sondern zu ihrer Radikalisierung 
unter Bedingungen fehlender intersubjektiver Absicherung. Diese Radikalisierung legt die 
Grenzen einer Philosophie frei, die Sinn und Normativität ausschließlich aus der Subjektivität 
oder der Existenz ableiten will. Sie zeigt, dass die Frage nach Geltung nicht innerhalb dieses 
Horizonts beantwortet werden kann – und verweist damit auf die Notwendigkeit einer 
Neubestimmung der Bedingungen von Normativität jenseits der isolierten Subjektivität.  

Exkurs: Zur kulturellen Wirkung des Existentialismus und ihrer systematischen 
Bedeutung 

Die existenzphilosophische Transformation der Frage nach Freiheit, Entscheidung und 
Verantwortung bleibt nicht auf den Bereich akademischer Reflexion beschränkt, sondern 
entfaltet eine kulturelle Resonanz, die in ihrer Reichweite und Intensität kaum zu 
überschätzen ist. Gerade weil der Existentialismus keine geschlossene Theorie im 
klassischen Sinne darstellt, sondern eine bestimmte Weise, die menschliche Situation zu 
interpretieren, erweist er sich als anschlussfähig für unterschiedliche Formen kultureller 
Artikulation. Seine Begriffe – Freiheit, Absurdität, Entscheidung, Authentizität – treten aus 
dem philosophischen Diskurs heraus und prägen Literatur, Theater, Film und politische 
Selbstverständnisse des 20. Jahrhunderts. 



Diese Wirkung ist nicht als bloße Popularisierung philosophischer Ideen zu verstehen, 
sondern als Transformation ihres Sinns im Medium kultureller Praxis. Bei Jean-Paul Sartre 
selbst ist diese Verschränkung von Philosophie und Literatur paradigmatisch angelegt. Seine 
Romane und Dramen – etwa die Darstellung radikaler Freiheit und der Unmöglichkeit, ihr zu 
entkommen – sind keine bloßen Illustrationen theoretischer Thesen, sondern eigenständige 
Formen philosophischer Artikulation. Die literarische Darstellung erlaubt es, jene Dimension 
der Entscheidung sichtbar zu machen, die sich begrifflich nur unzureichend erfassen lässt: 
die konkrete Erfahrung von Kontingenz, Angst und Selbstverantwortung. 

Ähnliches gilt für Albert Camus, dessen Werke die Struktur des Absurden nicht als 
abstraktes Problem, sondern als existenzielle Erfahrung inszenieren. In der literarischen 
Form gewinnt die philosophische Diagnose eine Unmittelbarkeit, die über die systematische 
Darstellung hinausgeht. Das Absurde erscheint nicht als These, sondern als gelebte 
Wirklichkeit. Diese ästhetische Vermittlung ist für die Wirkung des Existentialismus 
entscheidend: Sie übersetzt philosophische Einsichten in Formen, die eine breitere 
Erfahrungsgemeinschaft ansprechen. 

Die kulturelle Präsenz des Existentialismus verstärkt zugleich eine Verschiebung im 
Selbstverständnis des Subjekts. Freiheit wird nicht mehr als abstrakte Eigenschaft gedacht, 
sondern als konkrete Herausforderung des Lebensvollzugs. Die Figur des Individuums, das 
ohne vorgegebene Orientierung entscheiden muss, wird zu einem zentralen Motiv moderner 
Kultur. Diese Figur ist ambivalent: Sie steht sowohl für die Möglichkeit radikaler 
Selbstbestimmung als auch für die Erfahrung von Orientierungslosigkeit. Gerade in dieser 
Ambivalenz entfaltet sie ihre Wirkung. 

Historisch lässt sich diese Entwicklung im Kontext der politischen und sozialen Krisen des 
20. Jahrhunderts verorten. Die Erfahrung von Krieg, ideologischen Zusammenbrüchen und 
gesellschaftlichen Umbrüchen untergräbt das Vertrauen in stabile Ordnungen und verstärkt 
die Wahrnehmung individueller Verantwortung. Der Existentialismus artikuliert diese 
Erfahrung in einer Weise, die über den philosophischen Diskurs hinausweist. Er wird zu 
einer kulturellen Ausdrucksform einer Epoche, in der die Frage nach Sinn nicht mehr durch 
tradierte Antworten gedeckt ist. 

Diese kulturelle Wirkung ist jedoch nicht einfach affirmativ. Sie bringt auch die 
problematischen Konsequenzen der existenzphilosophischen Position zum Vorschein. Die 
Betonung individueller Freiheit kann in eine Überforderung des Subjekts umschlagen, das 
sich ohne stabile Orientierung wiederfindet. Die Forderung nach Authentizität kann zu einer 
neuen Form normativer Erwartung werden, die selbst keiner Begründung zugänglich ist. Die 
Ablehnung objektiver Maßstäbe kann in eine Situation führen, in der Unterscheidungen 
zwischen verschiedenen Formen des Handelns schwer zu begründen sind. Gerade in der 
kulturellen Rezeption treten diese Spannungen deutlicher hervor als in der systematischen 
Philosophie. 

Für die vorliegende Untersuchung besitzt diese Wirkung eine doppelte Bedeutung. Zum 
einen bestätigt sie die Diagnose, dass die existenzphilosophische Problemstellung nicht auf 
einen theoretischen Kontext beschränkt ist, sondern eine grundlegende Transformation des 
modernen Selbstverständnisses ausdrückt. Die Frage nach Entscheidung ohne Fundament 
und Verantwortung ohne gesicherte Geltung ist nicht nur ein philosophisches Problem, 



sondern eine kulturelle Erfahrung. Insofern liefert die Rezeption des Existentialismus eine 
empirische Bestätigung für die Relevanz der hier entwickelten Fragestellung. 

Zum anderen macht die kulturelle Wirkung die Grenzen der existenzphilosophischen 
Position sichtbar. Indem die existenzielle Freiheit in unterschiedlichen Kontexten aufgegriffen 
und transformiert wird, zeigt sich, dass sie keine stabile Orientierung bietet. Sie kann zu 
unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Formen der Selbstdeutung führen, ohne ein 
Kriterium bereitzustellen, das diese Differenzen entscheidet. Die kulturelle Pluralisierung 
existenzieller Selbstverständnisse spiegelt die strukturelle Offenheit wider, die bereits in der 
philosophischen Analyse angelegt ist. 

Gerade hierin liegt ihre systematische Relevanz. Die existenzphilosophische Konzeption von 
Freiheit und Entscheidung erweist sich als außerordentlich wirkungsmächtig, weil sie eine 
reale Erfahrung artikuliert: die Erfahrung, dass Sinn nicht mehr vorgegeben ist. Zugleich 
zeigt ihre kulturelle Entfaltung, dass diese Artikulation keine hinreichende Antwort auf die 
Frage nach Geltung bietet. Sie macht das Problem sichtbar, ohne es zu lösen. 

In diesem Sinne fungiert die kulturelle Wirkung des Existentialismus als ein Prüfstein für die 
hier verfolgte Genealogie der Vernunft. Sie zeigt, dass die Verschiebung von objektiven 
Fundamenten hin zu subjektiven Entscheidungen nicht nur theoretisch plausibel, sondern 
historisch wirksam ist. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass diese Verschiebung neue 
Probleme erzeugt, die innerhalb des existenzphilosophischen Rahmens nicht gelöst werden 
können. Die Spannung zwischen individueller Freiheit und fehlender intersubjektiver Geltung 
tritt hier in ihrer konkreten Gestalt hervor. 

Die Bedeutung dieses Befundes liegt nicht darin, den Existentialismus zu widerlegen, 
sondern darin, seine Reichweite zu bestimmen. Er markiert einen entscheidenden Schritt in 
der Transformation des Vernunftbegriffs, indem er die Unmöglichkeit eines letzten 
Fundaments mit der Unvermeidlichkeit von Entscheidung verbindet. Seine kulturelle Wirkung 
zeigt, dass diese Verbindung eine tiefgreifende Resonanz besitzt. Zugleich macht sie 
deutlich, dass die Frage nach normativer Verbindlichkeit damit nicht erledigt ist, sondern in 
verschärfter Form bestehen bleibt. Genau an diesem Punkt setzt die weitere Untersuchung 
an. 

 

 

 



Teil III – Sprache, Macht, Relativierung 
 
4. Der Linguistic Turn und die Relativierung von Wahrheit 

Sprache als Horizont von Sinn und Wissen 

Die sprachphilosophische Wende markiert nicht lediglich eine thematische Verschiebung 
innerhalb der Philosophie, sondern eine Transformation ihres epistemologischen 
Selbstverständnisses. Während die klassische Erkenntnistheorie – von der antiken 
Ontologie bis zur transzendentalen Philosophie – davon ausgeht, dass Wahrheit in einem 
Verhältnis zwischen Denken und Sein gründet, verschiebt der linguistic turn die 
Problemstellung auf die Ebene der Sprache. Diese Verschiebung ist radikal, insofern sie die 
Möglichkeit eines unmittelbaren Zugangs zur Wirklichkeit grundsätzlich in Frage stellt: Was 
als Wirklichkeit erscheint, ist nicht unabhängig von den symbolischen Strukturen, in denen 
sie artikuliert wird. 

Bereits im Frühwerk von Ludwig Wittgenstein wird Sprache als logische Form der Welt 
gedacht. Die berühmte These, dass die Grenzen der Sprache die Grenzen der Welt 
bedeuten, impliziert eine strukturelle Isomorphie zwischen sprachlicher Darstellung und 
ontologischer Ordnung. Doch gerade diese Vorstellung einer logisch transparenten Welt 
erweist sich in der späteren Philosophie Wittgensteins als unhaltbar. In den Philosophischen 
Untersuchungen vollzieht sich eine entscheidende Wendung: Die Idee einer einheitlichen 
logischen Struktur wird aufgegeben zugunsten einer Pluralität von Sprachspielen, deren 
Regeln nicht aus einer übergeordneten Logik ableitbar sind. 

In dieser Perspektive wird Bedeutung nicht mehr als referentielles Verhältnis zwischen Wort 
und Gegenstand verstanden, sondern als Funktion des Gebrauchs innerhalb sozialer 
Praktiken. Ludwig Wittgenstein spricht explizit davon, dass das Verstehen eines Ausdrucks 
nicht in der mentalen Repräsentation eines Inhalts besteht, sondern in der Fähigkeit, ihn 
regelgeleitet zu verwenden. Diese Regelhaftigkeit ist jedoch nicht im Sinne expliziter 
Vorschriften zu verstehen; sie ist vielmehr in die Praxis selbst eingelassen. Regeln existieren 
nicht unabhängig von ihrer Anwendung, sondern werden im Vollzug stabilisiert. 

Damit verschiebt sich der Ort der Sinnkonstitution fundamental. Sinn ist weder im 
Bewusstsein noch in der Welt lokalisiert, sondern in der Praxis des Sprachgebrauchs. Diese 
Praxis ist irreduzibel sozial: Sprachspiele sind an Lebensformen gebunden, die ein implizites 
Hintergrundwissen bereitstellen, ohne das Verständigung nicht möglich wäre. Diese 
Einbettung in Lebensformen bedeutet zugleich, dass Sinn stets kontextabhängig ist. Es gibt 
keine kontextfreie Bedeutung, keinen „reinen“ Gehalt, der unabhängig von konkreten 
Verwendungszusammenhängen bestimmt werden könnte. 

Diese Einsicht unterminiert die klassische Korrespondenztheorie der Wahrheit in ihrem Kern. 
Wenn Bedeutung nicht durch Bezugnahme auf isolierbare Gegenstände bestimmt ist, kann 
Wahrheit auch nicht als Übereinstimmung zwischen Aussage und Sachverhalt gefasst 
werden. Stattdessen wird Wahrheit zu einer Eigenschaft von Aussagen innerhalb eines 
bestimmten Sprachspiels. Sie ist an Kriterien gebunden, die in den jeweiligen Praktiken 
selbst verankert sind: an Evidenzformen, an inferentielle Rollen, an institutionalisierte 
Verfahren der Rechtfertigung. 



Diese Transformation lässt sich als eine Bewegung von Transzendenz zu Immanenz 
beschreiben. Wahrheit wird nicht mehr durch Bezug auf eine außerhalb der Sprache 
liegende Ordnung legitimiert, sondern innerhalb sprachlicher Praktiken hervorgebracht. 
Diese Immanenz bedeutet jedoch nicht, dass Wahrheit beliebig wird. Vielmehr verschiebt 
sich der Maßstab von Wahrheit: Nicht mehr die Übereinstimmung mit einer unabhängigen 
Realität ist entscheidend, sondern die Einbettung in ein kohärentes, regelgeleitetes und 
intersubjektiv nachvollziehbares Sprachspiel. 

Gerade hier zeigt sich jedoch eine strukturelle Ambivalenz. Einerseits ermöglicht die 
sprachphilosophische Wende eine radikale Kritik an metaphysischen Wahrheitsansprüchen. 
Sie zeigt, dass jede Berufung auf eine „objektive“ Ordnung bereits sprachlich vermittelt ist 
und daher nicht als letzter Grund fungieren kann. Andererseits droht diese Einsicht, den 
Wahrheitsbegriff selbst zu destabilisieren. Wenn es keine perspektivunabhängige Instanz 
mehr gibt, stellt sich die Frage, wie zwischen konkurrierenden Sprachspielen entschieden 
werden kann. 

Diese Problematik wird besonders deutlich in der Diskussion um Regelbefolgung. 
Wittgensteins berühmtes Argument gegen die Möglichkeit einer privaten Sprache zeigt, dass 
Bedeutung und Regelhaftigkeit nicht durch individuelle Intentionen fixiert werden können. 
Die Geltung von Regeln ist an öffentliche Praktiken gebunden. Doch gerade diese 
Öffentlichkeit ist selbst nicht absolut fundiert, sondern historisch und sozial kontingent. Die 
Stabilität von Bedeutung beruht somit auf einer Form von impliziter Übereinstimmung, die 
nicht vollständig rational begründbar ist. 

In dieser Perspektive erscheint Sprache als ein Horizont im hermeneutischen Sinne: als ein 
Vorverständnis, das jede explizite Erkenntnis strukturiert, ohne selbst vollständig explizierbar 
zu sein. Dieser Horizont ist nicht statisch, sondern wandelbar; er verändert sich im Verlauf 
historischer Entwicklungen, wissenschaftlicher Revolutionen und kultureller 
Transformationen. Sinn ist daher nicht nur kontextabhängig, sondern auch historisch 
dynamisch. 

Die Konsequenz dieser Horizontstruktur besteht darin, dass Erkenntnis notwendig endlich 
und perspektivisch ist. Es gibt keinen Standpunkt außerhalb der Sprache, von dem aus die 
Gesamtheit aller möglichen Bedeutungen überblickt werden könnte. Jede Erkenntnis ist in 
einen bestimmten begrifflichen Rahmen eingebunden, der selbst nicht vollständig 
gerechtfertigt werden kann. Diese Einsicht radikalisiert die bereits im Nihilismus angelegte 
Entkopplung von Geltungsanspruch und metaphysischer Fundierung: Wahrheit bleibt ein 
Anspruch, verliert aber ihre letzte Begründung. 

Diese Entwicklung steht in enger Verbindung mit der im bisherigen Verlauf der Untersuchung 
herausgearbeiteten Transformation der Vernunft. Wie bereits im Kontext des Nihilismus 
gezeigt wurde, persistieren Geltungsansprüche auch dann, wenn ihre metaphysischen 
Grundlagen erodieren . Die sprachphilosophische Wende präzisiert diese Situation, indem 
sie zeigt, dass Geltung nicht auf einer ontologischen Ordnung beruht, sondern in 
sprachlichen Praktiken erzeugt wird. Vernunft erscheint damit nicht mehr als Fähigkeit, 
objektive Wahrheiten zu erkennen, sondern als Kompetenz, sich innerhalb sprachlicher 
Ordnungen zu orientieren, Geltungsansprüche zu artikulieren und zu prüfen. 



Wissen ist damit nicht länger als akkumulative Sammlung wahrer Aussagen zu verstehen, 
die eine objektive Realität abbilden. Vielmehr erscheint es als ein Geflecht von Aussagen, 
die innerhalb bestimmter Diskurse gerechtfertigt sind. Die Kriterien dieser Rechtfertigung – 
Kohärenz, Konsistenz, empirische Bewährung – sind selbst Teil der jeweiligen sprachlichen 
Praxis und nicht unabhängig von ihr begründbar. 

Damit wird die Grenze zwischen Erkenntnistheorie und Sozialphilosophie porös. Wenn 
Wissen an sprachliche Praktiken gebunden ist, dann sind diese Praktiken zugleich soziale 
Praktiken. Erkenntnis ist nicht nur eine kognitive, sondern auch eine intersubjektive und 
institutionelle Leistung. Wissenschaftliche Wahrheit etwa entsteht nicht im isolierten Denken 
eines Subjekts, sondern in komplexen Netzwerken von Kommunikation, Kritik und 
Validierung. 

Diese Einsicht bereitet den Übergang zu weitergehenden Positionen vor, in denen Sprache 
nicht nur als Medium von Sinn, sondern auch als Ort von Macht analysiert wird. Denn wenn 
die Struktur von Wissen an sprachliche Praktiken gebunden ist, stellt sich notwendig die 
Frage, wie diese Praktiken organisiert sind, welche Interessen sie reflektieren und welche 
Formen von Ausschluss sie produzieren. Die Relativierung von Wahrheit ist daher nicht nur 
ein erkenntnistheoretisches, sondern auch ein politisches Problem. 

Gleichzeitig bleibt die zentrale Spannung bestehen, die das gesamte Projekt dieser 
Untersuchung durchzieht: die Spannung zwischen der Unvermeidbarkeit von 
Geltungsansprüchen und ihrer fehlenden Letztbegründung. Die sprachphilosophische 
Wende verschärft diese Spannung, indem sie zeigt, dass Geltung weder auf eine objektive 
Ordnung noch auf ein transzendentales Subjekt zurückgeführt werden kann. Sie ist in 
sprachliche Praktiken eingebettet, die selbst kontingent und veränderlich sind. 

Damit wird der Wahrheitsbegriff weder einfach aufgegeben noch ungebrochen fortgeführt, 
sondern transformiert. Wahrheit erscheint als ein immanenter, prozessualer und 
kontextgebundener Anspruch. Sie ist nicht mehr das, was unabhängig von allen 
Perspektiven gilt, sondern das, was sich innerhalb bestimmter sprachlicher Ordnungen als 
gerechtfertigt erweist – ohne jemals endgültig gesichert zu sein. 

Diese Transformation bildet die Voraussetzung für die weiteren Entwicklungen innerhalb des 
linguistic turn, insbesondere für die holistischen und revisionistischen Positionen, in denen 
die Abhängigkeit von Bedeutung und Wahrheit von umfassenden theoretischen Netzen 
weiter radikalisiert wird. Zugleich eröffnet sie den Horizont für pragmatistische und 
antifundamentalistische Ansätze, die den Wahrheitsbegriff explizit an Praktiken der 
Rechtfertigung und an Zwecke menschlichen Handelns binden. In diesem Sinne markiert die 
Einsicht in Sprache als Horizont nicht den Endpunkt, sondern den systematischen 
Ausgangspunkt einer weitergehenden Relativierung – und zugleich Rekonfiguration – von 
Wahrheit. 

Holismus und Revisionismus 

Die Einsicht, dass Sprache den Horizont von Sinn und Wissen bildet, führt innerhalb der 
analytischen Philosophie zu einer weiteren Entwicklung: der Abkehr von atomistischen 
Bedeutungs- und Wahrheitskonzeptionen hin zu holistischen Modellen. Während im 
klassischen Empirismus und auch noch in Teilen der frühen analytischen Philosophie davon 



ausgegangen wurde, dass einzelne Aussagen durch direkte Bezugnahme auf isolierbare 
Sachverhalte verifiziert werden können, unterminiert der semantische und epistemologische 
Holismus genau diese Vorstellung. Bedeutung und Wahrheit erscheinen nun nicht mehr als 
Eigenschaften einzelner Sätze, sondern als Funktionen ihres Platzes innerhalb eines 
umfassenden Netzes von Überzeugungen. 

Diese Wende wird paradigmatisch bei Willard Van Orman Quine vollzogen. In seiner Kritik 
der „zwei Dogmen des Empirismus“ richtet sich Quine gegen zwei zentrale Annahmen der 
traditionellen Erkenntnistheorie: erstens die Unterscheidung zwischen analytischen und 
synthetischen Aussagen und zweitens die Idee eines reduktionistischen 
Verifikationsmodells, dem zufolge jede sinnvolle Aussage letztlich auf unmittelbare 
Erfahrung zurückführbar ist. Beide Annahmen bilden die Grundlage eines atomistischen 
Wahrheitsverständnisses; ihre Kritik führt daher notwendig zu einer holistischen 
Neubestimmung. 

Die Zurückweisung der analytisch-synthetischen Unterscheidung führt zu einer weiteren 
Destabilisierung des Wahrheitsbegriffs. Wenn es keine klar abgrenzbaren analytischen 
Wahrheiten gibt, die unabhängig von Erfahrung gelten, dann ist auch die Idee eines festen 
begrifflichen Kerns fraglich. Bedeutungen sind nicht durch eindeutige Definitionen fixiert, 
sondern durch ihre Einbettung in ein Netzwerk von inferentiellen Beziehungen bestimmt. 
Wörter und Sätze erhalten ihren Sinn nicht isoliert, sondern durch ihre Rolle innerhalb eines 
gesamten theoretischen Gefüges. 

Diese Einsicht wird durch den sogenannten Bestätigungsholismus ergänzt. Quine 
argumentiert, dass einzelne Aussagen nicht isoliert durch Erfahrung bestätigt oder widerlegt 
werden können. Empirische Daten stehen niemals in einem direkten Verhältnis zu einzelnen 
Hypothesen, sondern betreffen stets ein ganzes Bündel von Annahmen. Wenn eine 
Beobachtung nicht mit einer Theorie übereinstimmt, ist prinzipiell offen, welche der zugrunde 
liegenden Annahmen revidiert werden soll. Jede Aussage ist somit grundsätzlich revisibel – 
nicht nur empirische Hypothesen, sondern auch logische und mathematische Sätze. 

Damit wird die Struktur von Wissen fundamental transformiert. Wissen erscheint nicht mehr 
als hierarchisch aufgebautes System, das auf unerschütterlichen Grundlagen ruht, sondern 
als ein dynamisches Netz, das als Ganzes der Erfahrung gegenübersteht. Quine spricht in 
diesem Zusammenhang von einem „Netz des Glaubens“ (web of belief), dessen 
Randbereiche stärker mit Erfahrung verbunden sind, während zentrale Annahmen stabiler 
erscheinen, aber prinzipiell ebenfalls zur Disposition stehen. Diese Metapher verdeutlicht die 
doppelte Struktur von Stabilität und Revision: Das System ist flexibel genug, um auf neue 
Erfahrungen zu reagieren, ohne dass jede Irritation zu einem vollständigen Zusammenbruch 
führt. 

Der Revisionismus ergibt sich unmittelbar aus dieser holistischen Struktur. Wenn keine 
Aussage prinzipiell immun gegen Revision ist, dann wird Erkenntnis zu einem fortlaufenden 
Prozess der Anpassung und Umstrukturierung. Wahrheit ist nicht mehr das Resultat einer 
einmaligen Verifikation, sondern ein vorläufiger Status innerhalb eines sich ständig 
verändernden Systems von Überzeugungen. Diese Perspektive steht in deutlichem Kontrast 
zu klassischen Wahrheitsmodellen, die von stabilen, unveränderlichen Grundlagen 
ausgehen. 



Gleichzeitig bleibt der Begriff der Rationalität erhalten, jedoch in transformierter Form. 
Rationalität besteht nicht mehr in der Ableitung von Wahrheiten aus sicheren Prinzipien, 
sondern in der Fähigkeit, ein kohärentes und empirisch anschlussfähiges System von 
Überzeugungen aufrechtzuerhalten. Revisionen erfolgen nicht willkürlich, sondern 
orientieren sich an Kriterien wie Einfachheit, Kohärenz, explanatorischer Kraft und 
pragmatischer Bewährung. Diese Kriterien sind jedoch selbst nicht absolut fundiert, sondern 
Teil der jeweiligen wissenschaftlichen Praxis. 

Diese Entwicklung lässt sich als eine weitere Stufe in der im bisherigen Verlauf 
rekonstruierten Entfundamentalisierung von Vernunft verstehen. Während der Nihilismus die 
metaphysischen Grundlagen von Wahrheit und Moral untergräbt und die Sprachphilosophie 
den Ort der Sinnkonstitution in die Praxis verlagert, zeigt der Holismus, dass selbst innerhalb 
dieser Praxis keine festen, unerschütterlichen Elemente existieren. Alles Wissen ist 
prinzipiell revidierbar, alles steht im Kontext eines größeren Zusammenhangs. 

Objektivität kann somit nicht mehr als Unabhängigkeit von allen Perspektiven verstanden 
werden, sondern als eine Eigenschaft von Theorien, die sich im Rahmen eines 
intersubjektiven Diskurses bewähren. Sie ist nicht absolut, sondern relational: eine Funktion 
der Einbettung in ein Netzwerk von Überzeugungen, das sich im Austausch mit Erfahrung 
und anderen Subjekten stabilisiert. 

Gleichzeitig verschärft der Holismus die Problematik der Vergleichbarkeit unterschiedlicher 
Theorien. Wenn jede Aussage ihre Bedeutung nur im Kontext eines umfassenden Systems 
erhält, wird es schwierig, konkurrierende Systeme anhand neutraler Kriterien zu bewerten. 
Diese Problematik führt zu der These der Unterbestimmtheit von Theorien durch Daten: 
Empirische Evidenz allein reicht nicht aus, um zwischen verschiedenen theoretischen 
Beschreibungen eindeutig zu entscheiden. Mehrere, miteinander inkompatible Theorien 
können mit denselben Daten vereinbar sein. 

Diese Unterbestimmtheit radikalisiert die Relativierung von Wahrheit, ohne jedoch in einen 
einfachen Relativismus zu münden. Denn obwohl mehrere Theorien möglich sind, bedeutet 
dies nicht, dass alle gleichermaßen akzeptabel sind. Die Wahl zwischen ihnen erfolgt 
anhand von Kriterien, die innerhalb der wissenschaftlichen Praxis entwickelt wurden. Diese 
Kriterien sind jedoch selbst historisch variabel und nicht letztbegründbar. Damit bleibt die 
Spannung zwischen Kontingenz und Rationalität bestehen. 

Die Nähe zu den bereits im Kontext von Friedrich Nietzsche entwickelten Einsichten ist hier 
unverkennbar. Auch bei Quine und den holistischen Ansätzen zeigt sich, dass Erkenntnis 
perspektivisch strukturiert ist und dass es keine letzte Instanz gibt, die zwischen 
konkurrierenden Perspektiven entscheidet. Doch im Unterschied zu Nietzsche wird diese 
Perspektivität nicht primär als Ausdruck von Macht interpretiert, sondern als strukturelle 
Eigenschaft wissenschaftlicher Praxis. 

Gleichwohl bleibt die Frage nach normativer Geltung virulent. Wenn Wahrheit das Resultat 
eines holistischen und revisiblen Systems ist, wie lässt sich dann der Anspruch auf 
allgemeine Verbindlichkeit aufrechterhalten? Die Antwort verschiebt sich auch hier von der 
Idee einer substantiellen Begründung hin zu einer prozessualen Konzeption. Geltung 
entsteht nicht durch Bezug auf ein Fundament, sondern durch die Stabilisierung von 
Überzeugungen im Rahmen intersubjektiver Praktiken. 



Diese Perspektive unterstützt die im Vorwort formulierten These, dass Vernunft unter 
postmetaphysischen Bedingungen als eine fragile, historisch gewordene Praxis zu 
verstehen ist. Der Holismus zeigt, dass diese Fragilität nicht nur die Grundlagen, sondern 
die gesamte Struktur von Wissen betrifft. Vernunft ist kein System fester Wahrheiten, 
sondern ein dynamischer Prozess der Revision und Rechtfertigung. 

Damit wird zugleich der Übergang zum Pragmatismus vorbereitet. Wenn Wahrheit nicht 
mehr als Korrespondenz und Wissen nicht mehr als fundiertes System verstanden werden 
kann, liegt es nahe, den Fokus auf die Funktionen von Überzeugungen im praktischen 
Handeln zu richten. Die Frage verschiebt sich dann endgültig von der Struktur der Wahrheit 
zu ihrer Verwendung – von der Ontologie zur Praxis. Genau an diesem Punkt setzt der 
pragmatistische und antifundamentalistische Diskurs an, der die Konsequenzen des 
Holismus weiterführt und die Idee von Wahrheit selbst neu bestimmt. 

Pragmatismus und Antifundamentalismus 

Die im Holismus angelegte Transformation des Wahrheitsbegriffs erfährt im Pragmatismus 
und Antifundamentalismus ihre konsequenteste Zuspitzung. Während der Holismus die 
Unmöglichkeit isolierter Verifikation sowie die systemische Einbettung von Überzeugungen 
herausarbeitet, vollzieht der Pragmatismus einen kategorialen Perspektivwechsel: Die Frage 
nach der Wahrheit wird nicht länger primär als erkenntnistheoretisches Problem behandelt, 
sondern als Frage nach der Funktion von Überzeugungen innerhalb menschlicher Praxis. 
Wahrheit wird damit nicht negiert, sondern in ihrer Bedeutung radikal umgedeutet. 

Zentral für diese Entwicklung ist die Kritik an der sogenannten Repräsentationsmetaphorik, 
die das Denken der neuzeitlichen Philosophie strukturiert. In dieser Perspektive erscheint 
Erkenntnis als Abbildung einer unabhängig bestehenden Realität; Sprache fungiert als 
Medium, das diese Realität möglichst adäquat darstellt. Richard Rorty hat diese Vorstellung 
in seiner einflussreichen Kritik der „Spiegelmetapher der Natur“ als grundlegenden Irrtum der 
abendländischen Philosophie diagnostiziert. Die Annahme, dass es eine privilegierte 
Relation zwischen Geist, Sprache und Welt gibt, die als Maßstab für Wahrheit dienen kann, 
wird hier als historisch kontingente Konstruktion zurückgewiesen. 

Rorty vollzieht damit eine grundlegenden Immanentisierung des Wahrheitsbegriffs. Wahrheit 
ist nicht länger das Resultat einer gelungenen Abbildung, sondern ein Status, der innerhalb 
bestimmter sozialer und diskursiver Praktiken verliehen wird. Sie ist kein Verhältnis zwischen 
Aussage und Welt, sondern ein Prädikat, das Aussagen im Kontext von 
Rechtfertigungsprozessen zukommt. In diesem Sinne ist Wahrheit untrennbar mit Praktiken 
der Begründung, Kritik und Anerkennung verbunden. 

Aus dieser Kritik des Repräsentationsmodells folgt eine grundlegende Neubestimmung 
epistemischer Normativität. Wenn es keine externen Fundamente gibt, die als letzte Instanz 
der Rechtfertigung fungieren könnten, dann müssen normative Maßstäbe aus der Praxis 
selbst hervorgehen. Der Antifundamentalismus richtet sich genau gegen die Idee solcher 
Letztinstanzen – seien es Sinnesdaten im Empirismus, apriorische Kategorien im 
Rationalismus oder transzendentale Bedingungen in der Kantischen Tradition. Jede dieser 
Positionen versucht, einen Punkt zu identifizieren, an dem die Kette der Rechtfertigungen 
endet. Der Pragmatismus hingegen zeigt, dass ein solcher Punkt nicht existiert: 
Rechtfertigung ist prinzipiell unabgeschlossen und zirkulär. 



Diese Zirkularität ist jedoch nicht als Defizit zu verstehen, sondern als konstitutives Merkmal 
rationaler Praxis. Überzeugungen werden durch andere Überzeugungen gerechtfertigt; 
Gründe beziehen ihre Geltung aus ihrer Einbettung in ein Netzwerk von Gründen. Diese 
Struktur entspricht der bereits im Holismus beschriebenen Netzmetapher, wird hier jedoch 
normativ aufgeladen: Rationalität besteht nicht darin, ein Fundament zu erreichen, sondern 
darin, sich innerhalb dieses Netzes kohärent zu bewegen. 

Die pragmatistische Umdeutung des Wahrheitsbegriffs lässt sich weiter präzisieren, wenn 
man sie im Horizont von Zweckorientierung und Handlung betrachtet. Überzeugungen sind 
nicht primär Abbilder der Welt, sondern Werkzeuge, die es ermöglichen, sich in ihr zu 
orientieren. Ihre Bewertung erfolgt daher nicht anhand ihrer Übereinstimmung mit einer 
objektiven Realität, sondern anhand ihrer praktischen Konsequenzen: ihrer Fähigkeit, 
Probleme zu lösen, Handlungen zu koordinieren und Erwartungen zu stabilisieren. Wahrheit 
wird so zu einer Funktion erfolgreicher Praxis. 

Diese funktionale Perspektive bedeutet jedoch nicht, dass Wahrheit vollständig in 
Nützlichkeit aufgeht. Vielmehr ist Nützlichkeit selbst ein komplexer, normativ strukturierter 
Begriff, der Kriterien wie Kohärenz, Vorhersagekraft, Anschlussfähigkeit und intersubjektive 
Anerkennung umfasst. Die pragmatistische Pointe besteht darin, dass diese Kriterien nicht 
auf ein gemeinsames Fundament zurückgeführt werden können, sondern selbst Teil 
historisch gewachsener Praktiken sind. 

Damit wird die Kontingenz epistemischer Normen sichtbar. Was in einer bestimmten 
historischen Situation als rational oder wahr gilt, hängt von den jeweiligen diskursiven 
Bedingungen ab. Diese Einsicht radikalisiert die bereits im linguistic turn angelegte 
Kontextualität von Bedeutung: Nicht nur Sinn, sondern auch Wahrheit und Rationalität sind 
historisch situiert. Es gibt keine zeitlose Vernunft, sondern nur konkrete Formen vernünftiger 
Praxis. 

Diese Historisierung führt jedoch nicht notwendig in einen Relativismus, der jede Form von 
Kritik unterminiert. Der entscheidende Punkt besteht darin, dass Kritik selbst als immanente 
Praxis verstanden wird. Es gibt keine transzendente Instanz, von der aus Diskurse beurteilt 
werden könnten, aber es gibt interne Kriterien, anhand derer Überzeugungen bewertet 
werden. Kritik erfolgt innerhalb von Diskursen, nicht von außen. Sie zielt auf Inkonsistenzen, 
auf mangelnde Anschlussfähigkeit oder auf problematische Konsequenzen. 

In diesem Zusammenhang gewinnt die Idee der Solidarität eine zentrale Bedeutung. Richard 
Rorty ersetzt den klassischen Wahrheitsbegriff zunehmend durch den Begriff der Solidarität: 
Entscheidend ist nicht, ob unsere Überzeugungen eine objektive Realität korrekt abbilden, 
sondern ob sie in der Lage sind, Formen gemeinsamer Praxis zu ermöglichen und zu 
stabilisieren. Wahrheit wird so zu einem Aspekt sozialer Kohäsion, der Fokus verlagert sich 
von objektiver Geltung auf intersubjektive Verständigung. 

Gleichzeitig bleibt diese Position ambivalent. Einerseits ermöglicht sie eine radikale Kritik an 
dogmatischen Wahrheitsansprüchen, indem sie deren kontingente Voraussetzungen 
offenlegt. Andererseits droht sie, den Unterschied zwischen besser und schlechter 
begründeten Überzeugungen zu nivellieren. Wenn Wahrheit vollständig an Diskurse 
gebunden ist, stellt sich die Frage, wie Kritik an bestehenden Diskursen überhaupt möglich 
ist, ohne auf externe Maßstäbe zurückzugreifen. 



Diese Problematik verweist auf eine zentrale Spannung innerhalb des 
Antifundamentalismus. Einerseits wird jede Form letzter Begründung zurückgewiesen; 
andererseits bleibt der Anspruch auf Rationalität bestehen. Diese Spannung lässt sich nicht 
auflösen, sondern nur produktiv machen. Rationalität erscheint als eine Praxis, die ihre 
eigenen Voraussetzungen reflektiert, ohne sie endgültig begründen zu können. Sie ist 
notwendig und zugleich kontingent. 

Diese Konstellation entspricht genau jener strukturellen Spannung, die im Verlauf der 
Untersuchung als charakteristisch für die postmetaphysische Vernunft herausgearbeitet 
wurde. Wie bereits im Kontext des Nihilismus und der Krise universeller Geltung gezeigt 
wurde, persistieren normative Ansprüche auch dann, wenn ihre metaphysischen Grundlagen 
erodieren. Der Pragmatismus liefert die theoretische Formulierung dieser Situation: Er zeigt, 
dass Geltung ohne Fundament möglich ist, jedoch nur unter Bedingungen permanenter 
Reflexivität. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Transformation des 
Universalitätsbegriffs. Der klassische Anspruch auf universelle Wahrheit wird durch den 
Pragmatismus nicht einfach aufgegeben, sondern umgedeutet. Universalität ist nicht mehr 
als Eigenschaft von Aussagen zu verstehen, sondern als regulativer Anspruch, der in der 
Praxis der Rechtfertigung eingelöst werden soll. Sie ist kein gegebener Zustand, sondern ein 
Ziel, das in offenen, potenziell unendlichen Diskursen angestrebt wird. 

Diese prozedurale Auffassung von Universalität ermöglicht es, zwischen Dogmatismus und 
Relativismus zu vermitteln. Sie verzichtet auf die Annahme einer objektiven Letztinstanz, 
ohne den Anspruch auf intersubjektive Verbindlichkeit aufzugeben. Geltung entsteht hier als 
Ergebnis von Prozessen der Verständigung, die prinzipiell inklusiv und revisibel sind. 
Allerdings bleibt auch diese Lösung prekär, da die Bedingungen solcher Prozesse selbst 
nicht vollständig normativ abgesichert werden können. 

In dieser Prekarität liegt die eigentliche Innovation des Pragmatismus. Er akzeptiert die 
Unmöglichkeit letzter Begründung, ohne daraus den Schluss zu ziehen, dass alle 
Überzeugungen gleichwertig sind. Stattdessen verschiebt er die Frage nach Wahrheit in den 
Bereich der Praxis: Entscheidend ist nicht, ob wir einen festen Grund finden können, 
sondern ob wir in der Lage sind, unsere Überzeugungen in offenen Diskursen zu 
rechtfertigen, zu kritisieren und zu verändern. 

Damit wird Vernunft endgültig als Praxis rekonzipiert. Sie ist kein Besitz eines Subjekts und 
keine Eigenschaft von Aussagen, sondern ein Prozess, der sich in sozialen Interaktionen 
vollzieht. Ihre Autorität beruht nicht auf metaphysischen Grundlagen, sondern auf der 
Fähigkeit, Orientierung unter Bedingungen der Kontingenz zu ermöglichen. Genau hierin 
liegt ihre bleibende Bedeutung: Vernunft ist nicht die Instanz, die Unsicherheit beseitigt, 
sondern das Medium, in dem mit Unsicherheit umgegangen wird. 

Der Pragmatismus und Antifundamentalismus markieren somit den Punkt, an dem die 
Relativierung von Wahrheit ihren systematischen Höhepunkt erreicht. Wahrheit ist 
vollständig in Praxis, Sprache und Diskurs eingebettet; sie besitzt keine transzendente 
Garantie mehr. Zugleich bleibt sie unverzichtbar als regulativer Begriff, der Orientierung 
ermöglicht und Kritik strukturiert. In dieser doppelten Bewegung – der radikalen 



Entfundamentalisierung und der gleichzeitigen funktionalen Rehabilitierung – verdichtet sich 
die Grundspannung der postmetaphysischen Vernunft. 

Diese Spannung bildet den Übergang zum nächsten Kapitel, in dem die Frage nach 
Wahrheit nicht mehr primär im Horizont von Sprache und Praxis, sondern im Kontext von 
Macht, Diskurs und gesellschaftlicher Struktur gestellt wird. Denn wenn Wahrheit in 
diskursiven Praktiken erzeugt wird, stellt sich notwendig die Frage, welche Kräfte diese 
Praktiken formen – und in welchem Verhältnis Wahrheit und Macht zueinander stehen. 

Exkurs: Weiterentwicklung in der gegenwärtigen analytischen Philosophie 

Die durch den linguistic turn, den Holismus und den Pragmatismus angestoßene 
Relativierung klassischer Wahrheits- und Begründungskonzepte ist in der gegenwärtigen 
analytischen Philosophie keineswegs einfach abgeschlossen worden. Vielmehr zeigt sich 
eine komplexe Bewegung der Differenzierung, in der einerseits antifundamentalistische 
Einsichten weitergeführt, andererseits jedoch neue Formen von Normativität, Objektivität 
und sogar partieller „Re-Fundierung“ entwickelt werden. Die aktuelle Diskussion ist daher 
durch eine eigentümliche Doppelstruktur geprägt: Sie bleibt dem postmetaphysischen Erbe 
verpflichtet, sucht aber zugleich nach Wegen, die radikale Kontingenz zu begrenzen, ohne in 
klassische Fundationalismen zurückzufallen. 

Ein zentraler Strang dieser Entwicklung ist der inferentialistische Ansatz, wie er 
insbesondere von Robert Brandom ausgearbeitet wurde. In expliziter Anknüpfung an Wilfrid 
Sellars und indirekt auch an Ludwig Wittgenstein wird Bedeutung hier nicht mehr primär 
referentiell, sondern normativ-inferentiell bestimmt. Der Gehalt eines Ausdrucks ergibt sich 
aus seiner Rolle in einem Netzwerk von Schlussbeziehungen – aus dem, was aus ihm folgt 
und was ihn rechtfertigt. Sprache ist damit nicht nur ein System von Zeichen, sondern ein 
Raum von Gründen (space of reasons), in dem Sprecher Verpflichtungen eingehen und 
Berechtigungen beanspruchen. 

Diese Konzeption führt zu einer signifikanten Verschiebung gegenüber dem klassischen 
Pragmatismus. Während Richard Rorty dazu tendiert, Wahrheit weitgehend durch soziale 
Akzeptanz zu ersetzen, insistiert der Inferentialismus auf der irreduziblen Normativität 
sprachlicher Praxis. Geltung ist nicht bloß ein Effekt von Zustimmung, sondern an Regeln 
gebunden, die zwar sozial verankert, aber nicht beliebig sind. Damit entsteht eine Form 
„immanenter Normativität“: Die Maßstäbe der Bewertung liegen innerhalb der Praxis, 
besitzen aber dennoch eine bindende Kraft, die über bloße Faktizität hinausgeht. 

Parallel dazu hat sich in der analytischen Erkenntnistheorie eine Bewegung entwickelt, die 
unter dem Stichwort der „Epistemischen Tugenden“ firmiert und unter anderem mit Ernest 
Sosa verbunden ist. Hier wird Wissen nicht mehr primär als gerechtfertigte wahre 
Überzeugung analysiert, sondern als Ergebnis kognitiver Fähigkeiten, die unter geeigneten 
Bedingungen zuverlässig funktionieren. Diese Tugendepistemologie versucht, die 
Schwächen sowohl des klassischen Fundationalismus als auch des radikalen 
Antifundamentalismus zu überwinden, indem sie Rechtfertigung nicht auf unveränderliche 
Grundlagen, sondern auf die Qualität epistemischer Praktiken zurückführt. 

Eine andere einflussreiche Entwicklung ist der sogenannte Kontextualismus in der 
Erkenntnistheorie, wie er etwa von Keith DeRose vertreten wird. Kontextualistische Ansätze 



gehen davon aus, dass die Wahrheitsbedingungen epistemischer Aussagen – etwa der Satz 
„S weiß, dass p“ – vom jeweiligen Kontext abhängen. Was als Wissen gilt, variiert mit den 
Standards, die in einer bestimmten Situation relevant sind. Diese Position steht in Kontinuität 
mit der im linguistic turn etablierten Kontextabhängigkeit von Bedeutung, versucht jedoch 
zugleich, die Intuition stabiler Wissensansprüche zu bewahren, indem sie Kontextvariation 
systematisch beschreibt. 

Im Bereich der Metaphysik lässt sich ebenfalls eine bemerkenswerte Renaissance 
beobachten, die häufig unter dem Label der „neuen Metaphysik“ diskutiert wird. Philosophen 
wie David Lewis oder Kit Fine rehabilitieren metaphysische Fragestellungen, ohne jedoch zu 
vormodernen Substanzontologien zurückzukehren. Stattdessen werden hochformalisierte 
Modelle entwickelt, die etwa Möglichkeiten, Eigenschaften oder Abhängigkeiten analysieren. 
Diese Entwicklung zeigt, dass die durch den linguistic turn ausgelöste Skepsis gegenüber 
Metaphysik nicht zu deren vollständiger Aufgabe geführt hat, sondern zu ihrer methodischen 
Transformation. 

Von besonderer Relevanz für die hier verfolgte Genealogie der Vernunft ist jedoch die 
Debatte um Realismus und Antirealismus. Vertreter eines „minimalen“ oder „deflationären“ 
Wahrheitsbegriffs, wie Paul Horwich, argumentieren, dass Wahrheit keine substanzielle 
Eigenschaft ist, sondern lediglich eine logische oder expressive Funktion erfüllt. Der Satz 
„Es ist wahr, dass p“ fügt dem Satz „p“ keinen neuen Inhalt hinzu, sondern dient lediglich der 
Generalisierung oder Zustimmung. Diese Position radikalisiert den antifundamentalistischen 
Impuls, indem sie den Wahrheitsbegriff selbst ontologisch entleert. 

Demgegenüber stehen verschiedene Formen eines erneuerten Realismus, die versuchen, 
den Wahrheitsbegriff zu stabilisieren, ohne in naive Korrespondenztheorien zurückzufallen. 
So argumentiert etwa Hilary Putnam für einen „internen Realismus“, der Objektivität 
innerhalb von Begriffssystemen verortet. Wahrheit ist hier weder vollständig subjektiv noch 
vollständig unabhängig von unseren Konzepten; sie entsteht in der Wechselwirkung 
zwischen Welt und begrifflicher Struktur. Diese Position kann als Versuch gelesen werden, 
die Einsichten des Pragmatismus mit einem abgeschwächten Realismus zu verbinden. 

Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die formale Pragmatik und Diskurstheorie, wie sie 
unter anderem von Robert Brandom, aber auch in Anschluss an kontinentale Ansätze 
weitergeführt wird. Hier wird Sprache explizit als normativ strukturierte Praxis modelliert, in 
der Sprecher durch ihre Äußerungen Verpflichtungen eingehen und Ansprüche erheben. 
Wahrheit erscheint in diesem Kontext als das, was sich im idealisierten Spiel von Gründen 
stabilisieren würde – eine Konzeption, die eine gewisse Nähe zu prozeduralen 
Universalitätsmodellen aufweist, ohne deren transzendentalen Anspruch zu teilen. 

Schließlich ist auch die zunehmende Interaktion zwischen analytischer Philosophie und 
Kognitionswissenschaft hervorzuheben. Ansätze der sogenannten naturalisierten 
Erkenntnistheorie, die auf Willard Van Orman Quine zurückgehen, versuchen, epistemische 
Fragen in den Rahmen empirischer Wissenschaften zu integrieren. Erkenntnis wird hier als 
natürlicher Prozess untersucht, der durch psychologische und neuronale Mechanismen 
erklärt werden kann. Diese Entwicklung verschiebt die Frage nach Wahrheit erneut: von der 
normativen zur deskriptiven Ebene. 



Im Gesamtbild zeigt sich, dass die gegenwärtige analytische Philosophie weder zu einem 
klassischen Wahrheitsrealismus zurückkehrt noch den radikalen Relativismus des späten 
Pragmatismus vollständig übernimmt. Stattdessen entstehen hybride Positionen, die 
versuchen, Normativität ohne Fundament, Objektivität ohne Metaphysik und Wahrheit ohne 
Korrespondenz zu denken. Die grundlegende Spannung bleibt bestehen: zwischen der 
Einsicht in die Kontingenz aller Begründungen und dem fortbestehenden Anspruch auf 
Geltung. 

Gerade in dieser Spannung lässt sich die Fortsetzung der hier rekonstruierten Genealogie 
erkennen. Die aktuelle analytische Philosophie bestätigt nicht nur die durch den linguistic 
turn eingeleitete Relativierung von Wahrheit, sondern arbeitet zugleich an ihrer 
Rekonfiguration. Wahrheit wird weder aufgegeben noch restauriert, sondern in immer neuen 
theoretischen Kontexten transformiert. Sie bleibt ein unverzichtbarer, aber prekärer Begriff – 
ein regulatives Zentrum, das Orientierung ermöglicht, ohne selbst endgültig gesichert zu 
sein. 

 

 



5. Poststrukturalismus und Macht 

Diskurse, Macht/Wissen und Genealogie 

Der Poststrukturalismus markiert nicht lediglich eine Weiterentwicklung der 
sprachphilosophischen Wende, sondern deren systematische Radikalisierung und zugleich 
eine implizite Kritik an ihren moderateren Varianten – insbesondere am Pragmatismus und 
an zentralen Strömungen der analytischen Philosophie. Während diese Ansätze die Einsicht 
teilen, dass Wahrheit nicht unabhängig von Sprache, Praxis oder 
Rechtfertigungszusammenhängen gedacht werden kann, tendieren sie dennoch dazu, den 
Begriff rationaler Geltung in transformierter Form zu stabilisieren. Der Poststrukturalismus 
hingegen unterzieht genau diesen Restbestand an normativer Stabilität einer grundlegenden 
Problematisierung, indem er die Verschränkung von Wissen und Macht in den Mittelpunkt 
rückt. 

Im Zentrum dieser Verschiebung steht die Diskurstheorie von Michel Foucault. Der 
Diskursbegriff bezeichnet hier nicht lediglich sprachliche Praxis im Sinne regelgeleiteter 
Verwendung von Ausdrücken, wie sie etwa in der späten Philosophie Wittgensteins oder im 
neopragmatistischen Kontext thematisiert wird. Vielmehr handelt es sich um eine 
epistemisch-produktive Formation, die die Bedingungen der Möglichkeit von Aussagen 
selbst bestimmt. Diskurse legen fest, was als Gegenstand erscheinen kann, welche 
Differenzen relevant sind, welche Klassifikationen zulässig sind und welche Aussagen 
überhaupt als sinnvoll oder wahrheitsfähig gelten können. 

Damit wird eine Ebene adressiert, die sowohl im Pragmatismus als auch in weiten Teilen der 
analytischen Philosophie tendenziell unterbelichtet bleibt. Zwar wird dort anerkannt, dass 
Bedeutung und Wahrheit an Praktiken gebunden sind – etwa in Form von Sprachspielen, 
inferentiellen Rollen oder sozialen Rechtfertigungsprozessen. Doch diese Praktiken werden 
häufig als relativ transparent, regelgeleitet und prinzipiell rational rekonstruierbar verstanden. 
Selbst dort, wo ein antifundamentalistischer Gestus vorherrscht – etwa bei Richard Rorty –, 
bleibt die Idee erhalten, dass Geltung letztlich im Horizont intersubjektiver Verständigung 
oder solidarischer Übereinkunft gedacht werden kann. 

Der poststrukturalistische Zugriff unterläuft diese Annahme, indem er zeigt, dass die 
Praktiken, in denen Geltung erzeugt wird, selbst durch Machtverhältnisse strukturiert sind. 
Diskurse sind nicht bloß Arenen der Rechtfertigung, sondern Felder der Selektion, Exklusion 
und Hierarchisierung. Sie bestimmen nicht nur, welche Aussagen akzeptiert werden, 
sondern auch, wer überhaupt als sprechfähiges Subjekt anerkannt wird. Damit verschiebt 
sich der Fokus von der normativen Frage „Was gilt als gerechtfertigt?“ zu der 
genealogischen Frage „Unter welchen Bedingungen kann überhaupt etwas als gerechtfertigt 
erscheinen?“. 

Diese Verschiebung führt letztlich zu einer vollständigen Infragestellung des 
Wahrheitsbegriffs. In der analytischen Tradition – selbst in ihren antirealistischen oder 
deflationären Varianten – bleibt Wahrheit häufig an semantische oder epistemische Kriterien 
gebunden: an Kohärenz, an inferentielle Einbettung oder an die Rolle innerhalb eines 
Sprachspiels. Auch der Pragmatismus ersetzt die Korrespondenztheorie nicht durch die 
Auflösung des Wahrheitsbegriffs, sondern durch seine Reinterpretation als das, „was sich im 



langfristigen Diskurs bewährt“ oder „worauf sich eine ideale Gemeinschaft einigen würde“. In 
beiden Fällen bleibt Wahrheit an eine regulative Idee rationaler Rechtfertigung gekoppelt. 

Foucaults Analyse des Macht/Wissen-Komplexes zielt hingegen auf eine Destruktion dieser 
regulativen Idee. Wahrheit erscheint hier nicht als das Ergebnis idealisierter Diskurse, 
sondern als Effekt realer, historisch situierter Machtverhältnisse. Aussagen gelten nicht 
deshalb als wahr, weil sie sich in einem herrschaftsfreien Diskurs durchsetzen würden, 
sondern weil sie innerhalb eines gegebenen Dispositivs die Bedingungen der Akzeptabilität 
erfüllen. Diese Bedingungen sind jedoch nicht neutral, sondern durch institutionelle 
Strukturen, soziale Hierarchien und historisch gewachsene Praktiken geprägt. 

Der Begriff des Dispositivs (dispositif) verdeutlicht diese Konstellation. Er bezeichnet ein 
heterogenes Ensemble aus Diskursen, Institutionen, technischen Apparaten, normativen 
Regeln und Subjektivierungsweisen, das gemeinsam eine bestimmte Ordnung des Wissens 
und der Macht hervorbringt. Ein Dispositiv ist weder rein sprachlich noch rein materiell, 
sondern verbindet symbolische und praktische Elemente zu einer wirksamen Struktur. 
Innerhalb eines solchen Dispositivs werden Wahrheitsansprüche nicht einfach geprüft, 
sondern hervorgebracht und stabilisiert. 

Diese Perspektive impliziert eine radikale Kritik an der Vorstellung, dass Rationalität als 
unabhängige Instanz fungieren könnte. Während die analytische Philosophie – trotz aller 
internen Differenzen – häufig an der Idee festhält, dass Argumente, Gründe und inferentielle 
Beziehungen eine gewisse Autonomie gegenüber sozialen und politischen Faktoren 
besitzen, zeigt der Poststrukturalismus, dass diese vermeintliche Autonomie selbst ein Effekt 
spezifischer Diskurse ist. Was als „guter Grund“ gilt, ist nicht universell bestimmt, sondern an 
epistemische Kulturen gebunden, die ihrerseits historisch kontingent sind. 

Gleichzeitig richtet sich die poststrukturalistische Kritik auch gegen pragmatistische 
Versuche, Normativität durch Rekurs auf Gemeinschaft oder Praxis zu retten. Der Verweis 
auf eine „Gemeinschaft der Sprecher“ oder auf „geteilte Praktiken“ setzt implizit voraus, dass 
diese Gemeinschaften hinreichend inklusiv und symmetrisch strukturiert sind, um als Träger 
normativer Geltung zu fungieren. Foucaults Analysen zeigen jedoch, dass solche 
Gemeinschaften immer schon durch Machtverhältnisse durchzogen sind. Sie schließen aus, 
hierarchisieren und normieren. Konsens ist daher kein unschuldiges Kriterium von Wahrheit, 
sondern selbst ein möglicher Effekt von Macht. 

Damit wird auch die Idee einer regulativen Idealisierung problematisch. Konzepte wie die 
„ideale Sprechsituation“ oder die „unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft“ – die im 
weiteren Kontext der postmetaphysischen Vernunft eine zentrale Rolle spielen – erscheinen 
aus poststrukturalistischer Sicht als normative Fiktionen, die die realen Machtstrukturen 
diskursiver Praktiken verdecken. Sie operieren mit einer Abstraktion von Macht, die gerade 
dasjenige ausblendet, was für die Produktion von Wahrheit konstitutiv ist. 

Die genealogische Methode fungiert vor diesem Hintergrund als Gegenstrategie. Sie ersetzt 
die Frage nach der Rechtfertigung durch die Frage nach der Entstehung. Genealogie 
analysiert die historischen Prozesse, durch die bestimmte Wahrheitsordnungen entstanden 
sind, und zeigt, dass diese Prozesse von Kontingenz, Konflikt und Macht geprägt sind. 
Dabei wird deutlich, dass das, was als rational oder selbstverständlich gilt, Ergebnis von 
Kämpfen ist, die auch anders hätten ausgehen können. 



Diese Historisierung hat jedoch nicht die Form eines einfachen Relativismus. Foucault 
behauptet nicht, dass alle Wahrheitsansprüche gleich gültig oder gleich ungültig seien. 
Vielmehr zeigt er, dass ihre Geltung an spezifische Bedingungen gebunden ist, die selbst 
Gegenstand der Analyse werden müssen. Wahrheit wird dadurch nicht abgeschafft, sondern 
„verflüssigt“: Sie verliert ihren Status als transhistorische Norm und erscheint als historisch 
variable Praxis. 

Gerade hierin liegt die radikale Konsequenz für die Frage nach normativer Geltung. Wenn 
weder Wahrheit noch Rationalität auf eine von Macht unabhängige Grundlage zurückgeführt 
werden können, dann wird auch die Idee universeller Geltung prekär. Sie kann nicht mehr 
als Eigenschaft von Aussagen oder Normen verstanden werden, sondern höchstens als 
Effekt oder Anspruch innerhalb bestimmter diskursiver Konstellationen. Universalität ist nicht 
gegeben, sondern produziert – und damit immer auch kontingent und potenziell umstritten. 

Diese Diagnose verschärft die bereits durch Nietzsche eröffnete Krise. Während der 
Perspektivismus die Idee objektiver Wahrheit unterminiert, zeigt der Poststrukturalismus, 
dass auch die Versuche, Wahrheit durch intersubjektive Praxis oder rationale Verfahren zu 
rekonstruieren, nicht frei von Macht sind. Die Alternative besteht daher nicht zwischen 
Objektivismus und Relativismus, sondern in der Anerkennung einer strukturellen 
Verstrickung von Geltung und Macht. 

Damit verändert sich auch der Status der Kritik selbst. Kritik kann nicht mehr als Berufung 
auf eine universelle Vernunft verstanden werden, die über den Diskursen steht. Sie ist 
vielmehr immanent: Sie operiert innerhalb von Diskursen, indem sie deren Bedingungen 
reflektiert, ihre Ausschlüsse sichtbar macht und ihre Kontingenz offenlegt. Kritik wird zu einer 
Praxis der Problematisierung, nicht der Letztbegründung. 

In dieser Perspektive erscheint Vernunft nicht als Instanz der Überwindung von Macht, 
sondern als ein Feld, in dem Macht wirksam ist und zugleich reflektiert werden kann. Sie ist 
weder vollständig diskreditiert noch souverän rehabilitiert, sondern in eine Spannung 
eingebunden, die nicht auflösbar ist: die Spannung zwischen dem Anspruch auf Geltung und 
der Einsicht in seine historische und machtförmige Bedingtheit. Genau in dieser Spannung 
entfaltet sich die poststrukturalistische Genealogie der Vernunft. 

Das Ende der Metaerzählungen 

Die im vorhergehenden Abschnitt entwickelte Analyse von Diskurs, Macht/Wissen und 
Genealogie führt mit innerer Notwendigkeit zur poststrukturalistischen Diagnose des „Endes 
der Metaerzählungen“. Denn wenn Wahrheit nicht als transhistorische Entsprechung, 
sondern als Effekt diskursiver Praktiken verstanden wird, und wenn diese Praktiken selbst 
durch Machtverhältnisse strukturiert sind, dann wird fraglich, auf welcher Grundlage 
überhaupt noch umfassende, universalisierende Legitimationsnarrative aufrechterhalten 
werden können. Die genealogische Analyse von Wahrheitsordnungen als historisch 
kontingente und machtförmig vermittelte Gebilde unterminiert gerade jene Voraussetzungen, 
auf denen die großen Metaerzählungen der Moderne beruhen. 

Diese Diagnose wird in paradigmatischer Form von Jean-François Lyotard formuliert. Sein 
Begriff der Metaerzählung zielt auf jene umfassenden Diskursformationen, die nicht nur 
Wissen organisieren, sondern zugleich dessen Legitimität sichern. Metaerzählungen 



fungieren als übergreifende Sinnhorizonte, in denen partikulares Wissen seinen Ort erhält 
und seine Geltung begründet wird. Sie verbinden epistemische, normative und historische 
Dimensionen zu einer Einheit: Sie sagen nicht nur, was wahr ist, sondern auch, warum 
Wahrheit gelten soll und in welchem größeren Zusammenhang sie steht. 

Klassische Beispiele solcher Metaerzählungen sind die Fortschrittserzählung der Aufklärung, 
die dialektische Geschichtsphilosophie oder die Idee einer sich selbst entfaltenden Vernunft. 
Trotz ihrer Differenzen teilen sie eine strukturelle Gemeinsamkeit: Sie setzen die Möglichkeit 
einer Totalisierung voraus. Das bedeutet, dass sie heterogene Wissensformen in einen 
einheitlichen Zusammenhang integrieren und durch Bezug auf ein universelles Prinzip – 
Vernunft, Freiheit, Geschichte – legitimieren. In diesem Rahmen erscheint Wissen nicht als 
fragmentarisch, sondern als Moment eines kohärenten Ganzen, dessen Sinn letztlich 
gesichert ist. 

Gerade diese Totalisierungsfunktion wird jedoch durch die im vorherigen Unterpunkt 
analysierte Verschränkung von Diskurs und Macht problematisch. Wenn Diskurse nicht bloß 
unterschiedliche Perspektiven auf eine gemeinsame Realität darstellen, sondern selbst die 
Bedingungen dessen konstituieren, was als Realität gilt, dann gibt es keinen neutralen 
Standpunkt mehr, von dem aus eine solche Totalisierung vorgenommen werden könnte. 
Jede Metaerzählung erweist sich unter genealogischer Perspektive als partikularer Diskurs, 
der seinen eigenen Geltungsanspruch verallgemeinert und dadurch alternative Diskurse 
marginalisiert. 

In diesem Sinne erscheint die Metaerzählung selbst als ein Machtphänomen. Ihr Anspruch 
auf Universalität ist nicht Ausdruck einer übergeordneten Rationalität, sondern Effekt 
spezifischer historischer Konstellationen, in denen bestimmte Diskurse hegemonial werden. 
Die Idee einer einheitlichen Vernunft, die alle Wissensformen integriert, kann daher nicht 
mehr als unschuldige Voraussetzung gelten, sondern muss als Teil jener 
Macht/Wissen-Strukturen verstanden werden, die sie zu überwinden vorgibt. 

Lyotards Diagnose des „Endes der Metaerzählungen“ radikalisiert diese Einsicht, indem sie 
nicht nur einzelne Narrative kritisiert, sondern die Form der Metaerzählung selbst infrage 
stellt. Der entscheidende Punkt ist dabei, dass dieser Zerfall nicht primär durch externe Kritik 
herbeigeführt wird, sondern aus der inneren Dynamik moderner Wissensordnungen 
hervorgeht. Die fortschreitende Differenzierung der Wissenschaften, die Spezialisierung von 
Diskursen und die funktionale Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Systeme führen dazu, 
dass kein einheitlicher Rahmen mehr existiert, in dem sich alle Wissensformen integrieren 
lassen. 

Diese Entwicklung lässt sich als eine Form struktureller Fragmentierung beschreiben. 
Wissen zerfällt in eine Vielzahl heterogener Sprachspiele, die jeweils eigenen Regeln folgen 
und nicht mehr auf eine gemeinsame Grundlage zurückgeführt werden können. Der Begriff 
des Sprachspiels verweist hier nicht auf eine harmlose Vielfalt von Ausdrucksformen, 
sondern auf die Tatsache, dass unterschiedliche Diskurse inkommensurable Kriterien der 
Geltung besitzen. Was in einem wissenschaftlichen Kontext als wahr gilt, ist nicht ohne 
Weiteres auf ästhetische, moralische oder politische Diskurse übertragbar. Jede Sphäre 
operiert mit eigenen Normen, die sich nicht in ein universelles System integrieren lassen. 



Hier zeigt sich eine entscheidende Differenz zum Pragmatismus und zur analytischen 
Philosophie. Beide Ansätze erkennen zwar die Kontextabhängigkeit von Wahrheit und 
Bedeutung an, tendieren jedoch dazu, diese Kontextualität durch übergreifende Konzepte 
wie Rationalität, Argumentation oder intersubjektive Verständigung zu vermitteln. Selbst dort, 
wo von einer Pluralität von Sprachspielen gesprochen wird, bleibt die Hoffnung bestehen, 
dass zwischen ihnen zumindest prinzipiell Übersetzbarkeit oder argumentative Vermittlung 
möglich ist. 

Die poststrukturalistische Perspektive stellt genau diese Vermittlungsannahme infrage. Sie 
betont nicht nur die Differenz, sondern die strukturelle Unvereinbarkeit bestimmter Diskurse. 
Inkommensurabilität bedeutet hier, dass es keine neutrale Metasprache gibt, in der 
unterschiedliche Sprachspiele vollständig vergleichbar wären. Jede Übersetzung ist selbst 
ein diskursiver Akt, der bestimmte Bedeutungen privilegiert und andere transformiert oder 
ausschließt. Damit wird die Idee einer universellen Rationalität, die zwischen verschiedenen 
Diskursen vermitteln könnte, selbst zum Problem. 

Das „Ende der Metaerzählungen“ bezeichnet somit nicht einfach den Verlust bestimmter 
Inhalte, sondern die Auflösung einer bestimmten Form von Legitimation. Wissen kann nicht 
mehr durch Bezug auf ein übergeordnetes Narrativ gerechtfertigt werden, das seine Geltung 
garantiert. Stattdessen verschiebt sich die Legitimation auf die Ebene lokaler, 
kontextspezifischer Praktiken. Wahrheit wird nicht mehr durch ihre Einbettung in eine 
universelle Geschichte begründet, sondern durch ihre Funktionalität innerhalb eines 
bestimmten Diskurses. 

Diese Verschiebung lässt sich als Transformation von Geltung in Performativität 
beschreiben. Wissen legitimiert sich nicht mehr durch seinen Wahrheitsanspruch im 
klassischen Sinne, sondern durch seine Fähigkeit, in bestimmten Kontexten wirksam zu sein 
– etwa durch technologische Anwendbarkeit, institutionelle Anerkennung oder soziale 
Relevanz. Diese Funktionalisierung von Wahrheit ist eng mit der im vorherigen Abschnitt 
analysierten Verschränkung von Wissen und Macht verbunden: Was als gültig gilt, hängt 
davon ab, in welchen Praktiken es sich durchsetzt und welche Effekte es erzeugt. 

Gleichzeitig hat diese Entwicklung eine ambivalente normative Dimension. Einerseits 
unterminiert sie totalisierende Ansprüche und eröffnet Raum für eine Pluralität von 
Perspektiven. Die Auflösung der Metaerzählungen kann als Befreiung von dogmatischen 
Strukturen verstanden werden, die bestimmte Wissensformen privilegierten und andere 
ausschlossen. Andererseits führt sie zu einer radikalen Verunsicherung der Bedingungen 
normativer Orientierung. Wenn es keinen übergreifenden Maßstab mehr gibt, wird es 
schwierig, zwischen konkurrierenden Ansprüchen zu entscheiden. 

Lyotards Konzept der „kleinen Erzählungen“ (petits récits) ist ein Versuch, diese Situation 
positiv zu wenden. An die Stelle universeller Narrative treten lokale, situative Formen der 
Legitimation, die auf den Anspruch umfassender Geltung verzichten. Diese kleinen 
Erzählungen sind nicht darauf ausgerichtet, eine Totalität zu repräsentieren, sondern 
operieren innerhalb begrenzter Kontexte. Sie akzeptieren ihre eigene Partikularität und 
vermeiden dadurch die Gewalt totalisierender Systeme. 

Doch auch diese Lösung bleibt prekär. Denn die Pluralisierung von Erzählungen löst das 
Problem der Geltung nicht, sondern verschiebt es. Die Koexistenz unterschiedlicher 



Diskurse führt zu Konflikten, die nicht mehr durch Bezug auf eine gemeinsame Grundlage 
entschieden werden können. Die Gefahr besteht darin, dass die Kritik an Metaerzählungen 
in einen diffusen Relativismus umschlägt, der jede Form von normativer Verbindlichkeit 
unterminiert. 

Die genealogische Analyse von Macht/Wissen zeigt, dass Wahrheitsansprüche immer schon 
in Machtverhältnisse eingebettet sind. Die Diagnose des Endes der Metaerzählungen 
erweitert diese Einsicht, indem sie zeigt, dass es keine übergeordnete Instanz gibt, die diese 
Einbettung neutralisieren könnte. Weder Wahrheit noch Rationalität noch Geschichte 
können als letzter Bezugspunkt dienen. Jede dieser Kategorien ist selbst Teil eines 
Diskurses, der genealogisch analysiert werden kann. 

Damit verschärft sich die Krise universeller Geltung in einer entscheidenden Weise. 
Während die genealogische Kritik die Kontingenz von Wahrheitsordnungen aufzeigt, entzieht 
das Ende der Metaerzählungen auch die Möglichkeit, diese Kontingenz durch Rekurs auf ein 
übergreifendes Narrativ zu kompensieren. Die Moderne verliert nicht nur ihre Fundamente, 
sondern auch ihre großen Selbstdeutungen. 

Dennoch bleibt die Frage nach Geltung unausweichlich. Auch in einer fragmentierten 
Wissenslandschaft operieren Diskurse mit Ansprüchen auf Wahrheit, Richtigkeit und 
Legitimität. Diese Ansprüche können nicht einfach aufgegeben werden, ohne die Möglichkeit 
von Kritik selbst zu untergraben. Die poststrukturalistische Diagnose führt daher nicht zu 
einer Auflösung von Geltung, sondern zu ihrer Radikalisierung: Geltung erscheint als etwas, 
das weder gegeben noch vollständig begründbar ist, sondern in einem Feld heterogener 
Diskurse immer wieder neu ausgehandelt werden muss. 

Das Ende der Metaerzählungen markiert somit keinen Abschluss, sondern eine 
Transformation der Vernunft. Vernunft kann nicht länger als Instanz verstanden werden, die 
die Einheit von Wissen garantiert. Sie erscheint vielmehr als eine fragile, konfliktuelle Praxis, 
die sich in einem pluralen und machtförmig strukturierten Diskursraum behaupten muss.  

Dissens statt Konsens 

Die im Anschluss an die Analyse von Diskurs, Macht/Wissen und dem Ende der 
Metaerzählungen entstehende Problemlage kulminiert im poststrukturalistischen Primat des 
Dissenses. Wenn weder eine transhistorische Wahrheit noch eine übergreifende 
Metaerzählung als Legitimationsinstanz verfügbar ist, dann kann auch der Konsens nicht 
länger als unhintergehbares Ziel rationaler Praxis gelten. Vielmehr erscheint Konsens selbst 
als problematisches Phänomen: nicht als Ausdruck gelungener Verständigung, sondern als 
möglicher Effekt von Macht, Exklusion und diskursiver Homogenisierung. 

Jean-François Lyotard führt hier den Begriff des différend ein, um jene Konfliktformen zu 
beschreiben, in denen keine gemeinsame Regel der Beurteilung existiert. Ein différend liegt 
vor, wenn zwei Parteien in einem Streit nicht nur unterschiedliche Positionen vertreten, 
sondern unterschiedlichen Sprachspielen angehören, deren Regeln nicht ineinander 
übersetzbar sind. In solchen Fällen ist eine Entscheidung nach gemeinsamen Kriterien 
prinzipiell unmöglich, weil genau diese Kriterien selbst strittig sind. 



Damit wird die Idee eines rationalen Konsenses, wie sie in der modernen Philosophie – 
insbesondere in diskursethischen und pragmatistischen Ansätzen – eine zentrale Rolle 
spielt, grundlegend infrage gestellt. Konsens setzt voraus, dass Konflikte durch 
Argumentation auflösbar sind, weil alle Beteiligten sich auf gemeinsame Regeln der 
Rechtfertigung beziehen können. Diese Voraussetzung erweist sich jedoch aus 
poststrukturalistischer Sicht als problematisch. Denn sie abstrahiert von der Heterogenität 
der Diskurse und von den Machtverhältnissen, die bestimmen, welche Stimmen überhaupt 
gehört werden und welche Formen der Argumentation als legitim gelten. 

Gerade hier zeigt sich die entscheidende Differenz zu Ansätzen, die weiterhin an der 
normativen Leitidee des Konsenses festhalten. In der analytischen Philosophie wird 
Rationalität häufig über die Fähigkeit definiert, Gründe zu geben und zu bewerten; Konsens 
erscheint dann als Ergebnis idealer Argumentationsprozesse. Auch der Pragmatismus 
interpretiert Wahrheit oft als das, worauf sich eine Gemeinschaft von Sprechern im 
langfristigen Diskurs einigen würde. In beiden Fällen fungiert Konsens als regulatives Ideal, 
das die Praxis der Rechtfertigung orientiert. 

Der Poststrukturalismus unterzieht dieses Ideal einer doppelten Kritik. Erstens zeigt er, dass 
die Bedingungen der Möglichkeit von Konsens selbst nicht neutral sind. Diskurse sind durch 
Ausschlüsse strukturiert: Sie legen fest, wer sprechen darf, welche Themen relevant sind 
und welche Ausdrucksformen als rational gelten. Konsens kann daher das Ergebnis von 
Macht sein, insofern bestimmte Perspektiven systematisch marginalisiert oder unsichtbar 
gemacht werden. Ein scheinbar rationaler Konsens kann somit eine Form der Stabilisierung 
bestehender Machtverhältnisse darstellen. 

Zweitens wird die Annahme bestritten, dass alle Konflikte prinzipiell in Konsens überführt 
werden können. Der Begriff des différend macht deutlich, dass es Konflikte gibt, die sich 
nicht durch Argumentation lösen lassen, weil die beteiligten Parteien keine gemeinsame 
Sprache teilen. In solchen Fällen führt der Versuch, Konsens herzustellen, notwendig zu 
einer Verzerrung: Eine der Perspektiven muss in die Sprache der anderen übersetzt werden 
und verliert dabei ihre Eigenlogik. Konsens ist hier nicht Lösung, sondern Überlagerung – 
eine Form der symbolischen Gewalt, die Differenz zum Schweigen bringt. 

Diese Kritik impliziert eine grundlegende Neubewertung des Dissenses. Während Dissens in 
der klassischen Vernunfttradition als vorläufiges Stadium auf dem Weg zum Konsens 
verstanden wird, erscheint er nun als irreduzible Dimension sozialer und epistemischer 
Praxis. Dissens ist nicht einfach ein Defizit an Verständigung, sondern Ausdruck realer 
Differenzen, die nicht aufgehoben werden können, ohne ihre Spezifik zu zerstören. Er wird 
damit zu einem konstitutiven Moment von Rationalität selbst. 

Wenn es keine letzte Instanz gibt, die zwischen konkurrierenden Diskursen entscheiden 
könnte, dann kann Rationalität folgerichtig nicht mehr als Fähigkeit zur Konsensbildung 
definiert werden. Stattdessen verschiebt sich ihr Fokus auf die Fähigkeit, Differenz 
auszuhalten und produktiv zu machen. Rationalität besteht nicht mehr darin, Einheit 
herzustellen, sondern darin, mit Heterogenität umzugehen, ohne sie gewaltsam zu 
homogenisieren. 

Auch normativ ergibt sich daraus eine tiefgreifende Transformation. Die Idee universeller 
Geltung wird nicht einfach aufgegeben, aber sie verliert ihren Charakter als konsensbasierte 



Letztbegründung. Normative Ansprüche müssen sich in einem Feld behaupten, in dem 
Dissens die Regel ist und nicht die Ausnahme. Dies bedeutet, dass Legitimität nicht mehr 
durch allgemeine Zustimmung garantiert werden kann, sondern in Auseinandersetzungen 
entsteht, die prinzipiell offen und konfliktuell sind. 

In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Frage nach Macht erneut zentrale Bedeutung. 
Wenn Konsens nicht als neutraler Maßstab dienen kann, dann wird entscheidend, unter 
welchen Bedingungen Dissens artikuliert werden kann. Die Möglichkeit, abweichende 
Perspektiven zu äußern und sichtbar zu machen, wird zu einem zentralen Kriterium 
kritischer Praxis. Kritik richtet sich nicht mehr primär auf die Herstellung von Einigkeit, 
sondern auf die Offenhaltung von Differenzräumen. 

Diese Perspektive lässt sich auch als Verschiebung von einer konsensorientierten zu einer 
agonalen Rationalität beschreiben. Während erstere auf Verständigung und 
Übereinstimmung abzielt, begreift letztere Konflikt als konstitutiv. Rationalität besteht hier 
nicht in der Aufhebung von Gegensätzen, sondern in ihrer Austragung unter Bedingungen, 
die Gewalt minimieren, ohne Differenz zu eliminieren. Dissens wird damit nicht nur toleriert, 
sondern als notwendige Bedingung von Freiheit und Pluralität anerkannt. 

Allerdings bleibt auch diese Konzeption nicht ohne Probleme. Die Abkehr vom Konsens wirft 
die Frage auf, wie normative Orientierung unter Bedingungen irreduzibler Differenz möglich 
ist. Wenn keine gemeinsamen Maßstäbe existieren, droht die Gefahr, dass Konflikte in bloße 
Machtkämpfe umschlagen, in denen sich die jeweils stärkere Position durchsetzt. Der 
Poststrukturalismus kann diese Gefahr diagnostizieren, bietet jedoch keine einfache Lösung. 
Seine Stärke liegt in der Kritik, nicht in der Konstruktion stabiler normativer Ordnungen. 

Gerade darin zeigt sich die systematische Konsequenz der vorangegangenen Analysen. Die 
Verschränkung von Macht und Wissen unterminiert die Idee neutraler Geltung; das Ende der 
Metaerzählungen zerstört die Möglichkeit umfassender Legitimation; der Primat des 
Dissenses schließlich stellt die Hoffnung auf konsensuelle Einigung infrage. 
Zusammengenommen führen diese Einsichten zu einer radikalen Transformation des 
Vernunftbegriffs. 

Vernunft erscheint nun nicht mehr als Instanz der Einheit, sondern als Praxis im 
Spannungsfeld von Macht, Differenz und Konflikt. Sie ist weder vollständig delegitimiert noch 
normativ gesichert, sondern bewegt sich in einem prekären Zwischenraum. In diesem Raum 
wird Geltung nicht garantiert, sondern immer wieder neu ausgehandelt – ohne Aussicht auf 
endgültige Stabilisierung. 

Der Vorrang des Dissenses markiert somit den Endpunkt der poststrukturalistischen Kritik 
und zugleich den Übergang zu einer neuen Problemlage: der Frage, ob und wie unter 
Bedingungen irreduzibler Pluralität überhaupt noch Formen von Rationalität und Normativität 
gedacht werden können, die über bloße Macht hinausweisen, ohne in die Illusion 
universeller Konsensfähigkeit zurückzufallen. 

Exkurs: Zur politischen und normativen Wirkung des Poststrukturalismus 

Die bisher entwickelte Analyse des Poststrukturalismus als Kritik von Wahrheit, Subjektivität 
und Metaerzählungen findet ihre vielleicht folgenreichste Zuspitzung im politischen und 



normativen Bereich. Denn wenn sich zeigt, dass Geltungsansprüche untrennbar mit 
Diskursen und Machtverhältnissen verknüpft sind, dann betrifft dies nicht nur epistemische 
Fragen, sondern auch die Grundlagen politischer Ordnung, normativer Rechtfertigung und 
sozialer Kritik. Der Poststrukturalismus verändert damit nicht nur das Verständnis von 
Wahrheit, sondern auch das Verständnis von Politik selbst. 

Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass Macht nicht primär als repressives Instrument eines 
souveränen Akteurs verstanden werden kann, sondern als ein diffuses, relationales Gefüge, 
das sich in sozialen Praktiken, Institutionen und Diskursen manifestiert. Diese Konzeption, 
maßgeblich geprägt durch Michel Foucault, führt zu einer grundlegenden Verschiebung 
politischer Analyse. Politik erscheint nicht mehr als ein abgegrenzter Bereich – etwa als 
Sphäre staatlicher Institutionen oder normativer Entscheidungsprozesse –, sondern als ein 
im gesamten sozialen Gefüge wirksames Machtverhältnis. Macht durchzieht den Alltag, 
strukturiert Subjektivitäten und bestimmt, welche Formen des Lebens als normal, legitim 
oder abweichend gelten. 

Diese Ausweitung des Politikbegriffs erweitert den Horizont politischer Kritik erheblich: Nicht 
nur Gesetze oder Institutionen, sondern auch scheinbar neutrale Wissensordnungen, 
wissenschaftliche Kategorien oder alltägliche Praktiken werden zu Gegenständen politischer 
Reflexion. Gleichzeitig unterminiert sie die klassischen Grundlagen normativer Theorie. 
Wenn Macht in allen Diskursen wirksam ist, dann gibt es keinen externen Standpunkt mehr, 
von dem aus politische Ordnung objektiv beurteilt werden könnte. Normative Maßstäbe 
erscheinen selbst als Teil jener Machtverhältnisse, die sie zu regulieren vorgeben. 

Diese Problematik wird im Anschluss an Foucault von Judith Butler in einer entscheidenden 
Weise weitergeführt. Butler zeigt, dass Macht nicht nur Institutionen oder Diskurse 
strukturiert, sondern in die Konstitution von Identität selbst eingreift. Subjekte entstehen 
durch normative Zuschreibungen, die festlegen, was als intelligible Form von Geschlecht, 
Körper oder Identität gilt. Diese Zuschreibungen sind nicht bloß beschreibend, sondern 
performativ: Sie bringen das hervor, was sie zu benennen vorgeben. Damit wird deutlich, 
dass auch scheinbar natürliche Kategorien politisch und historisch kontingent sind. 

Die normative Konsequenz dieser Analyse liegt in der Kritik von Exklusionsmechanismen. 
Wenn Identitäten durch diskursive Normen hervorgebracht werden, dann impliziert jede 
Norm zugleich eine Grenze: Sie bestimmt, was als anerkennbar gilt und was nicht. Politische 
Kritik richtet sich daher nicht mehr primär auf die Verteilung von Gütern oder Rechten, 
sondern auf die Bedingungen der Anerkennbarkeit selbst. Wer kann überhaupt als Subjekt 
erscheinen? Wer wird gehört, wer bleibt unsichtbar? Diese Fragen verschieben die 
normative Perspektive von der Rechtfertigung bestehender Ordnungen hin zur Analyse ihrer 
Ausschlüsse. 

In diesem Zusammenhang gewinnt auch der besonders von Jacques Derrida geprägte 
Begriff der Dekonstruktion eine politische Bedeutung. Dekonstruktion ist keine Methode im 
klassischen Sinne, sondern eine Praxis der Lektüre, die darauf abzielt, die impliziten 
Hierarchien und binären Oppositionen innerhalb von Diskursen sichtbar zu machen. Sie 
zeigt, dass scheinbar stabile Unterscheidungen – etwa zwischen Wahrheit und Irrtum, 
Zentrum und Peripherie, Rationalität und Irrationalität – auf prekären Voraussetzungen 
beruhen und sich nicht eindeutig stabilisieren lassen. 



Politisch bedeutet dies, dass normative Ordnungen nicht als geschlossene Systeme 
verstanden werden können, sondern als instabile Gefüge, die ständig von innen her 
unterlaufen werden. Dekonstruktion eröffnet einen Raum für Kritik, indem sie die 
Selbstverständlichkeit bestehender Strukturen infrage stellt. Gleichzeitig verweigert sie 
jedoch die Formulierung positiver normativer Prinzipien. Sie bleibt auf die Offenlegung von 
Spannungen und Widersprüchen beschränkt, ohne diese in eine neue Einheit zu überführen. 

Gerade hierin liegt eine der zentralen Ambivalenzen des Poststrukturalismus. Einerseits 
ermöglicht er eine radikale Kritik bestehender Machtverhältnisse und eröffnet neue 
Perspektiven für politische Praxis. Bewegungen, die sich gegen normative Ausschlüsse 
richten – etwa im Bereich von Geschlecht, Sexualität oder kultureller Identität –, haben 
wesentlich von poststrukturalistischen Einsichten profitiert. Die Betonung von Differenz, 
Pluralität und Kontingenz erlaubt es, hegemoniale Strukturen zu hinterfragen und alternative 
Formen des Lebens sichtbar zu machen. 

Andererseits bleibt unklar, auf welcher Grundlage solche Kritiken normativ gerechtfertigt 
werden können. Wenn alle Geltungsansprüche als Effekte von Macht analysiert werden, 
dann scheint auch die Kritik selbst ihre normative Grundlage zu verlieren. Der 
Poststrukturalismus läuft Gefahr, in eine paradoxe Situation zu geraten: Er entlarvt 
normative Ansprüche als machtförmig, muss aber zugleich implizit auf normative Intuitionen 
zurückgreifen, um diese Entlarvung als Kritik zu formulieren. 

Diese Spannung wird besonders deutlich im Verhältnis zu konsensorientierten Theorien der 
Politik. Ansätze, die auf Verständigung, deliberative Verfahren oder universelle Rechte 
setzen, gehen davon aus, dass normative Konflikte prinzipiell rational lösbar sind. Der 
Poststrukturalismus hingegen betont die Unaufhebbarkeit von Dissens und die strukturelle 
Durchdringung von Rationalität durch Macht. Konsens erscheint aus dieser Perspektive 
nicht als Ideal, sondern als potenziell problematischer Zustand, in dem Differenzen 
unsichtbar gemacht werden. 

Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass der Poststrukturalismus jede Form normativer 
Orientierung aufgibt. Vielmehr verschiebt sich der Ort der Normativität. An die Stelle 
universeller Prinzipien tritt eine immanente Kritik, die sich an konkreten Praktiken orientiert 
und deren Ausschlüsse sichtbar macht. Normativität entsteht nicht durch Letztbegründung, 
sondern durch Problematisierung: durch die Sensibilität für Machtasymmetrien, für 
Unsichtbarkeiten und für die Bedingungen der Möglichkeit von Artikulation. 

Diese Form der Normativität ist jedoch prekär. Sie bietet keine stabilen Kriterien für 
Entscheidung oder Rechtfertigung, sondern operiert im Modus der permanenten Kritik. Ihre 
Stärke liegt in der Offenhaltung von Möglichkeiten, ihre Schwäche in der mangelnden 
Fähigkeit zur Stabilisierung von Ordnungen. Der Poststrukturalismus kann zeigen, warum 
bestimmte normative Ansprüche problematisch sind, aber er kann nur begrenzt sagen, 
welche an ihre Stelle treten sollten. 

Gerade darin liegt jedoch auch seine bleibende politische Bedeutung. In einer Situation, in 
der universelle Grundlagen der Normativität fraglich geworden sind, bietet der 
Poststrukturalismus kein neues Fundament, sondern eine Sensibilität für die Kontingenz und 
Machtförmigkeit aller Fundamente. Er zwingt dazu, normative Ansprüche nicht als 
selbstverständlich hinzunehmen, sondern ihre Bedingungen und Effekte zu reflektieren. 



Damit verändert sich die Aufgabe politischer Philosophie grundlegend. Sie besteht nicht 
mehr in der Konstruktion idealer Ordnungen, sondern in der kritischen Analyse realer 
Praktiken. Politik wird nicht als Anwendung von Normen verstanden, sondern als Feld, in 
dem Normen selbst zur Disposition stehen. In diesem Feld ist keine endgültige Lösung 
möglich, sondern nur eine permanente Auseinandersetzung mit den Bedingungen von 
Geltung, Macht und Differenz. 

Der Poststrukturalismus hinterlässt somit ein ambivalentes Erbe. Er unterminiert die 
Grundlagen traditioneller normativer Theorie, ohne sie vollständig zu ersetzen. Zugleich 
eröffnet er neue Formen der Kritik und neue Perspektiven auf politische Praxis. Seine 
Wirkung besteht weniger in der Bereitstellung fertiger Antworten als in der radikalen 
Problematisierung der Fragen selbst. In dieser Problematisierung liegt seine eigentliche 
normative Kraft – eine Kraft, die nicht in der Begründung, sondern in der beständigen 
Infragestellung besteht. 

Exkurs: Gespenster, Gerechtigkeit und die Genealogie der Vernunft – Derridas 
Spectres de Marx 

Mit Spectres de Marx unternimmt Jacques Derrida nicht nur eine Relektüre von Marx, 
sondern eine entscheidende Transformation der im Poststrukturalismus entwickelten 
Problemlage. Im Kontext dieser Untersuchung lässt sich der Text als eine Antwort auf die 
Frage verstehen, die sich aus der genealogischen Kritik von Wahrheit, aus dem Ende der 
Metaerzählungen und aus dem Primat des Dissenses ergibt: Wie ist normative Geltung noch 
denkbar, wenn ihre klassischen Fundamente – Wahrheit, Vernunft, Geschichte – radikal 
problematisiert worden sind? 

Die Figur des „Gespensts“ fungiert dabei als Schlüsselbegriff. Sie bezeichnet eine Struktur, 
die sich weder in die Kategorien von Präsenz noch von Abwesenheit einordnen lässt. Ein 
Gespenst ist das, was nicht mehr ist und doch nicht aufhört zu wirken; es entzieht sich der 
vollständigen Vergegenwärtigung und widersetzt sich zugleich dem Verschwinden. Diese 
paradoxe Zeitstruktur unterläuft die metaphysische Grundannahme, dass Sein mit Präsenz 
identisch ist – eine Annahme, die auch den klassischen Vernunftbegriff trägt. In diesem 
Sinne lässt sich Derridas „Hauntologie“ als Fortführung jener Bewegung lesen, die in der 
genealogischen Analyse von Michel Foucault begonnen hat: die Destabilisierung 
vermeintlich selbstverständlicher Grundlagen. 

Für die vorliegende Untersuchung ist entscheidend, dass diese Destabilisierung nicht in 
einen bloßen Relativismus mündet. Vielmehr zeigt Derrida, dass gerade im Zerfall stabiler 
Fundamente eine neue Form normativer Spannung entsteht. Die „Gespenster“ des 
Marxismus stehen für nicht eingelöste Versprechen – für Forderungen nach Gerechtigkeit, 
Gleichheit oder Emanzipation, die historisch artikuliert wurden, aber nicht vollständig 
realisiert sind. Diese Forderungen verschwinden nicht mit dem Ende der sie tragenden 
Metaerzählungen, sondern persistieren als Störungen der Gegenwart. 

Damit wird ein zentraler Befund der Untersuchung präzisiert: Die Krise universeller Geltung 
bedeutet nicht das Verschwinden normativer Ansprüche, sondern ihre Transformation. 
Während die klassische Vernunft versuchte, Geltung durch Bezug auf universelle Prinzipien 
zu sichern, erscheinen normative Forderungen nun (auch) als historisch sedimentierte, aber 



nicht abgeschlossene Prozesse. Sie haben keinen festen Grund mehr, verlieren jedoch nicht 
ihre Dringlichkeit. Das Gespenst ist die Figur dieser grundlosen, aber insistierenden Geltung. 

Diese Perspektive erlaubt es, die im vorhergehenden Abschnitt entwickelte Spannung 
zwischen Machtanalyse und Normativität neu zu fassen. Die genealogische Kritik hat 
gezeigt, dass Wahrheits- und Geltungsansprüche in Machtverhältnisse eingebettet sind. 
Daraus ergibt sich die Gefahr, dass jede Normativität als bloßer Effekt von Macht erscheint. 
Derrida unterläuft diese Konsequenz, indem er eine Differenz einführt, die sich nicht 
vollständig genealogisch auflösen lässt: die Differenz zwischen bestehender Ordnung und 
dem Anspruch auf Gerechtigkeit. 

Grundlage ist die Unterscheidung zwischen Recht (droit) und Gerechtigkeit (justice). Recht 
bezeichnet die positivierten, institutionell verankerten Normen, die immer in konkrete 
Machtverhältnisse eingebunden sind. Gerechtigkeit hingegen ist kein positiver Zustand, 
sondern ein unabschließbarer Anspruch, der jedes bestehende Recht übersteigt. Sie ist 
nicht vollständig bestimmbar und kann daher auch nicht endgültig institutionalisiert werden. 
Gerade darin liegt ihre kritische Funktion: Sie erlaubt es, bestehende Ordnungen zu 
hinterfragen, ohne sich auf ein neues, ebenso kontingentes Fundament festzulegen. 

Im Horizont der vorliegenden Untersuchung lässt sich dies als eine Neubegründung des 
Geltungsbegriffs interpretieren. Geltung wird nicht mehr als Eigenschaft von Aussagen oder 
Normen verstanden, die sich durch rationale Verfahren sichern lässt. Sie erscheint vielmehr 
als ein Anspruch, der sich jeder vollständigen Begründung entzieht und gerade dadurch 
wirksam bleibt. Die Unbegründbarkeit von Geltung ist hier kein Defizit, sondern ihre 
Bedingung: Würde Gerechtigkeit vollständig bestimmt, würde sie in bestehende Ordnungen 
aufgehen und ihre kritische Kraft verlieren. 

Diese Einsicht steht in einem spannungsreichen Verhältnis zu den im Verlauf der 
Untersuchung analysierten Alternativen. Gegenüber pragmatistischen und analytischen 
Ansätzen, die versuchen, Normativität durch Verfahren, Konsens oder inferentielle 
Strukturen zu stabilisieren, insistiert Derrida auf der prinzipiellen Unabschließbarkeit solcher 
Stabilisierung. Jede Form von Konsens bleibt prekär, jede Regelanwendung unvollständig, 
jede Begründung endlich. Der Versuch, Geltung vollständig zu sichern, erscheint aus dieser 
Perspektive nicht nur als illusionär, sondern auch als potenziell repressiv, insofern er die 
Offenheit normativer Ansprüche schließt. 

Gleichzeitig geht Derrida über eine bloße Affirmation des Dissenses hinaus. Während der 
Poststrukturalismus den Dissens als irreduzibel herausstellt, zeigt Spectres de Marx, dass 
dieser Dissens selbst zeitlich strukturiert ist. Er ist nicht nur Ausdruck gegenwärtiger 
Differenzen, sondern auch das Resultat vergangener Konflikte und der Träger zukünftiger 
Möglichkeiten. Die Gegenwart ist „heimgesucht“ von Ansprüchen, die weder vollständig 
eingelöst noch endgültig aufgegeben werden können. In dieser Perspektive erhält der 
Dissens eine zusätzliche Dimension: Er ist nicht nur ein Zustand, sondern ein Prozess, in 
dem sich Vergangenheit und Zukunft überlagern. 

Politisch führt dies zu einer Konzeption, die sich weder auf stabile Normen noch auf bloße 
Machtanalysen reduzieren lässt. Derrida spricht von einem „Messianismus ohne Messias“ – 
einer Offenheit gegenüber dem Kommenden, die nicht durch konkrete Programme oder 
Teleologien bestimmt ist. Im Rahmen dieser Untersuchung kann diese Haltung als Antwort 



auf die Krise der Vernunft verstanden werden: Vernunft erscheint nicht mehr als Instanz der 
Sicherung, sondern als Praxis der Offenhaltung. Sie besteht nicht darin, endgültige 
Lösungen zu liefern, sondern darin, die Möglichkeit von Gerechtigkeit wachzuhalten. 

Die poststrukturalistische Transformation der Vernunft mündet damit nicht in eine 
vollständige Negation normativer Ansprüche. Vielmehr ändert sie deren Status. Geltung ist 
nicht mehr begründbar im klassischen Sinne, aber sie verschwindet auch nicht. Sie 
erscheint als etwas, das sich im Modus des „Gespenstischen“ erhält: als Anspruch ohne 
festen Grund, als Forderung ohne abschließbare Erfüllung. 

In dieser Konstellation lässt sich Derridas Beitrag als eine Art Grenzbestimmung der 
gesamten Untersuchung verstehen. Er zeigt, dass die Dekonstruktion von Wahrheit, Subjekt 
und Metaerzählung nicht zur Auflösung des Normativen führen muss, sondern zu dessen 
radikaler Umformung. Normativität wird nicht gesichert, sondern exponiert; sie wird nicht 
fundiert, sondern offengehalten. Genau darin liegt ihre paradoxe Stabilität: nicht in der 
Gewissheit, sondern in der Unabschließbarkeit. 

Der Blick auf Spectres de Marx macht somit sichtbar, dass die Genealogie der Vernunft an 
einem Punkt ankommt, an dem sie sich selbst nicht mehr als Begründungsprojekt verstehen 
kann. Stattdessen wird sie zu einer reflexiven Praxis, die die Bedingungen von Geltung 
analysiert, ohne sie endgültig fixieren zu können. In dieser Perspektive erscheint Vernunft 
nicht als Fundament, sondern als ein von „Gespenstern“ durchzogenes Feld – ein Feld, in 
dem das Vergangene fortwirkt, das Zukünftige antizipiert wird und das Gegenwärtige 
niemals vollständig zur Ruhe kommt. 

 

 

 
 



Teil IV – Vernunft ohne Metaphysik? 

6. Kommunikative Vernunft 

Geltung ohne metaphysisches Fundament 

Die von Jürgen Habermas entwickelte Theorie der kommunikativen Vernunft stellt den 
bislang systematisch anspruchsvollsten Versuch dar, die durch Nihilismus, 
Sprachphilosophie und machttheoretische Kritik freigelegte Krise universeller Geltung nicht 
nur zu diagnostizieren, sondern konstruktiv zu bearbeiten. Ihr Anspruch besteht darin, die 
Einsicht in die Unhaltbarkeit metaphysischer Letztbegründungen mit der ebenso 
unhintergehbaren Notwendigkeit normativer Verbindlichkeit zu vermitteln. Damit bewegt sie 
sich genau in jenem Spannungsfeld, das diese Untersuchung insgesamt bestimmt: zwischen 
dem Verlust ontologischer Sicherheiten und der Persistenz von Geltungsansprüchen. 

Der entscheidende theoretische Schritt besteht darin, die Frage nach Geltung von der 
Ebene des Seins auf die Ebene der Praxis zu verlagern. Geltung wird nicht länger als 
Eigenschaft von Aussagen oder Normen verstanden, die sich aus ihrer Übereinstimmung mit 
einer objektiven Ordnung ergibt, sondern als Anspruch, der im Vollzug sprachlicher 
Interaktion erhoben wird. Die klassische und nicht mehr haltbare Struktur philosophischer 
Begründung wird unterlaufen, an die Stelle einer Letztinstanz tritt ein offener Prozess der 
Rechtfertigung. 

Ausgangspunkt dieser Rekonstruktion ist die Analyse der Sprache als Medium von 
Verständigung. Sprache erscheint hier nicht primär als System von Zeichen oder als 
Instrument zur Beschreibung der Welt, sondern als sozial eingebettete Praxis, in der sich 
Subjekte auf etwas verständigen. In jeder ernsthaften Sprechhandlung werden implizit 
bestimmte Geltungsansprüche erhoben: der Anspruch, dass eine Aussage wahr ist, dass 
eine Handlung normativ richtig ist oder dass eine Äußerung aufrichtig gemeint ist. Diese 
Ansprüche sind nicht optional, sondern konstitutiv für die Möglichkeit von Kommunikation 
selbst. Wer spricht, stellt sich notwendig in einen Raum möglicher Zustimmung und Kritik. 

Damit wird eine entscheidende Differenz sichtbar: Geltung ist nicht identisch mit faktischer 
Akzeptanz. Eine Aussage kann allgemein akzeptiert sein, ohne wahr zu sein, und sie kann 
wahr sein, ohne faktisch anerkannt zu werden. Geltung bezeichnet vielmehr einen 
Anspruch, der prinzipiell eingelöst werden kann, wenn er der Kritik standhält. Diese Struktur 
verweist auf eine normative Dimension, die in der Kommunikation selbst angelegt ist und 
nicht von außen hinzugefügt werden muss. 

Die Rekonstruktion dieser normativen Struktur erfolgt über den Begriff des Diskurses. Ein 
Diskurs ist nicht jede Form von Kommunikation, sondern eine spezifische Praxis, in der 
Geltungsansprüche thematisiert und überprüft werden. Im Diskurs werden Gründe gegeben, 
Einwände formuliert und Positionen revidiert. Entscheidend ist, dass diese Praxis 
bestimmten impliziten Regeln folgt: Argumente müssen verständlich sein, sie müssen 
prinzipiell überprüfbar sein, und sie müssen sich gegenüber Kritik behaupten können. Diese 
Regeln sind nicht konventionell im Sinne beliebiger Vereinbarungen, sondern notwendige 
Bedingungen der Möglichkeit von Verständigung. 



Hier liegt der Kern der postmetaphysischen Begründungsstrategie: Die Normativität wird 
nicht aus einer externen Quelle abgeleitet, sondern aus den Bedingungen rekonstruiert, die 
wir bereits voraussetzen, wenn wir argumentieren. In diesem Sinne ist die Theorie der 
kommunikativen Vernunft reflexiv: Sie macht explizit, was in der Praxis der Verständigung 
immer schon implizit wirksam ist. Geltung wird nicht begründet, sondern gerechtfertigt, 
indem auf diese impliziten Voraussetzungen verwiesen wird. 

Diese Argumentationsfigur lässt sich als eine Form der immanenten Transzendentalität 
beschreiben. Sie verzichtet auf starke metaphysische Annahmen, behält jedoch eine 
schwache Form von Universalität bei. Die Universalität ergibt sich nicht aus einer 
ontologischen Struktur der Welt, sondern aus der Allgemeinheit der kommunikativen Praxis. 
Jeder, der an argumentativer Verständigung teilnimmt, ist auf dieselben grundlegenden 
Bedingungen angewiesen. In diesem Sinne sind die Normen des Diskurses nicht partikular, 
sondern universalisierbar. 

Allerdings ist diese Universalität nicht faktisch, sondern kontrafaktisch. Sie verweist auf 
ideale Bedingungen, unter denen ein Diskurs stattfinden müsste, damit seine Ergebnisse als 
gerechtfertigt gelten können. Dazu gehören insbesondere die Abwesenheit von Zwang, die 
Gleichberechtigung der Teilnehmer, die Offenheit für Kritik und die Möglichkeit, alle 
relevanten Argumente einzubringen. Diese Bedingungen sind in realen 
Kommunikationssituationen niemals vollständig erfüllt, aber sie fungieren als regulativer 
Maßstab, an dem reale Diskurse gemessen werden können. 

Damit wird ein zentraler Unterschied zu klassischen Universalitätskonzeptionen deutlich. 
Universalität ist hier kein gegebener Zustand, sondern ein Anspruch, der in der Praxis immer 
nur annäherungsweise eingelöst wird. Sie ist nicht ontologisch fundiert, sondern prozedural 
vermittelt. Diese Prozeduralisierung erlaubt es, den Begriff der Geltung zu retten, ohne auf 
metaphysische Grundlagen zurückzugreifen. 

Gleichzeitig verschiebt sich damit auch das Verständnis von Wahrheit. Wahrheit ist nicht 
mehr primär als Korrespondenz zwischen Aussage und Wirklichkeit zu denken, sondern als 
Ergebnis eines rationalen Rechtfertigungsprozesses. Eine Aussage gilt als wahr, wenn sie 
unter idealen Diskursbedingungen die Zustimmung aller kompetenten Teilnehmer finden 
könnte. Diese Definition ist nicht empirisch, sondern normativ: Sie beschreibt nicht, wie 
Wahrheit faktisch festgestellt wird, sondern unter welchen Bedingungen sie gerechtfertigt ist. 

Diese Verschiebung entkoppelt Wahrheit von einer ontologischen Ordnung und bindet sie an 
Verfahren der Rechtfertigung. Zugleich verhindert sie einen Rückfall in Relativismus, weil die 
Bedingungen des Diskurses selbst universal strukturiert sind. Wahrheit ist weder absolut im 
metaphysischen Sinne noch relativ im subjektivistischen Sinne, sondern intersubjektiv 
begründet. 

Ein analoger Schritt erfolgt im Bereich der Moral. Normative Geltung wird nicht mehr aus 
einer objektiven Wertordnung abgeleitet, sondern aus der Möglichkeit, Normen in einem 
praktischen Diskurs zu rechtfertigen. Eine Norm ist genau dann gerechtfertigt, wenn alle von 
ihr Betroffenen ihr unter idealen Bedingungen zustimmen könnten. Diese Idee bildet den 
Kern einer diskursethischen Konzeption, in der Moral als Ergebnis rationaler Verständigung 
verstanden wird. 



Entscheidend ist, dass diese Form der Begründung ohne Rückgriff auf substanzielle Werte 
auskommt. Sie setzt keine bestimmte Vorstellung des Guten voraus, sondern lediglich die 
Bereitschaft, Gründe auszutauschen und die Perspektiven anderer zu berücksichtigen. 
Damit wird Moral formalisiert: Ihr Gehalt ergibt sich nicht aus vorgegebenen Prinzipien, 
sondern aus dem Verfahren ihrer Rechtfertigung. 

Diese Formalisierung ist zugleich Stärke und Schwäche des Ansatzes. Sie ermöglicht eine 
hohe Anschlussfähigkeit in pluralistischen Gesellschaften, weil sie keine inhaltlichen 
Überzeugungen voraussetzt. Gleichzeitig bleibt sie in gewisser Weise leer: Sie gibt keine 
konkreten Antworten auf normative Fragen, sondern stellt lediglich Kriterien bereit, nach 
denen solche Antworten gerechtfertigt werden können. 

Im Lichte der bisherigen Analyse lässt sich die kommunikative Vernunft als ein Versuch 
verstehen, die durch Nietzsche eröffnete Krise universeller Geltung zu überwinden, ohne 
hinter deren Einsichten zurückzufallen. Sie akzeptiert die genealogische Kritik an 
metaphysischen Fundamenten, hält jedoch an der Möglichkeit rationaler Rechtfertigung fest. 
In diesem Sinne stellt sie eine Vermittlungsposition dar zwischen radikaler Dekonstruktion 
und normativem Rekonstruktionsanspruch. 

Gleichwohl bleibt diese Vermittlung prekär. Denn die Verlagerung von Geltung in 
kommunikative Prozesse wirft ihrerseits grundlegende Probleme auf. Zunächst stellt sich die 
Frage, in welchem Sinne die idealen Diskursbedingungen selbst gerechtfertigt werden 
können. Wenn sie nicht metaphysisch fundiert sind, beruhen sie letztlich auf einer impliziten 
Zustimmung zur Praxis der Argumentation. Diese Zustimmung ist jedoch nicht zwingend: Sie 
kann verweigert werden, etwa durch strategisches Handeln oder durch die Ablehnung 
rationaler Verständigung insgesamt. 

Hinzu kommt das Problem der Macht. Die Annahme, dass Diskurse frei von Zwang und 
Verzerrung sein können, steht im Spannungsverhältnis zu der Einsicht, dass kommunikative 
Prozesse immer schon in soziale und politische Strukturen eingebettet sind. 
Machtverhältnisse beeinflussen, wer sprechen kann, welche Themen behandelt werden und 
welche Argumente gehört werden. Die ideale Sprechsituation bleibt daher eine regulative 
Fiktion, deren Verhältnis zur Realität unbestimmt ist. 

Schließlich stellt sich die Frage nach der Reichweite der Universalität. Die Theorie der 
kommunikativen Vernunft geht davon aus, dass die Bedingungen rationaler Verständigung 
kulturübergreifend gültig sind. Diese Annahme ist jedoch nicht unproblematisch, da sie 
selbst als Ausdruck einer bestimmten – historisch und kulturell situierten – Rationalitätsform 
interpretiert werden kann. Damit gerät die Universalität unter den Verdacht, partikular zu 
sein. 

Diese Einwände zeigen, dass die kommunikative Vernunft die Krise universeller Geltung 
nicht endgültig löst, sondern in transformierter Form fortführt. Sie ersetzt die metaphysische 
Fundierung durch eine prozedurale Struktur, die selbst auf Voraussetzungen beruht, die 
nicht vollständig begründbar sind. Geltung bleibt damit prekär: Sie ist weder gegeben noch 
beliebig, sondern an Bedingungen gebunden, die selbst der Kritik unterliegen. 

Gerade in dieser Prekarität liegt jedoch die systematische Bedeutung des Ansatzes. Die 
kommunikative Vernunft macht sichtbar, dass Geltung unter postmetaphysischen 



Bedingungen nur als Praxis gedacht werden kann – als ein offener, konflikthafter und nie 
abgeschlossener Prozess der Verständigung. Sie liefert kein Fundament, sondern ein 
Verfahren; keine Gewissheit, sondern eine Methode der Rechtfertigung. 

Im Horizont der vorliegenden Untersuchung markiert dies einen entscheidenden Übergang. 
Vernunft erscheint hier nicht mehr als Instanz, die Wahrheit garantiert, sondern als Medium, 
in dem Geltungsansprüche erzeugt, geprüft und revidiert werden. Universelle Geltung ist 
nicht verschwunden, aber sie hat ihren Status verändert: Sie ist nicht mehr gegeben, 
sondern muss im Vollzug kommunikativer Praxis immer wieder neu hervorgebracht werden. 

Damit wird die zentrale These weiter präzisiert: Vernunft ist unter postmetaphysischen 
Bedingungen weder Fundament noch Illusion, sondern eine fragile, prozedural strukturierte 
Praxis, die auf Universalität zielt, ohne sie sichern zu können. Die kommunikative Vernunft 
bringt diese Struktur in ihrer klarsten Form zum Ausdruck – und eröffnet zugleich die Frage, 
ob und in welchem Sinne ein solcher Anspruch gegen die Einwände der Machtkritik und der 
kulturellen Differenz aufrechterhalten werden kann. 
Wahrheit als Verfahren 

Die prozedurale Transformation des Wahrheitsbegriffs stellt keinen isolierten theoretischen 
Vorschlag dar, sondern ist eine konsequente Fortsetzung jener Entwicklung, der in den 
vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde. Vom nihilistischen Bruch über die 
phänomenologische Rückbindung an Erfahrung bis hin zur sprachphilosophischen und 
machttheoretischen Relativierung von Wahrheit hat sich Schritt für Schritt gezeigt, dass die 
klassische Vorstellung einer ontologisch fundierten, perspektivunabhängigen Wahrheit nicht 
aufrechterhalten werden kann. Die Theorie der kommunikativen Vernunft radikalisiert diese 
Einsicht nicht weiter, sondern versucht erstmals, sie systematisch zu wenden: Wahrheit soll 
nicht länger trotz, sondern gerade aufgrund ihres Verlustes an metaphysischem Fundament 
neu bestimmt werden. 

In diesem Sinne ist die Idee der Wahrheit als Verfahren eine weitere Iteration der 
postmetaphysischen Transformation von Vernunft. Sie steht in einer Linie mit Nietzsches 
Perspektivismus, der Wahrheit als Interpretation begreift, mit der phänomenologischen 
Einsicht in die konstitutive Rolle von Erfahrung sowie mit der sprachphilosophischen These, 
dass Sinn und Wahrheit an Praktiken gebunden sind. Zugleich unterscheidet sie sich von 
diesen Ansätzen dadurch, dass sie den Wahrheitsbegriff nicht nur dekonstruiert, sondern 
rekonstruiert – allerdings unter veränderten Bedingungen. Wahrheit wird nicht aufgegeben, 
sondern in eine neue Form überführt. 

Der entscheidende Schritt dieser Transformation besteht darin, Wahrheit vollständig von 
ihrer ontologischen Verankerung zu lösen und sie stattdessen in die Struktur von 
Rechtfertigungsprozessen einzuschreiben. Während die klassische Metaphysik Wahrheit als 
Eigenschaft von Aussagen verstand, die sich aus ihrer Entsprechung mit einer objektiven 
Wirklichkeit ergibt, und während der Perspektivismus diese Entsprechung als Illusion 
entlarvt, verschiebt die kommunikative Vernunft die Problematik auf eine andere Ebene: 
Wahrheit ist nicht mehr primär ein Verhältnis zwischen Sprache und Welt, sondern ein 
Status innerhalb eines Diskurses. 



Diese Verschiebung ist nur vor dem Hintergrund der zuvor entwickelten Problemlage 
verständlich. Der Perspektivismus hat gezeigt, dass es keine perspektivunabhängige 
Erkenntnis gibt; die Genealogie hat offengelegt, dass Wahrheitsansprüche historisch und 
machtförmig vermittelt sind; die Sprachphilosophie hat deutlich gemacht, dass Bedeutung 
und Wahrheit in Praktiken verankert sind. Zusammengenommen führen diese Einsichten zu 
einer strukturellen Entkopplung von Wahrheit und Sein. Wahrheit kann nicht mehr als 
Abbildung einer vorgegebenen Ordnung gedacht werden. Genau hier setzt die prozedurale 
Konzeption an: Sie akzeptiert diese Entkopplung und fragt, wie unter diesen Bedingungen 
dennoch zwischen besseren und schlechteren Aussagen unterschieden werden kann. 

Die Antwort lautet: durch Verfahren der Rechtfertigung. Wahrheit ist dasjenige, was sich im 
offenen Spiel von Gründen behaupten kann. Eine Aussage gilt als wahr, wenn sie sich 
gegenüber Einwänden verteidigen lässt und prinzipiell die Zustimmung aller kompetenten 
Teilnehmer eines Diskurses finden könnte. Diese Bestimmung ist nicht empirisch, sondern 
normativ; sie beschreibt nicht, wie Wahrheit faktisch entsteht, sondern unter welchen 
Bedingungen sie gerechtfertigt ist. 

Damit verschiebt sich der Fokus von der Relation zwischen Aussage und Welt auf die 
Relation zwischen Sprechenden. Wahrheit ist kein statisches Verhältnis, sondern ein 
dynamischer Prozess. Sie entsteht nicht durch unmittelbare Einsicht oder durch Referenz 
auf eine ontologische Ordnung, sondern durch argumentative Auseinandersetzung. In 
diesem Sinne ist Wahrheit wesentlich prozessual: Sie ist nicht etwas, das entdeckt wird, 
sondern etwas, das sich im Vollzug von Kritik und Rechtfertigung herausbildet. 

Diese Prozessualität knüpft unmittelbar an die im Vorwort formulierte These an, dass 
Vernunft als „konflikthafter Prozess der Verständigung“ zu verstehen ist . Wahrheit ist 
innerhalb dieses Prozesses kein externer Maßstab, sondern ein immanentes Resultat. Sie 
entsteht dort, wo Verständigung gelingt – allerdings unter Bedingungen, die selbst normativ 
anspruchsvoll sind. Der Diskurs fungiert dabei als Medium, in dem sich die Spannung 
zwischen Kontingenz und Geltung austrägt. 

Die Idee der Wahrheit als Verfahren ist somit eng mit der Struktur kommunikativer 
Rationalität verbunden. In jeder argumentativen Praxis werden implizit bestimmte 
epistemische Normen vorausgesetzt: Aussagen müssen begründbar sein, Einwände 
müssen möglich sein, und bessere Argumente sollen sich durchsetzen können. Diese 
Normen sind nicht empirisch garantiert, aber sie bilden die Bedingung der Möglichkeit, 
überhaupt von Wahrheit zu sprechen. Ohne sie würde die Unterscheidung zwischen wahr 
und falsch kollabieren. 

Gerade hierin liegt die systematische Wndung: Wahrheit wird nicht mehr begründet, sondern 
vorausgesetzt – allerdings nicht im Sinne eines dogmatischen Postulats, sondern als 
implizite Voraussetzung jeder argumentativen Praxis. Wer argumentiert, setzt bereits voraus, 
dass es bessere und schlechtere Gründe gibt und dass diese Unterscheidung nicht rein 
subjektiv ist. Wahrheit erscheint damit als performative Voraussetzung von Kommunikation. 

Diese performative Struktur erlaubt es, den Wahrheitsbegriff gegen radikalen Relativismus 
zu verteidigen, ohne in metaphysischen Realismus zurückzufallen. Relativismus scheitert 
daran, dass er die Möglichkeit von Kritik untergräbt: Wenn alle Perspektiven gleich gültig 
sind, kann keine von ihnen rational kritisiert werden. Die prozedurale Konzeption vermeidet 



dieses Problem, indem sie Wahrheit an intersubjektive Rechtfertigungsprozesse bindet. 
Perspektiven bleiben bestehen, aber sie sind nicht immun gegen Kritik. 

Zugleich bleibt die Differenz zur klassischen Wahrheitstheorie fundamental. Wahrheit ist 
nicht mehr unabhängig von den Bedingungen ihrer Artikulation denkbar. Sie ist an Sprache, 
an soziale Praktiken und an historische Kontexte gebunden. Diese Kontextgebundenheit 
bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit, sondern verweist auf die Bedingungen, unter denen 
Geltung überhaupt entstehen kann. Wahrheit ist kontingent in ihrer Genese, aber nicht 
beliebig in ihrem Anspruch. 

Die kontrafaktische Struktur des Verfahrens spielt hierbei eine zentrale Rolle. Wahrheit 
orientiert sich nicht an faktischen Diskursen, sondern an idealisierten Bedingungen, unter 
denen diese Diskurse stattfinden sollten. Diese Idealisierung ist notwendig, weil reale 
Kommunikationsprozesse immer durch Macht, Ungleichheit und strategisches Handeln 
verzerrt sind. Die Idee eines freien und unverzerrten Diskurses fungiert daher als regulativer 
Maßstab, der es erlaubt, reale Praktiken zu kritisieren. 

Damit wird Wahrheit zugleich zu einem kritischen Begriff. Sie dient nicht nur der 
Beschreibung epistemischer Zustände, sondern der Bewertung von Diskursen. Ein Diskurs, 
der bestimmte Stimmen ausschließt oder systematisch verzerrt ist, kann keinen Anspruch 
auf Wahrheit erheben, selbst wenn er faktisch Konsens produziert. Wahrheit ist daher nicht 
identisch mit Zustimmung, sondern an die Bedingungen geknüpft, unter denen Zustimmung 
zustande kommt. 

Diese Einsicht führt zu einer engen Verbindung von Wahrheit und Normativität. Die Frage, 
was wahr ist, lässt sich nicht unabhängig von der Frage beantworten, unter welchen 
Bedingungen Wahrheit gerechtfertigt werden kann. Epistemologie und Ethik verschränken 
sich: Die Bedingungen rationaler Erkenntnis sind zugleich Bedingungen gerechter 
Kommunikation. Wahrheit ist damit nicht nur ein kognitiver, sondern auch ein sozialer und 
politischer Begriff. 

Gleichwohl bleibt die prozedurale Konzeption in einer Spannung, die sich aus ihrer eigenen 
Struktur ergibt. Einerseits soll sie den Wahrheitsbegriff ohne metaphysische Fundamente 
rekonstruieren; andererseits ist sie auf Voraussetzungen angewiesen, die selbst nicht 
vollständig begründbar sind. Die idealen Diskursbedingungen – Gleichheit, Freiheit, 
Zwanglosigkeit – erscheinen als notwendige Bedingungen von Wahrheit, ohne dass ihre 
Geltung unabhängig abgesichert werden könnte. Sie sind weder empirisch gegeben noch 
ontologisch fundiert, sondern werden im Vollzug argumentativer Praxis unterstellt. 

Hier zeigt sich die strukturelle Nähe zur zuvor analysierten Krise universeller Geltung. Auch 
die Wahrheit als Verfahren bleibt von einer Form kontrafaktischer Universalität abhängig: Sie 
setzt voraus, dass Verständigung prinzipiell möglich ist und dass rationale Gründe 
intersubjektiv anerkannt werden können. Diese Voraussetzung ist jedoch selbst Teil einer 
bestimmten Rationalitätstradition und kann daher nicht als vollständig neutral gelten. 

In diesem Sinne stellt die prozedurale Wahrheitstheorie keine endgültige Lösung dar, 
sondern eine Transformation des Problems. Sie ersetzt die Frage nach der 
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit durch die Frage nach der Rechtfertigung im Diskurs. 



Damit verschiebt sich die Problematik von der Ontologie zur Praxis, ohne dass sie 
verschwindet. Die Frage nach Wahrheit wird nicht beantwortet, sondern neu gestellt. 

Die Wahrheit als Verfahren markiert den Punkt, an dem die postmetaphysische Entwicklung 
eine reflexive Stufe erreicht: Sie akzeptiert die Kontingenz von Erkenntnis und versucht 
zugleich, unter diesen Bedingungen an der Idee von Geltung festzuhalten. Wahrheit ist nicht 
mehr Fundament, sondern Effekt eines Prozesses; nicht mehr gegeben, sondern erzeugt; 
nicht mehr absolut, sondern prinzipiell revisibel. 

Damit wird die im gesamten Projekt verfolgte Bewegung weiter zugespitzt: Vernunft 
erscheint als eine Praxis, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht endgültig begründen kann, 
aber dennoch auf sie angewiesen bleibt. Wahrheit ist innerhalb dieser Praxis kein sicherer 
Ausgangspunkt, sondern ein regulatives Ziel, das im Vollzug von Kritik und Verständigung 
immer wieder neu angestrebt wird. 

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist jedoch unausweichlich: Wenn Wahrheit an Verfahren 
gebunden ist, wie lässt sich verhindern, dass diese Verfahren selbst zum Ausdruck von 
Macht werden? Genau an diesem Punkt setzt die Kritik an, die den Anspruch 
kommunikativer Vernunft erneut in Frage stellt und die Universalität ihrer Verfahren unter 
Verdacht bringt. 
Kritik: Universalität unter Verdacht 

Die prozedurale Rekonstruktion von Vernunft erreicht ihren kritischen Punkt dort, wo sie 
ihren eigenen Universalitätsanspruch aussprechen muss. Nachdem Geltung und Wahrheit 
aus metaphysischen Fundamenten gelöst und in kommunikative Verfahren überführt worden 
sind, scheint sich zunächst eine stabile Alternative abzuzeichnen: Universalität wird nicht 
länger ontologisch garantiert, sondern als regulatives Ideal eines rationalen Diskurses 
verstanden. Gerade dieser Schritt jedoch macht die Theorie angreifbar. Denn sobald 
Universalität nicht mehr gegeben, sondern erzeugt werden soll, stellt sich die Frage, ob die 
Verfahren ihrer Erzeugung selbst den Anspruch einlösen können, den sie erheben. 

Die Kritik setzt dabei nicht von außen an, sondern radikalisiert Einsichten, die im Verlauf 
dieser Untersuchung bereits entwickelt worden sind. Die genealogische Perspektive hat 
gezeigt, dass Geltungsansprüche historisch hervorgebracht werden; die 
sprachphilosophische Wende hat ihre Einbettung in Praktiken sichtbar gemacht; die 
machttheoretische Analyse hat offengelegt, dass diese Praktiken von asymmetrischen 
Strukturen durchzogen sind. Wenn diese Einsichten ernst genommen werden, dann kann 
auch die prozedurale Universalität der kommunikativen Vernunft nicht als neutraler 
Ausgangspunkt gelten. Sie erscheint vielmehr selbst als ein historisch situiertes Produkt – 
und damit als potentiell kontingent und partikular. 

Im Zentrum der Kritik steht zunächst die Figur der idealen Diskursbedingungen. Die Theorie 
der kommunikativen Vernunft operiert mit der Vorstellung eines herrschaftsfreien Diskurses, 
in dem allein der „zwanglose Zwang des besseren Arguments“ gilt. Diese Vorstellung erfüllt 
eine doppelte Funktion: Sie dient als Maßstab zur Beurteilung realer 
Kommunikationsprozesse und als Bedingung der Möglichkeit von Wahrheit und Geltung 
überhaupt. Ohne sie ließe sich nicht erklären, warum bestimmte Argumente rational 
überlegen sein sollen. 



Doch gerade diese Funktion macht die Figur problematisch. Denn sie setzt voraus, dass es 
sinnvoll ist, zwischen verzerrter und unverzerrter Kommunikation zu unterscheiden. Diese 
Unterscheidung impliziert jedoch bereits einen normativen Maßstab, dessen Status unklar 
bleibt. Wenn alle Kommunikation in Machtverhältnisse eingebettet ist, wie es die 
genealogische und poststrukturalistische Analyse nahelegt, dann erscheint die Idee einer 
von Macht befreiten Kommunikation als theoretische Fiktion. Sie könnte weniger eine 
implizite Voraussetzung der Praxis sein als vielmehr eine normative Projektion, die aus einer 
bestimmten Perspektive heraus formuliert wird. 

Die Konsequenz ist weitreichend: Der Anspruch, die Normativität des Diskurses immanent 
zu rekonstruieren, gerät ins Wanken. Was als universale Bedingung der Verständigung 
erscheint, könnte sich als historisch kontingente Setzung erweisen. Die kommunikative 
Vernunft würde dann nicht die impliziten Strukturen jeder Kommunikation freilegen, sondern 
eine spezifische Form von Rationalität privilegieren, ohne ihre eigene Partikularität 
vollständig reflektieren zu können. 

Eng damit verbunden ist die Kritik an der Universalität der diskursiven Rationalität selbst. Die 
Theorie unterstellt, dass die grundlegenden Regeln argumentativer Verständigung – etwa 
die Verpflichtung auf Gründe, die Offenheit für Kritik oder die Gleichberechtigung der 
Teilnehmer – kulturübergreifend gelten. Diese Annahme ist notwendig, um den Anspruch 
universeller Geltung aufrechtzuerhalten. Doch sie steht im Spannungsverhältnis zu der 
empirischen und philosophischen Einsicht in die Pluralität von Rationalitätsformen. 

Unterschiedliche kulturelle und soziale Kontexte verfügen über unterschiedliche Modi der 
Verständigung. Argumentation im strengen Sinne ist nicht überall die dominante Form der 
Konfliktbearbeitung; ebenso existieren alternative Formen der Autoritätsbegründung, etwa 
durch Tradition, Offenbarung oder soziale Hierarchie. Vor diesem Hintergrund erscheint die 
diskursive Rationalität nicht als universaler Standard, sondern als spezifische historische 
Formation, die sich in bestimmten Kontexten herausgebildet hat. 

Diese Beobachtung führt zu einer fundamentalen Verschiebung der Problemlage. Die Frage 
ist nicht mehr, ob kommunikative Vernunft Universalität begründen kann, sondern ob ihr 
eigener Universalitätsanspruch gerechtfertigt ist. Wenn die Bedingungen des Diskurses 
selbst partikular sind, dann kann ihre Universalisierung als Form epistemischer oder 
normativer Hegemonie erscheinen. Universalität wäre in diesem Fall nicht das Resultat 
rationaler Rechtfertigung, sondern deren Voraussetzung – und damit genau das, was 
eigentlich begründet werden sollte. 

Eine weitere Vertiefung dieser Kritik ergibt sich aus der Analyse der Differenz zwischen 
Idealität und Faktizität. Die prozedurale Wahrheitstheorie operiert notwendigerweise mit 
idealisierten Bedingungen, die in realen Diskursen nicht vollständig realisiert sind. Diese 
Idealisierung ist funktional: Sie ermöglicht es, reale Praktiken kritisch zu beurteilen. Doch 
zugleich entsteht ein strukturelles Problem. Je weiter die idealen Bedingungen von der 
empirischen Realität entfernt sind, desto unklarer wird ihr praktischer Gehalt. 

Diese Spannung lässt sich als eine Form normativer Entkopplung beschreiben. Die Theorie 
formuliert anspruchsvolle Kriterien rationaler Verständigung, ohne sicherstellen zu können, 
dass diese Kriterien in realen Kontexten wirksam werden. In extremen Fällen könnte dies 
dazu führen, dass die normative Theorie ihre Anschlussfähigkeit an die soziale Praxis 



verliert. Sie würde dann nicht mehr als immanente Kritik fungieren, sondern als externe 
Normsetzung, deren Legitimität selbst fraglich ist. 

Gerade im politischen Bereich tritt dieses Problem besonders deutlich hervor. 
Demokratische Diskurse sind durch strukturelle Ungleichheiten geprägt: ökonomische 
Ressourcen, Bildung, institutionelle Zugänge und mediale Sichtbarkeit sind ungleich verteilt. 
Diese Ungleichheiten beeinflussen nicht nur die Ergebnisse von Diskursen, sondern auch 
ihre Voraussetzungen. Wer nicht gehört wird, kann auch nicht am Prozess der 
Rechtfertigung teilnehmen. Die Idee eines inklusiven, gleichberechtigten Diskurses bleibt 
unter solchen Bedingungen ein Ideal, dessen Realisierung ungewiss ist. 

Damit verschiebt sich der Fokus der Kritik: Nicht nur die Ergebnisse von Diskursen, sondern 
die Bedingungen ihrer Möglichkeit selbst werden problematisch. Wenn diese Bedingungen 
systematisch verzerrt sind, dann kann auch das Verfahren der Rechtfertigung keinen 
neutralen Maßstab liefern. Wahrheit und Geltung erscheinen dann nicht als Resultate 
rationaler Prozesse, sondern als Effekte sozialer und politischer Strukturen. 

Eine besonders tiefgreifende Kritik richtet sich schließlich gegen die performative Struktur 
der Begründung. Die Theorie der kommunikativen Vernunft argumentiert, dass die Normen 
des Diskurses in jeder ernsthaften Argumentation bereits vorausgesetzt werden. Wer 
argumentiert, akzeptiert implizit die Geltung von Gründen und die Möglichkeit rationaler 
Kritik. Diese Argumentation soll zeigen, dass die Normativität des Diskurses unhintergehbar 
ist. 

Doch diese Strategie ist nicht unangreifbar. Sie setzt voraus, dass die Praxis der 
Argumentation selbst universell akzeptiert wird. Diese Voraussetzung kann jedoch bestritten 
werden – nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Strategisches Handeln, rhetorische 
Manipulation, Gewalt oder die bewusste Verweigerung von Verständigung zeigen, dass 
Kommunikation nicht notwendig auf rationaler Argumentation beruht. In solchen Fällen greift 
die immanente Begründungsstrategie nicht, weil ihre Voraussetzung – die Anerkennung 
argumentativer Rationalität – nicht gegeben ist. 

Damit wird die Grenze der kommunikativen Vernunft sichtbar. Sie kann nur dort wirksam 
werden, wo ihre eigenen Bedingungen bereits zumindest teilweise erfüllt sind. Sie ist keine 
universale Grundlage, sondern eine Praxis unter bestimmten Voraussetzungen. Diese 
Einsicht untergräbt ihren Anspruch, eine allgemeine Theorie von Geltung zu liefern. 

Im Kontext der Genealogie der Vernunft lässt sich diese Problematik als Transformation der 
ursprünglichen Krise verstehen. Die metaphysische Vernunft scheiterte an der Unhaltbarkeit 
ihrer ontologischen Fundamente; die kommunikative Vernunft entgeht diesem Problem, 
indem sie auf Verfahren ausweicht. Doch diese Verfahren sind selbst nicht frei von 
Voraussetzungen. Sie sind historisch situiert, sozial eingebettet und politisch umkämpft. 
Universalität erscheint daher nicht als gesicherte Eigenschaft, sondern als prekärer 
Anspruch. 

Die Kritik der Universalität führt damit nicht notwendigerweise zur Aufgabe des 
Vernunftbegriffs, sondern zu seiner weiteren Reflexivierung. Vernunft wird nicht als Instanz 
verstanden, die über den Konflikten steht, sondern als Praxis, die selbst in diese Konflikte 



verwickelt ist. Ihre Normativität ist nicht gegeben, sondern muss im Vollzug immer wieder 
neu behauptet und verteidigt werden. 

In diesem Sinne lässt sich die kommunikative Vernunft als ein Grenzpunkt der 
postmetaphysischen Entwicklung begreifen. Sie zeigt, wie weit die Rekonstruktion von 
Geltung ohne metaphysische Fundamente getrieben werden kann – und wo ihre Grenzen 
liegen. Universalität bleibt notwendig, aber sie ist nicht mehr selbstverständlich. Sie ist ein 
Anspruch, der unter Bedingungen der Kontingenz erhoben wird und gerade deshalb ständig 
gefährdet ist. 

Für die vorliegende Untersuchung ergibt sich daraus eine entscheidende Schlussfolgerung. 
Die Frage ist nicht mehr, ob Vernunft ein Fundament besitzt, sondern wie sie ohne ein 
solches operieren kann. Die kommunikative Vernunft liefert eine mögliche Antwort, aber 
keine abschließende Lösung. Sie macht sichtbar, dass Vernunft unter postmetaphysischen 
Bedingungen nur als prekäre Praxis existiert – als ein Verfahren, das auf Universalität zielt, 
ohne sie garantieren zu können. 

Damit wird die Grundthese dieser Untersuchung weiter weiter präzisiert: Vernunft ist weder 
eine stabile Grundlage noch eine bloße Illusion, sondern ein dynamischer, konflikthafter 
Prozess, der seine eigenen Voraussetzungen nicht vollständig sichern kann. Gerade diese 
Unabschließbarkeit ist jedoch nicht nur ein Defizit, sondern die Bedingung ihrer kritischen 
Potenz. Denn nur eine Vernunft, die sich ihrer eigenen Prekarität bewusst ist, kann sich 
gegen ihre eigenen Verabsolutierungen wenden – und damit offen bleiben für jene Kritik, die 
sie selbst hervorgebracht hat. 

Exkurs: Habermas’ Der philosophische Diskurs der Moderne 

Habermas’ Der philosophische Diskurs der Moderne lässt sich im Horizont der vorliegenden 
Untersuchung nicht einfach als philosophiehistorische Intervention lesen, sondern als ein 
systematischer Knotenpunkt, an dem sich die zuvor rekonstruierten Bewegungen der 
Destruktion und der anschließenden Rekonstruktionsversuche kreuzen. Der Text markiert 
genau jene Schwelle, an der die genealogische Auflösung metaphysischer 
Geltungsansprüche nicht mehr als Endpunkt, sondern als Problem begriffen wird, das nach 
einer neuen Form von Vernunft verlangt. In diesem Sinne gehört das Werk nicht nur zur 
Geschichte der Moderne, sondern reflektiert ihre eigene Möglichkeit unter den Bedingungen 
ihres fortgeschrittenen Selbstzweifels. 

Die Analyse setzt bei jener Bewegung an, die im ersten Teil dieser Arbeit als Krise des 
Fundaments beschrieben wurde. Mit Nietzsche tritt eine Denkfigur auf, die Wahrheit, Moral 
und Vernunft genealogisch entlarvt und damit ihre universale Geltung unterminiert. Diese 
Bewegung wurde im weiteren Verlauf durch phänomenologische, sprachphilosophische und 
poststrukturalistische Ansätze vertieft: Wahrheit erscheint perspektivisch, Sinn ist an 
Praktiken gebunden, und Diskurse sind von Machtverhältnissen durchzogen. Was sich dabei 
herausbildet, ist kein bloßer Pluralismus von Theorien, sondern eine strukturelle 
Verschiebung im Status von Geltung selbst. Genau diese Verschiebung bildet den 
Ausgangspunkt von Habermas’ Intervention. 



Habermas akzeptiert die Unhaltbarkeit metaphysischer Letztbegründungen und die Einsicht 
in die historische und sprachliche Vermittlung von Wahrheit. Zugleich diagnostiziert er 
jedoch, dass die radikale Genealogie in eine performative Spannung gerät. Denn die Kritik 
an Wahrheit, die ihre Genese aus Machtverhältnissen ableitet, erhebt selbst 
Wahrheitsansprüche, ohne deren Geltung zu klären. Die genealogische Destruktion bleibt 
somit auf jene Formen von Rationalität angewiesen, die sie zugleich untergräbt. Diese 
Diagnose ist für die vorliegende Untersuchung zentral, weil sie den Übergang von der reinen 
Kritik zur Frage nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit markiert. 

Habermas’ Projekt lässt sich daher als Versuch verstehen, die im Verlauf der Moderne 
entstandene Selbstunterminierung der Vernunft aufzufangen, ohne hinter die Einsichten 
dieser Kritik zurückzufallen. Er wendet sich gegen jene Positionen, die aus der Krise der 
Metaphysik die Konsequenz ziehen, den Begriff der Vernunft insgesamt preiszugeben oder 
in eine nicht mehr rational einholbare Dimension zu verschieben. In der Auseinandersetzung 
mit Heidegger und Derrida wird dieser Punkt besonders deutlich. Beide erscheinen als 
Denker, die die Kritik an der metaphysischen Vernunft radikalisieren, dabei jedoch den 
Raum argumentativer Rechtfertigung selbst destabilisieren. Was bei Nietzsche als 
genealogische Spannung angelegt ist, droht hier in eine Position umzuschlagen, in der die 
Möglichkeit von Geltung überhaupt fraglich wird. 

Gerade diese Diagnose ermöglicht es Habermas, sein eigenes Projekt zu konturieren. Die 
zentrale These lautet, dass die Moderne nicht als gescheitert, sondern als unvollendet zu 
begreifen ist. Diese Unvollendetheit ist jedoch nicht im Sinne eines bloßen Mangels zu 
verstehen, sondern verweist auf eine strukturelle Offenheit: Die normativen Gehalte der 
Moderne – insbesondere die Idee universeller Geltung – sind nicht durch metaphysische 
Fundamente gesichert, sondern müssen unter veränderten Bedingungen neu begründet 
werden. Damit wird die Frage nach Vernunft von der Ebene des Seins auf die Ebene der 
Praxis verschoben, ein Schritt, der sich im Haupttext als entscheidende Transformation 
herausgestellt hat. 

Im Zentrum dieser Transformation steht die Einsicht, dass Geltung nicht mehr als 
Eigenschaft von Aussagen verstanden werden kann, die sich aus ihrer Beziehung zu einer 
objektiven Ordnung ergibt, sondern als Anspruch, der im Medium der Kommunikation 
eingelöst wird. Habermas entwickelt diese Einsicht nicht isoliert, sondern als Antwort auf die 
zuvor diagnostizierte Krise. Die Auflösung der metaphysischen Fundamente zwingt dazu, 
die Bedingungen von Wahrheit und Normativität anders zu denken. Genau hier setzt die 
Rekonstruktion der kommunikativen Vernunft an: Sie versucht zu zeigen, dass die 
normativen Voraussetzungen von Geltung in der Praxis der Verständigung selbst verankert 
sind. 

Für die vorliegende Untersuchung ist entscheidend, dass diese Rekonstruktion nicht als 
Rückkehr zu einer starken Vernunft verstanden werden kann, sondern als deren 
Transformation. Vernunft erscheint nicht mehr als Instanz, die Wahrheit garantiert, sondern 
als Verfahren der Rechtfertigung. Diese Verschiebung bildet die systematische Grundlage 
für die im Haupttext entwickelte Konzeption von Wahrheit als Verfahren. Habermas liefert 
damit den theoretischen Rahmen, innerhalb dessen sich die postmetaphysische Iteration 
des Wahrheitsbegriffs nachvollziehen lässt: Wahrheit ist nicht mehr Korrespondenz, sondern 



das Resultat eines diskursiven Prozesses, in dem Gründe geprüft und Einwände bearbeitet 
werden. 

Gleichzeitig zeigt Der philosophische Diskurs der Moderne, dass diese Transformation nicht 
spannungsfrei ist. Der Anspruch, Universalität ohne metaphysische Fundamente zu retten, 
führt notwendig zu einer Verlagerung auf ideale Diskursbedingungen. Diese Bedingungen 
sollen gewährleisten, dass Geltungsansprüche nicht beliebig sind, sondern an 
intersubjektive Rechtfertigung gebunden bleiben. Doch gerade hier setzt die Kritik ein, die im 
dritten Unterpunkt entfaltet wurde. Die Universalität dieser Bedingungen ist nicht 
selbstverständlich, sondern selbst erklärungsbedürftig. Sie kann als implizite Voraussetzung 
argumentativer Praxis verstanden werden, aber ebenso als Ausdruck einer spezifischen 
Rationalitätstradition, die ihren eigenen partikularen Charakter nicht vollständig reflektiert. 

Damit wird deutlich, dass Habermas’ Projekt die Krise der Vernunft nicht einfach löst, 
sondern auf eine neue Ebene hebt. Die metaphysische Fundierung wird durch eine 
prozedurale Struktur ersetzt, die selbst auf Voraussetzungen beruht, die nicht vollständig 
begründet werden können. In diesem Sinne bestätigt sich die im gesamten Projekt verfolgte 
These: Die Geschichte der Vernunft ist keine lineare Bewegung von Gewissheit zu 
Auflösung, sondern eine Serie von Transformationen, in denen der Anspruch auf Geltung 
immer wieder neu formuliert wird, ohne jemals endgültig gesichert zu sein. 

Gerade die Stellung von Der philosophische Diskurs der Moderne innerhalb dieser 
Bewegung wird so präzise bestimmbar. Das Werk markiert nicht den Abschluss, sondern 
den Umschlagspunkt der Entwicklung. Es führt die Einsichten der genealogischen Kritik 
zusammen und überführt sie in ein rekonstruktives Projekt, das die Möglichkeit von Geltung 
unter postmetaphysischen Bedingungen sichern soll. Zugleich zeigt es, dass diese 
Sicherung selbst prekär bleibt. Die kommunikative Vernunft ist keine Lösung im Sinne eines 
neuen Fundaments, sondern ein Verfahren, das auf Universalität zielt, ohne sie garantieren 
zu können. 

Für die Genealogie der Vernunft bedeutet dies, dass Habermas nicht als Gegenfigur zur 
poststrukturalistischen oder genealogischen Kritik zu verstehen ist, sondern als deren 
immanente Weiterführung unter veränderten Vorzeichen. Seine Theorie macht sichtbar, 
dass die vollständige Auflösung von Geltung nicht durchhaltbar ist, ohne in performative 
Widersprüche zu geraten. Gleichzeitig zeigt sie, dass jede Rekonstruktion von Geltung unter 
den Bedingungen dieser Auflösung notwendig auf Voraussetzungen angewiesen bleibt, die 
selbst nicht letztbegründet werden können. 

Die kommunikative Vernunft tritt nicht als externer Gegenentwurf zur Krise der Moderne auf, 
sondern als deren reflexive Verarbeitung. Die Transformation von Wahrheit in ein Verfahren, 
die im zweiten Unterpunkt entwickelt wurde, erscheint hier als systematisch vorbereitet; die 
Kritik an der Universalität dieser Verfahren, die im dritten Unterpunkt formuliert wurde, erhält 
ihre historische und theoretische Tiefenschärfe. 

Habermas’ Werk zeigt somit in exemplarischer Weise, was es bedeutet, Vernunft ohne 
Metaphysik zu denken: nicht als Verlust, sondern als Verschiebung; nicht als Auflösung, 
sondern als prekäre Stabilisierung; nicht als Fundament, sondern als Prozess, der seine 
eigenen Bedingungen immer wieder neu hervorbringen muss. Genau in dieser Bewegung 



liegt die eigentliche Signatur der postmetaphysischen Vernunft, wie sie im Rahmen dieser 
Untersuchung rekonstruiert wird. 

 

 

 



7. Postsäkulare Konstellation 

Religion als semantische Ressource 

Die postsäkulare Konstellation bezeichnet eine tiefgreifende Verschiebung im 
Selbstverständnis moderner Gesellschaften, die sich weder als Rückkehr der Religion noch 
als bloße Fortsetzung der Säkularisierung begreifen lässt. Vielmehr markiert sie einen 
Reflexionszustand der Moderne über ihre eigenen Voraussetzungen: eine Einsicht darin, 
dass der Prozess der Säkularisierung zwar die Autorität religiöser Weltdeutungen relativiert, 
aber keineswegs deren semantisches und normatives Potential erschöpft hat. Gerade im 
Kontext der postmetaphysischen Transformation der Vernunft gewinnt diese Einsicht 
systematische Bedeutung. 

Der entscheidende Bezugspunkt für diese Diagnose ist die Theorie der postsäkularen 
Gesellschaft bei Jürgen Habermas. Habermas entwickelt seine Position vor dem 
Hintergrund der Einsicht, dass die klassische Säkularisierungsthese in ihrer starken Form 
nicht haltbar ist. Weder empirisch noch normativ lässt sich zeigen, dass Religion im Zuge 
der Modernisierung schlicht verschwindet oder vollständig durch säkulare Rationalität ersetzt 
wird. Stattdessen bleibt sie ein wirksamer Bestandteil gesellschaftlicher Selbstverständigung 
– und zwar gerade in Fragen moralischer Orientierung, politischer Legitimation und 
existenzieller Deutung. 

Für Habermas ergibt sich daraus eine doppelte Korrektur: einerseits eine Revision des 
säkularistischen Selbstverständnisses moderner Vernunft, andererseits eine Transformation 
des Status religiöser Überzeugungen. Die postsäkulare Gesellschaft ist nicht religiös im 
vormodernen Sinne, aber auch nicht strikt säkularistisch. Sie ist vielmehr durch ein reflexives 
Verhältnis zur Religion geprägt, das deren fortbestehende Präsenz anerkennt, ohne ihre 
Geltungsansprüche ungebrochen zu übernehmen. 

Im Zentrum von Habermas’ Überlegungen steht die These, dass Religion als semantische 
Ressource fungieren kann. Diese Formulierung ist präzise zu verstehen: Religion liefert 
keine epistemisch privilegierten Wahrheiten und keine unmittelbar verbindlichen Normen, 
wohl aber semantische Gehalte, die für die Artikulation moralischer Intuitionen von 
Bedeutung sind. Religiöse Traditionen enthalten über Jahrhunderte verdichtete 
Deutungsmuster, die Erfahrungen von Schuld, Leiden, Gerechtigkeit oder Hoffnung in einer 
Weise zum Ausdruck bringen, die im rein säkularen Diskurs oft nicht ohne Weiteres 
reproduzierbar ist. 

Diese Einsicht ist eng mit der zuvor entwickelten Genealogie der Vernunft verknüpft. Die 
postmetaphysische Vernunft – wie sie sich nach dem Zusammenbruch ontologischer und 
transzendentaler Letztbegründungen herausgebildet hat – ist prozedural strukturiert. Sie 
kann Geltung nicht mehr aus einer objektiven Ordnung ableiten, sondern nur noch im 
Medium diskursiver Rechtfertigung erzeugen. Wahrheit und Moral erscheinen als 
Ergebnisse von Verfahren, nicht als Eigenschaften von Sein. Diese Verschiebung ermöglicht 
eine hohe Reflexivität, führt jedoch zugleich zu einem Verlust an inhaltlicher Dichte. 

Gerade hier setzt Habermas an. Er diagnostiziert ein mögliches Defizit moderner 
Gesellschaften: die Gefahr, dass die prozeduralen Formen der Vernunft zwar formale 



Geltungsansprüche sichern, aber nicht genügend motivationale und semantische 
Ressourcen bereitstellen, um diese Ansprüche praktisch zu tragen. Normative Ordnungen 
benötigen nicht nur Rechtfertigungen, sondern auch kulturelle Einbettungen, die sie 
verständlich und plausibel machen. Ohne solche Einbettungen droht eine Entleerung der 
Normativität, in der formale Prinzipien zwar akzeptiert, aber nicht mehr existenziell getragen 
werden. 

Religion erscheint vor diesem Hintergrund als ein Reservoir solcher Einbettungen. Ihre 
Bedeutung liegt nicht in der Bereitstellung von Letztbegründungen, sondern in ihrer 
Fähigkeit, normative Gehalte in symbolisch verdichteter Form auszudrücken. Religiöse 
Sprache operiert mit Bildern, Narrativen und Begriffen, die eine besondere Tiefendimension 
besitzen. Sie kann Erfahrungen artikulieren, die sich der rein funktionalen oder 
formal-rationalen Beschreibung entziehen. In diesem Sinne ergänzt sie die prozedurale 
Vernunft, ohne sie zu ersetzen. 

Diese Ergänzungsfunktion ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Habermas betont, dass 
religiöse Beiträge nur dann in den öffentlichen Diskurs integriert werden können, wenn sie in 
eine allgemein zugängliche Sprache übersetzt werden. Die postsäkulare Konstellation ist 
daher durch eine asymmetrische Lernbeziehung gekennzeichnet: Religiöse Bürger müssen 
ihre Überzeugungen so formulieren, dass sie prinzipiell von allen nachvollzogen werden 
können, während säkulare Bürger bereit sein müssen, den möglichen Wahrheitsgehalt 
religiöser Aussagen ernst zu nehmen und nicht vorschnell als irrational zu disqualifizieren. 

Diese wechselseitige Öffnung verändert das Verständnis von Vernunft grundlegend. 
Vernunft erscheint nicht mehr als ein abgeschlossenes System, das seine eigenen 
Grundlagen vollständig aus sich selbst heraus erzeugt, sondern als ein offener Prozess, der 
auf externe semantische Ressourcen angewiesen ist. Sie ist nicht autonom im Sinne völliger 
Selbstgenügsamkeit, sondern heterogen strukturiert: Sie integriert unterschiedliche Formen 
von Sinnproduktion, ohne ihnen jeweils absolute Geltung zuzuschreiben. 

Damit wird zugleich deutlich, dass die postsäkulare Konstellation keine Rückkehr zur 
Metaphysik bedeutet. Religion wird nicht als Quelle unbedingter Wahrheit rehabilitiert, 
sondern in eine diskursive Ordnung eingebettet, in der alle Geltungsansprüche prinzipiell zur 
Rechtfertigung stehen. Ihr Status ist transformiert: Sie ist nicht mehr Fundament, sondern 
Ressource; nicht mehr Autorität, sondern Beitrag. 

Gerade diese Transformation macht ihre systematische Bedeutung für die Genealogie der 
Vernunft aus. Sie zeigt, dass die postmetaphysische Vernunft ihre eigene Begrenztheit 
anerkennen muss, ohne in Relativismus zu verfallen. Die Integration religiöser Semantik ist 
kein Rückschritt hinter die Aufklärung, sondern eine Reflexion ihrer eigenen 
Voraussetzungen. Sie macht sichtbar, dass Vernunft auf kulturelle und historische 
Ressourcen angewiesen ist, die sie selbst nicht vollständig erzeugen kann. 

In diesem Sinne fungiert die Religion bei Habermas als ein Medium, in dem normative 
Intuitionen eine sprachliche Form gewinnen können, die im rein säkularen Diskurs oft 
schwer zugänglich ist. Sie erweitert den Horizont der Verständigung, ohne die Regeln der 
Rechtfertigung außer Kraft zu setzen. Gerade darin liegt ihre postsäkulare Funktion: Sie ist 
weder überwunden noch unhinterfragt gültig, sondern ein Bestandteil jener komplexen 



Praxis, in der unter Bedingungen fehlender Letztbegründung weiterhin um Geltung gerungen 
wird. 

Religion erscheint hier nicht als Gegenprinzip zur Vernunft, sondern als deren 
komplementäre Ressource innerhalb eines postmetaphysischen Horizonts. Sie trägt zur 
Artikulation und Motivation normativer Ansprüche bei, ohne selbst deren letzte Begründung 
zu liefern. In dieser Spannung – zwischen semantischer Produktivität und diskursiver 
Einhegung – entfaltet sich die spezifische Rolle der Religion in der postsäkularen 
Konstellation. 

Übersetzung religiöser Gehalte in öffentliche Vernunft 

Die Bestimmung von Religion als semantische Ressource bleibt unvollständig, solange nicht 
geklärt ist, unter welchen Bedingungen diese Ressource im Rahmen moderner, pluraler 
Gesellschaften überhaupt wirksam werden kann. Genau hier setzt die zweite zentrale Figur 
der postsäkularen Theorie an: die Forderung nach einer Übersetzung religiöser Gehalte in 
öffentliche Vernunft. Diese Forderung ist kein bloß pragmatisches Zugeständnis, sondern 
Ausdruck einer strukturellen Notwendigkeit, die sich aus der postmetaphysischen 
Transformation der Vernunft selbst ergibt. 

Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass moderne Gesellschaften durch eine irreduzible 
Pluralität von Weltanschauungen gekennzeichnet sind. Religiöse und säkulare 
Überzeugungen koexistieren, ohne sich auf eine gemeinsame metaphysische Grundlage 
zurückführen zu lassen. Unter diesen Bedingungen kann normative Geltung nicht mehr 
durch Bezug auf eine partikulare Tradition legitimiert werden. Sie muss vielmehr so 
begründet werden, dass sie prinzipiell von allen Betroffenen nachvollzogen werden kann – 
unabhängig von ihren jeweiligen weltanschaulichen Bindungen. Genau dies bezeichnet 
Jürgen Habermas als die Struktur öffentlicher Vernunft. 

Die Idee der Übersetzung ergibt sich aus der Spannung zwischen zwei Einsichten, die beide 
nicht aufgegeben werden können. Einerseits verfügen religiöse Traditionen über 
semantische Gehalte, die für moralische und politische Diskurse relevant sind. Andererseits 
können diese Gehalte nicht in ihrer ursprünglichen, theologisch gebundenen Form 
allgemeine Geltung beanspruchen, da sie an spezifische Offenbarungsansprüche und 
Glaubensüberzeugungen gebunden sind. Die Übersetzung ist daher der Versuch, den 
kognitiven Gehalt religiöser Aussagen von ihren partikularen Voraussetzungen zu lösen und 
in eine Form zu überführen, die im Medium säkularer Argumentation zugänglich ist. 

Diese Übersetzungsforderung ist jedoch keineswegs trivial. Sie impliziert zunächst eine 
Differenz zwischen Sinngehalt und Geltungsanspruch. Religiöse Aussagen können einen 
semantisch reichen Sinngehalt besitzen, ohne dass ihr ursprünglicher Geltungsanspruch – 
etwa die Berufung auf göttliche Autorität – im öffentlichen Diskurs akzeptabel wäre. Die 
Übersetzung besteht darin, diesen Sinngehalt so zu reformulieren, dass er unabhängig von 
seinen theologischen Prämissen nachvollzogen werden kann. Ein klassisches Beispiel wäre 
die Transformation religiöser Vorstellungen von der „Gottebenbildlichkeit“ des Menschen in 
den säkularen Begriff der Menschenwürde. 

Damit wird deutlich, dass Übersetzung nicht bloß ein sprachlicher Vorgang ist, sondern eine 
Transformation von Begründungsformen. Religiöse Gründe müssen in Gründe überführt 



werden, die sich im Rahmen diskursiver Rechtfertigung bewähren können. Dies bedeutet 
insbesondere, dass sie auf Gründe zurückgeführt werden müssen, die nicht an spezifische 
Glaubensüberzeugungen gebunden sind, sondern intersubjektiv teilbar erscheinen. Die 
Übersetzung ist somit ein Prozess der Rationalisierung, der jedoch nicht notwendig mit einer 
Reduktion des semantischen Gehalts einhergeht, sondern im besten Fall dessen implizite 
normativen Intuitionen expliziert. 

Habermas betont, dass diese Übersetzungsleistung primär von religiösen Bürgern selbst zu 
erbringen ist, sofern sie ihre Überzeugungen in den institutionellen Kontext staatlicher 
Entscheidungsprozesse einbringen wollen. Der demokratische Rechtsstaat ist 
weltanschaulich neutral; er kann keine partikularen Wahrheitsansprüche privilegieren, ohne 
seine eigene Legitimität zu untergraben. Daraus folgt, dass nur solche Argumente politisch 
verbindlich werden können, die in einer allgemein zugänglichen Sprache formuliert sind. 

Gleichzeitig wäre es jedoch verkürzt, die Übersetzungspflicht einseitig zu verstehen. Die 
postsäkulare Konstellation ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass auch säkulare Bürger 
eine epistemische Lernbereitschaft entwickeln müssen. Sie dürfen religiöse Beiträge nicht 
von vornherein als irrational oder irrelevant ausschließen, sondern müssen offen sein für die 
Möglichkeit, dass sich in ihnen Einsichten artikulieren, die im säkularen Diskurs bislang nicht 
hinreichend berücksichtigt wurden. In diesem Sinne ist die Übersetzung ein wechselseitiger 
Prozess: Religiöse Inhalte werden rationalisiert, während die säkulare Vernunft ihre eigenen 
Grenzen reflektiert. 

Diese wechselseitige Struktur verweist auf eine tiefere Transformation des Vernunftbegriffs. 
Vernunft erscheint nicht mehr als eine einheitliche, homogene Instanz, sondern als ein 
diskursiver Raum, in dem unterschiedliche semantische Traditionen aufeinandertreffen und 
in Prozesse der Rechtfertigung eintreten. Die Übersetzung ist das Medium, in dem diese 
Begegnung möglich wird. Sie schafft keine vollständige Homogenität, sondern ermöglicht 
Verständigung unter Bedingungen bleibender Differenz. 

Allerdings bleibt dieser Prozess prekär. Die Übersetzung religiöser Gehalte ist mit Verlusten 
verbunden: Nicht alle Aspekte religiöser Erfahrung lassen sich in säkulare Begriffe 
überführen, ohne ihre spezifische Bedeutung zu verändern oder zu verflachen. Es besteht 
die Gefahr, dass gerade jene Dimensionen – etwa die existenzielle Tiefe von Schuld, 
Vergebung oder Hoffnung – verloren gehen, die den besonderen Beitrag religiöser Semantik 
ausmachen. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass religiöse Argumente ihre kritische Schärfe 
verlieren, wenn sie vollständig in bestehende diskursive Formen integriert werden. 

Diese Spannung verweist auf eine strukturelle Grenze der postsäkularen Vernunft. Sie kann 
religiöse Gehalte nicht unvermittelt übernehmen, ohne ihre eigenen Prinzipien zu verletzen; 
sie kann sie aber auch nicht vollständig ersetzen, ohne einen Verlust an semantischer und 
motivationaler Substanz zu riskieren. Die Übersetzung ist daher kein abgeschlossener Akt, 
sondern ein fortlaufender Prozess, in dem immer wieder neu ausgehandelt wird, welche 
Gehalte übertragbar sind und welche nicht. 

Im Kontext der vorliegenden Genealogie lässt sich diese Problematik als eine weitere 
Iteration der Transformation des Wahrheits- und Geltungsbegriffs verstehen. Während im 
linguistic turn Wahrheit an sprachliche Praktiken gebunden wird und in der Diskursethik als 
Ergebnis von Verfahren erscheint, wird sie hier um eine zusätzliche Dimension ergänzt: die 



Herkunft ihrer semantischen Gehalte. Wahrheit und Normativität sind nicht nur prozedural 
erzeugt, sondern auch historisch und kulturell vermittelt. Die Übersetzung religiöser Inhalte 
macht diese Vermittlung explizit und integriert sie in den Prozess öffentlicher Vernunft. 

Damit wird deutlich, dass die postsäkulare Konstellation keine einfache Lösung für die Krise 
universeller Geltung bietet. Sie verschiebt die Problematik vielmehr auf eine neue Ebene: 
Geltung entsteht nicht nur im Diskurs, sondern auch durch die Transformation heterogener 
Sinnquellen in diskursiv anschlussfähige Formen. Vernunft ist somit nicht nur ein Verfahren, 
sondern auch ein Übersetzungsprozess – ein Prozess, der die Differenz zwischen 
verschiedenen Weltdeutungen nicht aufhebt, sondern produktiv macht. 

Die Übersetzung religiöser Gehalte in öffentliche Vernunft ist daher als eine zentrale Praxis 
postmetaphysischer Gesellschaften zu begreifen. Sie ermöglicht es, die semantische 
Produktivität religiöser Traditionen zu nutzen, ohne den Anspruch auf allgemeine 
Rechtfertigbarkeit aufzugeben. Gerade in dieser Balance – zwischen Offenheit für 
unterschiedliche Sinnquellen und der Bindung an universalisierbare Gründe – zeigt sich die 
spezifische Form von Vernunft, die in der postsäkularen Konstellation wirksam wird. 

Normative Motivation in säkularen Gesellschaften 

Die Frage nach der Übersetzung religiöser Gehalte in öffentliche Vernunft führt notwendig zu 
einem weiteren, noch grundlegenderen Problem: dem Problem der normativen Motivation. 
Denn selbst wenn es gelingt, normative Ansprüche in einer allgemein zugänglichen, 
diskursiv einlösbaren Form zu rechtfertigen, bleibt offen, warum Subjekte sich tatsächlich an 
diesen Ansprüchen orientieren sollen. Die postsäkulare Konstellation verweist damit auf eine 
Differenz, die im Zuge der postmetaphysischen Transformation der Vernunft zunehmend 
sichtbar wird: die Differenz zwischen Geltung und Motivation, zwischen der rationalen 
Rechtfertigung von Normen und ihrer praktischen Wirksamkeit. 

Diese Differenz ist keineswegs neu, erhält jedoch unter den Bedingungen moderner, pluraler 
Gesellschaften eine besondere Schärfe. In vormodernen Kontexten waren normative 
Ordnungen häufig in umfassende Weltbilder eingebettet, die kognitive, moralische und 
existenzielle Dimensionen miteinander verbanden. Religiöse Überzeugungen lieferten nicht 
nur Gründe für moralisches Handeln, sondern auch affektive Bindungen, narrative 
Identitäten und existenzielle Sinnhorizonte, die dieses Handeln motivierten. Mit der 
funktionalen Differenzierung moderner Gesellschaften und der Trennung von Religion, Moral 
und Wissen zerfällt diese Einheit. Normen müssen nun unabhängig von umfassenden 
Weltdeutungen gerechtfertigt werden, während ihre Motivation nicht mehr selbstverständlich 
gesichert ist. 

Gerade die von Jürgen Habermas entwickelte Konzeption einer diskursiven oder 
kommunikativen Vernunft macht diese Problematik sichtbar. In der Diskursethik wird die 
Geltung moralischer Normen an ihre Rechtfertigbarkeit im idealen Diskurs gebunden. 
Normen sind dann gültig, wenn sie die Zustimmung aller Betroffenen unter Bedingungen 
freier und gleicher Kommunikation finden könnten. Dieses Modell bietet eine überzeugende 
Antwort auf die Frage nach der Legitimität von Normen unter postmetaphysischen 
Bedingungen. Es sichert Universalität nicht durch metaphysische Fundamente, sondern 
durch prozedurale Bedingungen der Rechtfertigung. 



Doch gerade diese Stärke ist zugleich eine Schwäche. Denn die Diskursethik operiert auf 
der Ebene der Rechtfertigung, nicht auf der Ebene der Motivation. Sie zeigt, warum eine 
Norm gelten sollte, aber nicht notwendigerweise, warum Subjekte sich tatsächlich von ihr 
leiten lassen. Die Bereitschaft, an diskursiven Verfahren teilzunehmen, Argumente zu 
akzeptieren und normative Ansprüche anzuerkennen, kann selbst nicht vollständig aus dem 
Diskurs abgeleitet werden. Sie setzt bereits bestimmte Einstellungen voraus: die 
Anerkennung anderer als gleichberechtigte Gesprächspartner, die Bereitschaft zur 
Selbstbindung an Gründe, die Offenheit für Revision eigener Überzeugungen. Diese 
Einstellungen haben einen normativen Charakter, sind aber nicht rein kognitiv begründbar. 

Hier zeigt sich eine strukturelle Grenze der prozeduralen Vernunft. Sie kann die 
Bedingungen gültiger Normen rekonstruieren, aber nicht die motivationalen 
Voraussetzungen garantieren, die erforderlich sind, um diese Normen praktisch wirksam 
werden zu lassen. In diesem Sinne entsteht ein Motivationsdefizit: Die Vernunft kann sagen, 
was gelten soll, aber sie kann nicht vollständig erklären, warum dieses Sollen 
handlungswirksam wird. 

Die postsäkulare Konstellation verschärft dieses Problem, indem sie die kulturellen 
Voraussetzungen normativer Motivation sichtbar macht. Wenn normative Ordnungen nicht 
mehr durch umfassende religiöse Weltbilder getragen werden, stellt sich die Frage, welche 
Ressourcen an ihre Stelle treten können. Säkularisierte Gesellschaften verfügen zwar über 
rechtliche Institutionen, politische Verfahren und moralische Diskurse, doch diese sind auf 
eine Form von Motivation angewiesen, die sich nicht allein aus ihnen selbst speist. Die 
Einhaltung von Normen kann nicht ausschließlich durch Zwang oder instrumentelle 
Rationalität gesichert werden; sie erfordert eine Form innerer Zustimmung, die über bloße 
Zweckrationalität hinausgeht. 

Genau an diesem Punkt gewinnt die zuvor eingeführte Idee der Religion als semantische 
Ressource eine neue Dimension. Religiöse Traditionen bieten nicht nur begriffliche und 
narrative Mittel zur Artikulation normativer Gehalte, sondern auch Formen der 
Motivationsbildung. Sie erzeugen Bindungen, die über rein kognitive Zustimmung 
hinausgehen: emotionale Identifikationen, rituelle Praktiken, kollektive Zugehörigkeiten. 
Diese Elemente tragen dazu bei, dass Normen nicht nur als gültig anerkannt, sondern auch 
als handlungsleitend internalisiert werden. 

Für Habermas ergibt sich daraus jedoch keine einfache Rehabilitierung religiöser Motivation. 
Vielmehr bleibt die postsäkulare Gesellschaft durch eine Spannung gekennzeichnet: 
Einerseits kann sie auf die motivationalen Ressourcen religiöser Traditionen nicht vollständig 
verzichten, andererseits kann sie diese Ressourcen nicht ungebrochen übernehmen, da sie 
an partikularen Glaubensüberzeugungen gebunden sind. Die Herausforderung besteht 
darin, Formen normativer Motivation zu entwickeln, die mit den Prinzipien öffentlicher 
Vernunft vereinbar sind, ohne auf die semantische und affektive Tiefe religiöser Traditionen 
vollständig zu verzichten. 

Diese Herausforderung verweist auf eine grundlegende Einsicht der Genealogie der 
Vernunft: Normativität ist nicht allein eine Frage der Begründung, sondern auch eine Frage 
der sozialen und kulturellen Einbettung. Geltungsansprüche entstehen und stabilisieren sich 
nicht im luftleeren Raum, sondern in Praktiken, Institutionen und Lebensformen, die 



bestimmte Formen von Motivation hervorbringen. Vernunft ist daher nicht nur ein kognitives 
Vermögen, sondern Teil eines umfassenderen Gefüges, in dem sich Erkenntnis, Praxis und 
Lebensform wechselseitig durchdringen. 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Gefahr eines spezifisch modernen 
Pathologiemusters erkennen: die Entkopplung von normativer Geltung und praktischer 
Motivation. Wenn Normen zwar rational gerechtfertigt, aber nicht mehr existenziell getragen 
werden, entsteht eine Form von normativer Erosion. Regeln werden eingehalten, weil sie 
institutionalisiert sind, nicht weil sie als sinnvoll oder verpflichtend erlebt werden. Dies kann 
zu einer instrumentellen Haltung gegenüber Normen führen, in der ihre Geltung zwar 
anerkannt, aber nicht internalisiert wird. 

Die postsäkulare Konstellation reagiert auf diese Gefahr, indem sie die Frage nach den 
motivationalen Voraussetzungen von Vernunft selbst zum Thema macht. Sie zwingt dazu, 
Vernunft nicht nur als Verfahren der Rechtfertigung, sondern auch als Praxis der 
Selbstbindung zu verstehen. Diese Praxis ist auf Ressourcen angewiesen, die über die 
formale Struktur des Diskurses hinausgehen. Sie umfasst kulturelle Traditionen, soziale 
Praktiken und Formen der Lebensführung, die die Bereitschaft zur Orientierung an 
normativen Ansprüchen fördern. 

Dabei bleibt jedoch entscheidend, dass diese Ressourcen nicht unkritisch übernommen 
werden können. Auch religiöse Motivationsformen unterliegen der Kritik und müssen sich im 
Horizont öffentlicher Vernunft bewähren. Die postsäkulare Perspektive besteht daher nicht in 
einer Rückkehr zu vormodernen Integrationsformen, sondern in einer reflexiven Integration 
unterschiedlicher Motivationsquellen in einen diskursiven Zusammenhang. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Frage nach normativer Motivation die Problematik 
universeller Geltung auf eine neue Ebene hebt. Es genügt nicht, zu zeigen, dass Normen 
gerechtfertigt sind; es muss auch erklärt werden, wie sie praktisch wirksam werden können. 
Diese Wirksamkeit lässt sich weder rein rational noch rein kulturell erklären, sondern 
entsteht im Zusammenspiel von Begründung und Einbettung, von Diskurs und Lebensform. 

Damit wird die postsäkulare Konstellation als eine spezifische Antwort auf die Krise 
moderner Vernunft sichtbar. Sie anerkennt die Unhintergehbarkeit diskursiver 
Rechtfertigung, ohne die Bedeutung kultureller und religiöser Ressourcen für die Motivation 
normativen Handelns zu leugnen. Vernunft erscheint hier als ein komplexes Gefüge, das 
kognitive, normative und motivationale Dimensionen umfasst – und gerade in dieser 
Vielschichtigkeit seine Möglichkeit findet, unter Bedingungen der Moderne weiterhin 
Orientierung zu bieten. 

Exkurs: Semantische Ressourcen und Gespenster – Zwischen Jürgen Habermas und 
Jacques Derrida 

Die postsäkulare Konstellation gewinnt eine zusätzliche Tiefendimension, wenn man die von 
Jürgen Habermas entwickelte Figur der „semantischen Ressourcen“ nicht nur als 
integratives Moment, sondern zugleich als Problem der Unabschließbarkeit von Sinn 
versteht – ein Problem, das in radikalisierter Form von Jacques Derrida mit der Denkfigur 
der „Gespenster“ thematisiert wird. Beide Ansätze reagieren auf die gleiche historische 
Konstellation: den Verlust metaphysischer Fundamente bei gleichzeitiger Persistenz 



normativer Ansprüche. Doch sie unterscheiden sich darin, wie sie das Verhältnis von Sinn, 
Geltung und Zeitlichkeit denken. 

Habermas’ Begriff der semantischen Ressource ist zunächst innerhalb seines Projekts einer 
postmetaphysischen Vernunft zu verorten. Die zentrale Einsicht lautet, dass moderne 
Gesellschaften ihre normativen Grundlagen nicht mehr aus religiösen oder metaphysischen 
Weltbildern beziehen können, ohne ihre eigene pluralistische Struktur zu verletzen. Zugleich 
zeigt sich jedoch, dass die vollständige Ablösung von solchen Traditionen nicht gelingt, ohne 
einen Verlust an semantischer Dichte zu erzeugen. Religiöse Überlieferungen enthalten – so 
die These – einen Überschuss an Bedeutung, der im rein säkularen Diskurs nicht ohne 
Weiteres generiert werden kann. 

Dieser Überschuss ist für Habermas prinzipiell rational zugänglich, allerdings nur in 
transformierter Form. Die Idee der Übersetzung fungiert hier als Vermittlungsmechanismus: 
Religiöse Gehalte werden nicht als solche übernommen, sondern in eine Sprache überführt, 
die unabhängig von partikularen Glaubensüberzeugungen verständlich ist. Entscheidend ist 
dabei, dass Habermas an der Einholbarkeit des Sinns festhält. Auch wenn Bedeutungen 
historisch gewachsen und kulturell vermittelt sind, können sie doch im Medium 
argumentativer Rede expliziert, geprüft und gegebenenfalls universalisiert werden. 
Semantische Ressourcen sind daher Ressourcen für die Vernunft – Material, das in 
diskursive Prozesse eingespeist und dort bearbeitet werden kann. 

Diese Position impliziert eine bestimmte Ontologie des Sinns: Bedeutung ist zwar nicht mehr 
metaphysisch fundiert, aber sie ist prinzipiell zugänglich, explizierbar und – zumindest 
idealiter – intersubjektiv teilbar. Die Vernunft bleibt trotz aller Selbstrelativierung ein Medium 
der Klärung, in dem sich Bedeutungen in Richtung größerer Transparenz entwickeln können. 

Genau an diesem Punkt setzt Derridas Kritik an. Seine Dekonstruktion richtet sich nicht 
primär gegen die Idee der Vernunft, sondern gegen die implizite Annahme, dass Sinn 
vollständig präsent gemacht werden kann. In Spectres de Marx entwickelt er mit der Figur 
des Gespensts eine Denkform, die diese Annahme unterläuft. Das Gespenst ist weder 
einfach anwesend noch abwesend; es ist eine Form der zeitlichen Disjunktion, in der 
Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart hineinwirken, ohne sich in ihr aufzulösen. 

Überträgt man diese Struktur auf semantische Gehalte, ergibt sich eine grundlegende 
Verschiebung: Bedeutungen sind nicht einfach Ressourcen, die verfügbar gemacht werden 
können, sondern sie sind von einer konstitutiven Nicht-Präsenz durchzogen. Jeder Begriff, 
jede normative Intuition trägt Spuren von etwas, das nicht vollständig artikulierbar ist. Diese 
Spuren sind keine zufälligen Reste, sondern strukturieren den Sinn selbst. Sprache ist für 
Derrida nicht ein Medium, in dem sich Bedeutung vollständig ausdrückt, sondern ein 
Geflecht von Differenzen, in dem Bedeutung immer auf etwas verweist, das sich entzieht. 

Damit wird auch die Idee der Übersetzung problematisch. Für Habermas ist Übersetzung ein 
Prozess, der Bedeutungen von partikularen Bindungen löst und in allgemein zugängliche 
Formen überführt. Für Derrida hingegen bleibt jede Übersetzung notwendig unvollständig. 
Sie produziert nicht nur Klarheit, sondern auch Verlust, Verschiebung und Residuen. Es gibt 
keinen Punkt, an dem der Sinn vollständig „angekommen“ wäre; jede Artikulation bleibt von 
einem Überschuss begleitet, der sich der Einholung entzieht. 



Dieser Überschuss lässt sich mit Derrida als das „Gespenstische“ des Sinns beschreiben. 
Es handelt sich um ein Moment, das die Gegenwart überschreitet, ohne sich in eine stabile 
Transzendenz zurückziehen zu lassen. Besonders deutlich wird dies an normativen 
Begriffen wie Gerechtigkeit. Während Habermas versucht, Gerechtigkeit als einen im 
Diskurs rechtfertigbaren Anspruch zu rekonstruieren, insistiert Derrida darauf, dass 
Gerechtigkeit immer auch das ist, was über jede konkrete Ordnung hinausweist. Sie ist nie 
vollständig realisiert, sondern erscheint als ein Anspruch, der bestehende Ordnungen 
„heimsucht“. 

Diese Heimsuchung hat eine kritische Funktion. Sie verhindert, dass bestehende Normen 
sich als endgültig legitimiert betrachten können. In diesem Sinne ist das Gespenstische nicht 
bloß ein epistemisches Defizit, sondern eine Bedingung der Möglichkeit von Kritik. Es hält 
den Raum der Vernunft offen, indem es jede Fixierung unterläuft. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich das Verhältnis zwischen Habermas und Derrida genauer 
bestimmen. Habermas betont die Notwendigkeit, semantische Gehalte in diskursive 
Verfahren zu integrieren, um normative Geltung zu sichern. Derrida erinnert daran, dass 
diese Integration niemals vollständig gelingen kann und dass gerade in ihrem Scheitern ein 
Moment der Wahrheit liegt. Die Differenz zwischen beiden Positionen betrifft somit nicht die 
Bedeutung von Sinnressourcen, sondern deren Status im Prozess der Vernunft. 

Für die Genealogie der Vernunft ergibt sich daraus eine weitere Vertiefung. Die Entwicklung 
von der metaphysischen zur postmetaphysischen Vernunft wurde bislang als Übergang von 
substantiellen Wahrheitsansprüchen zu prozeduralen Rechtfertigungsformen rekonstruiert. 
Der Vergleich mit Derrida zeigt nun, dass auch diese prozeduralen Formen nicht frei von 
Voraussetzungen sind. Sie operieren mit Bedeutungen, die sie nicht vollständig kontrollieren, 
und sie sind auf semantische Gehalte angewiesen, die sich ihrer vollständigen Explikation 
entziehen. 

Die postsäkulare Konstellation lässt sich in diesem Licht als ein doppelter Prozess 
verstehen. Einerseits werden religiöse und kulturelle Traditionen als Ressourcen in den 
Diskurs integriert; andererseits bleibt ein Rest, der sich dieser Integration entzieht und den 
Diskurs von außen wie von innen zugleich strukturiert. Vernunft ist damit nicht nur ein 
Verfahren der Rechtfertigung und nicht nur ein Medium der Übersetzung, sondern auch ein 
Raum, in dem sich die Spannung zwischen Präsenz und Abwesenheit, Artikulation und 
Entzug manifestiert. 

Diese Spannung hat auch Konsequenzen für das Verständnis normativer Motivation. Wenn 
Bedeutungen nie vollständig präsent sind, dann kann auch die Bindung an Normen nicht 
ausschließlich auf rationaler Einsicht beruhen. Sie ist immer auch durch jene nicht 
vollständig explizierbaren Dimensionen geprägt, die Derrida als gespenstisch beschreibt. 
Religiöse Traditionen erscheinen in diesem Zusammenhang nicht nur als Lieferanten 
übersetzbarer Inhalte, sondern als Träger solcher irreduziblen Bedeutungsüberschüsse. 

Gleichzeitig bleibt Habermas’ Projekt unverzichtbar. Ohne die Orientierung an öffentlicher 
Vernunft und diskursiver Rechtfertigung würde die Anerkennung solcher Überschüsse in 
einen Relativismus oder Irrationalismus umschlagen. Die Herausforderung besteht daher 
darin, beide Momente zusammenzudenken: die Notwendigkeit der Übersetzung und die 
Unmöglichkeit ihrer Vollendung. 



In dieser Perspektive erscheint die postsäkulare Vernunft als ein prekärer 
Gleichgewichtszustand. Sie ist angewiesen auf semantische Ressourcen, die sie nicht selbst 
hervorbringt, und sie ist konfrontiert mit Bedeutungsüberschüssen, die sie nicht vollständig 
integrieren kann. Gerade diese doppelte Abhängigkeit macht jedoch ihre kritische und 
produktive Kraft aus. Vernunft bleibt offen für neue Bedeutungen, weil sie weiß, dass sie nie 
vollständig bei sich selbst ist. 

Die postsäkulare Konstellation stellt damit nicht nur eine Erweiterung des Diskurses dar, 
sondern eine Transformation seines Selbstverständnisses. Vernunft ist nicht länger das 
Medium vollständiger Klärung, sondern ein Prozess, der sich im Spannungsfeld von 
Übersetzbarkeit und Unübersetzbarkeit bewegt. Zwischen Habermas’ Vertrauen in die 
semantische Einholbarkeit und Derridas Insistieren auf dem Gespenstischen des Sinns 
eröffnet sich ein Raum, in dem die Frage nach Wahrheit, Geltung und Bedeutung eine neue, 
radikal reflektierte Gestalt annimmt. 

 

 



Teil V – Die Herausforderung des Menschenbildes 

8. Biopolitik und die Objektivierung des Menschen 

Biotechnologie, Genetik, Körper als Material 

Die bisherige Genealogie der Vernunft kulminiert spätestens im 21. Jahrhundert in einer 
Problemlage, die über die klassischen erkenntnis- und sprachphilosophischen 
Transformationen hinausgeht. Während die vorangegangenen Kapitel gezeigt haben, wie 
Wahrheit, Moral und Subjektivität ihre metaphysischen Fundamente verlieren und sich in 
prozedurale, diskursive und machtförmige Strukturen transformieren, verschiebt sich die 
Problematik im Kontext biopolitischer und technologischer Entwicklungen auf eine neue 
Ebene: die Ebene des Menschen selbst als Gegenstand von Wissen, Intervention und 
Gestaltung. Vernunft ist hier nicht mehr primär mit der Rechtfertigung von 
Geltungsansprüchen befasst, sondern tritt als operative, technisch vermittelte Macht in 
Erscheinung, die das Leben selbst zum Objekt ihrer Verfahren macht. 

Der Begriff der Biopolitik bezeichnet in diesem Zusammenhang eine historische 
Transformation der Macht, die sich nicht mehr ausschließlich auf Recht, Souveränität oder 
Repression richtet, sondern auf die Regulierung, Optimierung und Produktion von Leben. 
Seit dem 19. Jahrhundert verschiebt sich der Fokus politischer Rationalität von der 
Herrschaft über Territorien hin zur Verwaltung von Populationen: Geburtenraten, 
Gesundheit, Lebensdauer, genetische Dispositionen und körperliche Leistungsfähigkeit 
werden zu Gegenständen systematischer Erfassung und Steuerung. Diese Entwicklung ist 
untrennbar mit der Ausdifferenzierung moderner Wissenschaften verbunden – insbesondere 
der Medizin, der Biologie und der Genetik –, die den menschlichen Körper in immer feinere 
Analyse- und Interventionsbereiche zerlegen. 

In dieser Perspektive erscheint der menschliche Körper nicht mehr primär als Träger von 
Subjektivität oder als Ort existenzieller Erfahrung, sondern als ein Ensemble biologischer 
Prozesse, das beschrieben, gemessen und manipuliert werden kann. Die Rationalität, die 
hier wirksam wird, ist eine instrumentelle: Sie zielt auf Kontrolle, Vorhersagbarkeit und 
Optimierung. Der Körper wird zum Objekt technischer Eingriffe, deren Legitimation sich aus 
wissenschaftlicher Evidenz und funktionaler Effizienz speist. Der Mensch ist hier nicht länger 
nur das Subjekt von Erkenntnis und Moral, sondern zugleich deren Objekt. 

Diese Objektivierung erreicht im Kontext moderner Biotechnologien eine neue Qualität. 
Verfahren wie Genomsequenzierung, genetische Modifikation oder reproduktive 
Technologien ermöglichen Eingriffe, die nicht nur therapeutischen Charakter haben, sondern 
auf die gezielte Veränderung biologischer Grundlagen abzielen. Die Grenze zwischen 
Heilung und Verbesserung wird dabei zunehmend unscharf. Während klassische Medizin 
darauf ausgerichtet war, pathologische Abweichungen zu korrigieren, eröffnet die 
Biotechnologie die Möglichkeit, normative Maßstäbe selbst technisch zu definieren und 
umzusetzen. Gesundheit wird nicht mehr nur wiederhergestellt, sondern optimiert; der 
Körper nicht nur repariert, sondern gestaltet. 



Diese Entwicklung ist Ausdruck einer tieferliegenden Verschiebung im Verhältnis von Wissen 
und Sein. Die wissenschaftliche Erfassung des Lebens erzeugt nicht nur Erkenntnis, 
sondern konstituiert zugleich neue Gegenstände und Handlungsmöglichkeiten. Was als 
„genetische Disposition“, „Risiko“ oder „Optimierungspotential“ erscheint, ist nicht einfach 
gegeben, sondern das Resultat spezifischer epistemischer Praktiken. Die Biowissenschaften 
produzieren ein Wissen, das unmittelbar in Handlung übergeht. Erkenntnis und Intervention 
sind nicht mehr klar voneinander zu trennen; sie bilden ein Kontinuum, in dem das Leben 
selbst zum Feld rationaler Gestaltung wird. 

Damit verschärft sich die Problematik, die bereits im Kontext der Krise universeller Geltung 
sichtbar geworden ist. Wenn Wahrheit und Normativität nicht mehr auf metaphysischen 
Fundamenten beruhen, sondern in diskursiven und praktischen Prozessen entstehen, stellt 
sich die Frage, welche Rolle wissenschaftliches Wissen in der Konstitution von Normen 
spielt. Die Biotechnologie scheint darauf eine Antwort zu geben, die zugleich definitiv und 
problematisch ist: Sie verleiht wissenschaftlichen Aussagen eine unmittelbare normative 
Kraft, indem sie diese in technische Möglichkeiten übersetzt. Was machbar ist, erscheint als 
legitimierbar; die Grenze zwischen Sein und Sollen droht zu verschwimmen. 

Diese Verschiebung lässt sich als eine Form des Szientismus im erweiterten Sinne 
verstehen: eine Haltung, in der wissenschaftliches Wissen nicht nur als Beschreibung der 
Wirklichkeit, sondern als maßgebliche Instanz normativer Orientierung fungiert. Im Kontext 
der Biopolitik bedeutet dies, dass Fragen nach dem guten Leben, nach Würde oder nach 
legitimen Grenzen menschlicher Eingriffe zunehmend im Horizont technischer Machbarkeit 
verhandelt werden. Die normative Dimension wird dabei nicht explizit reflektiert, sondern 
implizit durch die Logik der Optimierung ersetzt. 

Gleichzeitig ist diese Entwicklung durch eine strukturelle Ambivalenz gekennzeichnet. 
Einerseits eröffnet die biotechnologische Rationalität neue Möglichkeiten der Befreiung: 
Krankheiten können geheilt, Leiden reduziert, Lebensbedingungen verbessert werden. 
Andererseits erzeugt sie neue Formen der Kontrolle und Normierung. Wenn der Körper als 
optimierbares System verstanden wird, entsteht ein impliziter Druck zur Anpassung an 
bestimmte Standards. Abweichungen erscheinen nicht mehr nur als Differenz, sondern als 
Defizit, das korrigiert werden kann – und möglicherweise soll. 

Diese Ambivalenz verweist auf eine grundlegende Transformation des Menschenbildes. Der 
Mensch erscheint nicht mehr als autonomes Subjekt im klassischen Sinne, sondern als ein 
offenes Projekt, das technisch gestaltet werden kann. Seine Eigenschaften sind nicht mehr 
als gegeben zu akzeptieren, sondern als veränderbar zu begreifen. Diese Offenheit ist 
jedoch nicht neutral. Sie ist eingebettet in ökonomische, politische und wissenschaftliche 
Strukturen, die bestimmen, welche Formen von Veränderung möglich, wünschenswert oder 
durchsetzbar sind. 

Vernunft ist hier nicht mehr nur ein Medium der Rechtfertigung, sondern selbst Teil jener 
Prozesse, die das Leben gestalten. Sie erscheint in Form wissenschaftlicher Modelle, 
technischer Verfahren und politischer Strategien, die unmittelbar in die Konstitution des 
Menschen eingreifen. Die klassische Unterscheidung zwischen theoretischer und 
praktischer Vernunft verliert hier an Trennschärfe: Erkenntnis wird praktisch wirksam, Praxis 
wird epistemisch strukturiert. 



Diese Konstellation stellt die bisherige Genealogie vor eine neue Herausforderung. Während 
die Kritik an metaphysischen Fundamenten zu einer Reflexivierung von Wahrheit und 
Normativität geführt hat, droht im Kontext der Biopolitik eine neue Form impliziter 
Normativität zu entstehen, die sich der Reflexion entzieht. Die Objektivierung des Menschen 
als biologisches Material erzeugt eine Rationalität, die hochgradig effektiv ist, deren 
Effektivität aber zugleich eine normative Setzung darstellt. Sie operiert mit Kategorien der 
Effizienz, der Funktionalität und der Optimierung, ohne notwendigerweise Rechenschaft 
über ihre eigenen Voraussetzungen abzulegen. 

Damit wird deutlich, dass die Frage nach normativer Geltung in diesem Kontext nicht obsolet 
wird, sondern sich verschärft. Gerade weil der Mensch zum Objekt technischer Gestaltung 
wird, stellt sich die Frage, welche Grenzen dieser Gestaltung gesetzt sind und auf welcher 
Grundlage solche Grenzen begründet werden können. Die Biopolitik macht sichtbar, dass 
die Krise der Vernunft nicht nur eine theoretische Problematik ist, sondern eine konkrete, 
materiell wirksame Dimension besitzt. Sie betrifft nicht nur die Rechtfertigung von Aussagen, 
sondern die Gestaltung des Lebens selbst. 

Menschenwürde und Unverfügbarkeit 

Die biopolitische Transformation des Menschen zum Objekt wissenschaftlicher Analyse und 
technischer Gestaltung führt notwendig zu einer Reaktualisierung eines Begriffs, der im 
Kontext der Aufklärung selbst eine zentrale Rolle spielte, dessen Status unter 
postmetaphysischen Bedingungen jedoch prekär geworden ist: der Begriff der 
Menschenwürde. Während die vorangegangene Entwicklung gezeigt hat, dass normative 
Geltungsansprüche ihre metaphysische Fundierung verlieren und sich in prozedurale oder 
diskursive Strukturen transformieren, scheint im Kontext biotechnologischer Eingriffe ein 
Moment aufzutreten, das sich dieser vollständigen Prozeduralisierung entzieht. Die Rede 
von der Würde des Menschen fungiert hier als Grenzbegriff – als Ausdruck der Intuition, 
dass nicht alles, was möglich ist, auch legitim sein kann. 

Diese Intuition ist jedoch alles andere als selbstverständlich. In der klassischen 
Moralphilosophie war die Idee der Menschenwürde eng mit der Annahme einer besonderen 
ontologischen oder rationalen Stellung des Menschen verbunden. Ob in theologischer Form 
als Ebenbildlichkeit oder in säkularisierter Variante als Vernunftwesen: Würde bezeichnete 
eine Qualität, die dem Menschen unabhängig von empirischen Eigenschaften zukommt und 
die ihn vor bloßer Instrumentalisierung schützt. Genau diese ontologischen 
Voraussetzungen sind im Zuge der genealogischen Kritik jedoch brüchig geworden. Wenn 
der Mensch nicht mehr als Träger einer metaphysisch fundierten Rationalität verstanden 
werden kann, stellt sich die Frage, worauf sich der Anspruch seiner Unverfügbarkeit 
überhaupt noch stützen lässt. 

Gleichzeitig zeigt gerade die biotechnologische Praxis, dass ein vollständiger Verzicht auf 
diesen Anspruch problematische Konsequenzen hätte. Wenn der menschliche Körper als 
frei verfügbares Material erscheint, das nach Maßgabe wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
technischer Möglichkeiten gestaltet werden kann, droht eine Reduktion des Menschen auf 
seine funktionalen Eigenschaften. In einer solchen Perspektive gibt es keinen prinzipiellen 
Unterschied mehr zwischen therapeutischem Eingriff und optimierender Modifikation, 
zwischen Heilung und Verbesserung, zwischen dem Umgang mit Krankheit und der 



Produktion bestimmter erwünschter Eigenschaften. Der Mensch wird zum Gegenstand von 
Entscheidungen, die sich an Kriterien der Effizienz, der Leistungssteigerung oder der 
Risikominimierung orientieren. 

Die Rede von der Menschenwürde setzt hier einen Einspruch an. Sie insistiert darauf, dass 
der Mensch nicht vollständig in den Kategorien von Funktionalität und Verfügbarkeit aufgeht. 
Würde bezeichnet in diesem Sinne keine empirisch nachweisbare Eigenschaft, sondern eine 
normative Setzung: die Forderung, den Menschen niemals ausschließlich als Mittel zu 
behandeln. Diese Forderung behält auch dann ihre intuitive Plausibilität, wenn ihre 
metaphysische Begründung fraglich geworden ist. Gerade im Kontext biotechnologischer 
Eingriffe erscheint sie als notwendige Grenze gegenüber einer Rationalität, die dazu 
tendiert, alles technisch Machbare auch als legitim zu betrachten. 

Allerdings verschiebt sich unter postmetaphysischen Bedingungen der Status dieser 
Grenze. Sie kann nicht mehr als Ausdruck einer objektiven Ordnung verstanden werden, 
sondern muss selbst gerechtfertigt werden. Die Unverfügbarkeit des Menschen ist kein 
ontologischer Tatbestand, sondern ein normativer Anspruch, der im Horizont moderner 
Gesellschaften formuliert und verteidigt werden muss. Dies führt zu einer paradoxen 
Situation: Die Idee der Würde beansprucht universelle Geltung, ohne sich auf eine 
unangefochtene Grundlage stützen zu können. Sie ist notwendig und zugleich 
begründungsbedürftig. 

Diese Paradoxie wird besonders deutlich in der Frage nach der genetischen Intervention. 
Eingriffe in das Genom betreffen nicht nur aktuelle Eigenschaften eines Individuums, 
sondern potenziell seine zukünftige Identität. Sie verschieben die Grenze zwischen 
Gegebenem und Gemachtem in einer Weise, die traditionelle Vorstellungen von Autonomie 
herausfordert. Wenn bestimmte Eigenschaften bereits vor der Geburt technisch festgelegt 
werden, stellt sich die Frage, in welchem Sinne das entstehende Subjekt noch als Urheber 
seines eigenen Lebens verstanden werden kann. Die Idee der Autonomie, die in der 
Moderne eng mit dem Begriff der Würde verbunden ist, gerät hier unter Druck. 

In dieser Situation gewinnt der Begriff der Unverfügbarkeit eine spezifische Bedeutung. Er 
bezeichnet nicht einfach ein Verbot bestimmter Eingriffe, sondern eine Haltung gegenüber 
dem Menschen: die Anerkennung, dass es Aspekte menschlicher Existenz gibt, die sich der 
vollständigen Kontrolle entziehen sollen. Diese Unverfügbarkeit ist jedoch nicht als faktische 
Grenze zu verstehen – technisch gesehen wird sie zunehmend unterlaufen –, sondern als 
normative Grenze, die bewusst gesetzt werden muss. Sie ist Ausdruck der Entscheidung, 
bestimmte Formen der Verfügung nicht zuzulassen, selbst wenn sie möglich wären. 

Damit wird deutlich, dass die Idee der Menschenwürde nicht im Widerspruch zur 
postmetaphysischen Diagnose steht, sondern aus ihr hervorgeht. Gerade weil es keine 
transzendente Instanz mehr gibt, die die Grenzen menschlichen Handelns garantiert, 
müssen diese Grenzen immanent bestimmt werden. Die Würde des Menschen erscheint in 
diesem Sinne als eine Form kontrafaktischer Normativität: Sie unterstellt eine 
Unverfügbarkeit, die faktisch nicht gegeben ist, um bestimmte Formen der Praxis zu 
regulieren. 

Diese kontrafaktische Struktur ist jedoch fragil. Sie ist darauf angewiesen, in sozialen und 
politischen Diskursen anerkannt und stabilisiert zu werden. In pluralistischen Gesellschaften, 



in denen unterschiedliche Vorstellungen vom guten Leben und von legitimen Eingriffen 
existieren, kann die Berufung auf Würde nicht einfach vorausgesetzt werden. Sie muss 
argumentativ vermittelt werden – und steht dabei in Konkurrenz zu anderen normativen 
Orientierungen, etwa solchen, die stärker auf Nutzen, Effizienz oder individuelle Präferenzen 
abstellen. 

Gleichzeitig zeigt sich hier eine strukturelle Grenze rein prozeduraler Modelle von Vernunft. 
Wenn normative Geltung ausschließlich als Ergebnis diskursiver Verfahren verstanden wird, 
stellt sich die Frage, ob und wie solche Verfahren selbst Grenzen setzen können, die nicht 
zur Disposition stehen. Die Idee der Menschenwürde scheint genau eine solche Grenze zu 
markieren: einen Punkt, an dem die Offenheit des Diskurses durch eine normative Setzung 
unterbrochen wird. Diese Setzung kann nicht vollständig aus dem Verfahren selbst 
abgeleitet werden, sondern fungiert als dessen Voraussetzung. 

Damit wird die Spannung sichtbar, die das gesamte Projekt einer postmetaphysischen 
Vernunft durchzieht. Einerseits soll Normativität ohne Rückgriff auf metaphysische 
Fundamente gedacht werden; andererseits scheint es notwendig zu sein, bestimmte 
normative Kerne zu stabilisieren, um die Integrität des Menschen zu schützen. Die 
Menschenwürde fungiert in diesem Kontext als ein solcher Kern, ohne dass klar wäre, wie er 
endgültig zu begründen ist. 

Gerade in dieser Unbestimmtheit liegt jedoch ihre systematische Bedeutung. Die Würde des 
Menschen ist kein abgeschlossener Begriff, sondern ein offener Referenzpunkt, an dem sich 
normative Auseinandersetzungen bündeln. Sie zwingt dazu, die Grenzen technischer und 
wissenschaftlicher Rationalität zu reflektieren, ohne diese pauschal zu verwerfen. Sie 
markiert einen Widerstand gegen die vollständige Objektivierung des Menschen, ohne auf 
eine stabile metaphysische Grundlage zurückgreifen zu können. 

Damit zeigt sich, dass die Frage nach der Unverfügbarkeit des Menschen nicht als Rückgriff 
auf vormoderne Vorstellungen missverstanden werden darf. Sie ist vielmehr Ausdruck einer 
spezifisch modernen Problemlage: der Notwendigkeit, unter Bedingungen gesteigerter 
technischer Verfügungsmacht normative Grenzen zu setzen, die selbst nicht mehr 
selbstverständlich sind. In dieser Perspektive erscheint die Menschenwürde als ein prekärer, 
aber unverzichtbarer Bestandteil einer Vernunft, die sich ihrer eigenen Grenzen bewusst 
bleibt. 

Kritik des Szientismus 

Die biopolitische Objektivierung des Menschen und die damit verbundene Transformation 
von Wissen in technische Verfügungsmacht legen eine Denkfigur nahe, die in der Moderne 
immer wieder implizit wirksam war, im Kontext gegenwärtiger Entwicklungen jedoch eine 
neue Radikalität gewinnt: den Szientismus. Gemeint ist damit nicht die Wissenschaft selbst, 
sondern eine spezifische Überdehnung ihres Geltungsanspruchs – die Tendenz, 
wissenschaftliche Erkenntnis nicht nur als privilegierte Form der Weltbeschreibung, sondern 
als letztinstanzliche Grundlage aller Rationalität, einschließlich normativer und politischer 
Fragen, zu begreifen. 

Diese Verschiebung ist zunächst plausibel. Die modernen Wissenschaften verfügen über 
eine enorme Erklärungskraft und haben in Verbindung mit technologischen Anwendungen 



die Lebensbedingungen in einem bislang unbekannten Ausmaß verändert. Gerade im 
Bereich der Biotechnologie scheint wissenschaftliches Wissen unmittelbare praktische 
Relevanz zu besitzen: Es ermöglicht Diagnosen, Prognosen und Interventionen, die tief in 
die Struktur des Lebens eingreifen. In dieser Konstellation liegt es nahe, wissenschaftlichen 
Aussagen nicht nur epistemische Autorität, sondern auch normative Orientierungskraft 
zuzuschreiben. 

Genau hier setzt die Kritik des Szientismus an. Sie richtet sich gegen die implizite 
Gleichsetzung von Wissen und Rechtfertigung, von Erklärung und Legitimation. 
Wissenschaftliche Erkenntnis kann beschreiben, wie etwas ist, und unter bestimmten 
Bedingungen auch prognostizieren, wie es sich entwickeln wird; sie kann jedoch nicht aus 
sich heraus entscheiden, was gelten soll. Die klassische Unterscheidung zwischen Sein und 
Sollen, die bereits unter postmetaphysischen Bedingungen problematisch geworden ist, wird 
im Szientismus faktisch aufgehoben, indem aus der Möglichkeit technischer Realisierung 
eine implizite Normativität abgeleitet wird. Was machbar ist, erscheint als rational 
gerechtfertigt – nicht aufgrund eines expliziten Arguments, sondern aufgrund der 
stillschweigenden Autorität wissenschaftlicher Rationalität. 

Diese implizite Normativität ist jedoch strukturell defizitär. Sie ersetzt die Frage nach der 
Rechtfertigung durch die Frage nach der Funktionalität. Kriterien wie Effizienz, Optimierung 
oder Risikominimierung treten an die Stelle von Begriffen wie Gerechtigkeit, Würde oder 
Verantwortung. Damit verschiebt sich der Horizont rationaler Bewertung: Nicht mehr die 
Begründbarkeit von Normen steht im Zentrum, sondern die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren. Rationalität wird auf instrumentelle Vernunft reduziert – auf die Fähigkeit, 
gegebene Ziele möglichst effektiv zu erreichen, ohne diese Ziele selbst zu hinterfragen. 

In dieser Reduktion zeigt sich eine paradoxe Bewegung innerhalb der Genealogie der 
Vernunft. Die Kritik an metaphysischen Fundamenten hat dazu geführt, dass normative 
Geltung nicht mehr ontologisch garantiert werden kann. Anstatt jedoch diese Offenheit zum 
Anlass einer reflexiven Bestimmung von Normativität zu nehmen, tendiert der Szientismus 
dazu, die entstandene Leerstelle durch eine implizite Autorität der Wissenschaft zu füllen. 
Die Funktion, die zuvor metaphysischen Instanzen zukam, wird nun – verdeckt – von 
wissenschaftlicher Rationalität übernommen. Es entsteht gewissermaßen eine „immanente 
Metaphysik“ der Wissenschaft, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht reflektiert. 

Diese Entwicklung ist eng mit der Struktur moderner Wissensformen verbunden. 
Wissenschaft operiert notwendigerweise durch Abstraktion, Formalisierung und Reduktion 
von Komplexität. Sie isoliert bestimmte Variablen, um sie messbar und kontrollierbar zu 
machen. Im Bereich der Biowissenschaften bedeutet dies, dass der Mensch in funktionale 
Einheiten zerlegt wird: Gene, Zellen, neuronale Netzwerke. Diese Perspektive ist für 
bestimmte Fragestellungen hochgradig produktiv, doch sie erfasst den Menschen nicht in 
seiner Totalität. Sie abstrahiert von genau jenen Dimensionen – Subjektivität, Sinn, 
normative Selbstbeziehung –, die für Fragen der Geltung zentral sind. 

Der Szientismus verkennt diese Selektivität wissenschaftlicher Perspektiven, indem er sie 
verallgemeinert. Er behandelt eine spezifische Form von Rationalität als universell gültig und 
ignoriert dabei, dass ihre Geltung an bestimmte methodische Voraussetzungen gebunden 
ist. Damit reproduziert er – auf paradoxe Weise – genau jene Form von Totalitätsanspruch, 



die im Zuge der Kritik an der Metaphysik problematisiert worden ist. Die Wissenschaft wird 
zur impliziten Letztinstanz, ohne dass dieser Status explizit gerechtfertigt würde. 

Besonders problematisch wird diese Tendenz im Kontext biopolitischer Praktiken. Wenn 
wissenschaftliche Modelle des Körpers oder des Genoms als hinreichende Grundlage für 
normative Entscheidungen dienen, droht eine Reduktion des Menschen auf das, was in 
diesen Modellen erfasst werden kann. Aspekte, die sich nicht quantifizieren oder 
operationalisieren lassen, geraten aus dem Blick. Die Frage nach dem guten Leben wird 
durch die Frage nach optimaler Funktion ersetzt; die Frage nach Verantwortung durch die 
Frage nach Risiko. 

Diese Entwicklung ist nicht nur theoretisch, sondern auch politisch schwerwiegend. 
Entscheidungen über biotechnologische Anwendungen, über Gesundheitsstrategien oder 
über genetische Eingriffe werden zunehmend in Expertendiskurse verlagert, die sich durch 
hohe Spezialisierung auszeichnen. Während diese Diskurse für die Erzeugung von Wissen 
unverzichtbar sind, sind sie für die Bestimmung normativer Maßstäbe nicht hinreichend. 
Wenn politische Entscheidungen primär auf wissenschaftliche Expertise gestützt werden, 
besteht die Gefahr einer Entpolitisierung normativer Fragen. Was als technisch notwendig 
erscheint, entzieht sich der öffentlichen Aushandlung. 

Damit wird eine Spannung sichtbar, die bereits im Kontext der kommunikativen Vernunft 
angelegt war. Die Idee, dass normative Geltung in diskursiven Verfahren entsteht, setzt 
voraus, dass alle relevanten Perspektiven in diesen Verfahren zur Geltung kommen können. 
Der Szientismus unterläuft diese Voraussetzung, indem er bestimmte Formen von Wissen 
privilegiert und andere marginalisiert. Die Stimme der Wissenschaft erhält ein Gewicht, das 
über ihre epistemische Kompetenz hinausgeht und in den Bereich normativer Entscheidung 
hineinreicht. 

Die Kritik des Szientismus bedeutet jedoch nicht, die Bedeutung wissenschaftlicher 
Erkenntnis zu relativieren oder ihre Autorität grundsätzlich infrage zu stellen. Im Gegenteil: 
Gerade weil wissenschaftliches Wissen eine zentrale Rolle in modernen Gesellschaften 
spielt, muss seine Reichweite präzise bestimmt werden. Es geht nicht um eine 
Gegenüberstellung von Wissenschaft und Normativität, sondern um die Klärung ihres 
Verhältnisses. Wissenschaft kann Bedingungen, Konsequenzen und Möglichkeiten von 
Handlungen aufzeigen; sie kann jedoch nicht entscheiden, welche dieser Möglichkeiten 
realisiert werden sollen. 

In diesem Sinne lässt sich die Kritik des Szientismus als Fortsetzung der 
postmetaphysischen Reflexion verstehen. Sie insistiert darauf, dass die Frage nach Geltung 
nicht durch Verweis auf Fakten beantwortet werden kann. Normative Orientierung erfordert 
eine eigenständige Form der Rechtfertigung, die sich nicht in wissenschaftlicher Erklärung 
erschöpft. Diese Einsicht ist gerade im Kontext biotechnologischer Entwicklungen von 
entscheidender Bedeutung, da hier die Versuchung besonders groß ist, technische 
Machbarkeit mit normativer Legitimität zu verwechseln. 

Die Herausforderung besteht darin, eine Form von Vernunft zu denken, die 
wissenschaftliche Rationalität integriert, ohne in ihr aufzugehen. Eine solche Vernunft 
müsste die Ergebnisse der Wissenschaft ernst nehmen, zugleich aber ihre eigenen 
normativen Maßstäbe reflektieren und begründen. Sie müsste in der Lage sein, zwischen 



dem, was möglich ist, und dem, was gelten soll, zu unterscheiden – ohne auf metaphysische 
Sicherheiten zurückgreifen zu können. 

Damit schließt sich der Kreis zur grundlegenden Fragestellung dieser Untersuchung. Die 
Kritik des Szientismus macht deutlich, dass die Krise der Vernunft nicht nur in der Auflösung 
ihrer metaphysischen Fundamente besteht, sondern auch in der Gefahr einer einseitigen 
Reduktion auf instrumentelle Rationalität. Zwischen metaphysischem Fundamentalismus 
und szientistischer Verkürzung eröffnet sich erneut jener prekäre Zwischenraum, in dem 
Vernunft als reflexive, selbstkritische und normativ orientierte Praxis gedacht werden muss. 
Gerade im Umgang mit dem Menschen als Objekt technischer Gestaltung erweist sich, dass 
diese Form von Vernunft nicht nur theoretisch, sondern praktisch unverzichtbar ist. 

Exkurs: Neurophilosophie und Evolutionspsychologie – Naturalistische 
Rekonstruktionen des Geistes 

Die Kritik des Szientismus gewinnt zusätzliche Schärfe im Lichte zweier einflussreicher 
Strömungen gegenwärtiger Forschung, die das Verständnis von Subjektivität, Rationalität 
und Normativität auf spezifische Weise naturalisieren: Neurophilosophie und 
Evolutionspsychologie. Beide Ansätze tragen entscheidend zur empirischen Aufklärung 
menschlicher kognitiver und affektiver Strukturen bei, verschieben jedoch zugleich – oft 
implizit – den Status philosophischer Begriffe, indem sie diese in den Horizont 
naturwissenschaftlicher Erklärung überführen. In ihnen zeigt sich exemplarisch jene 
Tendenz, die Grenze zwischen Beschreibung und Rechtfertigung zu verwischen. 

Die Neurophilosophie setzt beim Gehirn als dem zentralen Organ kognitiver Prozesse an. 
Ihre leitende These lautet, dass mentale Zustände – Überzeugungen, Wünsche, 
Entscheidungen – letztlich als neuronale Zustände zu verstehen sind. Bewusstsein erscheint 
in dieser Perspektive nicht als irreduzible Dimension, sondern als emergentes oder sogar 
vollständig reduzierbares Phänomen biologischer Aktivität. Begriffe wie Intentionalität, 
Freiheit oder Selbstbewusstsein werden in neurobiologische Korrelate übersetzt; ihre 
Erklärung erfolgt über neuronale Netzwerke, synaptische Prozesse und dynamische 
Aktivitätsmuster. 

Diese Perspektive hat zweifellos heuristische Stärke. Sie ermöglicht präzise Analysen 
kognitiver Funktionen, eröffnet neue Einsichten in Entscheidungsprozesse und trägt zur 
Aufklärung pathologischer Phänomene bei. Zugleich verschiebt sie jedoch den 
ontologischen und epistemischen Status des Subjekts. Wenn mentale Zustände vollständig 
durch neuronale Prozesse erklärbar sind, erscheint das Subjekt nicht mehr als autonomer 
Träger von Gründen, sondern als Effekt kausaler Mechanismen. Rationalität wird dann nicht 
primär als Fähigkeit zur Rechtfertigung verstanden, sondern als Funktion bestimmter 
neuronaler Strukturen, die unter evolutionären Bedingungen entstanden sind. 

Hier zeigt sich die erste systematische Spannung. Die neurophilosophische Beschreibung 
kann erklären, wie Entscheidungen zustande kommen, aber sie kann nicht ohne Weiteres 
bestimmen, ob diese Entscheidungen gerechtfertigt sind. Die normative Dimension von 
Gründen – die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Argumenten, zwischen 
berechtigter und unbegründeter Überzeugung – lässt sich nicht auf neuronale Aktivität 
reduzieren, ohne ihren spezifischen Charakter zu verlieren. Eine neuronale Beschreibung 



mag zeigen, welche Prozesse einer Überzeugung zugrunde liegen; sie kann jedoch nicht 
entscheiden, ob diese Überzeugung wahr oder rational ist. 

Ein ähnliches Problem stellt sich in der Evolutionspsychologie, die kognitive und affektive 
Strukturen als Resultate evolutionärer Anpassungsprozesse interpretiert. Wahrnehmung, 
Moral, Kooperation oder Aggression werden hier als Strategien verstanden, die unter 
bestimmten Umweltbedingungen überlebenswichtig waren. Normative Intuitionen erscheinen 
in dieser Perspektive als adaptive Mechanismen: als Mittel zur Stabilisierung sozialer 
Gruppen, zur Koordination von Verhalten oder zur Sicherung von Reproduktionserfolg. 

Auch diese Perspektive besitzt erhebliche Erklärungskraft. Sie macht verständlich, warum 
bestimmte moralische Dispositionen kulturübergreifend auftreten und warum bestimmte 
Formen von Kooperation oder Altruismus evolutionär stabil sein können. Zugleich 
transformiert sie jedoch den Status moralischer Normen. Wenn moralische Überzeugungen 
als Produkte evolutionärer Prozesse verstanden werden, verlieren sie ihren Anspruch auf 
objektive Geltung und erscheinen als funktionale Anpassungen. Moral wird dann nicht als 
Bereich rationaler Rechtfertigung begriffen, sondern als Effekt biologischer Selektion. 

Damit entsteht eine zweite Spannung. Die evolutionspsychologische Erklärung kann 
aufzeigen, warum wir bestimmte moralische Intuitionen haben, aber sie kann nicht 
begründen, ob diese Intuitionen gerechtfertigt sind. Der Übergang von der Erklärung zur 
Rechtfertigung ist nicht trivial, sondern erfordert eine zusätzliche normative Ebene, die durch 
die evolutionäre Perspektive selbst nicht bereitgestellt wird. Wenn etwa Kooperation 
evolutionär vorteilhaft ist, folgt daraus nicht notwendig, dass sie moralisch geboten ist; 
ebenso wenig lässt sich aus der evolutionären Erklärung von Aggression ihre Legitimität 
ableiten. 

Beide Ansätze – Neurophilosophie und Evolutionspsychologie – teilen somit eine strukturelle 
Grenze: Sie operieren im Modus der Kausal- und Funktionsanalyse, während normative 
Fragen einen anderen Typ von Rationalität voraussetzen. Diese Grenze wird im Szientismus 
jedoch häufig verwischt. Die Erklärung eines Phänomens wird dann implizit als seine 
Rechtfertigung interpretiert. Wenn eine bestimmte Form des Denkens oder Handelns als 
„natürlich“ oder „evolutionär entstanden“ erscheint, erhält sie einen quasi-normativen Status, 
der jedoch nicht explizit begründet wird. 

Diese Tendenz ist besonders problematisch im Kontext der Frage nach Freiheit und 
Verantwortung. Neurophilosophische Studien, die zeigen, dass Entscheidungen bereits vor 
ihrer bewussten Artikulation neuronale Korrelate aufweisen, werden häufig als Argument 
gegen die Existenz freier Willensentscheidungen interpretiert. Doch auch hier gilt: Die 
Beschreibung neuronaler Prozesse kann die Struktur von Entscheidungsabläufen erhellen, 
aber sie ersetzt nicht die normative Perspektive, in der Handlungen als verantwortlich oder 
unverantwortlich bewertet werden. Verantwortung ist kein empirischer Tatbestand, sondern 
eine normative Zuschreibung, die sich nicht direkt aus naturwissenschaftlichen Daten 
ableiten lässt. 

Ähnlich verhält es sich mit moralischen Urteilen. Die evolutionspsychologische Erklärung 
moralischer Intuitionen kann deren Genese plausibel machen, doch sie kann nicht 
entscheiden, ob diese Intuitionen beibehalten, modifiziert oder verworfen werden sollten. 
Gerade weil moralische Überzeugungen historisch und biologisch bedingt sind, stellt sich die 



Frage nach ihrer kritischen Überprüfung umso dringlicher. Die genealogische Perspektive, 
die bereits bei Nietzsche angelegt war, erhält hier eine neue empirische Dimension, ohne 
dass dadurch das Problem der normativen Geltung gelöst würde. 

Im Kontext der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, dass Neurophilosophie und 
Evolutionspsychologie eine doppelte Rolle spielen. Einerseits vertiefen sie die Einsicht in die 
Kontingenz und Bedingtheit menschlicher Rationalität. Sie zeigen, dass unsere kognitiven 
und moralischen Fähigkeiten nicht unabhängig von biologischen und evolutionären 
Prozessen verstanden werden können. Andererseits verschärfen sie die Frage nach 
normativer Geltung, indem sie die traditionellen Grundlagen von Autonomie und Rationalität 
untergraben, ohne eine alternative Begründung bereitzustellen. 

Sie treiben damit die postmetaphysische Problemlage auf die Spitze, indem sie zeigen, dass 
selbst die Bedingungen rationaler Rechtfertigung nicht außerhalb natürlicher Prozesse 
stehen. Vernunft erscheint nicht mehr als transzendentale Instanz, sondern als ein Produkt 
evolutionärer und neuronaler Dynamiken. Doch genau diese Einsicht macht deutlich, dass 
die Frage nach Geltung nicht innerhalb dieser Dynamiken beantwortet werden kann. Sie 
bleibt auf eine reflexive Ebene angewiesen, in der Gründe nicht nur erklärt, sondern 
bewertet werden. 

Kritik des Szientismus richtet sich damit nicht gegen die Naturwissenschaften, sondern 
gegen ihre philosophische Überdehnung. Neurophilosophie und Evolutionspsychologie 
liefern Einsichten in die Bedingungen menschlichen Denkens und Handelns. Sie können 
jedoch nicht an die Stelle jener normativen Reflexion treten, die für die Bestimmung von 
Wahrheit, Moral und Verantwortung konstitutiv ist. Gerade im Zusammenspiel von 
naturalistischer Erklärung und normativer Kritik zeigt sich die Notwendigkeit einer Vernunft, 
die sich weder auf metaphysische Gewissheiten stützt noch in empirischer Beschreibung 
aufgeht, sondern beide Dimensionen in ein spannungsreiches Verhältnis setzt. 

 



9. Technik, Digitalisierung und Öffentlichkeit 

Algorithmische Macht und Plattformlogiken 

Die digitale Transformation der Öffentlichkeit stellt eine tiefgreifende Restrukturierung jener 
Bedingungen, unter denen überhaupt Öffentlichkeit, Sichtbarkeit und Geltung entstehen 
können dar, die weit mehr ist als die bloße Erweiterung bestehender Kommunikationsräume. 
Sie ist – systematisch betrachtet – der Übergang von einer normativ regulierten zu einer 
infrastrukturell präfigurierten Öffentlichkeit. Während klassische Modelle, insbesondere im 
Anschluss an deliberative Demokratietheorien, davon ausgehen, dass Öffentlichkeit als 
Raum argumentativer Auseinandersetzung strukturiert ist, in dem sich Geltungsansprüche 
unter Bedingungen prinzipieller Zugänglichkeit und Gleichheit prüfen lassen, tritt an diese 
Stelle zunehmend eine technisch vermittelte Ordnung, in der die Distribution von 
Sichtbarkeit selbst zum zentralen Faktor wird. 

Im Zentrum dieser Transformation steht die algorithmische Organisation von 
Aufmerksamkeit. Algorithmen fungieren hierbei nicht als bloße Werkzeuge zur effizienten 
Informationsverarbeitung, sondern als operative Instanzen, die selektieren, gewichten und 
priorisieren. Sie bestimmen, welche Inhalte überhaupt erscheinen, in welcher Reihenfolge 
sie wahrgenommen werden und in welchen Kontexten sie interpretiert werden können. 
Diese Selektionsleistung ist dabei weder vollständig intentional noch transparent. Sie basiert 
auf komplexen, lernenden Systemen, die aus Datenmustern Prognosen ableiten und ihre 
eigenen Kriterien kontinuierlich anpassen. Damit entzieht sich die Struktur von Öffentlichkeit 
zunehmend der bewussten Gestaltung durch ihre Teilnehmer und verlagert sich in den 
Bereich autonom operierender Systeme. 

Diese Entwicklung impliziert eine fundamentale Verschiebung im Verhältnis von 
Wahrnehmung und Geltung. In der klassischen Konzeption von Öffentlichkeit besteht 
zumindest die normative Erwartung, dass sich die Relevanz eines Beitrags aus seiner 
argumentativen Qualität, seiner Wahrheit oder seiner moralischen Dringlichkeit ergibt. Die 
algorithmische Logik hingegen operiert primär nach Kriterien der Aufmerksamkeit. 
Sichtbarkeit wird nicht durch Gründe vermittelt, sondern durch 
Interaktionswahrscheinlichkeiten. Inhalte werden bevorzugt, wenn sie Engagement 
erzeugen – unabhängig davon, ob dieses Engagement epistemisch gerechtfertigt oder 
normativ reflektiert ist. Damit entsteht eine strukturelle Asymmetrie: Während 
Geltungsansprüche weiterhin erhoben werden, verschiebt sich ihre Durchsetzung in einen 
Raum, der nicht durch Argumente, sondern durch Resonanzmechanismen strukturiert ist. 

Diese Resonanzmechanismen sind eng mit der Ökonomie digitaler Plattformen verknüpft. 
Plattformen sind nicht neutrale Infrastrukturen, sondern ökonomische Akteure, deren 
Geschäftsmodell auf der Monetarisierung von Aufmerksamkeit beruht. Die Maximierung von 
Verweildauer, Interaktion und Nutzerbindung bildet das zentrale Steuerungskriterium. In 
diesem Kontext wird Öffentlichkeit funktionalisiert: Sie dient nicht primär der kollektiven 
Meinungsbildung, sondern der Generierung ökonomisch verwertbarer Datenströme. Diese 
Ökonomisierung hat eine doppelte Konsequenz. Einerseits führt sie zu einer systematischen 
Bevorzugung von Inhalten, die affektive Reaktionen hervorrufen – Empörung, Angst, 
Zustimmung –, da diese besonders hohe Interaktionsraten erzeugen. Andererseits 



unterminiert sie jene diskursive Rationalität, die auf Differenzierung, Abwägung und 
Begründung angewiesen ist. 

Der Begriff der algorithmischen Macht bezeichnet damit eine Form von Macht, die nicht 
primär repressiv oder normativ auftritt, sondern infrastrukturell wirkt. Diese Macht zwingt 
nicht, sie überzeugt nicht im klassischen Sinne, sondern sie strukturiert die Bedingungen 
dessen, was überhaupt wahrgenommen, gesagt und gehört werden kann. Sie operiert auf 
der Ebene der Möglichkeitsbedingungen von Kommunikation. Damit ähnelt sie in gewisser 
Weise den von der machttheoretischen Analyse beschriebenen Formen produktiver Macht, 
geht jedoch insofern darüber hinaus, als sie in technische Systeme eingeschrieben ist, 
deren Funktionsweise sich nur begrenzt reflexiv einholen lässt. 

Ein zentrales Merkmal dieser Machtform ist ihre Opazität. Die Kriterien, nach denen Inhalte 
priorisiert werden, sind meist proprietär und entziehen sich öffentlicher Kontrolle. Selbst dort, 
wo grundlegende Funktionsprinzipien bekannt sind, bleibt die konkrete Ausgestaltung 
aufgrund der Komplexität der Systeme schwer nachvollziehbar. Diese Intransparenz 
unterminiert die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Bedingungen der 
Öffentlichkeit. Denn Kritik setzt voraus, dass die Strukturen, auf die sie sich richtet, 
zumindest prinzipiell zugänglich sind. Wenn jedoch die Selektionsmechanismen selbst 
undurchsichtig bleiben, wird Kritik strukturell erschwert. 

Hinzu kommt eine Verschiebung in der Temporalität von Öffentlichkeit. Digitale Plattformen 
operieren in Echtzeit, reagieren unmittelbar auf Nutzerverhalten und passen ihre Strukturen 
kontinuierlich an. Öffentlichkeit wird dadurch zu einem hochdynamischen Prozess, in dem 
Stabilität nur noch begrenzt gegeben ist. Themen entstehen, verbreiten sich und 
verschwinden in rascher Folge. Diese Beschleunigung erschwert nachhaltige diskursive 
Prozesse, die auf Reflexion, Argumentation und Revision angewiesen sind. Die Zeitstruktur 
der digitalen Öffentlichkeit begünstigt kurzfristige Aufmerksamkeitsspitzen gegenüber 
langfristiger Verständigung. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt liegt in der Transformation des Subjekts innerhalb dieser 
Strukturen. Nutzerinnen und Nutzer sind nicht bloß passive Empfänger, sondern aktive 
Teilnehmer, deren Verhalten selbst zum Gegenstand algorithmischer Verarbeitung wird. 
Jede Interaktion – jeder Klick, jede Verweildauer, jede Reaktion – wird erfasst und in die 
Optimierung der Systeme eingespeist. Subjektivität wird damit in ein Feedback-System 
eingebunden, in dem sie zugleich Produzent und Produkt der algorithmischen Ordnung ist. 
Diese Verschränkung führt zu einer subtilen Form der Selbstanpassung: Nutzer lernen, 
welche Inhalte Aufmerksamkeit erzeugen, und passen ihr Verhalten entsprechend an. Die 
Logik der Plattform wird internalisiert. 

Damit verschiebt sich auch die Struktur von Autorschaft und Verantwortung. Inhalte 
entstehen nicht mehr ausschließlich aus intentionalen Akten individueller Subjekte, sondern 
im Zusammenspiel von menschlichen und algorithmischen Prozessen. Die Frage, wer für 
bestimmte Formen von Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit verantwortlich ist, lässt sich nicht 
mehr eindeutig beantworten. Verantwortung verteilt sich über komplexe Netzwerke, in denen 
individuelle Entscheidungen, technische Systeme und ökonomische Anreize miteinander 
verschränkt sind. 



Wenn Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit durch algorithmische Prozesse strukturiert sind, 
dann verändert sich auch die Weise, in der Geltungsansprüche wirksam werden können. 
Geltung ist nicht mehr allein eine Frage der besseren Gründe, sondern auch eine Frage der 
algorithmischen Passfähigkeit. Ein Argument muss nicht nur überzeugend sein, sondern 
auch in der Lage, innerhalb der Logik der Plattform Resonanz zu erzeugen. Damit entsteht 
eine neue Form von Selektionsdruck, die epistemische und normative Kriterien überlagert. 

Gleichzeitig darf diese Diagnose nicht vorschnell in einen Determinismus überführt werden. 
Algorithmische Systeme operieren nicht unabhängig von sozialen Praktiken, sondern sind 
selbst in diese eingebettet. Sie reproduzieren und verstärken bestehende Muster, ohne sie 
vollständig zu determinieren. Die digitale Öffentlichkeit bleibt ein Raum von 
Auseinandersetzung, in dem unterschiedliche Akteure – Individuen, Institutionen, soziale 
Bewegungen – um Sichtbarkeit und Deutungshoheit ringen. Doch die Bedingungen dieses 
Prozesses haben sich verändert. Sie sind nicht mehr primär diskursiv, sondern 
infrastrukturell geprägt. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Frage nach Öffentlichkeit unter digitalen 
Bedingungen untrennbar mit der Frage nach Technik verbunden ist. Technik ist nicht länger 
ein äußeres Medium, sondern ein konstitutives Moment sozialer Wirklichkeit. Sie strukturiert 
Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion in einer Weise, die tief in die Bedingungen 
von Vernunft eingreift. Wenn Vernunft – im Sinne dieser Untersuchung – als Praxis der 
Rechtfertigung verstanden wird, dann hängt ihre Möglichkeit zunehmend von technischen 
Infrastrukturen ab, die diese Praxis ermöglichen, formen und begrenzen. 

Die algorithmische Organisation von Öffentlichkeit markiert somit eine neue Phase in der 
Genealogie der Vernunft. Sie verschärft die bereits zuvor diagnostizierte Entkopplung von 
Geltungsanspruch und Begründungsstruktur, indem sie die Durchsetzung von Geltung an 
Bedingungen bindet, die sich der klassischen Rationalität entziehen. Vernunft bleibt möglich, 
aber ihre Bedingungen sind prekärer geworden. Sie muss sich in der digitalen Moderne in 
einem Raum behaupten, der nicht primär auf Verständigung, sondern auf Aufmerksamkeit 
ausgerichtet ist. 

Digitale Öffentlichkeit, Fragmentierung, Echokammern 

Die Transformation der Öffentlichkeit durch digitale Technologien erschöpft sich nicht in der 
Etablierung neuer Selektionsmechanismen, sondern greift tiefer in ihre strukturelle Einheit 
ein. Während klassische Modelle von Öffentlichkeit – implizit oder explizit – von einem 
zumindest potenziell gemeinsamen Raum ausgehen, in dem sich gesellschaftliche 
Kommunikation bündelt und in dem unterschiedliche Positionen aufeinander bezogen 
werden können, zeigt sich unter digitalen Bedingungen eine zunehmende Tendenz zur 
Fragmentierung. Öffentlichkeit zerfällt in eine Vielzahl partieller Öffentlichkeiten, die jeweils 
eigenen Logiken, Themen und Wahrheitsregimen folgen. 

Diese Fragmentierung ist nicht bloß ein empirisches Phänomen wachsender Pluralität, 
sondern strukturell durch die Architektur digitaler Plattformen bedingt. Algorithmische 
Personalisierung führt dazu, dass Inhalte nicht mehr nach allgemeinen Relevanzkriterien 
distribuiert werden, sondern entlang individueller Präferenzen, vergangener Interaktionen 
und prognostizierter Interessen. Jeder Nutzer bewegt sich damit in einem spezifischen 
Informationsraum, der auf ihn zugeschnitten ist und sich kontinuierlich an sein Verhalten 



anpasst. Öffentlichkeit verliert ihren Charakter als gemeinsamer Referenzraum und wird zu 
einer Vielzahl überlappender, aber nicht notwendig miteinander kommunizierender Sphären. 

Der Begriff der Echokammer beschreibt eine zugespitzte Form dieser Entwicklung. Er 
bezeichnet kommunikative Konstellationen, in denen sich Überzeugungen selbst verstärken, 
weil sie überwiegend mit zustimmenden Positionen konfrontiert sind. Abweichende 
Perspektiven werden entweder gar nicht wahrgenommen oder systematisch delegitimiert. 
Entscheidend ist hierbei, dass Echokammern nicht allein das Resultat individueller 
Selektionsentscheidungen sind, sondern durch algorithmische Logiken stabilisiert werden. 
Systeme, die auf Engagement optimiert sind, tendieren dazu, Inhalte zu bevorzugen, die an 
bestehende Überzeugungen anschließen, da diese mit höherer Wahrscheinlichkeit 
Interaktion erzeugen. Damit entsteht eine Rückkopplungsschleife, in der Wahrnehmung und 
Überzeugung sich wechselseitig verstärken. 

Diese Dynamik verändert die epistemischen Voraussetzungen des Diskurses. Die 
Möglichkeit, Geltungsansprüche intersubjektiv zu prüfen, setzt voraus, dass unterschiedliche 
Perspektiven aufeinander treffen und in einen Prozess der Auseinandersetzung eintreten 
können. Fragmentierte Öffentlichkeiten unterminieren genau diese Voraussetzung. Wenn 
sich kommunikative Räume voneinander entkoppeln, fehlt ein gemeinsamer Horizont, in 
dem Konflikte ausgetragen und Gründe ausgetauscht werden können. An die Stelle eines 
geteilten Diskursraums tritt eine Koexistenz paralleler Wirklichkeitsdeutungen, die sich 
gegenseitig nicht mehr erreichen. 

Damit modifiziert sich auch die Struktur von Wahrheit. Wahrheit erscheint nicht mehr primär 
als Anspruch, der sich im Austausch mit anderen bewähren muss, sondern als etwas, das 
innerhalb eines bestimmten kommunikativen Kontextes stabilisiert wird. Unterschiedliche 
Öffentlichkeiten können unterschiedliche „Wahrheiten“ hervorbringen, die jeweils intern 
kohärent sind, ohne dass es eine übergreifende Instanz gäbe, die zwischen ihnen vermittelt. 
Diese Pluralisierung ist nicht mit einem reflektierten Pluralismus zu verwechseln, der 
Differenz anerkennt und zugleich auf Verständigung zielt. Vielmehr handelt es sich um eine 
segmentierte Struktur, in der Differenz oft mit Abschottung einhergeht. 

Die daraus resultierende epistemische Situation lässt sich als Krise geteilter Wirklichkeit 
beschreiben. Gesellschaftliche Koordination – sei es politisch, rechtlich oder moralisch – 
setzt ein Mindestmaß an gemeinsam geteilten Tatsachen und Deutungsrahmen voraus. 
Wenn diese Grundlage erodiert, wird Verständigung nicht nur schwieriger, sondern 
strukturell prekär. Konflikte können dann nicht mehr als Meinungsverschiedenheiten über 
dieselbe Sache verstanden werden, sondern erscheinen als Auseinandersetzungen 
zwischen inkommensurablen Perspektiven. 

Diese Entwicklung ist eng mit der bereits beschriebenen Ökonomie der Aufmerksamkeit 
verbunden. Polarisierende Inhalte, die klare Frontstellungen erzeugen, generieren häufig 
mehr Interaktion als differenzierte, abwägende Positionen. Plattformlogiken tendieren daher 
dazu, solche Inhalte zu verstärken. Fragmentierung ist in diesem Sinne nicht nur ein 
Nebenprodukt, sondern funktional kompatibel mit den ökonomischen Strukturen digitaler 
Öffentlichkeiten. Die Differenz zwischen Information und Affekt wird weiter verwischt, da 
affektiv aufgeladene Inhalte besonders gut geeignet sind, Aufmerksamkeit zu binden. 



Gleichzeitig verändert sich die Rolle des Subjekts innerhalb dieser fragmentierten 
Öffentlichkeiten. Nutzer sind nicht mehr primär Adressaten eines gemeinsamen Diskurses, 
sondern Teilnehmer spezifischer Kommunikationsmilieus, in denen bestimmte Normen, 
Ausdrucksweisen und Deutungsmuster dominieren. Zugehörigkeit zu einer solchen 
Teilöffentlichkeit ist nicht nur eine Frage von Information, sondern auch von Identität. 
Überzeugungen werden Teil kollektiver Selbstverständnisse, deren Infragestellung als 
Bedrohung erlebt werden kann. Damit verschiebt sich die Funktion von Kommunikation: Sie 
dient nicht mehr nur der Verständigung, sondern auch der Stabilisierung von Zugehörigkeit. 

Diese Identitätsdimension verstärkt die Resistenz gegenüber abweichenden Positionen. 
Wenn Überzeugungen eng mit kollektiven Identitäten verknüpft sind, wird ihre Revision nicht 
als kognitive Korrektur, sondern als sozialer Verlust erfahren. Die Bereitschaft, sich auf 
argumentative Auseinandersetzungen einzulassen, sinkt entsprechend. Fragmentierung 
führt somit nicht nur zu einer Pluralisierung von Perspektiven, sondern zu einer Verhärtung 
von Positionen. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die digitale Fragmentierung der Öffentlichkeit 
nicht einfach als Ausweitung von Vielfalt interpretiert werden kann. Sie stellt vielmehr die 
Bedingungen in Frage, unter denen Vielfalt überhaupt produktiv werden kann. Pluralität setzt 
einen Rahmen voraus, in dem unterschiedliche Perspektiven aufeinander bezogen werden 
können. Ohne einen solchen Rahmen droht sie in Disparatheit umzuschlagen. 

Für die Frage nach normativer Geltung hat dies weitreichende Konsequenzen. Wenn 
Geltungsansprüche keinen gemeinsamen Adressaten mehr finden, verlieren sie ihre 
orientierende Funktion. Normen können dann zwar innerhalb bestimmter Teilöffentlichkeiten 
wirksam sein, doch ihre Reichweite bleibt begrenzt. Die Idee universeller Geltung – 
verstanden als Anspruch, der über partikularen Kontexten steht – wird dadurch weiter unter 
Druck gesetzt. Sie erscheint nicht mehr als realistische Erwartung, sondern als regulatives 
Ideal, dessen Einlösung zunehmend unwahrscheinlich wird. 

Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass ein vollständiger Verzicht auf solche Ideale nicht möglich 
ist. Gerade die Diagnose von Fragmentierung setzt implizit einen Maßstab voraus, an dem 
diese Entwicklung als problematisch erscheint – nämlich die Vorstellung einer Öffentlichkeit, 
die Verständigung ermöglicht. In diesem Sinne bleibt die Idee eines gemeinsamen 
Diskursraums wirksam, auch wenn ihre empirischen Voraussetzungen erodieren. Sie 
fungiert als kritischer Bezugspunkt, von dem aus die gegenwärtige Transformation der 
Öffentlichkeit bewertet werden kann. 

Die digitale Fragmentierung markiert somit eine weitere Zuspitzung der postmetaphysischen 
Problemlage. Sie macht sichtbar, dass die Bedingungen von Geltung nicht nur epistemisch 
und sozial, sondern zunehmend auch technisch vermittelt sind. Vernunft – verstanden als 
Praxis der Rechtfertigung – ist auf Strukturen angewiesen, die den Austausch von Gründen 
ermöglichen. Wenn diese Strukturen zerfallen oder sich in isolierte Segmente aufspalten, 
wird auch die Praxis der Vernunft selbst prekär.  

Autonomie unter technischen Bedingungen 

Die Frage nach Autonomie erhält unter den Bedingungen digitaler und algorithmisch 
strukturierter Öffentlichkeiten eine neue, systematisch verschärfte Bedeutung. Während die 



klassische Moderne Autonomie primär als Selbstgesetzgebung eines vernünftigen Subjekts 
verstand – sei es im moralphilosophischen Sinne oder als politische Selbstbestimmung im 
Rahmen öffentlicher Deliberation –, zeigt sich in der gegenwärtigen Konstellation, dass die 
Bedingungen dieser Selbstbestimmung selbst zunehmend technisch vermittelt und damit 
partiell externalisiert sind. Autonomie steht nicht mehr nur im Spannungsverhältnis zu 
äußeren Zwängen oder inneren Trieben, sondern zu Infrastrukturen, die Wahrnehmung, 
Präferenzbildung und Handlungsoptionen strukturieren, bevor reflexive Selbstverhältnisse 
überhaupt einsetzen können. 

Diese Verschiebung betrifft zunächst die Ebene der kognitiven und praktischen Orientierung. 
Autonomes Handeln setzt voraus, dass Subjekte Gründe prüfen, Alternativen abwägen und 
Entscheidungen im Lichte reflektierter Überzeugungen treffen können. Digitale Umgebungen 
greifen genau in diese Prozesse ein, indem sie Informationsräume vorstrukturieren, 
Aufmerksamkeit lenken und Entscheidungsarchitekturen gestalten. Empfehlungssysteme, 
personalisierte Feeds und automatisierte Vorschläge fungieren als epistemische Filter, die 
bestimmen, welche Optionen überhaupt in den Horizont möglicher Entscheidungen 
gelangen. Autonomie wird damit nicht aufgehoben, aber in ihrer Reichweite und Qualität 
transformiert: Sie operiert innerhalb von Möglichkeitsräumen, die nicht vollständig selbst 
gewählt sind. 

Diese Transformation lässt sich als eine Verschiebung von direkter zu indirekter Steuerung 
beschreiben. Klassische Formen der Fremdbestimmung – etwa durch Zwang oder explizite 
Normsetzung – werden ergänzt durch subtilere Mechanismen der Verhaltenslenkung. In der 
Terminologie zeitgenössischer Debatten könnte man hier von einer Ausweitung 
„nudging“-ähnlicher Strukturen sprechen, die jedoch nicht punktuell, sondern systemisch 
wirken. Digitale Systeme gestalten Kontexte so, dass bestimmte Handlungen 
wahrscheinlicher werden als andere, ohne dass diese Präferenzstruktur notwendig bewusst 
reflektiert wird. Autonomie wird damit zu einer Frage der Fähigkeit, sich zu diesen Kontexten 
zu verhalten – eine Fähigkeit, die selbst unter den Bedingungen ihrer technischen 
Vermittlung steht. 

Ein zentraler Aspekt dieser Problematik liegt in der datenbasierten Modellierung von 
Subjekten. Digitale Plattformen operieren auf der Grundlage umfassender 
Datensammlungen, aus denen Profile, Präferenzen und Verhaltensmuster abgeleitet 
werden. Diese Modelle dienen nicht nur der Beschreibung, sondern der Antizipation und 
Beeinflussung zukünftigen Handelns. Subjekte erscheinen in diesem Kontext als 
prognostizierbare Einheiten, deren Verhalten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
vorhergesagt und gesteuert werden kann. Diese Form der „prädiktiven Rationalität“ steht in 
einem Spannungsverhältnis zum klassischen Autonomieverständnis, das gerade die 
Offenheit und Unvorhersehbarkeit vernünftigen Handelns betont. 

Dabei ist entscheidend, dass diese Modelle nicht einfach externe Zuschreibungen bleiben, 
sondern in die Selbstverhältnisse der Subjekte zurückwirken. Indem Nutzer mit algorithmisch 
generierten Vorschlägen, Bewertungen und Rückmeldungen konfrontiert werden, entsteht 
eine Rückkopplungsschleife zwischen Selbstwahrnehmung und technischer Repräsentation. 
Subjekte beginnen, sich in den Kategorien zu verstehen, die ihnen durch die Systeme 
gespiegelt werden. Autonomie wird dadurch nicht nur äußerlich begrenzt, sondern auch 



innerlich transformiert: Die Weise, in der Individuen sich selbst verstehen und ihre eigenen 
Präferenzen interpretieren, ist zunehmend durch technische Strukturen vermittelt. 

Diese Entwicklung führt zu einer Paradoxie der Autonomie. Einerseits erweitern digitale 
Technologien die Handlungsmöglichkeiten erheblich: Sie eröffnen neue 
Kommunikationsräume, erleichtern den Zugang zu Informationen und ermöglichen Formen 
der Selbstorganisation, die zuvor kaum denkbar waren. Andererseits werden diese 
Möglichkeiten durch Strukturen gerahmt, die selbst nicht Gegenstand individueller Verfügung 
sind. Autonomie erscheint somit als gesteigerte Handlungsmacht unter gleichzeitig 
verschärften Bedingungen struktureller Abhängigkeit. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach reflexiver Autonomie an Bedeutung. 
Autonomie kann unter technischen Bedingungen nicht mehr als unmittelbare 
Selbstbestimmung verstanden werden, sondern als Fähigkeit, die eigenen Handlungen im 
Lichte der sie strukturierenden Bedingungen zu reflektieren. Dies setzt jedoch voraus, dass 
diese Bedingungen zumindest teilweise transparent und kritisierbar sind. Genau hier liegt ein 
zentrales Problem: Die Komplexität und Intransparenz algorithmischer Systeme erschweren 
eine solche Reflexion. Wenn die Mechanismen, die Verhalten strukturieren, nicht zugänglich 
sind, wird auch die Möglichkeit eingeschränkt, sich zu ihnen kritisch zu verhalten. 

Diese Einschränkung hat nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Dimensionen. 
Autonomie ist nicht allein eine Eigenschaft einzelner Subjekte, sondern auch eine 
Eigenschaft politischer Gemeinschaften, die ihre eigenen Regeln und Institutionen gestalten 
können. Digitale Infrastrukturen entziehen sich jedoch häufig nationalstaatlicher Regulierung 
und operieren in globalen Kontexten, die durch asymmetrische Machtverhältnisse geprägt 
sind. Die Gestaltung der technischen Bedingungen von Öffentlichkeit liegt damit in den 
Händen weniger Akteure, deren Interessen nicht notwendigerweise mit den Anforderungen 
demokratischer Selbstbestimmung übereinstimmen. Politische Autonomie gerät so in ein 
Spannungsverhältnis zu technologischer Souveränität. 

Zugleich zeigt sich, dass Autonomie unter digitalen Bedingungen nicht einfach verloren geht, 
sondern neue Formen annimmt. Subjekte entwickeln Strategien des Umgangs mit 
technischen Systemen, nutzen deren Möglichkeiten selektiv und versuchen, ihre eigenen 
Handlungsspielräume zu erweitern. Formen digitaler Kritik, alternative Plattformen und 
Praktiken der bewussten Mediennutzung weisen darauf hin, dass die technische Vermittlung 
nicht vollständig determinierend ist. Autonomie bleibt möglich, aber sie ist prekärer, reflexiver 
und stärker von kollektiven Bedingungen abhängig. 

Für die Genealogie der Vernunft bedeutet dies eine weitere Verschiebung. Wenn Vernunft 
als Praxis der Rechtfertigung verstanden wird, dann setzt sie autonome Subjekte voraus, die 
in der Lage sind, Gründe zu geben und zu prüfen. Unter technischen Bedingungen wird 
diese Voraussetzung selbst problematisch. Die Fähigkeit zur Rechtfertigung ist nicht mehr 
unabhängig von den Infrastrukturen, die Wahrnehmung und Kommunikation strukturieren. 
Vernunft wird damit nicht aufgehoben, sondern in ein neues Spannungsverhältnis gestellt: 
Sie ist auf Bedingungen angewiesen, die sie nicht vollständig kontrollieren kann. 

Diese Konstellation führt zurück zu der grundlegenden Frage dieser Untersuchung: Wie 
kann normative Geltung unter Bedingungen gedacht werden, in denen weder 
metaphysische Fundamente noch stabile soziale Strukturen selbstverständlich gegeben 



sind? Die digitale Transformation verschärft diese Frage, indem sie zeigt, dass auch die 
Voraussetzungen von Autonomie – und damit der Möglichkeit vernünftiger Rechtfertigung – 
selbst historisch, sozial und technisch kontingent sind. Autonomie erscheint nicht mehr als 
gegebene Eigenschaft, sondern als ein prekärer, stets neu zu realisierender Anspruch, der 
sich im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und struktureller Vermittlung bewegt. 

Exkurs: Žižek und die Paradoxien der digitalen Moderne 

Die theoretische Diagnose der digitalen Öffentlichkeit lässt sich durch die Perspektive von 
Slavoj Žižek in eine spezifische Richtung zuspitzen, die die zuvor entwickelten Analysen in 
ihrer normativen und ideologiekritischen Dimension vertieft. Žižeks Auseinandersetzung mit 
der digitalen Moderne ist weniger eine systematische Theorie der Technik als vielmehr eine 
symptomatische Lektüre ihrer ideologischen Struktur. Sie fragt nicht primär, wie digitale 
Systeme funktionieren, sondern welche Formen von Subjektivität, Macht und Verkennung 
sie hervorbringen. 

Ein zentraler Ausgangspunkt ist dabei Žižeks Relektüre des Ideologiebegriffs im Anschluss 
an Jacques Lacan. Ideologie erscheint hier nicht mehr als bloßes falsches Bewusstsein, das 
durch Aufklärung korrigiert werden könnte, sondern als eine Struktur, die das Subjekt gerade 
in seinem vermeintlich kritischen Verhalten durchzieht. In der oft zitierten Formel „they know 
very well what they are doing, and yet they are doing it“ wird deutlich, dass moderne 
Ideologie nicht auf Unwissen basiert, sondern auf einer Form zynischer Distanz: Subjekte 
durchschauen die Strukturen, in denen sie handeln, und reproduzieren sie dennoch. 

Übertragen auf die digitale Moderne bedeutet dies: Die Nutzer wissen, dass Plattformen ihre 
Daten sammeln, ihr Verhalten analysieren und ihre Aufmerksamkeit ökonomisch verwerten. 
Dieses Wissen führt jedoch nicht notwendig zu einer Veränderung des Verhaltens. Im 
Gegenteil: Es wird selbst in die Funktionsweise des Systems integriert. Die scheinbare 
Transparenz digitaler Strukturen – etwa durch öffentliche Debatten über Datenschutz oder 
algorithmische Steuerung – erzeugt keine Auflösung ideologischer Verhältnisse, sondern 
stabilisiert sie, indem sie ein Gefühl kritischer Distanz erzeugt, das die praktische Teilnahme 
nicht unterbricht. 

Žižek spricht in diesem Zusammenhang von einer Verschiebung von Ideologie zu 
„Interpassivität“. Darunter versteht er Formen des Handelns, bei denen die Aktivität 
gewissermaßen ausgelagert wird: Systeme „genießen“ oder „handeln“ an Stelle des 
Subjekts. In der digitalen Sphäre zeigt sich dies etwa in automatisierten Formen der 
Partizipation – Likes, algorithmische Empfehlungen, kuratierte Inhalte –, die dem Subjekt 
das Gefühl geben, beteiligt zu sein, ohne dass tatsächliche Reflexion oder Entscheidung 
notwendig wäre. Partizipation wird simuliert, während die eigentlichen Strukturen der Macht 
unangetastet bleiben. 

Diese Analyse trifft sich in einem entscheidenden Punkt mit der zuvor beschriebenen 
algorithmischen Macht, verschiebt jedoch ihren Fokus. Während eine strukturelle Analyse 
betont, wie Plattformen Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit organisieren, hebt Žižek hervor, 
wie Subjekte sich in diese Strukturen einfügen und sie libidinös besetzen. Digitale 
Technologien sind nicht nur Instrumente der Kontrolle, sondern auch Objekte des 
Begehrens. Sie versprechen unmittelbare Befriedigung, permanente Verfügbarkeit und eine 
Form von Anerkennung, die ständig erneuert werden kann. Gerade diese Versprechen 



tragen dazu bei, dass die Subjekte die Bedingungen ihrer eigenen Einbindung 
reproduzieren. 

Ein weiterer zentraler Aspekt von Žižeks Diagnose betrifft die Transformation von 
Öffentlichkeit in eine Sphäre affektiver Intensität. Digitale Kommunikation ist, so seine 
These, weniger durch rationale Argumentation als durch schnelle affektive Reaktionen 
strukturiert. Empörung, Ironie, Zynismus und performative Selbstdarstellung treten an die 
Stelle diskursiver Auseinandersetzung. Diese Entwicklung ist nicht zufällig, sondern 
strukturell mit den Logiken der Plattformen verbunden, die affektive Inhalte bevorzugen. 
Žižek interpretiert dies als eine Form der „Entleerung“ politischer Praxis: Politisches 
Engagement wird in symbolische Gesten überführt, die kurzfristige emotionale Befriedigung 
bieten, ohne nachhaltige Veränderung zu bewirken. 

In diesem Zusammenhang kritisiert Žižek auch die Vorstellung, digitale Vernetzung führe 
automatisch zu einer Demokratisierung der Öffentlichkeit. Zwar ermöglichen soziale Medien 
neue Formen der Mobilisierung und Sichtbarkeit, doch zugleich fragmentieren sie den 
Diskurs und erschweren die Bildung stabiler politischer Projekte. Protest kann sich schnell 
verbreiten, aber ebenso schnell wieder verschwinden. Die Dynamik der digitalen 
Öffentlichkeit begünstigt kurzfristige Aufmerksamkeit gegenüber langfristiger Organisation. 
Damit entsteht eine Form politischer Aktivität, die intensiv, aber instabil ist. 

Besonders zugespitzt formuliert Žižek diese Problematik in seiner Kritik an der Illusion 
unmittelbarer Authentizität. Digitale Medien suggerieren, dass Subjekte sich direkt und 
unvermittelt ausdrücken können. Diese vermeintliche Unmittelbarkeit verdeckt jedoch, dass 
jede Äußerung bereits in symbolische und technische Strukturen eingebettet ist. 
Authentizität wird selbst zu einer performativen Kategorie, die innerhalb der Logik der 
Plattformen erzeugt und bewertet wird. Das Subjekt erscheint frei, während es in Wirklichkeit 
innerhalb vorgegebener Formate operiert. 

Žižek macht deutlich, dass die Herausforderung der digitalen Moderne nicht allein in 
äußeren Einschränkungen der Freiheit besteht, sondern in der Weise, wie Subjekte ihre 
eigene Einbindung erfahren. Autonomie wird nicht einfach unterdrückt, sondern in einer 
Form organisiert, die ihre eigene Kritik neutralisieren kann. Das Subjekt kann sich als frei 
erleben, während es gleichzeitig Strukturen reproduziert, die seine Handlungsmöglichkeiten 
begrenzen. 

Damit verschärft Žižek die zuvor entwickelte Analyse der Problemlage: Wenn Vernunft als 
Praxis der Rechtfertigung verstanden wird, dann setzt sie nicht nur geeignete 
kommunikative Bedingungen voraus, sondern auch Subjekte, die bereit und in der Lage 
sind, sich von ihren eigenen Verstrickungen zu distanzieren. Die digitale Moderne erschwert 
genau diese Distanz, indem sie Kritik selbst in ihre Funktionsweise integriert. Reflexivität 
wird nicht ausgeschlossen, sondern absorbiert. 

Gleichwohl bleibt Žižeks Position ambivalent. Seine Diagnose ist bewusst zugespitzt und 
tendiert dazu, die Integrationskraft digitaler Systeme stark zu betonen. Kritisch ließe sich 
einwenden, dass sie die realen Möglichkeiten von Widerstand, alternativer Nutzung und 
institutioneller Regulierung unterschätzt. Dennoch liegt ihre Stärke darin, auf eine Dimension 
aufmerksam zu machen, die in rein strukturellen Analysen leicht übersehen wird: die 
libidinöse und ideologische Einbindung der Subjekte in digitale Ordnungen. 



Im Kontext dieser Untersuchung lässt sich Žižeks Beitrag daher als eine Vertiefung der 
Frage nach den Bedingungen von Vernunft verstehen. Er zeigt, dass die Krise der Geltung 
nicht nur eine Frage fehlender Fundamente oder fragmentierter Öffentlichkeiten ist, sondern 
auch eine Frage der Subjektivität selbst. Vernunft ist nicht nur durch äußere Strukturen 
gefährdet, sondern durch die Weise, in der Subjekte ihre eigene Unfreiheit erleben und 
zugleich verkennen. Die wesentliche Herausforderung der digitalen Moderne liegt darin, 
dass sie Kritik ermöglicht und zugleich neutralisiert – und damit die Bedingungen einer 
postmetaphysischen Vernunft in eine neue, paradoxe Spannung überführt. 

 

 



Teil VI – Posthumanismus und neue Materialismen 

10. Posthumanismus und Dezentrierung des Subjekts 

Kritik des Humanismus 

Der Posthumanismus setzt an einem Punkt an, an dem sich die zuvor rekonstruierten 
Verschiebungen innerhalb der Genealogie der Vernunft bündeln: in der Krise des 
klassischen Subjektbegriffs. Was im Nihilismus als Verlust transzendenter Fundamente, in 
der Phänomenologie als Verschiebung zur Konstitution von Sinn und in der Sprach- und 
Machttheorie als Relativierung von Wahrheit erschien, kulminiert nun in einer grundlegenden 
Infragestellung des Menschen als privilegiertem Zentrum von Erkenntnis, Moral und 
Weltbezug. Der Humanismus, verstanden als jene Denkfigur, die den Menschen als 
autonomes, rationales und normativ ausgezeichnetes Subjekt begreift, wird dabei nicht 
lediglich kritisiert, sondern in seinen konstitutiven Voraussetzungen dekonstruiert. 

Diese Kritik richtet sich zunächst gegen die implizite Ontologie des Humanismus. Der 
Mensch erscheint in der klassischen Tradition – von der neuzeitlichen Subjektphilosophie bis 
hin zu kantischen und idealistischen Varianten – als ein Wesen, das sich durch Vernunft von 
der Natur abhebt und ihr gegenüber eine distanzierte, kontrollierende Haltung einnehmen 
kann. Diese Trennung von Subjekt und Objekt, Kultur und Natur, Geist und Materie bildet die 
Grundlage für die Vorstellung menschlicher Autonomie. Der Mensch ist frei, insofern er nicht 
vollständig in kausale Naturzusammenhänge eingebunden ist, sondern sich durch rationales 
Selbstverhältnis bestimmt. 

Genau diese Struktur gerät im posthumanistischen Denken unter Druck. Die Kritik setzt an 
der Einsicht an, dass die vermeintliche Sonderstellung des Menschen selbst ein historisches 
Konstrukt ist, das spezifischen epistemischen und kulturellen Bedingungen entspringt. Der 
Humanismus erscheint nicht mehr als universelle Wahrheit über den Menschen, sondern als 
eine bestimmte Weise, Menschlichkeit zu interpretieren – eine Weise, die andere Formen 
des Weltverhältnisses systematisch ausschließt. Insbesondere wird sichtbar, dass die 
Trennung von Mensch und Natur, die für das humanistische Selbstverständnis konstitutiv ist, 
weder ontologisch haltbar noch praktisch unproblematisch ist. 

Bereits die Entwicklungen in den Naturwissenschaften und Technologien haben diese 
Grenze porös werden lassen. Der menschliche Körper erweist sich als biochemisch 
beschreibbar, genetisch manipulierbar und technisch erweiterbar. Kognitive Prozesse 
können durch neuronale Strukturen erklärt und zunehmend auch technisch simuliert werden. 
In diesen Kontexten erscheint der Mensch nicht mehr als souveränes Zentrum, sondern als 
ein komplexes Gefüge biologischer, technischer und sozialer Prozesse. Die Idee eines 
autonomen Subjekts, das sich selbst vollständig bestimmt, verliert damit ihre Plausibilität. 

Der Posthumanismus radikalisiert diese Einsicht, indem er die anthropozentrische 
Perspektive grundsätzlich infrage stellt. Der Mensch ist nicht länger der Maßstab aller Dinge, 
sondern ein Akteur unter anderen in einem Netzwerk heterogener Entitäten. Diese Entitäten 
umfassen nicht nur andere Lebewesen, sondern auch technische Artefakte, ökologische 
Systeme und materielle Prozesse. Die Welt erscheint damit nicht mehr als passives Objekt 



menschlicher Erkenntnis und Gestaltung, sondern als ein dynamisches Geflecht von 
Relationen, in dem der Mensch selbst eingebunden ist. 

Diese Dezentrierung bedeutet, dass Erkenntnis nicht länger als Akt eines souveränen 
Subjekts verstanden werden kann, das eine objektive Welt repräsentiert. Vielmehr wird sie 
als ein relationaler Prozess begriffen, der in konkreten materiellen und sozialen 
Konstellationen stattfindet. Wissen ist nicht unabhängig von den Bedingungen seiner 
Produktion, sondern entsteht in Wechselwirkungen zwischen menschlichen und 
nichtmenschlichen Akteuren. Die klassische Subjekt-Objekt-Struktur wird dadurch 
unterlaufen. 

Gleichzeitig verschiebt sich auch die normative Problematik. Der humanistische Begriff von 
Moral basiert auf der Annahme, dass Menschen als rationale Subjekte fähig sind, universelle 
Normen zu erkennen und zu befolgen. Diese Annahme setzt jedoch eine klare Abgrenzung 
zwischen moralisch relevanten Subjekten und einer nicht-moralischen Umwelt voraus. Wenn 
diese Abgrenzung brüchig wird, stellt sich die Frage, wie normative Geltung überhaupt noch 
bestimmt werden kann. Wer oder was ist Träger moralischer Ansprüche? Und auf welcher 
Grundlage lassen sich diese Ansprüche rechtfertigen? 

Der Posthumanismus beantwortet diese Fragen nicht durch eine einfache Erweiterung des 
moralischen Kreises, sondern durch eine grundlegende Transformation der Perspektive. An 
die Stelle eines anthropozentrischen Moralbegriffs tritt die Idee einer verteilten 
Verantwortung, die nicht mehr ausschließlich an individuelle Subjekte gebunden ist. 
Verantwortung erscheint als etwas, das in relationalen Zusammenhängen entsteht – in 
Netzwerken von Handlungen, Wirkungen und Abhängigkeiten, die menschliche und 
nichtmenschliche Akteure umfassen. 

Diese Verschiebung impliziert jedoch keine Auflösung von Normativität, sondern deren 
Rekonfiguration. Der Anspruch auf Geltung verschwindet nicht, sondern verliert seine 
Verankerung im autonomen Subjekt. Er muss unter Bedingungen gedacht werden, in denen 
die traditionellen Träger von Verantwortung nicht mehr eindeutig bestimmbar sind. Dies führt 
zu einer komplexen Spannung: Einerseits wird die Idee universeller Geltung weiter in Frage 
gestellt, insofern ihre anthropozentrische Grundlage wegfällt. Andererseits bleibt die 
Notwendigkeit normativer Orientierung bestehen – und wird angesichts globaler 
Herausforderungen wie ökologischer Krisen sogar dringlicher. 

Die Kritik des Humanismus ist somit nicht bloß destruktiv, sondern eröffnet einen neuen 
Problemhorizont. Sie macht sichtbar, dass die Vorstellung eines souveränen, autonomen 
Subjekts weder empirisch noch theoretisch haltbar ist, ohne jedoch eine einfache Alternative 
bereitzustellen. Stattdessen verschiebt sie die Frage nach Vernunft und Geltung in ein Feld, 
das durch Relationalität, Materialität und Kontingenz geprägt ist. 

In dieser Perspektive erscheint der Humanismus selbst als eine historische Formation 
innerhalb der Genealogie der Vernunft. Er war eine Antwort auf bestimmte Probleme – 
insbesondere auf die Notwendigkeit, nach dem Zerfall traditioneller Ordnungen eine neue 
Grundlage für Freiheit und Verantwortung zu schaffen. Doch genau diese Antwort erzeugt 
nun neue Probleme, die sie nicht mehr zu lösen vermag. Die posthumanistische Kritik macht 
diese Grenzen sichtbar, ohne sie einfach zu überwinden. 



Damit wird deutlich, dass die Dezentrierung des Subjekts nicht als endgültige Lösung 
verstanden werden kann, sondern als eine weitere Transformation innerhalb eines offenen 
Prozesses. Die Frage nach normativer Geltung stellt sich unter diesen Bedingungen neu 
und verschärft: Wenn es kein privilegiertes Zentrum mehr gibt, von dem aus Wahrheit und 
Moral begründet werden können, wie lässt sich dann überhaupt noch von Verbindlichkeit 
sprechen? 

Diese Frage bildet den Übergang zu den folgenden Analysen, in denen posthumanistische 
Ansätze versuchen, Subjektivität nicht mehr als isolierte Instanz, sondern als relationale 
Struktur zu denken. 

Vernetzte, relationale Subjektivität 

Die posthumanistische Transformation des Subjektbegriffs gewinnt ihre eigentliche 
theoretische Schärfe erst dort, wo sie systematisch ausgearbeitet wird: in Konzeptionen, die 
Subjektivität nicht nur als dezentriert, sondern als fundamental relational begreifen. Diese 
Perspektive ist nicht monolithisch, sondern entfaltet sich in unterschiedlichen, teils 
divergierenden Ansätzen – etwa bei Rosi Braidotti, Donna Haraway, Karen Barad oder 
Bruno Latour. Gemeinsam ist diesen Positionen die Abkehr von einem substanzialistischen 
Subjektbegriff zugunsten einer prozessualen, vernetzten Ontologie. 

Bei Rosi Braidotti wird Subjektivität als „nomadisch“ beschrieben – ein Begriff, der die 
Instabilität, Beweglichkeit und Offenheit des Subjekts markiert. Das Subjekt ist kein fixes 
Zentrum, sondern ein Durchgangspunkt von Kräften, Affekten und Relationen. Identität ist 
dabei weder essenziell noch vollständig konstruiert, sondern entsteht in der fortwährenden 
Aushandlung zwischen biologischen, kulturellen und technologischen Dimensionen. 
Braidottis Ansatz bleibt jedoch nicht rein deskriptiv; er zielt auf eine ethisch-politische 
Refiguration von Subjektivität, die die Verwobenheit mit nichtmenschlichen Anderen 
ausdrücklich mitdenkt. 

Eine andere, stärker techno-wissenschaftlich orientierte Perspektive entwickelt Donna 
Haraway mit ihrer Figur des Cyborgs. Der Cyborg ist keine bloße Metapher, sondern eine 
theoretische Intervention gegen die klassischen Dualismen der Moderne: Mensch/Maschine, 
Natur/Kultur, Organismus/Technologie. In der Cyborg-Konstellation wird Subjektivität als 
hybrides Gefüge sichtbar, das sich nicht mehr entlang klarer Grenzen bestimmen lässt. 
Haraways Pointe liegt darin, dass diese Hybridität nicht als Verlust, sondern als produktive 
Bedingung verstanden werden kann: Subjektivität entsteht gerade aus der Vermischung und 
Durchdringung heterogener Elemente. 

Noch radikaler wird die Relationalität bei Karen Barad gefasst. In ihrem Konzept des 
„agential realism“ wird die Idee aufgegeben, dass es zunächst getrennte Entitäten gibt, die 
dann miteinander interagieren. Stattdessen spricht Barad von „Intra-Aktion“, um zu betonen, 
dass die beteiligten Größen erst im Vollzug ihrer Beziehung entstehen. Subjekt und Objekt, 
Beobachter und Beobachtetes sind keine vorgegebenen Pole, sondern Resultate 
spezifischer materiell-diskursiver Praktiken. Subjektivität ist damit nicht nur relational, 
sondern ontologisch sekundär: Sie ist ein Effekt von Prozessen, die selbst nicht auf 
subjektive Intentionalität reduzierbar sind. 



Diese Perspektive wird durch die Akteur-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour ergänzt und 
erweitert. Latour kritisiert die moderne Unterscheidung zwischen menschlichen Subjekten 
und nichtmenschlichen Objekten als künstliche Trennung. In seinen Analysen erscheinen 
beide als „Aktanten“, die in Netzwerken miteinander verbunden sind und gemeinsam 
Handlungsfähigkeit hervorbringen. Handlung ist nicht länger das Privileg eines Subjekts, 
sondern das Resultat einer Kette von Vermittlungen. Ein technisches Artefakt, ein 
wissenschaftliches Instrument oder ein ökologisches System kann in diesem Sinne ebenso 
handlungsrelevant sein wie ein menschlicher Akteur. 

Gemeinsam ist diesen Ansätzen eine Verschiebung von Subjektivität hin zu einem 
Netzwerkbegriff von Agency. Handlungsfähigkeit wird nicht mehr als inneres Vermögen 
eines autonomen Subjekts verstanden, sondern als emergente Eigenschaft relationaler 
Konstellationen. Diese Konstellationen sind dabei nicht rein sozial, sondern umfassen 
materielle, technische und biologische Dimensionen. Subjektivität ist somit nicht der 
Ursprung von Handlungen, sondern ein Knotenpunkt innerhalb eines Geflechts von 
Wirkkräften. 

Erkenntnis erscheint damit nicht mehr als Repräsentation einer objektiven Welt durch ein 
Subjekt, sondern als performativer Prozess, in dem Welt und Subjekt gemeinsam 
hervorgebracht werden. Wissen ist situiert, verkörpert und materiell vermittelt – eine 
Einsicht, die insbesondere bei Haraway und Barad zentral ist. Die klassische Idee einer 
neutralen, perspektivlosen Erkenntnis wird damit endgültig aufgegeben. 

Zugleich wird deutlich, dass Relationalität nicht mit Beliebigkeit gleichzusetzen ist. Die 
Netzwerke, in denen Subjektivität entsteht, sind strukturiert, asymmetrisch und von Macht 
durchzogen. Hier knüpfen posthumanistische Ansätze an machttheoretische Überlegungen 
an, wie sie etwa bei Michel Foucault entwickelt wurden. Subjektivität ist nicht nur relational, 
sondern auch ein Effekt von Dispositiven, Diskursen und institutionellen Praktiken. Die 
posthumanistische Erweiterung besteht darin, diese Analyse auf nichtmenschliche Faktoren 
auszudehnen: Macht operiert nicht nur über Sprache und Institutionen, sondern auch über 
materielle Arrangements und technische Infrastrukturen. 

Gerade im Kontext digitaler Technologien wird diese Perspektive besonders evident. 
Subjektivität wird hier in algorithmischen Umgebungen erzeugt und moduliert. Plattformen 
strukturieren Aufmerksamkeit, generieren Präferenzen und beeinflussen 
Entscheidungsprozesse. Das Subjekt ist nicht mehr einfach Nutzer dieser Technologien, 
sondern in sie eingebettet und durch sie mitkonstituiert. Die Grenze zwischen Innen und 
Außen, zwischen Selbst und Umwelt, wird dadurch zunehmend porös. 

Diese Entwicklung führt zu einer tiefgreifenden Transformation des Verantwortungsbegriffs. 
Wenn Handlungen nicht mehr eindeutig einem Subjekt zugeschrieben werden können, 
sondern aus komplexen Netzwerken hervorgehen, wird die klassische Idee individueller 
Verantwortung problematisch. Verantwortung muss dann als verteilt gedacht werden – als 
etwas, das sich über verschiedene Akteure und Prozesse erstreckt. Dies wirft jedoch 
erhebliche normative Schwierigkeiten auf: Wie lassen sich Verantwortlichkeiten zuweisen, 
wenn die Handlungsträgerschaft diffus ist? Und wie kann unter diesen Bedingungen 
überhaupt noch von Autonomie gesprochen werden? 



Die posthumanistische Antwort besteht nicht in der Aufgabe dieser Begriffe, sondern in ihrer 
Re-Konzeptualisierung. Autonomie wird nicht mehr als Unabhängigkeit verstanden, sondern 
als Fähigkeit zur reflexiven Positionierung innerhalb von Relationen. Verantwortung wird 
nicht aufgehoben, sondern erweitert: Sie umfasst nicht nur das eigene Handeln, sondern 
auch die Bedingungen und Netzwerke, in denen dieses Handeln möglich wird. 

Dennoch bleibt eine grundlegende Spannung bestehen. Die Relationalisierung des Subjekts 
ermöglicht eine präzisere Beschreibung der komplexen Verflechtungen moderner 
Existenzformen, unterminiert jedoch zugleich die klassischen Grundlagen normativer 
Geltung. Wenn es kein eindeutig identifizierbares Subjekt mehr gibt, das als Träger von 
Vernunft und Moral fungiert, wird unklar, worauf sich normative Ansprüche beziehen sollen. 

Gerade hierin liegt jedoch die systematische Produktivität des Ansatzes. Die vernetzte, 
relationale Subjektivität zwingt dazu, Vernunft nicht mehr als Eigenschaft eines isolierten 
Subjekts zu denken, sondern als emergente Praxis innerhalb dynamischer Gefüge. Geltung 
entsteht nicht aus der Autorität eines Subjekts, sondern aus Prozessen der Aushandlung, 
Stabilisierung und Kritik innerhalb komplexer Netzwerke. 

Damit verschiebt sich die gesamte Problematik der Vernunftgenealogie erneut. Die Frage ist 
nicht mehr, wie ein Subjekt zu gültigen Urteilen gelangt, sondern wie in relationalen 
Konstellationen überhaupt stabile Formen von Geltung entstehen können. Diese 
Verschiebung bedeutet eine systematischen Krise des Autonomieideals unter 
posthumanistischen Bedingungen. 

Grenzen des Autonomieideals 

Die posthumanistische Re-Konfiguration von Subjektivität kulminiert notwendig in einer 
grundlegenden Infragestellung des Autonomiebegriffs. Was in der neuzeitlichen Philosophie 
als normative Leitidee fungierte – die Vorstellung eines sich selbst bestimmenden, 
vernünftigen Subjekts – erweist sich unter den Bedingungen relationaler Ontologien, 
technischer Durchdringung und materieller Verschränkung als strukturell überfordert. Die 
Kritik richtet sich dabei nicht nur gegen eine empirisch unhaltbare Anthropologie, sondern 
gegen die systematische Funktion, die das Autonomieideal innerhalb moderner Konzepte 
von Vernunft, Moral und politischer Ordnung erfüllt. 

Klassisch verstanden bezeichnet Autonomie die Fähigkeit eines Subjekts, sich selbst Gesetz 
zu geben und sein Handeln an rational einsichtigen Prinzipien auszurichten. Diese Fähigkeit 
setzt eine Reihe von Voraussetzungen voraus: eine klare Abgrenzung des Subjekts 
gegenüber seiner Umwelt, die Möglichkeit reflexiver Distanz zu eigenen Neigungen und 
sozialen Einflüssen sowie die Annahme einer universalisierbaren Vernunftstruktur. 
Autonomie ist in diesem Sinne nicht bloß eine empirische Eigenschaft, sondern ein 
normativer Status, der das Subjekt als Träger von Verantwortung und Geltung auszeichnet. 

Genau diese Voraussetzungen werden durch posthumanistische Ansätze systematisch 
unterminiert. Wenn Subjektivität – wie gezeigt – nicht als isolierte Einheit, sondern als Effekt 
relationaler, materieller und technischer Prozesse zu verstehen ist, dann verliert die Idee 
einer selbstbegründeten Gesetzgebung ihre ontologische Grundlage. Das Subjekt ist nicht 
der Ursprung seiner Normen, sondern immer schon in Praktiken, Diskurse und 
Infrastrukturen eingebunden, die seine Handlungsmöglichkeiten strukturieren. Die Fähigkeit 



zur Selbstgesetzgebung erscheint damit nicht als ursprüngliche Autonomie, sondern als 
sekundärer Effekt komplexer Bedingungsgefüge. 

Diese Einsicht führt jedoch nicht zu einer einfachen Widerlegung des Autonomiebegriffs, 
sondern zu seiner Transformation in ein Grenzkonzept. Autonomie kann nicht mehr als 
faktische Eigenschaft eines souveränen Subjekts verstanden werden, sondern nur noch als 
regulative Idee innerhalb von Prozessen, die selbst nicht vollständig kontrollierbar sind. Sie 
bezeichnet einen Anspruch, der unter Bedingungen struktureller Heteronomie eingelöst 
werden soll, ohne jemals vollständig realisierbar zu sein. 

Die Grenze des Autonomieideals zeigt sich zunächst epistemologisch. Wenn Erkenntnis – 
wie im posthumanistischen Kontext angenommen – als situiert, verkörpert und materiell 
vermittelt verstanden werden muss, dann kann das Subjekt keine vollständige Transparenz 
über die Bedingungen seines Wissens erlangen. Die Idee einer reflexiven 
Selbstbegründung, in der das Subjekt die Geltung seiner Überzeugungen vollständig 
durchschaut, erweist sich als Illusion. Wissen ist immer schon in Praktiken eingebettet, die 
sich der vollständigen Kontrolle entziehen. Autonomie im Sinne epistemischer 
Selbstbestimmung wird dadurch prinzipiell begrenzt. 

Diese Begrenzung verschärft sich im Bereich des Handelns. Die Annahme, dass ein Subjekt 
seine Handlungen aus Gründen vollzieht, die es selbst als verbindlich anerkennt, setzt 
voraus, dass diese Gründe unabhängig von äußeren Einflüssen bestimmt werden können. 
Posthumanistische Analysen zeigen jedoch, dass Handlungen in Netzwerken entstehen, in 
denen menschliche Intentionen nur ein Faktor unter vielen sind. Technische Systeme, 
materielle Bedingungen und soziale Strukturen wirken konstitutiv auf 
Entscheidungsprozesse ein. Die Idee eines eindeutig identifizierbaren Handlungsträgers 
wird dadurch prekär. 

Damit wird auch die klassische Verbindung von Autonomie und Verantwortung 
problematisch. Verantwortung setzt voraus, dass Handlungen einem Subjekt zugeschrieben 
werden können, das als Urheber dieser Handlungen gilt. Wenn jedoch Handlungsmacht 
verteilt ist, stellt sich die Frage, wie Verantwortung unter diesen Bedingungen gedacht 
werden kann. Eine einfache Auflösung in kollektive oder systemische Verantwortlichkeit führt 
zu neuen Schwierigkeiten, da sie die Möglichkeit individueller Zurechnung untergräbt, ohne 
eine klare Alternative bereitzustellen. 

Diese Problematik verweist auf eine tieferliegende Spannung im Autonomiebegriff selbst. 
Schon in seiner klassischen Form enthält er ein Moment der Abstraktion, insofern er das 
Subjekt von seinen konkreten Bedingungen löst, um es als Träger universeller Vernunft zu 
bestimmen. Diese Abstraktion war funktional notwendig, um normative Geltung über 
partikularen Kontexten zu etablieren. Gleichzeitig erzeugt sie jedoch eine Differenz zwischen 
dem idealisierten Subjekt der Autonomie und den realen Bedingungen seiner Existenz. Der 
Posthumanismus macht diese Differenz sichtbar und stellt sie ins Zentrum der 
Überlegungen. 

In dieser Perspektive erscheint das Autonomieideal als historisch spezifische Antwort auf 
das Problem normativer Geltung nach dem Zerfall traditioneller Ordnungen. Es ermöglichte, 
Verbindlichkeit nicht mehr aus transzendenten Quellen, sondern aus der Struktur des 
Subjekts selbst abzuleiten. Unter den Bedingungen posthumanistischer Kritik verliert diese 



Strategie jedoch ihre Plausibilität. Die Verlagerung der Begründung ins Subjekt erweist sich 
als unzureichend, wenn das Subjekt selbst nicht mehr als stabile Instanz gedacht werden 
kann. 

Gleichwohl lässt sich das Autonomieideal nicht einfach aufgeben. Seine normative Funktion 
– die Möglichkeit, Handlungen zu rechtfertigen, Kritik zu üben und Verantwortung 
zuzuschreiben – bleibt unverzichtbar. Ein vollständiger Verzicht würde in einen Relativismus 
führen, der die Unterscheidung zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten 
Handlungen eliminiert. Die Herausforderung besteht daher darin, Autonomie unter 
Bedingungen zu rekonstruieren, in denen ihre klassischen Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind. 

Ein möglicher Ansatz besteht darin, Autonomie nicht als Unabhängigkeit, sondern als 
reflexive Einbettung zu verstehen. Autonom ist ein Subjekt nicht, weil es frei von Einflüssen 
ist, sondern weil es in der Lage ist, sich zu den Bedingungen seiner eigenen Konstitution in 
ein Verhältnis zu setzen. Diese Form der Autonomie ist notwendig graduell und 
kontextabhängig; sie kann nicht als absoluter Zustand erreicht werden, sondern nur als 
fortlaufender Prozess der Selbst- und Weltverhältnissetzung. 

Eine solche Rekonzeptualisierung verschiebt den Fokus von der Idee der 
Selbstgesetzgebung auf die Praxis der Rechtfertigung. Autonomie besteht dann nicht darin, 
Normen aus sich selbst heraus zu erzeugen, sondern darin, an Prozessen teilzunehmen, in 
denen Normen begründet, kritisiert und transformiert werden. Diese Prozesse sind jedoch 
selbst von den relationalen und materiellen Bedingungen geprägt, die das Subjekt 
konstituieren. Autonomie bleibt somit prekär: Sie ist möglich, aber nicht gesichert. 

Diese Prekarität ist kein Defizit, sondern Ausdruck der postmetaphysischen Situation. Sie 
zeigt, dass normative Geltung nicht auf festen Fundamenten beruhen kann, sondern in 
einem Spannungsfeld von Kontingenz und Anspruch entsteht. Das Autonomieideal fungiert 
in diesem Kontext nicht mehr als Beschreibung einer realen Eigenschaft, sondern als 
regulativer Horizont, der Orientierung ermöglicht, ohne vollständig einlösbar zu sein. 

Damit wird zugleich deutlich, dass die Krise des Autonomieideals nicht das Ende normativer 
Theorie markiert, sondern deren Transformation erzwingt. Die Frage ist nicht mehr, wie ein 
autonomes Subjekt Normen begründet, sondern wie unter Bedingungen verteilter Agency 
und relationaler Subjektivität überhaupt stabile Formen von Geltung entstehen können. 
Diese Verschiebung führt zurück zur zentralen Leitfrage der gesamten Untersuchung: Wie 
ist universelle Geltung möglich, wenn weder metaphysische Fundamente noch ein 
souveränes Subjekt zur Verfügung stehen? 

Die posthumanistische Kritik verschärft diese Frage, indem sie zeigt, dass die klassischen 
Antworten nicht mehr tragen. Zugleich eröffnet sie jedoch die Möglichkeit, Vernunft neu zu 
denken: nicht als Eigenschaft eines isolierten Subjekts, sondern als emergente, konflikthafte 
und stets prekäre Praxis innerhalb komplexer Gefüge. In dieser Perspektive erscheint 
Autonomie nicht als Voraussetzung von Vernunft, sondern als ihr Resultat – als etwas, das 
in Prozessen der Auseinandersetzung immer wieder neu hervorgebracht werden muss. 

Exkurs: Immanenz, Differenz und Werden – Gilles Deleuze als ontologischer 
Wegbereiter posthumanistischer Subjektkritik 



Die posthumanistische Dezentrierung des Subjekts lässt sich nicht angemessen verstehen, 
ohne ihre begriffsgeschichtlichen und systematischen Voraussetzungen zu berücksichtigen. 
In diesem Zusammenhang kommt der Philosophie von Gilles Deleuze als eine ihrer 
entscheidenden Vorläufer eine besondere Stellung zu. Viele der theoretischen 
Verschiebungen, die in posthumanistischen und neomaterialistischen Ansätzen explizit 
werden, sind bei Deleuze bereits in einer ontologisch radikalisierten Form angelegt. 

Ausgangspunkt bildet eine grundlegende Revision der metaphysischen Leitkategorien, die 
den klassischen Subjektbegriff tragen. Während die neuzeitliche Philosophie – trotz aller 
internen Differenzierungen – von der Priorität identischer Einheiten ausgeht, die in 
Relationen zueinander treten, kehrt Deleuze dieses Verhältnis um. Nicht Identität, sondern 
Differenz ist primär. Diese Differenz ist dabei nicht als bloße Abweichung von einem bereits 
Gegebenen zu verstehen, sondern als produktive Kraft, aus der heraus sich überhaupt erst 
Bestimmtheiten ausbilden. Subjekte, Objekte und Relationen erscheinen in dieser 
Perspektive als Resultate solcher Differenzierungsprozesse, nicht als deren 
Voraussetzungen. 

Mit dieser Verschiebung ist zugleich eine Abkehr von substanzialistischen Ontologien 
verbunden. Das Subjekt ist nicht länger Träger von Eigenschaften oder Ursprung von 
Handlungen, sondern Effekt eines Geschehens, das ihm logisch vorausgeht. Deleuze 
beschreibt dieses Geschehen als „Werden“ – einen offenen, nicht teleologisch strukturierten 
Prozess, in dem sich Formen herausbilden, stabilisieren und wieder transformieren. 
Subjektivität ist demnach keine konstante Instanz, sondern eine temporäre Stabilisierung 
innerhalb eines kontinuierlichen Werdens. 

Diese Konzeption antizipiert zentrale Motive posthumanistischen Denkens, insbesondere die 
Kritik an der Sonderstellung des Menschen und die Auflösung der 
Subjekt-Objekt-Dichotomie. Während spätere Ansätze – etwa bei Rosi Braidotti oder Karen 
Barad – die Relationalität von Subjektivität betonen, problematisiert Deleuze schon die 
ontologischen Bedingungen dieser Relationalität selbst. Relationen sind für ihn keine 
Verbindungen zwischen bereits bestehenden Entitäten, sondern Momente eines 
umfassenderen Prozesses, in dem sowohl Relationen als auch Relata erst hervorgebracht 
werden. 

Diese Perspektive wird im gemeinsamen Werk mit Félix Guattari weiter ausgearbeitet, 
insbesondere im Begriff des „Assemblage“ (agencement). Assemblagen bezeichnen 
heterogene Gefüge, in denen menschliche und nichtmenschliche Elemente, materielle und 
diskursive Faktoren untrennbar miteinander verbunden sind. Subjektivität erscheint hier als 
Effekt spezifischer Konfigurationen solcher Gefüge. Handlungsmacht ist nicht im Subjekt 
lokalisiert, sondern verteilt über das gesamte Arrangement – eine Einsicht, die später in 
Theorien verteilter Agency wieder aufgenommen wird. 

Gleichzeitig unterscheidet sich Deleuzes Ansatz in einem entscheidenden Punkt von vielen 
posthumanistischen Positionen: Er operiert nicht primär auf der Ebene empirischer oder 
sozialer Analysen, sondern auf einer strikt ontologischen Ebene. Seine Philosophie zielt 
nicht darauf ab, konkrete Netzwerke oder Relationen zu beschreiben, sondern die 
Bedingungen ihrer Möglichkeit zu bestimmen. In diesem Sinne fungiert sie als eine Art 
„transzendentale Ontologie“ der Relationalität, ohne jedoch auf transzendente Prinzipien 



zurückzugreifen. Die von ihm entworfene „Ebene der Immanenz“ bezeichnet kein 
hintergründiges Substrat, sondern das Feld, in dem Differenzprozesse stattfinden und aus 
dem heraus sich alle Bestimmtheiten ergeben. 

Für die in unserer Untersuchung verfolgte Problematik ist insbesondere die Konsequenz 
relevant, die sich aus dieser Ontologie für den Subjektbegriff ergibt. Wenn Subjektivität 
vollständig als Effekt von Prozessen verstanden wird, die selbst nicht subjektiv fundiert sind, 
dann verliert das Subjekt seinen Status als privilegierter Bezugspunkt von Erkenntnis und 
Handlung. Diese Einsicht geht über die posthumanistische Relationalisierung hinaus, 
insofern sie selbst die Rede von „Subjektivität“ als theoretisch sekundär erscheinen lässt. 

Damit verschiebt sich auch die Problematik der Autonomie in einer Weise, die über ihre 
bloße Kritik hinausgeht. Deleuze unterläuft den Autonomiebegriff, indem er dessen 
Voraussetzung – ein sich selbst bestimmendes Subjekt – ontologisch suspendiert. An die 
Stelle der Frage nach Selbstgesetzgebung tritt eine Analyse von Kräften, Intensitäten und 
Möglichkeiten. Freiheit ist in diesem Kontext nicht als Unabhängigkeit oder 
Selbstbestimmung zu verstehen, sondern als das Vermögen eines Gefüges, neue Formen 
des Werdens hervorzubringen. Unfreiheit besteht entsprechend in der Reduktion oder 
Blockierung solcher Möglichkeiten. 

Indem Deleuze die Subjektstruktur auflöst, entzieht er den klassischen Kategorien von 
Verantwortung, Zurechnung und Rechtfertigung ihre Grundlage. Normative Fragen werden 
nicht explizit negiert, aber sie verlieren ihren traditionellen Bezugspunkt. An ihre Stelle tritt 
eine implizite Bewertung von Prozessen: bevorzugt werden solche Formen des Werdens, 
die Differenz, Vielfalt und Transformation ermöglichen, während restriktive, 
homogenisierende Strukturen kritisch betrachtet werden. 

Gerade hierin zeigt sich jedoch eine Spannung, die für den systematischen Zusammenhang 
der vorliegenden Untersuchung von besonderer Bedeutung ist. Einerseits liefert Deleuze 
eine ontologische Grundlegung, die viele posthumanistische Ansätze erst verständlich 
macht und diese zugleich durch ihre radikalen Prozessontologie vorab in Frage stellt. 
Andererseits bleibt die Frage nach normativer Geltung in seinem Ansatz unterbestimmt. Die 
impliziten Präferenzen für bestimmte Formen des Werdens lassen sich nicht ohne Weiteres 
in explizite Rechtfertigungsstrukturen überführen. Damit entsteht eine Differenz zwischen 
ontologischer Beschreibung und normativer Begründung, die nicht aufgelöst wird. 

In dieser Hinsicht fungiert Deleuze als ein theoretischer Grenzfall: Er macht sichtbar, wie 
weit die Dezentrierung des Subjekts getrieben werden kann, ohne dass die Frage nach 
Geltung vollständig verschwindet – sie wird vielmehr in eine neue, ungesicherte Form 
überführt. Für die posthumanistische Diskussion bedeutet dies, dass ihre eigenen 
Voraussetzungen reflektiert werden müssen. Die Relationalität von Subjektivität, wie sie in 
vielen Ansätzen vertreten wird, erscheint vor dem Hintergrund deleuzianischer Ontologie 
selbst als eine bereits sekundäre Stabilisierung. 

Indem Deleuze die ontologischen Grundlagen des Subjektbegriffs unterläuft, zwingt er dazu, 
die Frage nach Vernunft und Geltung unter Bedingungen zu stellen, in denen weder ein 
autonomes noch ein relational stabilisierbares Subjekt als Ausgangspunkt dienen kann. Die 
Herausforderung besteht dann darin, Formen normativer Orientierung zu denken, die dieser 



radikalen Immanenz Rechnung tragen, ohne in bloße Deskription oder implizite 
Wertsetzungen zu verfallen. 

 

 



11. New Materialism und postmetaphysische Vernunft 

Materie als aktiv und relationale Ontologie 

Die Wendung zum New Materialism ist keine isolierte theoretische Innovation, sondern das 
Resultat einer längeren Transformationsbewegung innerhalb der kontinentalen Philosophie, 
die sich von der Kritik der Metaphysik über den Poststrukturalismus bis hin zu 
gegenwärtigen posthumanistischen Ansätzen erstreckt. In diesem Zusammenhang kommt 
Gilles Deleuze eine entscheidende Vermittlungsfunktion zu. Seine Ontologie der Differenz 
und des Werdens bildet ein Bindeglied zwischen der sprach- und machttheoretischen 
Relativierung von Wahrheit im Poststrukturalismus und der materialistischen Reorientierung 
des New Materialism. 

Bereits im poststrukturalistischen Kontext – etwa bei Michel Foucault oder Jacques Derrida 
– wird die Idee stabiler Bedeutungen und universeller Wahrheiten systematisch in Frage 
gestellt. Wahrheit erscheint hier als Effekt von Diskursen, Machtverhältnissen und 
différance-Strukturen. Allerdings bleibt diese Kritik vielfach im Horizont von Sprache, 
Zeichen und Diskurs verankert. Die materielle Dimension der Wirklichkeit tritt zwar nicht 
vollständig zurück, wird jedoch selten systematisch ontologisch neu bestimmt. 

Genau an dieser Stelle setzt Deleuze an – und überschreitet zugleich den engeren Rahmen 
des Poststrukturalismus. Seine Philosophie verschiebt den Fokus von der Analyse 
diskursiver Strukturen hin zu einer Ontologie immanenter Prozesse. Zentral ist dabei die 
Abkehr von einem Denken der Identität zugunsten eines Denkens der Differenz. Differenz ist 
für Deleuze nicht sekundär – als Abweichung von einer vorausgesetzten Identität –, sondern 
primär: Sie konstituiert das Reale selbst. Sein ist nicht, was identisch bleibt, sondern was 
sich differenziert, transformiert und vervielfältigt. 

Diese Ontologie des Werdens unterläuft die klassische Gegenüberstellung von Subjekt und 
Objekt ebenso wie die Trennung von Form und Materie. Materie erscheint nicht mehr als 
passives Substrat, das von Formen geprägt wird, sondern als produktive, generative Kraft. 
Deleuze spricht in diesem Zusammenhang von „Produktivität“, „Intensität“ und „Fluss“ – 
Begriffe, die eine dynamische, nicht-substantielle Auffassung von Wirklichkeit anzeigen. 
Realität ist ein Gefüge von Prozessen, in denen sich Kräfte artikulieren, verschränken und 
transformieren. 

Diese Perspektive bereitet den Boden für den New Materialism in zweifacher Hinsicht. 
Erstens radikalisiert sie die Kritik an substanzontologischen Modellen, indem sie zeigt, dass 
Entitäten nicht als stabile Einheiten gedacht werden können, sondern als temporäre 
Stabilisierung innerhalb von Prozessen. Zweitens verschiebt sie den Fokus von der 
Repräsentation zur Produktion: Wirklichkeit ist nicht etwas, das erkannt wird, sondern etwas, 
das sich in Prozessen des Werdens hervorbringt. 

Die Konsequenz ist eine relationale Ontologie, in der Relationen nicht zwischen bereits 
bestehenden Entitäten stattfinden, sondern diese erst konstituieren. Genau diese Einsicht 
wird im New Materialism systematisch ausgearbeitet. Bei Karen Barad etwa wird diese 
Perspektive in den Begriff der Intra-Aktion überführt: Relata gehen ihren Relationen nicht 



voraus, sondern entstehen in ihnen. Materie ist hier nicht Substanz, sondern ein 
dynamisches Geflecht von Wechselwirkungen, in denen sich Phänomene erst konstituieren. 

Diese Konzeption lässt sich als Weiterführung deleuzianischer Motive lesen. Während 
Deleuze das Werden, die Differenz und die Produktivität des Realen betont, präzisiert Barad 
diese Dynamik im Rahmen einer wissenschaftsphilosophisch informierten Ontologie. 
Materielle Apparate, experimentelle Anordnungen und diskursive Praktiken wirken 
gemeinsam an der Hervorbringung von Realität mit. Erkenntnis ist nicht Repräsentation, 
sondern Intervention. 

Auch bei Rosi Braidotti zeigt sich der Einfluss dieser Denkbewegung. Ihre 
posthumanistische Theorie knüpft an deleuzianische Konzepte wie das „Nomadische“ und 
das „Werden“ an, um das Subjekt als relationales, verkörpertes und in materielle Netzwerke 
eingebettetes Gefüge zu rekonzipieren. Das Subjekt ist kein autonomes Zentrum, sondern 
ein Prozess – ein Knotenpunkt innerhalb eines dynamischen Systems von Beziehungen, 
das biologische, technologische und ökologische Dimensionen umfasst. 

In dieser Perspektive verliert die klassische Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, 
Materie und Bedeutung, Subjekt und Objekt ihre ontologische Stabilität. Diese Kategorien 
erscheinen nicht mehr als grundlegende Differenzen, sondern als Effekte spezifischer 
historischer und diskursiver Ordnungen. Der New Materialism radikalisiert diese Einsicht, 
indem er zeigt, dass auch die materielle Dimension selbst nicht unabhängig von relationalen 
Prozessen gedacht werden kann. 

Die daraus resultierende Ontologie ist durch drei zentrale Merkmale gekennzeichnet: 

Erstens: Aktivität der Materie. Materie ist nicht passiv, sondern wirkt an der Hervorbringung 
von Realität mit. Diese „Agency“ ist nicht intentional, sondern relational und prozessual. 

Zweitens: Primat der Relationen. Entitäten sind keine ontologischen Ausgangspunkte, 
sondern Resultate von Relationen. Sein ist ein Geflecht von Intra-Aktionen, nicht ein System 
stabiler Substanzen. 

Drittens: Prozessualität des Realen. Wirklichkeit ist nicht statisch, sondern im Werden 
begriffen. Stabilität erscheint als temporäre Fixierung innerhalb dynamischer Prozesse. 

Vernunft kann unter diesen Bedingungen nicht mehr als transzendente Instanz oder als 
Eigenschaft eines souveränen Subjekts verstanden werden. Sie ist vielmehr selbst in 
materielle, relationale und prozessuale Zusammenhänge eingebettet. Erkenntnispraktiken 
sind nicht unabhängig von den materiellen Bedingungen ihrer Möglichkeit, sondern 
konstitutiv durch sie geprägt. 

Damit verschiebt sich auch das Verständnis von Wahrheit. Wahrheit ist nicht länger 
Korrespondenz zwischen Aussage und Welt, sondern ein Effekt komplexer Konfigurationen, 
in denen diskursive, soziale und materielle Faktoren zusammenwirken. Diese Perspektive 
führt die im Poststrukturalismus begonnene Kritik an Objektivität fort, erweitert sie jedoch um 
eine explizit ontologische Dimension: Nicht nur unsere Beschreibungen der Welt sind 
kontingent, sondern die Welt selbst ist relational strukturiert. 



Gerade hierin liegt die systematische Herausforderung für eine postmetaphysische Theorie 
der Vernunft. Die klassische Alternative zwischen metaphysischem Realismus und 
relativistischem Konstruktivismus verliert ihre Trennschärfe. Wenn Realität selbst relational 
und prozessual ist, kann Vernunft weder als Zugang zu einer festen Ordnung noch als bloß 
subjektive Konstruktion verstanden werden. Sie erscheint vielmehr als eine Praxis, die 
innerhalb dieser relationalen Gefüge generiert wird und in ihnen zugleich wirksam ist. 

Der Rückgriff auf Deleuze macht deutlich, dass diese Entwicklung nicht als Bruch, sondern 
als Transformation zu verstehen ist. Die Dezentrierung des Subjekts, die im 
Poststrukturalismus einsetzt, wird im New Materialism ontologisch vertieft. Was zunächst als 
Kritik an Sprache, Diskurs und Macht erscheint, führt schließlich zu einer Neubestimmung 
des Realen selbst. Vernunft verliert ihren privilegierten Ort, wird aber nicht obsolet: Sie wird 
zu einem Moment innerhalb eines umfassenderen, materiell-relationalen Prozesses. 

Damit ist zugleich der systematische Horizont des weiteren Kapitels eröffnet: Wenn Materie 
aktiv, Relationen primär und Prozesse konstitutiv sind, stellt sich mit neuer Schärfe die 
Frage, wie unter diesen Bedingungen Normativität überhaupt gedacht werden kann. Die 
Auflösung des souveränen Subjekts und die Relationalisierung des Realen unterminieren 
klassische Modelle normativer Begründung – ohne jedoch die Notwendigkeit normativer 
Orientierung aufzuheben.  

Intra-Aktion statt Subjekt/Objekt 

Die im ersten Abschnitt skizzierte Verschiebung hin zu einer relationalen Ontologie findet im 
Begriff der Intra-Aktion eine begriffliche Ausprägung. Während klassische Theorien – sowohl 
in metaphysischen als auch in vielen modernen erkenntnistheoretischen Varianten – von 
bereits konstituierten Entitäten ausgehen, die miteinander in Beziehung treten, unterläuft der 
Begriff der Intra-Aktion genau diese Voraussetzung. Er markiert den Übergang von einem 
Denken der Interaktion zu einem Denken der Ko-Konstitution: Nicht Subjekte und Objekte 
treten in Relation, sondern sie entstehen erst innerhalb relationaler Prozesse. 

Der Terminus geht auf Karen Barad zurück, deren Konzept des agential realism die 
ontologischen und epistemologischen Implikationen dieser Verschiebung systematisch 
entfaltet. Barads zentrale These lautet, dass die grundlegenden Einheiten der Wirklichkeit 
nicht Dinge, sondern Phänomene sind – verstanden als dynamische Konfigurationen, in 
denen materielle und diskursive Elemente untrennbar miteinander verschränkt sind. 
Innerhalb solcher Konfigurationen werden die Grenzen zwischen „Subjekt“ und „Objekt“ 
nicht vorausgesetzt, sondern erst hervorgebracht. 

Diese Perspektive stellt einen radikalen Bruch mit der neuzeitlichen Epistemologie dar. Seit 
René Descartes ist das Denken maßgeblich durch die Unterscheidung von res cogitans und 
res extensa geprägt – durch die Trennung von denkendem Subjekt und ausgedehnter 
Materie. Auch in transformierter Form bleibt diese Dichotomie in vielen modernen Theorien 
erhalten: Selbst dort, wo sie kritisiert wird, fungiert sie oft implizit als Ausgangspunkt. Der 
Begriff der Intra-Aktion setzt hingegen tiefer an, indem er zeigt, dass diese Unterscheidung 
selbst ein Effekt spezifischer Praktiken ist. 

Barad spricht in diesem Zusammenhang von agential cuts – von Schnitten, durch die 
innerhalb eines relationalen Gefüges bestimmte Differenzen stabilisiert werden. Diese 



Schnitte sind weder willkürlich noch rein subjektiv, sondern Ergebnis materiell-diskursiver 
Praktiken. Sie legen fest, was als „Beobachter“ und was als „Beobachtetes“ erscheint, ohne 
dass diese Unterscheidung ontologisch vorausgesetzt wäre. Subjekt und Objekt sind somit 
nicht ursprüngliche Pole, sondern Resultate spezifischer Konfigurationen. 

Wenn die Differenz zwischen Subjekt und Objekt nicht vorausliegt, kann Erkenntnis nicht 
mehr als Beziehung zwischen einem erkennenden Subjekt und einem erkannten Objekt 
beschrieben werden. Vielmehr ist Erkenntnis selbst ein intra-aktiver Prozess, in dem sowohl 
das, was als „Subjekt“ fungiert, als auch das, was als „Objekt“ erscheint, hervorgebracht 
werden. Erkenntnis ist nicht Repräsentation einer unabhängigen Realität, sondern Teil der 
Konstitution dieser Realität. 

Hier zeigt sich die Nähe, aber auch die Differenz zum Poststrukturalismus. Bei Michel 
Foucault etwa wird gezeigt, wie Subjektpositionen durch Diskurse erzeugt werden; bei 
Jacques Derrida wird die Stabilität von Bedeutungen durch die Logik der différance 
unterlaufen. Doch beide verbleiben primär im Horizont des Diskursiven. Der Begriff der 
Intra-Aktion geht darüber hinaus, indem er die materielle Dimension dieser 
Konstitutionsprozesse explizit einbezieht. Nicht nur Bedeutungen, sondern auch materielle 
Strukturen sind Ergebnis relationaler Prozesse. 

An dieser Stelle wird erneut die Vermittlungsfunktion von Gilles Deleuze deutlich. Seine 
Ontologie der Differenz und des Werdens bereitet den Boden für ein Denken, in dem 
Identitäten nicht vorausgesetzt, sondern produziert werden. Insbesondere seine Konzepte 
des „Assemblage“ (agencement) und des „Werdens“ lassen sich als Vorformen eines 
intra-aktiven Denkens verstehen. Auch hier gilt: Elemente existieren nicht unabhängig 
voneinander, sondern nur innerhalb von Konstellationen, die sie zugleich hervorbringen und 
transformieren. Der New Materialism radikalisiert diese Einsicht, indem er sie auf die Ebene 
der materiellen Ontologie ausdehnt. 

Die Konsequenz ist eine tiefgreifende Transformation des Begriffs der Agency. 
Handlungsmacht wird nicht länger einem souveränen Subjekt zugeschrieben, sondern als 
Effekt relationaler Konfigurationen verstanden. Agency ist verteilt, situiert und emergent. Sie 
entsteht innerhalb von Intra-Aktionen und kann nicht auf einzelne Entitäten zurückgeführt 
werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Handlungsmacht verschwindet, sondern dass sie 
anders gedacht werden muss: nicht als Eigenschaft, sondern als Prozess. 

Diese Verschiebung hat auch epistemologische und wissenschaftstheoretische 
Implikationen. Experimentelle Anordnungen etwa sind nicht bloß Mittel zur Untersuchung 
einer gegebenen Realität, sondern Orte, an denen Realität in spezifischer Weise 
hervorgebracht wird. Messinstrumente, Beobachtungspraktiken und theoretische Modelle 
sind Teil der Phänomene, die sie untersuchen. Die klassische Trennung von Beobachter und 
Beobachtetem wird damit obsolet. Sie wird durch eine Perspektive abgelöst, in der 
Erkenntnis als Teil eines umfassenden materiell-diskursiven Geschehens erscheint. 

Zugleich verschärft diese Perspektive die Problematik der Geltung. Wenn Subjekt und 
Objekt nicht mehr als stabile Bezugspunkte zur Verfügung stehen, wird unklar, worauf sich 
normative oder epistemische Ansprüche beziehen können. Der Anspruch auf Objektivität 
kann nicht mehr als Übereinstimmung mit einer unabhängig bestehenden Welt verstanden 
werden, da diese Welt selbst erst in intra-aktiven Prozessen konstituiert wird. 



Dennoch bedeutet dies nicht, dass jede Form von Unterscheidung oder Bewertung 
unmöglich wird. Die agential cuts, durch die Differenzen stabilisiert werden, sind nicht 
beliebig, sondern folgen bestimmten materiell-diskursiven Bedingungen. Sie können 
analysiert, kritisiert und verändert werden. Genau hierin liegt ein möglicher Ansatzpunkt für 
eine postmetaphysische Konzeption von Vernunft: nicht als Instanz, die von außen urteilt, 
sondern als Praxis, die innerhalb relationaler Gefüge Differenzen reflektiert und neu 
konfiguriert. 

Damit verschiebt sich die Frage nach Vernunft und Geltung erneut. Sie kann nicht mehr im 
Rückgriff auf ein souveränes Subjekt oder eine objektive Welt beantwortet werden, sondern 
muss im Horizont intra-aktiver Prozesse gedacht werden. Vernunft erscheint als eine 
spezifische Form der Teilnahme an diesen Prozessen – als Fähigkeit, die Bedingungen der 
eigenen Einbindung zu reflektieren und die Konfigurationen, in denen Geltung entsteht, 
kritisch zu bearbeiten. 

Die Auflösung der Subjekt/Objekt-Dichotomie führt somit nicht zu einem Verlust von 
Differenz, sondern zu ihrer Neuverortung. Differenzen sind nicht gegeben, sondern gemacht 
– aber sie sind deshalb nicht beliebig. Sie entstehen unter Bedingungen, die selbst 
Gegenstand der Analyse und Kritik werden können. Eine postmetaphysischen Vernunft im 
Horizont des New Materialism muss ohne feste Ausgangspunkte operieren, ohne auf die 
Möglichkeit von Orientierung zu verzichten. 

Normativität ohne souveränes Subjekt 

Die im Begriff der Intra-Aktion vollzogene Auflösung der Subjekt/Objekt-Dichotomie 
kulminiert in einer der zentralen Herausforderungen des New Materialism: der Frage, wie 
Normativität unter Bedingungen gedacht werden kann, in denen weder ein souveränes 
Subjekt noch eine stabile objektive Ordnung als Träger oder Garant von Geltung fungieren. 
Was in der klassischen Moralphilosophie – von Kant bis zur Diskursethik – als 
unhintergehbare Voraussetzung galt, nämlich die Fähigkeit eines autonomen Subjekts, sich 
selbst Gesetze zu geben oder an intersubjektiven Rechtfertigungsprozessen teilzunehmen, 
wird hier systematisch dezentriert. Die Folge ist keine einfache Auflösung von Normativität, 
sondern ihre radikale Problematisierung. 

Die Schwierigkeit ergibt sich aus einer doppelten Verschiebung. Einerseits wird das Subjekt 
seiner privilegierten Stellung beraubt: Es erscheint nicht mehr als Ursprung von 
Intentionalität, Verantwortung oder normativer Bindung, sondern als Effekt relationaler und 
materieller Prozesse. Andererseits verliert auch die Idee einer objektiven normativen 
Ordnung ihre Plausibilität: Wenn Wirklichkeit selbst als relational und prozessual gedacht 
wird, gibt es keine stabile Instanz mehr, auf die normative Geltung zurückgeführt werden 
könnte. Normativität steht damit gleichsam „ohne Träger“ da – ohne Subjekt und ohne 
Objekt. 

Diese Konstellation lässt sich als Radikalisierung der bereits zuvor diagnostizierten Krise 
universeller Geltung verstehen. Während dort die Entkopplung von Geltungsanspruch und 
metaphysischer Fundierung im Zentrum stand, wird hier deutlich, dass auch die 
anthropologischen Voraussetzungen normativer Theorien – insbesondere die Idee eines 
verantwortlichen Subjekts – nicht mehr ungebrochen vorausgesetzt werden können. Die 



Frage lautet daher nicht mehr, wie ein Subjekt Normen begründet, sondern wie Normativität 
in einem Gefüge entstehen kann, das kein zentrierendes Prinzip mehr kennt. 

Ein möglicher Ansatz zur Beantwortung dieser Frage findet sich erneut bei Karen Barad. In 
ihrer Konzeption ist Normativität nicht an intentionale Akte gebunden, sondern an die 
Struktur intra-aktiver Prozesse selbst. Da jede Intra-Aktion mit spezifischen agential cuts 
einhergeht – also mit der Hervorbringung von Differenzen –, ist sie zugleich eine Form von 
Festlegung: Sie bestimmt, was zählt, was sichtbar wird, was ausgeschlossen bleibt. Diese 
Festlegungen sind nicht neutral, sondern haben implizit normative Konsequenzen. 
Normativität erscheint hier nicht als nachträgliche Bewertung, sondern als immanentes 
Moment der Konstitution von Wirklichkeit. 

Diese Perspektive impliziert eine Verschiebung vom Begriff der Norm zur Praxis der 
Differenzierung. Normativität besteht nicht primär in expliziten Regeln oder Prinzipien, 
sondern in den impliziten Ordnungen, die durch materielle und diskursive Praktiken etabliert 
werden. Jede Stabilisierung einer Differenz – etwa zwischen Subjekt und Objekt, Natur und 
Kultur oder Mensch und Nicht-Mensch – ist zugleich eine normative Setzung, insofern sie 
bestimmte Möglichkeiten privilegiert und andere ausschließt. Normativität ist damit nicht 
etwas, das auf eine bereits gegebene Welt angewendet wird, sondern etwas, das an der 
Hervorbringung dieser Welt beteiligt ist. 

Allerdings bleibt diese immanente Konzeption von Normativität ambivalent. Einerseits 
erlaubt sie, die Genese normativer Ordnungen präzise zu analysieren und ihre vermeintliche 
Selbstverständlichkeit zu dekonstruieren. Sie zeigt, dass Normen weder naturgegeben noch 
rein rational ableitbar sind, sondern aus konkreten Konfigurationen hervorgehen. 
Andererseits stellt sich die Frage, wie unter diesen Bedingungen Kritik möglich ist. Wenn 
Normativität selbst Teil der Prozesse ist, die sie hervorbringen, woran kann dann zwischen 
besseren und schlechteren Ordnungen unterschieden werden? 

Hier wird die bleibende Bedeutung poststrukturalistischer und deleuzianischer Motive 
sichtbar. Bei Gilles Deleuze etwa verschiebt sich die normative Perspektive von der Frage 
nach universellen Prinzipien hin zu einer immanenten Bewertung von Lebensformen. 
Entscheidend ist nicht, ob eine Norm universell gültig ist, sondern welche Formen des 
Werdens sie ermöglicht oder blockiert. Normativität wird damit an Kriterien wie Intensität, 
Differenzfähigkeit und Produktivität gebunden. Diese Kriterien sind jedoch selbst nicht 
transzendental begründet, sondern immanent an die Prozesse, die sie bewerten. 

Eine ähnliche Bewegung findet sich bei Rosi Braidotti, die eine affirmative Ethik entwickelt, 
die nicht vom autonomen Subjekt ausgeht, sondern von relationalen Gefügen lebendiger 
und nicht-lebendiger Entitäten. Normativität wird hier als Verantwortung innerhalb von 
Verflechtungen gedacht – als Fähigkeit, auf die Effekte der eigenen Einbindung in komplexe 
Netzwerke zu reagieren. Verantwortung ist nicht länger an individuelle Intentionalität 
gebunden, sondern verteilt und situiert. 

Diese Ansätze lassen sich als Versuche verstehen, Normativität ohne Rückgriff auf 
souveräne Subjektivität zu rekonzipieren. Sie verzichten auf Letztbegründungen, ohne 
jedoch in einen vollständigen Relativismus zu verfallen. Stattdessen verschieben sie den 
Fokus auf die Bedingungen, unter denen normative Ordnungen entstehen, und auf die 



Möglichkeiten ihrer Transformation. Normativität wird nicht begründet, sondern praktiziert; 
sie ist kein Fundament, sondern ein Prozess. 

Gleichwohl bleibt die Problematik bestehen, die bereits in früheren Kapiteln sichtbar wurde: 
die Spannung zwischen Kontingenz und Geltungsanspruch. Auch im New Materialism 
verschwindet der Anspruch auf Orientierung nicht. Wissenschaftliche Praktiken, politische 
Entscheidungen und ethische Urteile operieren weiterhin mit impliziten oder expliziten 
Normen. Doch diese Normen können nicht mehr auf eine letzte Instanz zurückgeführt 
werden. Sie sind das Ergebnis komplexer, historisch situierter und materiell vermittelter 
Prozesse. 

In diesem Sinne lässt sich Normativität als emergente Eigenschaft relationaler Gefüge 
begreifen. Sie entsteht dort, wo Differenzen stabilisiert, Handlungsoptionen eröffnet oder 
eingeschränkt und Verantwortlichkeiten verteilt werden. Diese Emergenz ist weder 
vollständig deterministisch noch beliebig. Sie ist kontingent, aber nicht indifferent. Genau 
hierin liegt die Möglichkeit einer postmetaphysischen Vernunft: nicht in der Begründung 
universeller Prinzipien, sondern in der reflexiven Auseinandersetzung mit den Bedingungen, 
unter denen normative Ordnungen entstehen und wirksam werden. 

Vernunft erscheint damit in einer radikal veränderten Gestalt. Sie ist weder das Vermögen 
eines autonomen Subjekts noch die Instanz einer objektiven Ordnung, sondern eine Praxis 
innerhalb relationaler Prozesse. Ihre Aufgabe besteht nicht darin, letzte Gründe zu liefern, 
sondern darin, die Konfigurationen zu analysieren, in denen Geltung entsteht, und deren 
Implikationen kritisch zu reflektieren. Sie operiert ohne festen Boden, aber nicht ohne 
Orientierung: Diese Orientierung ergibt sich aus der immanenten Kritik der Prozesse, an 
denen sie selbst beteiligt ist. 

Die Herausforderung besteht darin, diese Form von Vernunft weder zu überschätzen noch 
zu unterschätzen. Sie kann keine absolute Sicherheit bieten, aber sie ist auch nicht machtlos 
gegenüber den Bedingungen, in denen sie operiert. Gerade in ihrer Einbindung in materielle 
und soziale Gefüge liegt ihre Möglichkeit, diese Gefüge zu verändern. Normativität ohne 
souveränes Subjekt bedeutet daher nicht das Ende der Ethik, sondern ihre Transformation: 
von einer Theorie der Begründung zu einer Praxis der Intervention innerhalb eines offenen, 
relationalen und stets umkämpften Feldes von Geltung. 

Exkurs: Spekulativer Realismus und die Faktizität des Absoluten bei Quentin 
Meillassoux 

Die im New Materialism vollzogene Ontologisierung von Relationalität und Prozessualität 
stellt nur eine mögliche Antwort auf die Krise postmetaphysischer Vernunft dar. Parallel dazu 
hat sich mit dem spekulativen Realismus eine Denkbewegung herausgebildet, die nicht die 
Immanenz relationaler Gefüge radikalisiert, sondern im Gegenteil versucht, den Zugang zu 
einer vom Denken unabhängigen Realität neu zu eröffnen. Eine der systematisch 
prägnantesten Ausarbeitungen dieser Perspektive findet sich bei Quentin Meillassoux, 
dessen Projekt als eine ebenso konsequente wie provokative Gegenposition sowohl zum 
Poststrukturalismus als auch zum New Materialism gelesen werden kann. 

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Diagnose des Korrelationismus, den er als die 
implizite Grundfigur der postkantischen Philosophie bestimmt. Seit Immanuel Kant, so die 



Argumentation, sei das Denken systematisch auf die Korrelation von Denken und Sein 
beschränkt worden. Diese Beschränkung findet sich nicht nur in der 
Transzendentalphilosophie, sondern ebenso – in transformierter Form – in der 
Phänomenologie bei Edmund Husserl, in der Fundamentalontologie bei Martin Heidegger 
sowie in poststrukturalistischen Ansätzen. In all diesen Varianten bleibt die Realität an die 
Bedingungen ihrer Gegebenheit für ein Subjekt gebunden, selbst dort, wo das Subjekt 
dezentriert oder differenziert wird. 

Meillassoux setzt diesem Paradigma das Problem des sogenannten Ancestralen entgegen. 
Gemeint sind Aussagen über eine Realität, die zeitlich vor jeder möglichen Erscheinung für 
ein Subjekt liegt, etwa kosmologische oder geologische Ereignisse, die lange vor dem 
Auftreten von Leben stattgefunden haben. Der entscheidende Punkt besteht darin, dass 
solche Aussagen nicht nur sinnvoll erscheinen, sondern einen objektiven Wahrheitsanspruch 
erheben. Sie beziehen sich auf eine Welt, die unabhängig von jeder Korrelation existiert hat. 
Damit bringen sie eine Spannung im korrelationistischen Denken zum Vorschein, das zwar 
die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung analysiert, aber Schwierigkeiten hat, 
Aussagen über eine Realität zu fassen, die gerade keiner möglichen Erfahrung zugänglich 
ist. 

An dieser Stelle vollzieht Meillassoux den entscheidenden Schritt, indem er nicht zu einer 
klassischen Metaphysik der Substanz oder der Notwendigkeit zurückkehrt, sondern den 
Begriff des Absoluten selbst transformiert. Zentral ist dabei der Gedanke der Faktizität: die 
Einsicht, dass die Bedingungen, unter denen wir die Welt erkennen – einschließlich der 
Naturgesetze –, nicht notwendig sind, sondern kontingent. Während der Korrelationismus 
diese Kontingenz lediglich konstatiert, ohne sie selbst zu verabsolutieren, radikalisiert 
Meillassoux diesen Gedanken, indem er die Kontingenz selbst als notwendig bestimmt. Das 
Einzige, was nicht anders sein kann, ist die Tatsache, dass alles auch anders sein könnte. 

Mit dieser These wird das klassische Prinzip des zureichenden Grundes, wie es 
paradigmatisch bei Gottfried Wilhelm Leibniz formuliert wurde, nicht einfach verworfen, 
sondern in sein Gegenteil verkehrt. Nicht die Existenz eines Grundes ist notwendig, sondern 
gerade dessen Abwesenheit. Daraus ergibt sich die Konzeption eines Absoluten, das nicht 
durch Stabilität oder Ordnung gekennzeichnet ist, sondern durch radikale Offenheit. 
Meillassoux bezeichnet dieses Absolute als Hyperchaos, um zu verdeutlichen, dass nicht 
nur einzelne Ereignisse kontingent sind, sondern auch die Gesetze, die ihre Abfolge 
strukturieren. Es gibt keine Garantie für die Fortdauer von Naturgesetzen; ihre Stabilität ist 
selbst kontingent. 

Im Vergleich zu den im New Materialism entwickelten Positionen wird hier eine 
grundlegende Differenz sichtbar. Während etwa Karen Barad oder Rosi Braidotti die 
Relationalität des Realen ontologisch priorisieren und Entitäten als Effekte von 
Intra-Aktionen begreifen, insistiert Meillassoux auf der Denknotwendigkeit einer Realität, die 
unabhängig von jeder Relation existiert. Relationen sind in dieser Perspektive nicht 
konstitutiv, sondern selbst kontingent. Der New Materialism radikalisiert die Immanenz, 
Meillassoux hingegen die Exteriorität. Damit verschiebt sich auch der Status von 
Kontingenz: Sie ist nicht mehr Resultat komplexer relationaler Prozesse, sondern die 
grundlegende Struktur des Realen selbst. 



Das Verständnis von Vernunft und Normativität verändert sich dadurch grundlegend. 
Während der New Materialism versucht, Normativität als immanentes Moment relationaler 
Gefüge zu rekonstruieren, unterläuft Meillassoux die Möglichkeit einer solchen 
Immanenzbegründung. Wenn selbst die Strukturen, innerhalb derer normative 
Differenzierungen entstehen, radikal kontingent sind, kann Normativität nicht mehr als 
emergente Eigenschaft stabiler Prozesse verstanden werden. Zugleich eröffnet sich jedoch 
eine andere Perspektive auf Rationalität. Vernunft erscheint hier nicht als Vermögen, 
notwendige Strukturen zu erkennen oder zu begründen, sondern als Fähigkeit, die 
Konsequenzen einer radikal kontingenten Realität zu denken. Sie ist spekulativ, insofern sie 
sich auf ein Absolutes richtet, das jenseits jeder möglichen Erfahrung liegt, ohne dabei auf 
die klassischen Sicherheiten metaphysischer Begründung zurückgreifen zu können. 

In dieser Hinsicht lässt sich Meillassoux’ Projekt als eine eigentümliche Weiterführung der 
durch Friedrich Nietzsche eingeleiteten Entfundamentalisierung verstehen. Während 
Nietzsche die Auflösung absoluter Wahrheiten genealogisch beschreibt und damit die 
Selbstgewissheit der Vernunft erschüttert, versucht Meillassoux, aus dieser Erschütterung 
selbst eine neue Form des Absoluten zu gewinnen. Dieses Absolute ist jedoch nicht mehr 
Garant von Ordnung, sondern Ausdruck einer grundlosen Offenheit, die jede Form von 
Stabilität prinzipiell infrage stellt. 

Für die Genealogie der Vernunft ergibt sich daraus eine signifikante Verschiebung der 
theoretischen Landschaft. Die postmetaphysische Situation führt nicht zu einer einheitlichen 
Position, sondern zu divergierenden Strategien im Umgang mit dem Verlust letzter 
Fundamente. Während der Poststrukturalismus – etwa bei Michel Foucault und Jacques 
Derrida – die Kontingenz von Wahrheit im Horizont von Diskurs und Differenz analysiert und 
der New Materialism diese Einsicht auf eine relationale Ontologie ausdehnt, versucht 
Meillassoux, die Möglichkeit eines nicht-relationalen Absoluten zu denken. Die Differenz 
verläuft damit nicht mehr einfach zwischen Metaphysik und Postmetaphysik, sondern 
innerhalb der postmetaphysischen Konstellation selbst: zwischen einer Philosophie der 
Verflechtung und einer Philosophie der radikalen Kontingenz. 

Diese Konstellation verschärft die im Kapitel entwickelte Problematik der Normativität 
nochmals. Wenn weder ein souveränes Subjekt noch eine stabile ontologische Ordnung zur 
Verfügung stehen und zugleich die Möglichkeit eines absoluten, aber grundlosen Realen 
behauptet wird, dann wird Vernunft in ein Spannungsfeld gestellt, das sich nicht mehr durch 
Rückgriff auf klassische Kategorien auflösen lässt. Sie ist weder Instanz letzter Begründung 
noch bloßes Produkt kontingenter Praktiken, sondern bewegt sich in einem offenen Feld, in 
dem die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit selbst kontingent geworden sind.  

 



Schluss 
 
Die Zerbrechlichkeit der Vernunft 

Die Zerbrechlichkeit der Vernunft tritt am Ende dieser Genealogie nicht als bloßes Defizit 
hervor, sondern als strukturelle Eigenschaft eines Begriffs, der seine eigenen 
Voraussetzungen nicht mehr externalisieren kann. Vernunft erscheint nicht länger als 
Instanz, die sich auf ein Anderes – Gott, Natur, transzendentale Subjektivität – stützen 
könnte, sondern als ein immanenter Vollzug, der seine Geltungsansprüche aus sich selbst 
heraus hervorbringen und zugleich rechtfertigen muss. Gerade diese Selbstbezüglichkeit 
macht sie prekär. 

Diese Prekarität ist jedoch nicht einfach mit Schwäche zu verwechseln. Sie resultiert aus 
einer doppelten Bewegung, die sich durch die gesamte Entwicklung hindurchzieht: der 
Entzug metaphysischer Garantien einerseits und die Persistenz von Geltungsansprüchen 
andererseits. Vernunft verliert ihre ontologische Absicherung, ohne dass ihre funktionale 
Notwendigkeit verschwindet. Sie bleibt unverzichtbar, gerade weil keine Instanz mehr 
existiert, die ihre Aufgabe übernehmen könnte. 

In dieser Konstellation wird sichtbar, dass Vernunft wesentlich auf Voraussetzungen 
angewiesen ist, die sie selbst nicht vollständig herstellen kann. Jede Form der 
Rechtfertigung operiert mit impliziten Annahmen über Geltung, Wahrheit und Rationalität, die 
nicht ihrerseits gerechtfertigt werden können, ohne in einen Regress oder in Zirkularität zu 
geraten. Die Idee einer letzten Begründung erweist sich als unerreichbar, doch der Verzicht 
auf Begründung würde den Begriff der Vernunft selbst unterminieren. Vernunft bewegt sich 
somit in einem Raum, in dem sie notwendig voraussetzen muss, was sie nicht begründen 
kann. 

Diese Struktur lässt sich als eine Form konstitutiver Fragilität bestimmen. Fragil ist Vernunft 
nicht deshalb, weil sie zufällig scheitern könnte, sondern weil ihre Geltung nicht auf stabilen 
Fundamenten ruht. Sie ist angewiesen auf Praktiken der Verständigung, auf soziale und 
sprachliche Kontexte, auf historisch gewachsene Formen der Argumentation. Diese 
Bedingungen sind selbst kontingent und veränderlich. Damit wird Vernunft von einem 
zeitlosen Prinzip zu einer historisch situierten Praxis, deren Stabilität niemals garantiert ist. 

Gerade diese historische Situiertheit verstärkt ihre Zerbrechlichkeit. Vernunft ist nicht 
unabhängig von den Machtverhältnissen, Diskursen und materiellen Bedingungen, in denen 
sie operiert. Ihre Geltungsansprüche können verzerrt, instrumentalisiert oder unterlaufen 
werden. Die Einsichten kritischer Theorien haben gezeigt, dass Rationalität nicht nur ein 
Medium der Aufklärung, sondern auch ein Instrument der Herrschaft sein kann. Die Idee 
einer reinen, von allen außer-rationalen Einflüssen befreiten Vernunft erweist sich als 
Fiktion. 

Dennoch folgt daraus nicht, dass Vernunft auf ihre Kritik reduziert werden kann. Denn auch 
die Kritik selbst operiert mit Geltungsansprüchen, die über bloße Faktizität hinausweisen. In 
der Infragestellung bestehender Ordnungen artikuliert sich ein Anspruch auf bessere 
Gründe, auf angemessenere Formen der Rechtfertigung. Diese Bewegung verweist darauf, 
dass Vernunft selbst dort wirksam bleibt, wo ihre Voraussetzungen problematisiert werden. 



Ihre Zerbrechlichkeit zeigt sich gerade darin, dass sie sich nicht entziehen kann, ohne sich 
zugleich vorauszusetzen. 

Damit wird deutlich, dass Vernunft weder als souveräne Instanz noch als bloße Illusion 
verstanden werden kann. Sie ist weder Fundament noch bloßes Epiphänomen, sondern ein 
Prozess, der sich zwischen diesen Polen bewegt. Ihre Autorität ist nicht gegeben, sondern 
muss immer wieder hergestellt werden – in Argumentationen, in Institutionen, in sozialen 
Praktiken. Diese Herstellung ist jedoch nie endgültig. Sie bleibt offen für Revision, Kritik und 
Transformation. 

Die Zerbrechlichkeit der Vernunft verweist somit auf eine grundlegende Verschiebung ihres 
Status. Sie ist nicht mehr Trägerin absoluter Gewissheit, sondern Medium der 
Unsicherheitsbearbeitung. Ihre Funktion besteht nicht darin, letzte Wahrheiten zu 
garantieren, sondern darin, mit der Abwesenheit solcher Garantien umzugehen. In diesem 
Sinne ist sie weniger ein Fundament als eine Praxis der Orientierung unter Bedingungen 
radikaler Kontingenz. 

Diese Orientierung ist jedoch stets gefährdet. Sie kann scheitern – nicht nur in dem Sinne, 
dass falsche Überzeugungen entstehen, sondern in dem tieferen Sinne, dass die 
Bedingungen rationaler Verständigung selbst erodieren können. Die Fragmentierung 
öffentlicher Diskurse, die Politisierung von Wahrheit, die technologische Transformation von 
Kommunikationsräumen – all dies verweist auf die Möglichkeit, dass die Praktiken, auf 
denen Vernunft beruht, instabil werden. Ihre Zerbrechlichkeit ist daher nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch relevant. 

Die Fragilität der Vernunft ist daher nicht ein Problem, das behoben werden könnte, sondern 
die Bedingung, unter der sie überhaupt existiert. Eine vollständig abgesicherte Vernunft wäre 
keine Vernunft mehr, sondern ein dogmatisches System. Umgekehrt würde eine vollständig 
aufgelöste Vernunft die Möglichkeit von Kritik und Verständigung zerstören. Zwischen diesen 
Extremen bewegt sich eine Form von Rationalität, die ihre eigene Unsicherheit anerkennt, 
ohne ihren Anspruch aufzugeben. 

In dieser Spannung zeigt sich, dass Vernunft wesentlich auf eine Haltung angewiesen ist, 
die über ihre rein formalen Strukturen hinausgeht: auf die Bereitschaft, Gründe zu geben 
und anzuerkennen, auf die Offenheit für Kritik, auf die Fähigkeit, eigene Überzeugungen zu 
revidieren. Diese Haltung ist nicht erzwingbar und nicht vollständig rational begründbar, 
sondern selbst Teil jener fragilen Praxis, die Vernunft ausmacht. Ihre Stabilität hängt von 
sozialen, kulturellen und institutionellen Bedingungen ab, die jederzeit gefährdet sein 
können. 

Die Zerbrechlichkeit der Vernunft ist somit kein äußerliches Merkmal, sondern ihr innerster 
Kern. Sie bezeichnet die Unmöglichkeit, Geltung endgültig zu sichern, und zugleich die 
Unmöglichkeit, auf Geltung zu verzichten. In dieser doppelten Unmöglichkeit liegt die 
spezifische Dynamik moderner Rationalität: Sie ist gezwungen, sich immer wieder neu zu 
begründen, ohne je zu einem endgültigen Abschluss zu gelangen. 

Der Schluss der Genealogie führt damit nicht zu einer Lösung, sondern zu einer präziseren 
Bestimmung der Problemlage. Vernunft erscheint als ein offenes, konflikthaftes und 
historisch situiertes Projekt, dessen Fortbestand nicht garantiert ist, das aber dennoch die 



zentrale Bedingung für jede Form von Orientierung bleibt. Ihre Zerbrechlichkeit ist nicht das 
Ende ihrer Geltung, sondern die Form, in der sie unter postmetaphysischen Bedingungen 
überhaupt noch möglich ist. 

Die kontrafaktische Unterstellung universeller Geltung 

Die Diagnose der Zerbrechlichkeit der Vernunft führt notwendig zu einer Reinterpretation 
desjenigen Moments, das in der klassischen Philosophie als ihr stärkster Anspruch galt: die 
Idee universeller Geltung. Unter Bedingungen, in denen weder metaphysische 
Letztinstanzen noch transzendentale Fundierungen verfügbar sind, kann Universalität weder 
ontologisch garantiert noch epistemisch deduziert werden. Gleichwohl zeigt sich, dass der 
Verzicht auf sie nicht möglich ist, ohne den Begriff der Vernunft selbst zu unterminieren. In 
dieser strukturellen Aporie gewinnt die Figur der kontrafaktischen Unterstellung ihre 
systematische Funktion: Sie bezeichnet die Weise, in der Universalität weiterhin wirksam ist, 
ohne je vollständig eingelöst oder begründet werden zu können. 

Der Ausgangspunkt liegt in einer präzisen Bestimmung des Geltungsbegriffs. Geltung 
impliziert eine Überschreitung der Faktizität. Eine Aussage oder Norm gilt nicht bloß relativ 
zu einem bestimmten Kontext oder Subjekt, sondern erhebt den Anspruch, auch für andere 
– potenziell für alle – verbindlich zu sein. Diese Struktur der Transzendierung ist konstitutiv 
für Wahrheit und Moral gleichermaßen. Ohne sie gäbe es keine Differenz zwischen bloßer 
Meinung und begründetem Urteil, zwischen faktischer Praxis und normativer Verbindlichkeit. 
Gerade diese Struktur wird jedoch durch die genealogische, sprachphilosophische und 
machttheoretische Kritik problematisch: Sie zeigt, dass alle konkreten Geltungsansprüche in 
historische, soziale und diskursive Kontexte eingebettet sind, die ihre Reichweite begrenzen. 

Die kontrafaktische Unterstellung setzt genau an dieser Spannung an. Sie anerkennt, dass 
Universalität faktisch niemals vollständig realisiert ist – dass es keine Situation gibt, in der 
alle potenziell Betroffenen tatsächlich zustimmen oder auch nur unter idealen Bedingungen 
zustimmen könnten. Zugleich hält sie daran fest, dass jeder Geltungsanspruch notwendig im 
Horizont einer solchen möglichen Zustimmung formuliert wird. Wer eine Aussage als wahr 
behauptet, beansprucht mehr als subjektive Gültigkeit; wer eine Norm als gerecht verteidigt, 
impliziert, dass sie gegenüber allen Betroffenen gerechtfertigt werden könnte. Diese 
Implikation ist nicht empirisch überprüfbar, sondern strukturell vorausgesetzt. 

Der Begriff des Kontrafaktischen bezeichnet dabei nicht bloß eine hypothetische Möglichkeit 
im schwachen Sinne, sondern eine notwendige Fiktion im starken Sinne: eine 
Voraussetzung, die im Vollzug von Rationalität selbst wirksam ist, ohne dass sie jemals 
vollständig eingelöst werden könnte. Die Unterstellung universeller Geltung ist nicht das 
Ergebnis eines Schlusses, sondern die Bedingung der Möglichkeit von Argumentation 
überhaupt. Sie fungiert als transzendental-pragmatische Struktur, ohne jedoch im 
klassischen Sinne transzendental begründet werden zu können. Ihre Notwendigkeit ist 
performativ, nicht deduktiv. 

Diese performative Struktur lässt sich näher bestimmen. Jede Argumentation richtet sich an 
einen impliziten Adressatenkreis, der über die faktisch Beteiligten hinausgeht. Selbst wenn 
ein Argument in einem begrenzten Kontext vorgebracht wird, beansprucht es, prinzipiell 
nachvollziehbar zu sein. Dieser Anspruch impliziert eine Idealisierung der 
Kommunikationssituation: die Annahme, dass alle relevanten Gründe vorgebracht, alle 



Einwände berücksichtigt und alle Beteiligten gleichberechtigt einbezogen werden könnten. 
Diese Idealisierung ist offensichtlich kontrafaktisch, da reale Diskurse stets durch 
asymmetrische Machtverhältnisse, ungleiche Ressourcen und begrenzte Perspektiven 
geprägt sind. Dennoch bleibt sie konstitutiv für den Sinn von Argumentation. Ohne sie würde 
der Unterschied zwischen Überzeugung und Überredung, zwischen Argument und bloßer 
Durchsetzung verschwinden. 

Die kontrafaktische Unterstellung universeller Geltung ist somit eng mit einer Idealisierung 
von Rationalität verbunden, die selbst nicht realisiert werden kann, aber als regulativer 
Horizont fungiert. In dieser Hinsicht weist sie eine strukturelle Nähe zu kantischen Ideen auf, 
ohne deren transzendentale Absicherung zu übernehmen. Universalität erscheint nicht mehr 
als notwendige Eigenschaft vernünftiger Urteile, sondern als Anspruch, der im Vollzug von 
Rechtfertigung erhoben wird. Sie ist weder ontologisch fundiert noch epistemisch gesichert, 
sondern praktisch unterstellt. 

Diese Unterstellung ist jedoch nicht neutral, sondern normativ aufgeladen. Sie impliziert, 
dass Gründe nicht beliebig sind, sondern bestimmten Kriterien genügen müssen: Kohärenz, 
Konsistenz, Anschlussfähigkeit, Rechtfertigbarkeit gegenüber anderen. Diese Kriterien sind 
selbst historisch und sozial vermittelt, aber sie sind nicht vollständig kontingent. Sie bilden 
ein Netzwerk von Praktiken, in denen sich Rationalität konkretisiert. Die kontrafaktische 
Universalität fungiert hier als ein Maßstab, der es ermöglicht, zwischen besseren und 
schlechteren Begründungen zu unterscheiden, ohne auf eine absolute Grundlage 
zurückzugreifen. 

Gerade darin liegt ihre kritische Funktion. Indem sie einen Anspruch formuliert, der über die 
faktischen Bedingungen hinausweist, eröffnet sie die Möglichkeit, bestehende Verhältnisse 
zu kritisieren. Machtverzerrungen, Ausschlüsse und epistemische Ungleichheiten können als 
Defizite im Hinblick auf eine unterstellte Universalität sichtbar gemacht werden. Die Idee, 
dass alle Betroffenen berücksichtigt werden sollten, erlaubt es, konkrete Praktiken daraufhin 
zu befragen, inwieweit sie diesem Anspruch gerecht werden. Universalität fungiert hier als 
immanenter Maßstab der Kritik, nicht als externes Prinzip. 

Gleichzeitig bleibt diese Struktur instabil. Denn die kontrafaktische Unterstellung kann selbst 
zum Gegenstand der Kritik werden. Wenn jede Universalitätsbehauptung als historisch und 
machtförmig bedingt analysiert werden kann, stellt sich die Frage, inwiefern der Anspruch 
auf Universalität überhaupt legitim ist. Die Gefahr besteht darin, dass die Unterstellung 
entweder als bloße Ideologie entlarvt oder in eine leere Formalität verwandelt wird. In beiden 
Fällen würde sie ihre normative Kraft verlieren. 

Diese Gefahr verweist auf die paradoxe Struktur der kontrafaktischen Universalität. Sie ist 
unverzichtbar und zugleich unbegründbar. Ihre Ablehnung führt in einen performativen 
Widerspruch, da auch die Kritik an Universalität implizit einen Geltungsanspruch erhebt, der 
über die eigene Perspektive hinausweist. Ihre Affirmation kann jedoch nicht auf eine letzte 
Begründung gestützt werden, ohne in genau jene metaphysischen Strukturen 
zurückzufallen, die zuvor kritisiert wurden. Vernunft bewegt sich hier in einem Raum, der 
durch eine unvermeidliche Selbstreferentialität gekennzeichnet ist. 

Diese Selbstreferentialität ist jedoch nicht notwendig destruktiv. Sie kann auch als 
Reflexionsgewinn verstanden werden. Indem Vernunft ihre eigenen Voraussetzungen nicht 



mehr externalisieren kann, wird sie gezwungen, ihre Bedingungen im Vollzug selbst zu 
thematisieren. Die kontrafaktische Unterstellung universeller Geltung ist Ausdruck dieser 
Reflexivität: Sie macht sichtbar, dass Geltung weder gegeben noch beliebig ist, sondern in 
einem Spannungsfeld von Anspruch und Einlösung steht. 

In diesem Spannungsfeld erhält der Begriff der Universalität eine neue Bedeutung. Er 
bezeichnet nicht mehr eine Eigenschaft, die unabhängig von konkreten Praktiken existiert, 
sondern eine Orientierung, die in diesen Praktiken wirksam ist. Universalität ist nicht das, 
was ist, sondern das, woraufhin argumentiert wird. Sie ist ein Horizont, der nie erreicht wird, 
aber die Richtung vorgibt, in der sich rationale Praxis bewegt. 

Diese Perspektive erlaubt es, die Alternative zwischen dogmatischem Universalismus und 
radikalem Relativismus zu unterlaufen. Universalität wird weder als absolute Wahrheit 
behauptet noch vollständig aufgegeben. Sie erscheint als regulativer Anspruch, der seine 
eigene Nicht-Einlösbarkeit reflektiert. Darin liegt ihre spezifische Rationalität: Sie ist sich 
ihrer eigenen Grenzen bewusst, ohne auf ihre Funktion zu verzichten. 

Allerdings bleibt diese Lösung prekär. Denn sie hängt von der Stabilität jener Praktiken ab, in 
denen die kontrafaktische Unterstellung wirksam wird. Wenn diese Praktiken erodieren – 
etwa durch die Fragmentierung öffentlicher Diskurse oder die Dominanz strategischer 
Kommunikation –, verliert auch die Idee universeller Geltung ihre Wirksamkeit. Die 
Unterstellung bleibt formal bestehen, wird aber faktisch entleert. Dies zeigt, dass die 
Fragilität der Vernunft nicht nur epistemisch, sondern auch sozial und politisch verankert ist. 

Die kontrafaktische Unterstellung universeller Geltung markiert somit den Punkt, an dem 
sich die gesamte Problematik postmetaphysischer Vernunft bündelt. Sie zeigt, dass 
Universalität weder begründet noch aufgegeben werden kann, sondern in einem Modus des 
„Als-ob“ operiert, der zugleich notwendig und ungesichert ist. Vernunft ist auf diesen Modus 
angewiesen, um überhaupt Geltung beanspruchen zu können, doch sie kann ihn nicht 
stabilisieren, ohne ihn zu verfehlen. 

In dieser Spannung liegt die eigentliche Pointe: Universalität ist nicht das Fundament der 
Vernunft, sondern ihr Problem. Sie ist dasjenige, woraufhin sich Vernunft orientiert, ohne es 
je zu erreichen oder endgültig zu rechtfertigen. Die kontrafaktische Unterstellung ist somit 
keine Lösung, sondern die präziseste Formulierung der Bedingung, unter der Vernunft im 
postmetaphysischen Horizont überhaupt noch möglich ist. 

Posthumanistische Vernunft als apophatische Vernunft 

Die Frage nach einer posthumanistischen Vernunft verschärft die bereits entwickelte 
Problematik noch einmal. Während die postmetaphysische Konstellation den Verlust 
transzendenter Fundamente markiert, unterläuft der posthumanistische Horizont zusätzlich 
jene implizite Voraussetzung, die selbst viele postmetaphysische Ansätze noch teilen: die 
privilegierte Stellung des Menschen als Träger, Ursprung oder Adressat von Vernunft. Wenn 
jedoch das Subjekt nicht mehr als epistemisches und normatives Zentrum gedacht werden 
kann, sondern als Knotenpunkt in komplexen materiellen, technischen und diskursiven 
Netzwerken erscheint, dann gerät nicht nur die Begründung, sondern die Lokalisierung von 
Vernunft selbst in eine grundlegende Krise. 



In dieser Situation erweist sich jede positive Bestimmung posthumanistischer Vernunft als 
prekär. Versuche, Rationalität auf verteilte Kognition, materielle Agency oder technische 
Systeme auszuweiten, reproduzieren häufig implizit genau jene Kategorien, die sie zu 
überwinden suchen: Intentionalität, Geltung, Verantwortung. Die Ausdehnung des 
Vernunftbegriffs führt nicht zu seiner Stabilisierung, sondern zu seiner Diffusion. Vernunft 
wird zugleich allgegenwärtig und unbestimmbar. Posthumanistische Vernunft entzieht sich 
jeder eindeutigen Bestimmung, ohne dass ihr Anspruch auf Geltung vollständig 
verschwindet. 

Diese Konstellation lässt sich als Übergang zu einer apophatischen Form der Vernunft 
begreifen. Apophatisch ist diese Vernunft nicht deshalb, weil sie sich auf ein transzendentes 
Jenseits bezöge, sondern weil sie sich nur noch negativ bestimmen lässt – durch den 
Entzug jener Eigenschaften, die ihr in der philosophischen Tradition zugeschrieben wurden. 
Sie ist weder an ein souveränes Subjekt gebunden noch vollständig in objektive Strukturen 
überführbar; weder als Regelwerk formulierbar noch als emergente Eigenschaft komplexer 
Systeme eindeutig identifizierbar. Jede positive Zuschreibung erweist sich als reduktiv. 

Diese Negativität ist jedoch nicht bloß Ausdruck epistemischer Unbestimmtheit, sondern 
Resultat einer systematischen Neukonfiguration. Die Dezentrierung des Menschen bedeutet, 
dass die Bedingungen von Erkenntnis, Handlung und Normativität nicht mehr in einer 
einheitlichen Instanz zusammenlaufen. Stattdessen verteilen sie sich auf heterogene 
Relationen: zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren, zwischen 
biologischen, technischen und sozialen Prozessen. Vernunft erscheint in diesem Gefüge 
nicht als Ursprung, sondern als Effekt – und zugleich als Anspruch, der sich aus diesen 
Effekten nicht vollständig ableiten lässt. 

Gerade diese Doppelstruktur macht den apophatischen Charakter posthumanistischer 
Vernunft aus. Einerseits wird sie empirisch und ontologisch dezentriert: Sie ist kein exklusiv 
menschliches Vermögen mehr, sondern Teil komplexer Relationalitäten. Andererseits bleibt 
sie normativ irreduzibel: Der Anspruch auf Geltung, auf bessere Gründe, auf gerechtfertigte 
Unterscheidungen kann nicht einfach in funktionale oder materielle Prozesse übersetzt 
werden. Zwischen diesen beiden Polen – ontologischer Dezentrierung und normativer 
Persistenz – entsteht ein Spannungsfeld, das sich nicht positiv auflösen lässt. 

Apophatische Vernunft artikuliert genau diese Unauflösbarkeit. Sie verzichtet darauf, 
Vernunft als identifizierbare Instanz zu bestimmen, und begreift sie stattdessen als eine 
Grenze, die sich in jeder Bestimmung zeigt. Wo immer versucht wird, Vernunft eindeutig zu 
lokalisieren – im Subjekt, im Diskurs, im System, in der Materie –, wird zugleich sichtbar, 
dass diese Lokalisierung unzureichend ist. Vernunft erscheint als dasjenige, was in diesen 
Bestimmungen vorausgesetzt, aber nicht vollständig aufgeht. 

Diese Struktur lässt sich als eine Form immanenter Transzendenz beschreiben. Vernunft 
überschreitet jede konkrete Konfiguration, ohne sich auf ein Außen zu beziehen. Sie ist nicht 
jenseits der Netzwerke, in denen sie operiert, sondern zeigt sich gerade in deren 
Unabschließbarkeit. Die posthumanistische Perspektive radikalisiert diese Einsicht, indem 
sie zeigt, dass auch die Grenze zwischen menschlicher und nicht-menschlicher Rationalität 
nicht stabil ist. Doch anstatt diese Grenze einfach aufzulösen, macht die apophatische 
Vernunft ihre Instabilität selbst zum Gegenstand der Reflexion. 



In diesem Zusammenhang gewinnt auch die kontrafaktische Unterstellung universeller 
Geltung eine neue Bedeutung. Unter posthumanistischen Bedingungen kann „Universalität“ 
nicht mehr als potenzielle Zustimmung aller rationalen Subjekte gedacht werden, da die 
Einheit eines solchen Subjektkollektivs selbst fraglich geworden ist. Die Unterstellung 
verschiebt sich daher: Sie bezieht sich nicht mehr auf eine identifizierbare Gemeinschaft, 
sondern auf eine offene, prinzipiell unabschließbare Totalität von Relationen. Universalität 
wird radikal entgrenzt und zugleich entleert – sie bleibt als Anspruch bestehen, ohne dass 
klar wäre, wer oder was ihn tragen könnte. 

Gerade hierin zeigt sich der apophatische Charakter dieser Universalität. Sie ist nicht mehr 
positiv bestimmbar, sondern fungiert als Grenzbegriff, der jede konkrete Bestimmung 
überschreitet. Die Forderung, dass Geltungsansprüche „für alle“ gelten sollen, kann nicht 
mehr eindeutig spezifiziert werden, ohne neue Ausschlüsse zu produzieren. Apophatische 
Vernunft hält diese Unbestimmtheit offen, anstatt sie durch neue Definitionen zu schließen. 
Sie insistiert darauf, dass jeder Versuch, Universalität zu fixieren, notwendig unvollständig 
ist. 

Normen können damit nicht mehr aus einer privilegierten Perspektive abgeleitet werden, 
sondern entstehen in komplexen Aushandlungsprozessen, die menschliche und 
nicht-menschliche Faktoren gleichermaßen involvieren. Gleichzeitig bleibt der Anspruch 
bestehen, dass diese Prozesse nicht beliebig sind, sondern an Kriterien gemessen werden 
können. Apophatische Vernunft kann diese Kriterien jedoch nicht positiv fixieren; sie kann 
nur ihre Offenheit und Revidierbarkeit sichern. 

In dieser Perspektive wird Vernunft selbst zu einer Praxis der Entgrenzung. Sie besteht nicht 
darin, stabile Ordnungen zu etablieren, sondern darin, die Grenzen bestehender Ordnungen 
sichtbar zu machen und zu verschieben. Diese Praxis ist notwendig negativ: Sie arbeitet mit 
Unterbrechung, Infragestellung, Dekonstruktion. Doch gerade in dieser Negativität liegt ihre 
produktive Funktion. Sie verhindert, dass kontingente Konfigurationen sich als notwendig 
stabilisieren, und hält den Raum für alternative Möglichkeiten offen. 

Allerdings ist diese Form der Vernunft radikal prekär. Ihre Negativität bietet keinen positiven 
Halt, keine garantierten Ergebnisse, keine sicheren Kriterien. Sie kann nicht ausschließen, 
dass Prozesse der Aushandlung von Macht dominiert werden oder dass Geltungsansprüche 
scheitern. Apophatische Vernunft ist daher nicht die Lösung der durch den Posthumanismus 
aufgeworfenen Probleme, sondern deren reflexive Zuspitzung. Sie macht sichtbar, dass die 
Suche nach einer neuen, stabilen Form von Vernunft selbst Teil jener Bewegung ist, die sie 
untergräbt. 

Gerade darin liegt jedoch ihre unverzichtbare Funktion. Indem sie sich jeder positiven 
Fixierung entzieht, bewahrt sie den Anspruch auf Kritik unter Bedingungen, in denen keine 
Instanz mehr existiert, die diese Kritik garantieren könnte. Sie hält an der Idee fest, dass 
zwischen besseren und schlechteren Begründungen unterschieden werden kann, ohne 
diese Unterscheidung auf ein letztes Fundament zurückzuführen. Vernunft erscheint hier als 
eine Praxis, die sich selbst überschreitet, ohne sich jemals vollständig einzuholen. 

Die posthumanistische Vernunft als apophatische Vernunft markiert somit den äußersten 
Punkt der genealogischen Bewegung: einen Punkt, an dem Vernunft weder fundiert noch 
lokalisiert, weder begründet noch aufgegeben werden kann. Sie existiert nur noch im Modus 



einer negativen Bestimmbarkeit – als das, was sich jeder abschließenden Definition entzieht 
und gerade dadurch als Anspruch präsent bleibt. In dieser paradoxen Struktur liegt nicht das 
Ende, sondern die offene Zukunft der Vernunft: eine Zukunft, die nicht durch positive 
Entwürfe gesichert werden kann, sondern nur durch die fortgesetzte Praxis ihrer eigenen 
Infragestellung. 

 

 


